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Das Wohnhaus nimmt im Leben der Völker unter den all
gemeinen Existenz- und Kulturbedingungen eine der ersten Rollen 
ein. In der Wohnung spielt sich das Familienleben ab, sie beein
flufst das körperliche und sittliche Gedeihen der Menschen, in ihr 
wird der Familiensinn gepflegt, der Zustand der Wohnungen ist ein 
Spiegelbild der jeweiligen Kulturstufe der Völker. Für ein seinen 
übrigen Lebensumständen entsprechendes gutes Heim zu sorgen, ist 
eine Hauptaufgabe des Menschen, für alle Klassen der Bevölkerung 
einen befriedigendpn Zustand der \Vohmingen herbeizuführen, ist 
eine der wichtigste11 sozialpolitischen Pflichten von Staat und Ge
sellschaft. 

Wie heutzutage die Verhältnisse liegen, mufs leider zugestanden 
werden, dafs in den meisten modernen Kultur- und Industriestaaten ein 
grofser Teil der Bevölkerung, inshesonclere die Arbeiter h e v öl k e -
r u n g, nicht im stan<le ist, ihr \Vohnungsbedtirfnis genügend zu be
friedigen und dafs aus dem mangelhaften Zustand der ,v ohnungen 
c!er arbeitenden Klassen fiir daR ganze Volksleben Gefahren er
wachsen, Gefahren, welche eine um so gröfsere Bedeutung erlangen, 
wenn man folgende zwei Punkte beriicksichtigt: Einmal die heutigen 
Produktionsverhältnisse. Das Handwerk und die Hausindustrie sind 
vielfach durch die ]!'abrikarbeit verdriingt wol'Clen, da diese mit 
Hilfe der Maschinen billiger produziert. Wer möchte es nun leugnen, 
clafs der in der Fabrik rlen ganzen Tag mit der gleichen einförmigen 
Arbeit beschäftigte, an die Maschine gebundene Arbeiter ein Gegen
mittel bedarf, welches jene verderblichen, Körper und Geist schä
digenden Einfiüsse aufwiegt und welches ihm allein oder doch in erster 
Linie in der Form einer schönen Häuslichkeit, eines freundlichen 
Daheims geboten werden kann? Sodann kommt in Betracht, clafs 
heutr diejrnige11 Paktoren, welche auf das l11amilienleben teils be-

Staatswi!lsenschaftl. Studi1:1n. IL 
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einträchtigenrl. teils sogar zerstörend wirken, viel sfarkere geworden 

sind: es sind die.- einer eits die Zunahme der Vergnügungsgelegen

heiten und di e Ausbildung <les Wirt. hausle"bens. anclererseits aber 

die Agitation derer, welche in Schrift und ·w ort den Umsturz der 

bestehenden Gesell chaftsorclmmg erstreben und geradezu auf die 

Auflösung des FmnilienlelJens hinarbeiten. Dafs die Lehren clieser 

„Glückseligkeitsapostel" bei den hesitz- und, so können wir mit Recht 

sagen, heimatlosen Menschen Anklang und Beifall finden, ist nicht 

zu verwundern. 
Die Arb ei terwo h nun g sfr age entspringt der Thatsache, 

dafs es Klassen der Bevölkerung giebt, welche nur mn.ngelhafte 

W' ohnungen hesitzen, dafs insbesondere die arbeitenden Klassen da

durch betroffen werden und dn-fs hieraus schwere Gefahren für das 

soziale Leben de ganzen Volkes hervorgehen. Es handelt sich in 

ihr um die Aufgabe, die thatsächlichen W ohnungszusfandc der 

Arbeiterbevölkerung m prüfen, die sich ergebenden l\Iifssfancle auf 

ihre Ursachen zu untersuchen und Mittel und ·wege zu finden, um 

den arbeitenden Klassen einfache, aher gesunde, ihren wirtschaft

lichen Verhältnissen angemessene, sie zur Pflege der Häuslichkeit 

und des Familienlebens ermunternde ·w ohnungen zn ver chaffen. 

Es ist an dieser Stelle auf den Sprachgebrauch des Worte 

,,Arbeiterwohnungsfrage·· aufmerksam zu machen. Die Bezeich

nungen .,Arbeiterbevölkerung", ,,Arbeiter·', ,,arbeitende Klassen·', 

,,niedere oder untere Kla,ssen" sind in allen in die Arbeiterwolmungs

frage einschlagenden Schriften gleichbedeutend gehrancht und zwar 

stets im weitesten Sinn, so dafs darunter aufser den eigentlich n 

l.Jo!marheitern n,uch die sogenannten „kleinen Leute'• zu ,•erstehen 

sind. Auch wir folgen die;;em Sprachgebmuch, da wir uns eine 

Scheiduug von Arbeitern im engern Sinn und den „kleinen Leuten" 

bei der Behandlung der \Vohnungsf'rage im ganzen kaum denken 

können. 
Ehe von einer Arbeitcrwolmungsfmge gesprochen werden kann, 

rnufs freilich das Vorhandensein gewisser ·· belstiinde und Gefahren 

durch unzweifellutfte Merkmale und Erscheinungen erwiesen sein. 

Es ist klar, daJs von einer \Vohnungsnot nicht schon die Reclt• Sl'in 

kann, wenn ein Beuiirfuis nach mehr oder bes 'c ren \Vohnungen zu 

T,ige tritt. denn beides sind 1rnLiirliche Erscheinungen, welche teils 

in der Vermehruug der Bevölkernng, teils in dem .Fortschreiten der

selben zu höherer Kullun,tufc ihren Grund hn,ben. 1n diesem Sinn 

wunle der ArbeiterwolrnungRfragP iiherhaupt clie Hereehligung ah-
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, gesprochen. Indessen ist wohl zu beachten, clafs infolge ganz be

sonderer . Ursachen eine chrouische Krankheit in dem Wohnungs

wesen mit akuten Ausbrüchen entstehen kann und dann auf das 

ganze Volksleben ihren schädigenden Einfiufs erstreckt. Es wird 

dadurch überhaupt eine \Vohnungsfrage hervorgerufen, d. h. eine 

"\Vohnungsfrage nicht nur der Arbeiterbevölkerung, sondern auch 

anderer Klassen des Volks, namentlich der Mittelklassen. Die 

Arbeiterwohnungsfrage erscheint somit nur als ein Zweig der W oh

nung frage im allgemeinen, allerdings als der wichtigste derselben. 

Es erhebt sich nun die Frage: läfst sich eine getrennte Be

handlung des Zweiges vom Ganzen rechtfertiaen? Ist sie überhaupt 

möglich? 
0 

_ Die ers_tere Frage ist zu bejahen, weil die Wohnungsbedürf

msse der mittleren Klassen ganz an<lere sind als die der Arbeiter

kl~ssen, weil ihre Vermögensverhältnisse günstigere sind weil das 

Mittel zur Beseitigung <ler allgemeinen Wohnungsnot, nämlich höheres 

A~gebot von Wohnungen infolge Verbesserung der städtischen Bau

plane_ u. a., verhältnismäfsig einfach ist, während eine Reform der 

Arbeiterwolmnng ·zustände vor allem Mafsregeln der staatlichen Ge

setzgebung gegen clas ungesunde W ohuen erheischt. So kann es 

kommen, <lafs die Wohnungsnot der mittleren Klassen in der 'r hat 

~chon_ gehoben ist, während die unteren Klassen noch schwer unter 

ihr leiden. 
"\Vas dagegen die zweite Frage betrifft, so ist zu bemerken dafs 

weg':n der Relativität des Begriffes „arbeitende Klassen" sicl1 das 

Gelnet der A -W -P ') vo l d · W l f ·· _ · • • n c em er o 111ungs ntge uherlrnupt uur 

relativ _abgrenzen liifst, insofern als einerseits die l\fafsregeln 

?egen ehe \Vohnungsuot rler mittleren Kla sen auch für die niederen 

rn_ ~nwenclu11g kommen, andererseits die A.- \V.-F. mit der Be

fnedig_ung des \V ohnungsbedürfnisses der auf die W ohlthätigkeit 

angewies_~nen ärn~sten Klassen sich nicht beschäftigt. In der A.-\V.-F. 

selbSt mufsten Wll' noch eine Teilung vornehmen, insofern es zwei 

grofse ~atcgorien von Arl,eitern giht: die Lohnarbeiter in o-rofscn 

~ewer?hchen ,' _ insl,esouclcre industriellen Unternehmungen u~ul die 

Lllldw1rt cha{thchen Lohnarbeiter. 

\Vir halten uns aher für berechtigt, die \Vohnun "sfrage der 

letzteren uneriirtert Zll l· , l 1· 1 l · . -
0 

, .. , ,1sse11, < a l 1c :UH wll'tflch:dtliche A rheiter-

fracre uberh·tni)L w,. tl· ·l r·· N o ' (Hen 1c1 nur ur orcldeutscliland und dort 

1
) Ahkiirznng statl „ArhPiterwohnnnc,8frao-p" .., ~ . 
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d Teil östlich von der Elbe m Betracht hauptsächlich nur für en 
kommt. 

Wir beschrän1rnn uns also auf die ,Vohnungsfrag~ der in indu

striellen Unternehmungen beschäftigte~ Arbe~te~·' we~sen aber an 

a· . St lle schon hin auf die Verscl11edenhe1t m cler Beliandhn~g 
iese1 e . 11 m d1'e Arbeiter in Grofsstädten oder rn 

der Fracre Je nac 1r e 
1 

• 
eigen; li ~ h e n Indus~ r i e .- o der F ~ b ~- i k.~ t ä <l t e n O( er m 

ländlichen Fabrikd1stnkten beschaft1gt smd. 

Nach diesem Hinweis auf das ·w esen und die ~erechtigm~g der 

A.-W.-F. gehen wir noch in wenigen ,Vorten anfd1e Gesc111chte 

derselben ein. . 

,Vas zunächst die friiheren Zeiten hetrifft, so er~ahre'.: Wll' -~us 

1en Studien bedeutender Forscher, insbesondere Fr I e d 1 an de\ s, 

~ f B in Rom eine ,V olmungsnot schon eit Oato . besonc ers 

a~e:· :nt~r den Kaisern bestanden und l\fafsreg_~ln. unte~· ander~n 

selbst Gesetze, iiamentlich iiber die Höhe der Haus~r, zn ihrer 1\Iil
.d 1 . e ·ufe11 l1at Die Ursachen der damaligen Wolrnungs-

erung 1ervo1g 1 · . .. · 1 z _ 
not waren teils die geringe Baufestigkeit der H,wser, teils ( as u 

d ·ängen der infolge der Einwandernng vom platten Land 
s(aLm1t~fen 11· esc11 ') schnell und stark w,1chsefülen BeYölkerung auf 

a 1 unc ienw • • F · dl" d · 
R Über die Miethäuser in Rom henchtet 'ne an er 

~nge1~ au1:1e. l . ht . i) Diese waren meist von Spekulanten 
m semer S1ttengesc uc e. " . l 1 1 b . 

f J G . loseste gebaut. Die Spekulation war oc CCfü' l1 er 
n,u nas ew1ssen . . 1 1 G · 

f'l ]' l S' e warf im günstigen Falle erneu sehr 10 rnn ewmn 
ge a, il1· ic ib. ·1 i . Rom S<> häufigen Bränden konnte sehr leicht 
ab a )er e1 < en m · 

1 , ' K ·t 1 fo ·en gehen Die Unternehmer suchten also o me 
das ap1 a vei 

1 
• · <l" F· ]l, schon 

½weife! so wohlfeil Zll bauen. <lrtfs sie selbs~. rn iesem a,. E, • 

l l Mietertrage weni crer J altre einen Uherc;chuf,; eriielt oder 
au,; _c et11 1,·s. K' ... ~111·t ... l ". e<l.eckt ktben ko1111ten. Die oberen Stock-
wc111gs ens < :., ,. •• o .. · l · 

· · H 1 1 Fachwerk aufgesetzt. Uherd1eR war >Cl 
werke waren aus o z un< . . M 1 . l t 
l'riv:ttb:tuten eine Bauweise ühlich' bei welche~· d1~ aue~·n e1~ l 

Risse helmmen (das sog. Netzwerk)' und das m crner Ze!t, ?e1e'.1 
. ].) te i1och heute durch ihre unzerstörhare l ◄ estigh1t öffentliche )au 11 · d 

E . Teil uPserer J,'ureht sagt Seneca. sm urn,ere 
Staunell erregen. lll • ' .. s·· l l ' 

11 t l mit Gemälden O'eschmuckten ' ,tll en c e1 
Dächer; se JS auR c en "' . . 1 ... 
grofsen Paläste floh man entsetzt. wenn man em Kmstern 101 te. 

') Friedländer, Dnrstellnngen auR c1cr 8ittPn_gPsrhir,htP Horn~ yon Augmtus 

. A ller Autonomie. L 'l'Pil, 4. Anflagc>. S. 26. llls zurn usgang 
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Ein grofoer Teil der J'ifietl1iLuser war baufällig. Die notwendigsten 

Ausbesseruug,en wurden vernachlässigt oder ungenügend ausgeführt; 

wenn der Hausverwalter die wankende Mauer gestützt und einen alten 

klaffenden Rifs durch Überstreichen verdeckt hatte, versicherte er 

den Mietern, sie könnten rnhig schlafen, während der Einsturz be

reits über ihnen schwebte. Einstürze gehörten daher neben den 

Bränden schon in der letzten Zeit der Republik zu den eigentüm

lichen Übeln Roms. Oatull riihmt spöttisch als Vorzug der Bettel

annut, dafs sie keines von beiden zu fürchten habe. Strabo nennt 

beide Arten von Unglücksfällen unaufhörlich. Die Furcl1t davor 

konnte Ängstliche wohl aus Rom vertreiben und auch in den späteren 

J ahrhundertcn hat sich hierin vermutlich nichts geändert. Noch 

Symmachus berichtet in einem Briefe als Stadtneuigkeit, dafs beim 

Einsturze eines Hauses in der Trajansstrafse die Bewohner ums 

Leben gekommen seien." Über die Gröfse und Ausstattung der 

\V olmungen schreibt Friedlünder an einer andern Stelle: ,,Schutz 

gegen "\Vittenmg war der einzige Zweck bei den Häusern der Alten, 

das Mobiliar auf das Allerunentbebrlichste l1eschriLnkt, so dafs 

wenigstens vier der pompejanischen Zimmer oder Kammern in einem 

miifsig grofsen unserer Zeit Platz finden. Selbst in der späteren 

Zeit waren die Wohnräume bis in das Mittelalter hinein ungemein 

beschriinkt, so clafs erst die letzten drei bis vier Jahrhunderte eine 

wesentliche Änderung hierin hervorgerufen haben . Tausende von 

,V ohnungen hatten einen blofsen Schlafstellencharakter, wie es auch 

manche Andeutungen von finsteren Kammern, iu die man aufrecht 

nicht eintreten konnte, bestiitigen. Sehr viele scl1liefen in Tabernen. 

Die Quartiere der Sklaven waren in der Regel wohl nur notdürftig 

hinreichende Schlafriiume, und eine nicht ganz kleine Anzahl mag 

im Freien oder in offenen Gewölben ülrnrnaclttet haben." \Vie es 

darnach mit den sanitüren Zusfanden der 1Vol111ungen ausgesehen 
haben mag, kann man sich denken. 

In den gröfsercn Stiid ten des Mitte 1 a 1 t er s herrschte zwar 

der Holzbau vor und infolgedessen entstanden lüLung grofse b'euers

lJrünste, auch waren die Hiiuser zu eng aneinander gebaut, weil 

der meistens fcstungsartige Charakter der StiL<lte eine Ausdehnung 

derselben nach BelielJCn nicht zuliefs; n.ber doch war man im Mittel

alter in Bezug auf I ◄'cstigkeit der Blcrnten und Bequemlichkeit der 
Wohnriiume besser daran als im alten J{om. 

In unserer Zeit vollends sind nach dem übC'reinstimmenclcn 

Zeugnis aller Kundigen dir. \V olrnungsverl1:Ut11isse im Durclisdrnitt 
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· edenfalls besser als im Altertum und Mittelalter. Die Ans~~·üc~ie :n eine „gute" ,Vohnuug sind gröfserc geworden; clas Bedurfms, 
clas Gefühl der Notwendigkeit einer solchen ist stärker hervo:·getrete~. 
Auf der Kulturstufe, auf welcher wir beute stehen, verbmde~1 w_1r 

·t d B a ·i·ff· ci·ner rruten" Wolmung nicht nur Fest1gke1t, m1 em ei:,1 „b . . 

Feuersicherheit und Zugii,ng1ichkeit, sondern tragen a~lCh 111 stetig 
zunehmendem Mafse der Gesundheitsm1ifsigk~1t Rechnung. 
Aber gerade de halb, weil die Anforderunge~ a1_1_ eme„ gute W 01_1-
nunrr gröfsere geworden sind, werden auch die Uhel ~-a.nde ~m so 
scln~erer empfunden. Auch ist die ,Vohnungsnot gegcnuber fruher_en 
Zeiten in anderen Erscheinungsformen stti.rk~r a~fg~tretc~,' Um ches 
recht verstehen zu können, mufs man sich die tiefe111g1:e1icuden _Ver
ii.nderungen vor Augen halten, welche sich in unsern wirtschaftlichen 

Verhältnissen vollzogen haben. . . 
Die zahlreichen wichtigen Erfindungen in der Tecl1111k seit An-

fang dieses Jahrhunderts. die grofsarti?e Eutwick_e1ung der_ Verkehrs
mittel, welche es ermöglichte, dafs die Verarbeitung der Rohstoffe 

· cht mehr in dem M afse wie früher an ihre Erieugungsorte ge-
lbll d bl" 1 son<lern in die Nähe der Hauptverkehrsstätten ver-un en 1e 1. • , . .. . 
lerrt wurde, die Ei nfiH1rung der Gewerbefreiheit und <ler _1:! re1zug_1g-
kcit _ alle diese Faktoren haben in ihrem Zusammenwll'ke~1 e111c 

l (lel. Bevölkerung in den StH,clten, wo Industrie und Ansamm ung . . . 
Handel sich konzentrierte, bewirkt und churnt m~ vJClen Orten eme 
Wohnungsnot erzeugt, welche durch die allgemem schnelle V ~lks
vermebrung, namentlich in den Grofsstädten, nur noch gesteigert 

werden muf ,te. .. 
In dem Lande, welche in der Industrie die <'rsten und grofs:en 

Fortschritte gemacht hat, in England,. i t de'.'.n auch z~ier~t eme 
Arbeiterwohnungsfrage entstanden und ihre Lo ung zu~rst m An-

'ff •orden und die Erfolge welche dort erzielt wurden, gn genommen w ' f 
bssen England als Vorbild in der Behandlung der Wohnungs rage 
erscheinen. Es ist insbeRonclere in den letzten Jahren der Wohnungs
frage in England ein lebhaftes Interess~ z~gewencle_~ ':orden :_ Pre~ e 
wie Parlament hahen ich eingehend mit 1hr heRcliaft1gt .. Die Dmly 

ews veröffentlichte unter dem Titel Horrible London eme ~nzahl 
von Artikeln über die \Vohnungszusföncle in den schlechten Vierteln 
Londons, in den sogenanut~m slums. Die Pall ~fall Gazette setzte 

· e Komini·ss1·on von Mitarbeitern ein, welche durch a.chfragen sogar em . ·1 
H .

1 
s zu Haus die ,Vohnungszustände der crnzelnen Stacl~tei e 

von ' u ••ff t1 l t 
f t 11 1 t D"S im Anf•mcr des J·lhres 1881 vero en 1c 1 e estzus e en suc 1 e. " ' ' o · ' 
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Ergebnis dieser Untersuclrnngen üherLrnf die bisher gehegten Be
fiirchtungeu uoch bei weitem. 'Darauf beantragte im Oberhause 
L o r c1 Sa 1 i s b ur y, welcl1cr selbst im Jahre 1883 in der National 
Review einen Artikel über die traurigen \Volmungszuständc besonders 
von London veröffentlicht und ein Einschreiten in dieser wichtigen 
sozialen Frage als eine Pflicht des P,tr1a.ments bezeichnet hatte, die 
Einsetzung einer Königl. Kommission zur weiteren Untersuchung 
und Behandlung der Frage. Der Antrag, u. a. auch von dem Prinzen 
von "\Vales, welcher kurz zuvor in eigner Person einige der slums 
besucht hatte, befürwortet, wurde einstimmig angenommen und die 
Königin berief unterm •1. Mürz 1884 eine König!. Kommission 
zur Untersuchung der Wohnungszustände der arbeiten
d c n K 1 a s s e n (Royal Oommission to inquire into the housiug of 
tlJC worki11g classes), in welcher die hecleutemlsten Männer sich befinden, 
vor allem der Prinz von \Va1es, Kardinal-Erzbischof Manning. Lord 
Salisbury, f-lir Richard Ornfs, der friiherc Kabinettsminister Goschen, 
der als .FördPrer von ,Vohlthiitigkeitshestrelnmgen wohlhekannte 
Sam. l\Iorley u. a., als Vorsitzencler fungiert der Präsident der Kom
munalaufaichtshohönle, Sir Charles Dilkc. Schon im Mai 1885 er
stattete die Kommission den Bericht über England, ihm folgtrn die 
Berichte iiher Schottland und England (Parl. Pap. 0. 4402, 4409 
und 4547, 4402, I). 

In D out s c h land t:tuchte erst gegen das Jahr 1840 die 
Wohnu11g1mot- und mit ihr die „Wol111u11gsreformfrage auf. Es war 
insheso1Hlerc V. A. Huber, welcher sie aufwarf und welcher in 
verschiedenen öffentlichen Vortrügen und Schriften mit voller Hin
gebung für sie eintrat. Er wies auf die elenden Wohnungen der 
arbeitenden Klassen in den :B'ahrikdistrikten und der sogenannten 
„kleinen Leute" in den Grol'sstiLdten hin und bezeichnete die 
schlimmen \Vohnungszustäncle als eine der Hauptursachen des über
aus traurigen physischen, ökonomischen und moralischen Zustandes 
eines grofscn Teils der Bevölkerung. Er heg11ügte sich indes nicht 
chunit, nur die Schäden aufzudecken; er gab auch praktische \Vinke 
und Ratschläge, indem er auf die mehr ocler minder erfolgreichen 
Bestrehungen znr Beseitigung ii,hnlicher N otsfande in England, 
Frankreich und Belgien hinwies und die Menschenfreunde in Deut ·ch
laud zu gleicher Tlüi.tigkeit aufforderte. Wir nennen von seinen 
Schriften „die "\Vohnungsnot <ler kleinen Leute in grofsen Stiidten, 
Leipzig l8'."i7", und „die \Vohnungsfr,1ge mit he onderer Berück-
iclitigung der :trheitenden Klassen, Berlin ] 865'· . So warcl Huber 

{07 



8 

der Begründer der jetzt kaum noch zu bewältigenden Litteratur über 
die W olmungsnot und W olmungs1~form. 

Wir gehen hier noch nicht näher auf diese Litteratur ein, 
können aber doch nicht unterlassen, schon an dieser Stelle aus der
selben die beiden Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 
welcher sich auch auf dem Gebiet der ·w ohnungsfrage grofse Ver
dienste erworben hat, ganz besonders hervorzuheben: ,,Die Wo h-
11 u 11 g s not der ärmeren Klassen in deutschen Grofs
stiid ten und Vorschläge zu deren Abhilfe. Band 30 u. 31 
der Schriften des Vereins für Sozialpolitik'·. Diese beiden Schriften 
enthalten eine Fülle cles reichhaltigsten und für die Behandlung der 
A.-W.-F._ wichtigsten Materials und sind auch von uns in der fol
genden Darstellung vielfach benutzt worden. 

I. Die Ursachen der Wohnungsnot. 
Die A . .-W.-F. ist vielleicht die wichtigste Frage auf dem Gebiet 

der Sozialpolitik, rtber auch eine der kompliziertesten; es stehen mit 
derselben so viele andere soziale Momente in mehr oder weniger 
innigem Zusammenhang, dafs bei einer Untersuchung über die 
·w ohnungsfrage fast alle sozialen Probleme, "·elche gegenwii.rtig die 
öffentliche Meinung beschäftigen, 1nitberührt werden. 

Die erste Aufgabe ist, sich ein klares Bild über die <.:.l-es~tmtheit 
der W olmungsverhältnisse der arbeitenden Kbssen aus der Summe 
der einzelnen Thatsachen zu bilden, die weitere, auf dieser Grund
lage erst. die Mittel der Abhilfe zu erwägen. J ene Aufgabe wird 
wesentlich erleichtert durch die im grof en und ganzen gleichartigen 
Verhältnisse, welche sich bezüglich der W ohnungszustiindc licraus
gebildet haben. Letzteres zeigt sich z. B. in der übereinstimmenden 
Auffas ung bei der Darstellung der ·w olmung zustände der einzelnen 
Städte in den oben genannten Schriften des Vereins für Sozial
politik, obwohl die Verfasser wahrscheinlid1 in gar keinem Zu
sammenhang standen. Die genannten Schriften enthalten Schilderungen 
der Wohnungsverhältnisse in den Grofsstädten Berlin, Breslau, Leipzig, 
Frankfurt a. 1\f., Strafsburg, Hamburg und in den Industriestädten 
Bochum, Chemnitz, Osnabrück, Krefeld, Dortmund, Essen, Elher-
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fcld. Aus den mit grofser Sorgfalt und wirklichem Sachverständnis 
gemachten Untersuchungen geht klar hervor, dafs in den deutschen 
Grofsstädten für die unbemittelten Volksklassen eine ständige ·w oh
nungsnot in höherem oder geringerem Grad vorhanden ist. In rasch 
anwachsenden Städten wie Berlin, Breslau, Königsberg und anderen 
scheinen die Verhältnisse am ungünstigsten zu liegen. Verhältnis
mäfsig günstiger sind sie in den eigentlichen Industriestädten, die 
wegen der Beschaffenheit der betriebenen Industrien weit aus
einander gebaut sind, oder in denen die Arbeitgeber viel für die 
·w ohnungen der Arbeitnehmer gethan haben. 

Wenn wir uns also auf die obigen Darstellungen berufen und 
demgemäfs annehmen dürfen, dafs in den W olmungszuständen der 
arbeitenden Kln,ssen eine gewisse Gleichartigkeit vorhanden ist, so 
hilft uns dies schon iiber die erste und gröfste Schwierigkeit hinweg, 
welche sonst bei der zunächst wichtigsten Frage: Welches sind die 
Ursachen der Wohnungsnot der arbeitenden Klassen? ent
stehen würde. Denn wäre die Verschiedenheit der vVohnungs
zustände oder besser der ·w ohnungsmifsstände die Regel, so müfsten 
wir die Ursache die er Verschiedenheit in einer Verschicdenartigkeit 
der jene Mifsstäncle hervorrufenden Momente suchen. So aber werden 
wir von der Gleichartigkeit der "\Vohnungsmif sstände einen Schlufs 
machen können auf die relati vc Gleichartigkeit der Ursachen derselben. 

Trotzdem bleibt die ]'rn,gc nach den Ursachen der ·w ohaungsnot 
immer noch eine komplizierte, wir können uns aber die Antwort 
wesentlich erleichtern, oder vielmehr sie überhaupt nur dann finden, 
wenn wir ins Auge fassen, dafs es verschiedene Arten der ,v ohnungs-
not gibt. . 

Wenn man von "'iVolmungsnot spricht, so denkt man dabei ge
wölmlich nur an den Zustand, welcher Platz greift, wenn die Zahl 
der in einem Orte vorhandenen Wohnungen für die Zahl der Ein
wol~ner desselben absolut nicht ausreicht, so claf's eine gröfsere oder 
klernere Zahl von Menschen genötigt ist, sich mit derselben Wohnung 
re1:1p. demselbell W olmraum zu begnügen. Das Vorhandensein eines 
solchen Zustande:; läfst sich durch eine Vergleichunrr der Zahl der 
'~ olmuugen mit der der Ein wohncr verhältnismäfsig leicht ermitteln, 
tritt. ~uch offener zu Tage in einer gröfseren N,tchfrage und die 
Ablulie gegen diese Art der ·w olmunrrsnot lü.fst sich durch Be
schaffuug einer genügenden Zahl von "\Vohnungen relativ einfach 
bewerkstelligen. 

Boi Beurteilung der "'iVohnungszustäuclc ist indes aul'ser auf rlie 
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Zahl auch auf den Kubikinhalt der einzelnen ·w olmungcn und ·w ohu
räume, ihre sonstige Benutzung, ihre bauliche Verfassung und ihre 
Umgebung zu achten und inshesondere auch auf ihre Vermietungs
weise Rücksicht zu nehmen. Diese Umstände entziehen sich aber 
zum Teil der statistischen Erfassung und sind überhaupt nur sehr 
schwer zu ermitteln. 

Die Übe rfü 11 u n g der Wohnungen infolge mangelnden An
gebotes ist nur eine Art der "\Volmungsuot. Man wird von ,v oh
nungsnot auch dann sprechen müssen, wenn in einer Stndt eine ver
hältnismäfsig grofse Anzahl von Menschen u n g es u u de "\V o l}. -
n ung e n inne hat, wo femer infolge besonderer Verhältnisse die 
Wohnungen erheblich teurer sind, als sie nach dem Lohne der 
Arbeiter resp. dem Einkommen der kleinen Leute sein dürfen und 
wo e11Cllich ihre Innehab u n g z u unsicher ist. 

Wenn wir die ,v ohnungsnot in diesen vier Erscheinungsformen 
erfassen, so soll uns dies nur die Aufgabe erleichtern, die Ursachen 
der --w ohnungsnot klarer und vollständiger zu ergründen; denn in 
\Virklichkeit werden in der Regel jene vier Arten nicht gesondert, 
sondern gemeinschaftlich auftreten, wobei allerdings die eine vor der 
andern vorwalten kann, und es wird das Vorhandensein einer der 
Erscheinungsformen auf die Entstehung und die Entwickelung der 
andern befördernd einwirken. Zugleich wird diese Scheidung auch 
einen Anhalt gehen müssen, auf welche Weise Abhilfe gegen die 
·w olmung not zu schaffen ist, denn die Heilmittel müssen ganz ver
schieden sein, je nachdem an einem Ort die eine oder die andere 
Art der "\V ohnungsnot vorwiegt. 

Wir wenden uns demgemäfs zunächst zu der Frage: Inwiefern 
wird die Wohnungsnot der arbeitenden Bevölkerung veranlafsl durch 
die ungesunde Beschaffenheit der \V ohnungen r 

1. Die ungesunde Beschaffenheit der Wohnungen. 

Ein W ohmaum bezw. ein Haus kann ungesund sein durch seine 
Lage, seinen baulichen Zustand und seine Benutzung. 
Ungesunde Wohnungen und Häuser giebt es nun überall. Es können 
aber die Verhältnisse derartige sein, dafs nicht einzelne Häuser in
folge besonderer Umstände ungesund sind, sondern drtfs iufolge von 
allgemein wirkenden Ursachen ein gröf crer Teil der vorhandenen 
,v ohnungen den Anforderungen, wie wir sie vom gesundheitlich n 
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Standpunkte aus erheben, nicht entspricht, dafs daher ein grofser 
Teil der Bevölkerung dauernd in ungesunden Räumen wohnen mufs, 
insbesondere die Arbeiterbevölkernng, denn den bemittelten Klassen 
ist es wenn auch mit grofsen Opfern, möglich, eine verhältnismäfsig 
gute "\Vohnung zu erhalten, aber der „kleine l\fann' 1 kann dies ni~ht 
erschwi11ge11, er mufs eben mit einer ungesunden "\Vohnung vorlieb 
nehmen. 

Solche Fälle, wo die ungesunde Beschaffenheit eines verhältnis
miifsig grofseu Teils der "\Vohnungen aus allgemein wirkenden Ur
sachen hervorgeht, können vorhanden sein, wenn eine Stadt oder 
Teile derselben auf ungesundem, feuchtem Bodeu stehen, was aller
dings wohl heute, dank dem energischen Vorgehen der Sanitätspolizei, 
seltener vorkommt; sodann wenn Fehler des Stadtplans (zu enge 
Strafsen, Mangel au freien Plätzen und Anpflanzungen, mangelhafte 
Kanalisation) vorhanden sind, die auf gröfsere Stadtbezirke gemein
sam einwirken. Doch auch in dieser Beziehung (wir erinnern nur 
an die Kanalisation in gröfseren Städten) geschieht gegenwärtig viel. 

Berner kann die ungesunde BesclmffeHheit cler Wohnungen direkt 
in dem schlechten bauliel1e11 Zustande der Häuser ihren Grund 
haben. Derselbe kann bestehen in der schlechten Bauart der Häuser 
an und für sich in dem Vorhandensein von Kellerwohnungen, von 

' . 
5 ten und 6 ten Stockwerken bei einer grofsen Zahl von Häusern m 
den Grofsstädten, in dem Mangel an Höfen auf Grundstücken mit 
Vorder- und Hinterwohnungen und dergleichen mehr. 

Endlich köunen die \Vohnungen selbst in einem schlechten Zu
stande sich befinden. "\V er hat nicht schon einen Blick geworfen 
in jene schmutzigen verwahrlosten Räume, in denen in den Grofs
städten die ärmere Bevölkeruug zusammengepfercht ist! Insbesondere 
scheiut das massenhafte Vorhandensein derselben in London, aus 
den dortigen Rechtsverhältnissen hervorgehend, eine der Haupt
ursachen der dortigen furchtbaren W olmungsnot zu bilden. Wir 
möchten darauf an der Hand der Darstellung in den Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik 1) etwas näher eingehen. 

Der Grund und Boden in Eng 1 ~t n cl und speziell in dem alten 
London gehört einer relativ kleinen Zahl von Eigentümern, ins-

1
) P. F. Aschrott, die Arbeiterwohnungsfrage in England, S. d. V. f. S. 

Band 30, S. 93. Vergleiche Ruprecht, die Wohnungen der arbeitenden Klassen 
in Lond.ou, Göttingen 1884. Dwellings of the Poor, in QuaLerly Review, Januar 
188J. 0. Bill, homes of the Lond.on Poor, Loud.on 1883. 
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besondere Familien und Stiftungen. Diese verkaufen nur selten den 
in ihrem Besitz befindlichen Grnnd uncl Boden, sie ziehen es im 
allgemeinen vor, ihr Eigentum durch Verpachtung der Grundstücke 
eventuell samt den darauf befindlichen Gebäuden auszunutzen. Dafs 
auf diese ·weise der gröfste Teil des landwirtschaftlichen Grund 
und Bodens in England von Pächtern bewirtschaftet wird, ist wohl 
bekannt. Nicht so bekannt dürfte es sein, dafs dieses Verpachtungs
system (lease-system) auch in Städten, speziell in London. üblich ist 
(in London zumeist auf 99 Jahre). Der zeitige Besitzer (l~ssee) mufs 
alle mit dem Grundbesitz verbundenen Lasten tragen, er hat ins
besondere auch für alle nötig werdenden Reparaturen zu sorgen; 
für die von ihm vorgenommenen Neuanlagen und Verbesserungen 
steht ihm kein Entschädigungsanspruch beim Rückfall zu. Es gibt 
zwei Hauptarten des V erpachtungssystems, je nachdem der Grund
eigentümer selbst das Gebäude auf dem Grundstück errichtet und 
er also das Gebäude mitverpachtet, oder aber indem der Pächter 
den Bau übernimmt. Die letztere Art ist speziell in London die 
häufigere, doch kommt auch die andere Art vielfach vor. 

In beiderlei Gestalt aber wirkt das Verpachtungssystem nach
teilig auf die W olmverhältnisse der Bevölkerung ein. Einmal ver
anlafst es einen unsoliden Bau der Häuser: wenn der Grundeigentümer 
selbst baut, so hat er ja kein Interesse daran, durch möglich8t soliden 
Bau den Umfang der Reparaturen einzuschränken, da diese, wie 
oben erwähnt, von dem Pächter allein getragen werden müssen. 
\Venn der Pächter baut, so geht sein Intere se nur so weit, dafs das 
Gebäude für die Dauer seiner Pacht benutzbar bleibt; da ihm kein 
Entschädigungsanspruch für die von ihm unternommenen Reparaturen 
zusteht, so hütet er sich wohl, durch Verbesserungen an dem Ge
bäude dem Eigentümer ein Geschenk zu machen ; ihn kümmert es 
nicht viel, wenn er demselben bei Ablauf der Pacht ein beinahe 
zum Abbruch reifes Geuäude hinterläfst. Das Bestehen des V er
pachtungssysterns bietet eine ErkHirung sowohl für den vielfach 
unsoliden Bau der Hbi,user als auch für die Yon .J aln zu .T ahr, von 
Pacht zu Pacht gröfser werdenden baulichen Miingcl derselben; es 
steigern sich dieselben naturgemäfs, je mehr clie Pacht sich ihrem 
Ende naht. Gröfsere Ausuesseruogen sucht der Pächter möglichst 
zu vermeiden ; wird ihm das Haus zu schlecht, o gibt er es an 
einen Dritten, den Afterpächter (underlessee) ab. 

Dazu kommt die ganz enorme Bevölkerung ·zunahme der gröfseren 
Stä.dte, in erster Reihe Londons. seit den 20 er Jahren. Besonders 
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stark war das Zuströmen der arbeitenden Bevölkerung dahin. So 
betrug die Einwohnerzahl in London im Jahre 1821 1378 947, im 
Jahre 1881 3 816 483. Die in die Stadt strömende Bevölkerung 
suchte ihr Unterkommen vorzugsweise in jenen Miethäusern oder 
„slums", wie sie die Engländer nennen. Die verstärkte Nachfrage 
rief die Spekulation wach, indem es als ein nutzbringendes Geschäft 
erschien, wegen der aus der Aftervermietung zu erzielenden hohen 
Gewinne eine Pacht zu übernehmen. Die Häuser, welche für ihren 
bisherigen Besitzer zu schlecht geworden waren, fanden in den so
genannten Mittelspersonen (middlemen, housefarmers) bereitwillige 
Abnehmer. Diese Mittelspersonen übernahmen nun das Gebäude 
natürlich nicht zum Selbstwohnen, sondern um aus der After
vermietung der einzelnen Räume grofsen Gewinn zu erzielen. Die 
schon unsolide gebauten und dann immer mehr verwahrlosten Häuser 
erfuhren auf diese Weise eine Ausnutzung, welche auf die Dauer 
geradezu unerträgliche Zustände schuf. Der Arbeiter, welcher in 
Räume hineinkam, die auch nicht einmal den berechtigsten Ansprüchen 
genügten. war nicht geeignet und hatte auch nicht Lust, den schon 
hei seinem Einzuge mangelhaften Zustand der Wohnung zu ver
bessern oder auch nur zu erhalten. 

·wurde die Wohnung dem bisherigen Mieter doch zu schlecht, 
so war vielleicht ein anderer froh genug, wenigstens vorläufig ein 
Unterkommen und Obdach darin zu finden, und wenn der erste 
Afterpiichter z11 gewissenhaft war, um diese schlechtere Klasse von 
Mietern in sein Haus aufzunehmen. so fand sich hald eine andere 
l\Iittelsperson mit weniger zartem Gewissen. Auf diese Weise ver
schlechterte sich sowohl die Klasse der Mieter als die der P~Lchter 
immer mel1r; immer gröfser wurde die wuchermäfsige Ausnutzung 
der von ,T ahr zu .T ahr sich steigernden vVohnungsfrage; mit letzterer 
stieg nämlich der W crt der Häuser, damit auch der Pachtzins, und 
letzteres hatte wieder ein Steigen des Mietpreises zur Folge, welcher 
mit der Ven1chlechLenmg des baulichen Zustandes nicht billiger 
wurde, sondern gerade um so mehr in die Höhe ging, je schlechter 
die KlasRe der Aftermieter wurde, je mehr clieRellien aus Personen 
bestanden, welchr infolge ihres Charakters oder som;tiger Ver
häl_tnissc in die vorhandenen anständigen Wohnungen nicht leicht 
aufgenommen wurden. 

Indessen ist man in England energisch gegen jene Jllifsstände eingeschritten. 
wenn auch die englische Gesetzgebung das ÜbPl nicht mit der Wurzel ausrotten 
konnte. ,v enigstens sin<l alle BerichtPrstatter tlariiher einig, dafs in den grofsen 
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Stäclten Eng-laucls die W nhnungs11ot nicht so scl,recklich ist als in Deutschland. 
„Löcher wie die sogenannten Klappen und Nachtherbergen Berlins gibt es in 
England schwerlich noch," sagt Sander in seinem Handbuch der öffentlichen 
Gesundheitspflege. 1) In Übereinstimmung damit stehen folgende Thatsachen: 

Es entfallen~) in den europäischen Grofsstädten auf ein Haus 
in London ungefähr 8 Bewohner 
,, Berlin „ 32 ,, 
,, Paris „ 35 ,, 
,, Petersburg „ 52 ,, 
„ Wien „ 55 ,, 

Die Sterblichkeitsziffer auf 1000 Einwohner beträ<Yt 
in London durchschnittlich 24 
,,Bmfu ,, ~ 
„ Paris „ 28 
„ Petersburg „ 41 
„ Wien „ 47 

Das Verhältnis der unehelichen Geburten zu den ehelichen stellt sich 
in London auf 4 Prozent 
„ Berlin „ 16 
„ Petersburg „ 20 
„ Paris „ 26 

" „ Wien „ 51 

Auf die Kosten der Wohnung rechnet man von dem Einkommen 
in London ungefähr 1/ 10- 1/ 8 

,, Berlin 1/5- 1/, 
„ Paris 1h 
,, Wien 1;~-1/3 

Was nun die Beschaffenheit der Arbeiterwohnungen im einzelnen 
betrifft, so erhalten wir zwar durch die Statistik keinen direkten 
Aufschlufs über die Zustände derselben. In Ermangelung fester 
Ermittelungen mufs man sich nach anderen Merkmalen umsehen· 

) 

unter denselben bietet sich als ein hesonclers brauchbares die Unter-
scheidung der Wohnungen nach der Zahl der heizbaren Z im m er 
oder nach der gezahlten Miete. Von diesen zwei \Vegen verdient 
der erstere den Vorzug, da die Mietklassen nur willkürlich abge
grenzt werden könnten und die Mieten im einzelnen konkreten Fall 
auch veränderlich sind, während die Zahl der heizbaren Zimmer 
fast für jede ·w ohnung <lauernd feststeht, auch die Unterscheidungs
klassen mit 1, 2, 3, 4 u. s. w. heizbaren Zimmern gegeben sind. 

In Band 30 der Schriften des Vereins für Sozialpolitik ist eiue 

1
) Sander, Handbuch der öffentlichen Gesundheitspflege (1877), S. 152. 

~) Sax, Die Wohnungszustände der arheitenden Klassen und ihre Reform, 8. 9. 
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sehr schätzbare Zusammenstellung der ziffermäfsigen Hauptresultate 
der mit den Volkszählungen in mehreren deutschen GroCsstädten bisher 
verbundenen Aufnahmen über die Grurn1sti.icke, Gebäude und W oh
nungen enthalten . Die folgenden Tabellen sind von uns darnach 
angefertigt worden. 

Tabelle I und II giebt eine Übersicht über die nach der Z ahl 
der heizbaren Zimmer klassifizierten Wohnungen, Tabelle I in ab
soluten Ziffern, Tabelle II pro mille. 

Tab. I. 

Städte 

Berlin. 

Hamburg 

Breslau 

Dresden 
Leipzig 

Königsberg . . 
.lfrankfurt a. 1\1. 

Stettin. . 
Chemnitz . 

Tab. II. 

~tädte 

Berlin. 

im 
Jahre 

1861 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 
1867 
1875 
1880 
1875 
1880 
1880 
1867 
1871 
1875 
1880 
1861 
1871 
1880 
1867 
1867 
1871 

im 
Jahre 

186 1 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 

Wohnungen mit Woh
nungen 
ohne 1 2 

1 
5_ 7 18 und 

mehr 

heizbare (s) Zimmer 

- 1 51 909 1 26 635 12 721 5 400 5 633 

2 265 74 972 39 440 17 543 7 795 8 422 
3 553 1 62 374 33 221 15 477 6 286 6 549 

4 597 93 481 42 285 18 088 8 265 I 8 959 
3 239 109 115 53 689 22 010 9 831 11472 
3 230 127 509 67 901 27 273 11 929 14 318 

- 25 060 11 235 5 209 2 692 2 902 
669 31681 17374 8706 4727 5144 
898 34 885 25 229 12 620 5 196 5 535 
175 22 586 15 139 6 846 4 394 3 506 
337 35 768 13 172 6 113 2 282 2 537 
122 27 550 10 177 4 973 2 710 3 240 

2 5 538 2 718 2 138 1 235 l 400 
2 5821 4344 2636 1501 1620 

15 

68 
22 I 

424 

6 903 6 373 4 519 2 658 2 674 
8 127 7 765 5 696 2 966 3 018 

11 920 3 493 1 475 970 827 
5 484 3 554 2 490 1 843 3 168 
6 567 f:i 153 4 798 1 3 469 5 088 
9 219 2 597 1484 738 841 
9 358 1 1 433 627 398 380 = i 10 734 1 720 711 1 419 453 

A.._, Von 1000 Wohnungen hatten Q) p. 
bo ;:, 
A"' 

kein -1 1 1 1 

1 "..ci 
A '"' 1 2 3 4 5-7 

.Cl Q) 
0,.0 

~:;:, heizbare (s) Zimmer 

105 811 1 -
1 

499 257 122 52 54 
rno 671 28 491 259 ' 118 46 47 
152 641 15 

1 

491 268 115 51 5-1-
178159 26 525 237 1 102 46 50 
212 554 15 513 1 253 

1 

104 46 54 
255 929 13 198 265 106 47 56 

4 15 

-

1702 
1823 
2404 
2484 
3198 
3 769 
1266 
2 911 
3 310 

686 
406 

1061 
334 
370 
872 
923 
267 
812 

1666 
248 
109 
132 

18 und 
mehr 

1 

1.6 
11 

1 
16 
14 

1 

15 
15 
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-
C..., Von 1000 Wohnungen hatten Q) p.. 

im 
bO ::l 

Städte 
i:, <:<! 

kein 1 
1 

' 5
_

7 
8 un 

"'..c:i 1 2 3 4 
Jahre C ,_. 

1 _ 1 mehr A <> 
0..0 

d 

~:::, heizbare (s) Zimmer 

Hamburg. 1867 48427 - 518 232 108 56 60 26 
1875 74253 9 427 234 117 64 69 39 
1880 88 826 10 393 284 142 59 62 37 

Breslau. 1875 53332 3 424 284 128 82 66 13 
1880 60 615 6 590 217 101 38 42 6 

Dresden 1880 49833 2 553 204 100 54 65 22 
Leipzig 1867 17090 - 386 259 149 86 97 23 

1871 19 570 - 357 267 162 92 99 23 
1875 24604 - 288 266 188 111 111 36 
1880 28510 1 285 272 200 104 106 32 

Königsberg . . 1861 18 952 - 629 184 78 51 44 14 
Frankfurt a. 1\1. 1871 17 419 4 315 204 L43 105 i 182 47 

1880 27 763 1 236 222 173 125 183 60 
Chemnitz . 1867 12 305 - 706 

1 

129 63 40 46 16 
1871 14169 - 702 135 1 61 

1 

38 47 17 
Stettin . 1867 14815 27 593 167 95 48 54 16 

Über die Riilfte aller ,Vohnungen in Berlin, Breslau und Dresden 
bestanden also im Jahre 1880 (inkl. der Wohnungen ohne ein heiz
bares Zimmer) aus nicht mehr als einem heizbaren Zimmer. In 
Chemnitz (im Jahre 1871), Königsberg und Stettin war der Anteil 
dieser niedrigsten Wohnungskategorie noch gröfser, er betrug je 
über 60 °/0 • Andere Städte dagegen mit einer in wirtschaftlicher 
Beziehung besRer situierten Bevölkerung wie Leipzig, Hamburg, 
Frankfurt ::i. M. weisen rlurch die erheblich geringere Zahl so kleiner 
Vv ohnungen günstigere Verhältnisse auf, in letztgenannter t:ltadt 
waren es im Jahre 1880 noch nicht 24 °lo· 

"Was sochmn die Höhenlage der Wohnungen angeht, so sind 
als zu ,v ohnung,;zwecken durchaus ungpeignet die Dach- und Keller
wolmungen zu bezeichnen; die Kellerwohnungc'n wegen ihrer Lage 
unter der Strafsenfiiiche und der dadurch henorgerufcnen Feuchtig
keit und wegen des Mangels an Luft und Licht; die DachwolrnungPn 
wegen ihrer der ,Vitterung ausgesetzten Lage. Die Dach- und Keller
wohnungen machen in vic>len Städten rinen grofsen Teil aller "'oh
nungen nus, die V crtPilung der ,Voh11ungc11 auf die Stockwerke hat 
sich sogar stetig verschlechtert, wir sich aus rrabelle III und [V 
ergiebt. 
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Tab. UI. 

Städte 

B erlin . 

R amburg. 

B 

D 

reslau 

resclen 

,eipzig J 

J 
F 
Cönigsherg . 
'rankfurt a.l\L 

u 'hemnitz. 

Q) ... 
A 

"' ...., 

.§ 

1861 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 
1867 
[875 
1880 

1875 
[880 
1875 
1880 

1867 
1880 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 
1867 
187 1 

Tab. IV. 

Berl in .... 

Hamburg 

Breslau . 

Dresden. 

Leipzig . 

C..., 
~o P.. 
"'::l ::l d 
aA 

A f;; 
o..o 

~:::, 

105 811 
[30 671 
152 641 
178 159 
212 55-l 
2/55 929 
48427 
7 1253 
88826 

:33 332 
60 615 
43440 
49 833 

17 090 
28510 
18952 
143 15 
17 419 
20236 
27 763 
12305 
14 169 

Q) .... 
..c:: 
"' 1-., 

.§ 

l8(H 
186 l 
1867 
1871 

1875 

1880 
1867 
1875 
1880 
1875 
1880 
1875 
1 80 
1867 
1880 

Staat~wisst1 nerl1a.fU. Htndicn. 

';' 
M •a 
"' .... ~ .... 

- Q) Q) .., 

~ ::l 
0 

~ 

9654. 
11985 
14 292 
19 240 
2 1 639 
23 289 

2 836 
4 439 
5 747 

2 61 l 
2492 
1 650 
146-l 

200 
575 
531 

4 
20 
36 
39 
12 
18 

.... 
~ 
"' ~ 

92 
94 
94 

108 

102 

91 
58 
60 
65 
49 
41 
38 
29 
14 
20 

II. 

17 

__ ,_ - -
"' .!d 

1 

II. 1 '--<,.-.. " 
III. I/;~. s 0 Q) 0,.-., I . ....,_ 

..c:i ... "' 0 ::l 
<.) .... "',n 
"' Q) "'"' "' Q).., .,:; /:l - .... 
bO '-' ""' 

A 
"O <:<! 

<.) 

.... p., -~~ Stock (Etage) "' ~.__, ;;: '-' Q N 

24 011 787 27 351 23 237
1
15 629 3 785 -

26 926 923 30699 28403 21 784. 7 260 -
29245 949 35607 33 748 27 558 11 242 -
33496 l 157 40 435 37 489 3 L 561i 14 777 -
33276 3 626 43 997 43 795 38014 20 164 5 968 
37 442 3 866 49 955 50332 46 427 3 l 352 LO 416 
10 772 36 11 016 10005 6 349 1878 -
17 653 73 16 887 14 124 8828 3069 -
18199 109 19 02 1 17 489 11 883 4928 -_ ___, 

10 5 ~2 13 390 12 272 9 738 4555 -
80 13 16 888 13 449 11 360 6 388 l 019 
7 936 59 9 664 7792 5 618 2765 7 956 
7 364 89 10 683 10093 9245 8450 13 996 

2096 50 3 540 3885 3 092 
--..__.. 

l /502 
H76 li'i2 6739 6 735 5 838 3847 
8 667 62 6044 2 891 704 53 
2267 50 ,t 619 3 922 2136 232 
2806 48 5 290 4674 2 815 357 
3 140 71 5 789 5 396 3 5 12 649 
4823 80 7 817 7 035 4 901 1 201 
2 610 28 4264 3 076 l 897 4 18 1 -
2818 4 1 4 674 3 536 2 416 666 -

Von 1000 Wohnungen sind gelegen im 

·"' i: I. 
1 

II. J III. IV. 
1 0 1 :!:.!d Dach-

"" .Q - " u.s. w. 
"' " -~ s ~ ,n - raum 

"' ;:: CIJ Stock bl) N 

230 8 262 222 
~ 

150 36 
205 7 236 221 170 r:,7 
192 6 233 22 1 180 74 
189 6 227 210 177 83 

157 17 207 206 
~ 

178 95 1 28 

146 15 195 
'----v---' 

196 181 163 
223 1 228 207 13 1 39 
238 1 227 190 119 41 
204 1 214 197 134 55 
198 251 230 183 85 
132 279 222 187 122 
183 l 223 179 129 247 
148 2 2 14 202 186 170 
U6 5 246 270 215 104 
157 5 236 236 205 135 
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Q) Von 1000 Wohnungen sind gelegen im 
.... -..<:l 

1 

<l 
1 

1 IV. Städte ol .... <!! I. II. J III. Dach-l'"j 
' 0 

1 

.,.,. 
~s~ ~ --0 ..d .c " 

.§ Q) ... <.) ~o raum 
~"' ·;-;j Stock ~ " 1 to "' ---V--

Königsherg 1864 28 457 3 319 153 37 3 

Frankfurt a. M .. 1867 - 158 4 323 274 149 16 
1871 1 161 3 304 268 162 20 
1875 2 155 4 2R6 267 174 32 
1880 1 

1 
174 3 

1 
282 253 

1 

177 43 

Chemnitz 1867 1 212 2 347 2no 15 t 34 
1871 1 1 199 3 1 330 1 249 171 47 

Es ist darnach der Anteil der besseren Stockwerke (Parterre, 
erste und zweite Etage) zurückgegangen, derjenige in ungünstiger 
und unbequemer Lage ( dritte und vierte Etage) gestiegen. 

Bezüglich cler Kellerwohnungen liegen aus Be r 1 in für das Jahr_ 1880 nocl~ 
Detailangaben') vor über die Zimmerhöhe ~md cl!e Lage zu~ Strafse'.1111veau, zwe1 
Faktoren die auf die Bewohnbarkeit von mtegnerenclem EmAufs smd: 

Vo~ 44:l Kellern (mit 11597 Bewohnern) ohne heizbares Zimmer hatten 9 
eine Zimmerhöhe von unter 2 m, 51 eine solche von 2 - 2' / 1 m; von clen _14327 
Wohnkellern mit 58 510 .l\lenschen, welche alle nur über 1 heizbares Zimmer 
verfürrten, waren 283, deren Zimmer unter 2 rn Höhe blieben; 1404 hatten 
2--2'/

1 
rn Zimmerhöhe, 3500 2¼ 2'/~ m u. s. w.; i!berhau~t waren unter allen 

23 289 ·wohnkellern -142 mit 1886 Menschen, deren Zimmer hohe unter 2 m betrug; 
2075 ·w ohnkeller mit 8848 Bewohnern hatten Zimmer von 2- 2' /_, m Höhe; 5673 
Wohnkeller mit 24722 hatten Zimmer von nur 2' / ,-2½ m Höhe. \Venn der 
§ 88 der Bauordnung dagegen bestimmt, clafs alle zum ~ägliche~ Aufenthalt von 
Jllenschen bestimmten Wohnräume im 1\linimum 2,5 m hchte floh~ haben so'.len, 
so würde, wenn diese Bestimmung strikte durchgeführt wäre, eme ~rhebh~he 
Zahl von \Vohnkellern als solche von selbst verschwinden müssen, e _enso eine 
rrröfsere Zahl von Entresolwohnungen, die der ehen erwähnten Vorschrift gleich., 
falls nicht entsprechen. . 

Noch schlimmer als die geringe Zimmerhöhe ist aber nach dem Berlmer 
Bericht die tiefe Lage der Keller unter dem Strafscnniveau: von den 443 Wohn
kellern ohne heizbare Zimmer lag nämlich nur hei 59 oder 13,3 °1o der Fufshoden 
weni<Yer als l m unter der Strafsenfiäcbe; bei 58 oder 13.2°/o lag er 1- 1

1/.1 m, 
bei 170 oder 38,4 °lo schon l ¼ 1 '/~ m, bei 88 otler 19,8 °,o 1 ½- P/4 m, bei 42 
ocler 9,4 °lo l3/_

1
- 2 m und bei 26 oder 5,9 °'o sogar über 2 m unter dem 8trafsen-

niveau. 
Dazu kommt noch, dafs die gleichzeitige gewerbliche Benutzung der Keller-

wohnungen - ein Übelstand, der sieh überhaup~ v_ielfach_ in_ clen ~leinen Woh
nungen findet - grofse Nachteile in sanitärer Hinsicht mit sich brmgt. 

1) Siehe die Darstellung von G. Berthold „clie Wohnvcrhilltnisse in Berlin, 
insbesondere der :inneren Klassen", in S. d. V. f. H. füi.nd 31 8. 21fi. 
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Die Zählung von 1880 ergab, dafs in den 3230 Wohnungen ohne heizbares 
Zimmer, die überhaupt aus 3699 Zimmern bestanden, 420 Zimmer gewerblich 
benutzt wurden; in den 127 509 Wohnungen mit 1 heizbaren und überhaupt 
16474/'i Zimmern wurden 16 130 Zimmer geschäftlich benutzt, ferner in den 67 901 
\Vohnungen mit 2 heizbaren und überhaupt 149 925 Zimmern wurden 14587 ge
schiif'tlich benutzt. 

Im ganzen wurden von je 1000 \Vohnungen im Jahr 1867 214, 1871 212, 
1875 166 uncl 1880 154 Wohnungen geschäftlich benutzt; indessen ist bei dieser 
Abnahme nicht zu übersehen, clafs die Aussonderung der gewerblich benutzten 
Räume von den \Vohnräumen immer mehr zugenommen hat. Analog hiermit 
ist der Promillesatz der Einwohner für die \Vohnungen mit gewerblicher Be
nutzung gesunken von 214 im Jahr 1867 auf 202 im Jahr 1871, dann von 177 
im Jahr 1875 bis auf 161 im Jahr 1880; ebenso ist die durch~chnittliche Ein
wohnerzahl einer solchen \Volmung von 4,91 auf 4,90; 4,70 his auf 4,45 herab
gegangen. 

Aus Breslau wiril geschrieben: ') ,,Die Kellerwohnungen leiden noch 
besonders unter den eigentiimlichen Boden- und Grundwasserverhältnissen: die 
innere Stadt und die Vorstädte des rechten Oderufers stehen auf porösem Allu
vium; in den siidlichen Gebieten dagegen lagern dicht unter der Humusdecke 
undurchlassenrle Letteschichten, welche sich, der Gestaltung der Oberfläche 
folgend, von Siiden nach Norden allmählich senken. Die atmosphärischen Nieder
schläge, unfähig, in (las tiefere Erdreich einzudringen ocler zu verdunsten, stag
nieren daher und sickern unterircliseh nach Norden hinunter bis in den Stadt
graben. Die Vorstädte links der Oder stehen infolge dessen zum gröfsten Teil 
auf sumpfigem Boden und spc;dell von der Schweiclnitzer Vorsfaclt bleibt nur 
eine ganz kleine, am meisten nördlich gelegeue Zone t.rocken. In dem übrigen, 
alluvialen 1'errain steht clas Grundwasser unter cler Herrschaft tler Oder resp_ 
Ühle, und Liherfültet bei jedem Hochwasser die Kellersohlen der Oder- und <ler 
Sandvorstadt. Die ungemein hohe Spannung und das starke Gefälle der Oder 
üben in dieser Beziehung anscheinend einen ungünstigen EinAufs. Am tiefsten 
hält sieh das Grundwasser in der inneren Stadt, deren Keller auch von alters 
her durch ihre Trockenheit berühmt waren, ebencleshalb aber auch fast nur ge
werblichen Zwecken dienen. In der Ohlauer Vorstadt endlich herrscht noch der 
besondere Übelstand, clafs ein Teil der neuen Schwemmkanäle anscheinend nicht 
breit und tief genug angelegt ist, infolge dessen bei plötzlichen starken Regen
giissen auszutreten und die Souterrains buehsüiblich unter \Vasser zu setzen 
pflegt." 

Zu der ungesunclen Beschaffenheit dieser Keller- und Dach
wohnungen kommt noch hinzu, clafs in ihnen in allen grö[seren 
Städten die ärmere Bevölkernng zusammengeschart ist, wie aus 
Tabelle V und VI ersichtlich ist. 

1
) Siehe die Darstellung von P. Honigmann, <lie \Vohnungsverl1rlltnissc in 

Breslau, S. a. V. f. 8. Bd. 31 8. 281. 
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Tab. VI. 

Städte 

Berlin 

Hamburg 

Breslau . 

Dresden. 

Leipzig . 

Königsberg . . 
Frankfurt a. llI .. 

Chemnitz 

1861 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 
1867 
1875 
1880 
1875 
1880 
1875 
1880 
1867 
1875 
1880 
1864 
1871 
1875 
1880 
1867 
1871 

2] 

Von 1000 Einwohnern wohnten im 

.~ 1 

'Cl O 1 ,_...cl 
~ ;;; 

Q) 

toll 

95 233 
94 219 
92 198 

108 195 
102 158 
92 148 
57 224 
57 231 
61 194 
46 197 
38 128 
32 1 199 
27 147 
12 139 
23 168 
17 151 
30 488 
1 147 
1 148 
1 167 
1 222 
2 218 

6 
5 
5 
5 

15 
14 
1 
1 

261 
239 
237 
227 
208 
196 
197 
199 
187 
259 
284 
239 
211 
238 
231 
233 
300 
2!)2 
292 
280 
363 
332 

II. -1 III. 1 IV. --
1 u. s. w. Dach-

Stock raum 

219 
220 
221 
210 
205 
196 
184 
172 
178 
230 
224 
179 
190 
266 
223 
231 
142 
245 
252 
244 
238 
240 

~~ 
150 36 
168 54 
177 70 
176 79 
179 116 
181 155 

ii! !l / = 
127 54 -..__,__ 
181 78 
190 ~ ..__,__ 
127 223 
177 168 1 -

226 114 
200 127 
209 145 
35 2 

139 14 
155 23 
168 36 
145 28 
163 41 

1V eiter ist von grofsem Einflufs auf die Gesundheit der Woh
nenden der Umstand, ob die Bewohner nur auf die Luft und das 
Licht eines Hofes angewiesen incl oder ob sie direkten Anteil an 
den die Strafsen entlang ziehenden Luftströmungen haben. :Man hat 
die es Verhältnis früher dadurch zu messen gesucht, dafs man die 
Wohnungen in „ V orderhäusem" von solchen in „Hinterhäusernu oder 
„Neben- und Scitengebiiuden" unterschied. Dieser Unterschied ist 
aber in modernen Grof städten nicht durchführbar, da es jetzt sehr 
viele 1Vohnungen gibt, welche teilweise in Vorderhäusern, teilweise 
in einem anderen Gebäudeteil desselben Grundstücks liegen. Man 
geht deshalb jetzt für die Unterscheidung auf em zuverlässigeres 
i!oment zurück, und das findet sich in der Lage der l!'enster. Ob 
ern Fenster nach dem Hof, ob nach der Strnfse oder sonst wohin 
blickt, ist m den allerseltensteu Fällen zweifelhaft. Leider stehen 
uns nur aus 2 Städten (Leipzig, Bre lau) derartige statistische Auf
nahmen zu Gebot: In Leipzig lagen 1875 die Fenster von 43 086 
oder 4;3,2 ° 0 Zimmer nach clem Hofe und 29 902 oder 24.6 °!o Personen 
hielten sich rn solchen 1Vohnungen auf, dere11 sämtliche Fenster 

121 



22 

nach dem Hofe fülll'ten. Im Jahre 1880 lagen 7233 oder 25,3 °lo 
der Wolmungen mit 20512 Zimmer und 33426 Bewohnern oder 23,1 ¾ 
der Hausl1altungsbevölkerung ausscbliefslich nach de~ Hofe. In 
Leipzig ist der vierte Teil der Gesamtb~völkerun_~ mit ~-uft m\d 
Licht ausschliefslich auf die Höfe angewiesen, wahrend uber die 
Hälfte der Bevölkerung mit einem 'l'eil der \Vohnungen Hoflage 
hat und nur ¼ sich ausschliefslich besserer Lagen - nach Strafsen 
oder Gärten - erfreut. Für Br es 1 au ergibt sich folgende Ver
schiebung für die Jahre 1875-80: 

Wohnungen 
abs. °1o 

Vorderwolrnungen 1875 31306 58,7 
1880 36 375 60,o 

Hinterwohnungen 1875 22 026 41,3 
1880 24 240 40,o 

Bewohner 
abs. °1o 

140 738 6] ,4 

163447 62,7 
88 475 38,6 
97135 37,s 

Die Vorderwohnungen haben um 5069 oder 16 ¾, die :8inter
wohnungen um 2214 oder 10 °lo und ihre Bewohner genau m dem 
gleichen Verhältnis zugenommen. Die Hinterwohnungen bilden 2h, 
die Vorderwohnungen 3/6 aller W olmungen. 

'\V enn es auch zahlreiche gute und gesunde Hinter-, z. B. 
Gartenwohnungen geben mag und jedenfalls auch unter den Vorder
wohnunaen viele schlechte und ungesunde vorkommen, so müssen 
doch i~1 allgemeinen die Hinterwohnungen als die ungünstigere 
W olmungsart angesehen werden. Auch die Aussta,ttung der '\Vob
nunaen biet.et einen Anhaltspunkt zur Beurteilung derselben. Es 
ist :ber dieser Punkt von der Statistik noch nicht in genügendem 
Mafse berücksichtigt worden. Die Leipziger ·w ohnungsstatistik vom 
1. Dezember 1880 hat sich in grofser Ausführlichkeit auch mit der 
Ausstattung der Wohnungen - Nebenräume, Gas- und '\Vasser
anlaaen und Hausgärten - beschäftigt. Die Ergebnisse sind in den 
Mitt:ilungen des statistischen Amts, Heft XV, S. 56 veröffentlicht 
worden. Wir wollen hier (Tab. VII) nur die summarischen Haupt
ergebnisse mitteilen. (S. d. V. f. S. Bd. 31, S. 326.) 

Tab. VII. 
Von den 28 510 überhaupt vorhandenen '\Vohnungen des Jahres 

1880 hatten 

heizbare Zimmer 
nicht heizbare Zimmer 
heizbare und nicht heizbare Zimmer 
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vVohnungen 
28494 
23034 
23034 
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Küchen. 
heizbare Korridore 
Badezimmer 
Keller . . 
Bodenräume 
Waschküchen 
Sonstige Wirtschaftsräume . 
Hausgärten 
Gasleitung 
W asserleituug 

Die W oh nun gen hatten 

heizbare Zimmer 
nicht heizbare Zimmer 
Küchen. 
Andere Räume . 

1880: 
78 791 
36020 
25 994 
48972 

Wohnungen 
25 682 

797 
958 

22629 
14876 

2 247 
5 799 
2 312 
3143 

20208 

1885: 
92 602 
36 550 
29851 
32341 

Es läfst sich die Zahl der „andern Räume", weil sie 1m ein
zelnen auf vielfach abweichenden Auffassungen beruht, nicht ganz 
zuverlässig angeben; immerhin ist aus der geringen Vermehrung der 
nicht heizbaren Zimmer gegenüber der grofsen V errnehrung der 
heizbaren Zimmer das Bestreben zu erkennen, bei Neubauten mög
lichst alle Räume als heizbare Zimmer" einzurichten oder in älteren 

" Häusern nicht heizbare Zimmer in heizbare zu verwandeln, um aus 
~len Wohnungen möglichst hohe Mieten herauszuschlagen. Diese 
rntensive Ausnutzung der W olmräume kann keineswegs als ein 
Vorteil betrachtet werden. 

Zur Steigerung dieser Art von Wohnungsnot trägt noch der 
Umstand bei, clafs die Hausbesitzer selbst in vielen Fällen um die 
~~·haltung des Hauses in einein ordentlichen Zustande sich wenig 
kummern. Besonders lüiufi.g sind die Klagen über die schlechte 
Anlage der Aborte. 

. Zieht man alle diese und andere .Mifsstäncle, welche wir wegen 
ihrer Mannigfaltigkeit nicht aufzählen können und welche zudem 
jedem aus eigner Anschauung bekannt sind, in Betracht, so wird 
kaum geleugnet werden können, dafs auch heutzutage noch viele 
~tädte solche J\Iifsstände aufweisen, wie sie Huber in seinem Be
richt an den Kongrefs deutscher Volkswirte von 1865 schildert: 
„Unsere Leser wissen, dafs in den zivilisiertesten Ländern der 
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Christenheit Tausende von Familien auf ,v ohnungen angewiesen 
sind, worin ein halbwegs gewissenhafter oder auch nur seinen 
Vorteil verstehender Viehbesitzer sein Vieh nicht halten möchte, -
Wohnungen , worin die Pflege der ersten sittlichen und. leiblichen 
Grundlagen würdiger, gesunder, wohlthuender, menschlicher, ge
schweige denn christlicher Lebenshaltung kaum möglich ist ohne 
Wunder oder Heroismus cler Heiligkeit." 

Das Traurigste und Bedauerlichste dabei ist, clafs, je schlechter 
die Häuser in Baulichem sind, desto enger die Menschen sich 
darinnen zusammendrängen. 

Wir kommen damit zur zweiten Frage: Inwiefern wird die 
Wohnungsnot veranlafst durch die geringe Zahl von Wolmungen? 

2. Der Mangel an Wohnungen. 

Wie schon oben bemerkt, hat die Vervollkommnung der Verkehrs
mittel, die Einführung der Gewerbefreiheit und anderes die Kon
zentrierung der Industrie in den Städten begünstigt; in dieselben 
strömte jetzt auch die auf den Erwerb aus ihrer Hände Arbeit an
gewiesene Bevölkerung ,rngen der günstigen Aussichten auf Geld
erwerb in den Fabriken, nicht zum mindesten auch wegen des teils 
wirklichen, teils nur geträumten höheren Genufslebens in den Städten. 
Trat nun der verstärkten Nachfrage auch ein in demselben Ver
hältnis stärkeres Angebot gegenüber? Gerade das Gegenteil war 
der Fall. Denn durch die Errichtung vieler :Fabriken und Magazine, 
durch die Ausführung mancher öffentlicher Anstalten, wie Eisen
bahnen u. s. w. wurde der unbebaute Grund und Boden in den 
Städten immer kleiner; zugleich empfanden die Kommunen das Be
dürfnis, durch Anlegung neuer Strafsen, wozu in erster Linie Häu er
niederlegungen erforderlich waren, der Stadt ein hübscheres Aus
sehen zu geben, um dadurch den Zuzug auch der reicheren Elemente 
der Bevölkerung zu veranlassen. So war es einesteils der Bau
spekulation thatsächlich erschwert, der Nachfrage nach kleinen 
Wohnungen nachzukommen, andernteils wandte sie sich selbst mit 
Vorliebe der Herstellung gröfserer Wohnungen zu. Die Gründe hierfür 
liegen zunäch t in der Abneigung der Kapitalisten gegen den An
kauf von :Miethäusern mit einer grofsen Anzahl von kleinen W oh
nungen, da das Einziehen kleiner Mietbeträge viel gröfsere Mühe, 
öfters auch wegen Zahlungsunfähigkeit der Bewohner Y erluste ver
ur aclit. Auch wird behauptet, die Häu ·er mit kleinen "\Volmungen 
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seien von geringerer Rentabilität im Vergleich zu Häusern mit 
mittleren bezw. grofsen Wolmungen, wobei allerdings oft nicht be
achtet wird, dafs von letzteren durchschnittlich ein gröfserer Betrag 
der Miete durch Leerstehen ausfällt als bei ersteren. Als weiterer 
Grund, warum die aus Spekulation Bauenden die Häuser mit kleinen 
Wohnungen aufser Acht liesen, ist anzuführen, dafs Bauplätze für 
Gebäude mit kleinen Wohnungen nicht billig zu haben sind und 
auch die Herstellungskosten solcher Gebäude wegen der baupolizei
licben Vorschriften nicht so wesentlich niedriger sind als die für 
Räuser mit mittleren und teureren Wohnungen. Es ist nicht zu 
leugnen, dafs die höheren Anforderungen an clie bauliche Beschaffen
heit der Häuser, diC' Belastung der Neubauten mit den Strafsen
beiträgen, den Kosten cler Kanalisation wie der Wasserleitung das 
Bauen erheblich verteuert, die Bauspekulation erschwert und bei 
der Gleichheit der Handhabung für die verschiedenen Gebäudearten 
die Herstellung von Arbeiterwohnungen unverhältnismäfsig belastet 
haben. 

Ganz besondere Beachtung verdient der erstere Punkt, der Preis 
der Bauplätze. Es ist einleuchtend, dafs mit der zunehmenden 
Nachfrage nach Wohnungen auch die Preise cler Bauplätze eine 
Erhöhung erfahren mufsten und zwar nicht nur im Zentrum der 
Stadt, sondern auch an der Peripherie derselben, da infolge der 
neuaufgeführten Strafsenlinien das in dieselben fallende Terrain in 
seinem Werte stieg. ,v o nun die Baustellen sehr teuer sind da . ' 
sucht man vor allem den zur freien Verfügung stehenden Vertikal-
raum bereits gebauter, niedriger und weitangelegter Häuser durch 
Einbauung von Kellerwohnungen, Stockwerksaufsetzung, Zubauung 
d~r Höfe u. s. w. vollständiger auszunutzen. So tritt dann der Fall 
em, dafs die Menschen in 5, 6, 7 und mehr Schichten übereinander 
leben. Dann erst werden Häuser auf neuem Baugrund aufgeführt 
u~id zwar gleichfalls unter vorteilhaftester Ausnutzung desselben für 
eme möglichst grofse Zahl von Wohnungen. So erklärt der Bau
stellenpreis den Anblick der Strafsen, Häuser und Höfe in den 
Grof t„ lt E . ss ac en. "s gewinnt diese Erscheinung geradezu den Charakter 
emes „Monopols", und wie das l\Ionopol im allgemeinen leicht zum 
~achteil der Gesamtheit ausgenutzt wird, so kann untl wird auch 
111 der Regel das Baustellenmouopol zum Baustellenwucher werden. 
Ohne Baustelle kann kein neues Gebäude errichtet werden ohne 
dieses aber ist keine hinHiugliche Zahl von "\Vohnunrren möglich· a· N b , 18 r ach frage nach "\V ohnungen nimmt stetig zu, während die Zahl 
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der Baustellen in erner Stadt beschränkt ist, und deshalb steigen 

dieselben hoch im Preise. 
Das Mifsverhä1tnis zwischen Angebot und Nachfrage läfst sich 

durch eine Statistik der leerstehenden Wolmungen genau beobachten, 
nur ist dabei zu beachten, dafs in gröfseren Städten leerstehende 
Wohnungen auch in Zeiten der gröfsten Wohnungsnot vorhanden 
sind, wie dies in Berlin 1873 bei der damals grassierenden Wohnungs
not der Fall war. Da nicht in allen Fällen Wohnungen gleicher 
Gröfse, Lage u. s. w. gesucht werden, wird es stets vorkommen, 
dafs Wohnungen zur Verfügung stehen, die für keinen der zahl
reichen Mieter passen. Ferner finden die ·w ohnungswechsol gewöhnlich 
nicht sämtlich an ein und demselben Termine statt. Auch aus diesem 
Grunde ist das Vorhandensein eines gewissen Vorrats an leerstehenden 
Wohnungen das Natürliche, und man wird kaum aus diesem Vor
handensein auf ein Überwiegen des Angebots schliefsen können. Wenn 
wir diese Bemerkung dem statistischen Material (Tab. VIII) voraus
schicken, so wird dasselbe sogleich in das rechte Licht gerückt. 

Tab. VIII. 
- -

Q) Unter 1000 Gelassen 
Benutzte resp. Leer-

., ., 
stehende oS 

vermietete Ge- .; 
Q) lasse Gelasse c!:l benutzte 1 leerstehencle ... 
1 .... 

Städte ---- ~ - -
1--:, ~ Q) § A 

b1=1 
' A 

bA 1i'i,~L: b A Q) A A b A 
.§ ~oll g Q) b.O Q) Q) b.O .<:l Q) 

.<:l Q) .<:l Q) .<:l Cl .<:l Q) .-§..-'l .<:l Q) 

o.-,.: :::L;!~ 0 c,,.!( !: o..s: o..-'l ;:j .;'!~ ß::~ P;_:: c, ;:::::g :,.~ c.> ~g ;:::: g N :ö Q) !: N ~ Q) N :ö Q) (l) N..OQ) 
:...~ ~ 

p !l= ...... :!= !l= ...... :!= p 
~ ~ p ~ ...... !l= 

p Q)~ ::l p Q)~ rF.J p Q)~ p Q)~ 
N N A :!= N N I A !l= N A :!= N 1.: :!= 

Berlin. 1875 212 864 28 215 10132 1880 253 091 841 112 
1 40 1 7 

1880 256 251 41 969 13 678 3 760 315 658 812 133 ~~ '---v---' 

Hamburg 1867 56863 5796 1 749 64408 883 90 27 
1875 74253 8700 1485 84438 879 103 18 
1880 88 826 10346 7298 106470 834 97 69 

Breslau 1880 60 656 10977 4834 11073 77 740 782 141 62 

1 

14 
Leipzig 1880 28550 10167 843 1116 40676 702 250 21 27 
Dresden . 1880 49833 2278 - - - - - -

In Hamburg verminderte sich die Anzahl der leerstehenden 
Gelasse von den Jahren 1867-1873. In den Jahren 1872-73 sank 
dieselbe unter 1 °lo herab und kennzeichnete die damals sehr fühl
bare Wohnungsnot. V 011 da ab stieg sie allmählich und erreichte 
im Jahre 1880 eine für die Grundeigentumsverhältnisse ziemlich 

426 

27 -

bedenkliche Höhe von nahezu 7 ¼- In diesem Prozentsatze sind 
die Gelasse enthalten, welche wegen baulicher Änderungen zur Zeit 
der Aufnahme unbenutzt waren; bei Beurteilung der Gröfse des 
Angebots auf dem Wohnungsmarkt sind also derartige Faktoren zu 
berücksichtigen. 

In B er 1 in haben in den Jahren 1881- 86 die leerstehenden 
Wohnungen mit Ausnahme von Neu-Köln, dem Friedrichswerder 
und der unteren Friedrichsvorstadt, in allen Stadtteilen, besonders 
stark in den peripherischen, abgenommen. Bei Vergleichung der 
Zunahme der Wohnungen an sich in dieser Periode mit der Be
völkerungsvermehrung ergibt sich für erstere ein Mehr von 31486 
= 11,3 ¾, für die Bevölkerung dagegen ein Mehr von 139 588 oder 
12,4 °lo• Es ist also die Vermehrung der Wohnungen hinter der 
Zunahme der Bevölkerung zurückgeblieben und nur durch die 
gröfsere Inanspruchnahme der leerstehenden Wohnungen, selbst 
wenn dieselben den Verhältnissen der Mieter nicht angepafst waren 
. ' 
1st eine direkte Wohnungsnot verhindert worden. 

Die Sache erhält noch ein ganz anderes Aussehen, wenn man 
von den Wohnungen im allgemeinen absieht und sich auf die Beob
achtung der kleinen Wohnungen beschränkt, bezüglich welcher eine 
Wohnungsnot besonders hart empfunden wird, da es sich um vVoh
n~ngssuchende handelt, deren wirtschaftliche Verhältnisse gerade 
mcht besonders günstige sind. Vergleicht man deshalb die Zahl der 
be~volmten kleinen ,v olmungen mit der Zahl der unbewohnten (wo
bei für die bewohnten das Material von 1880 herbeigezogen werden 
mufste, da dasselbe für 1885 noch nicht nach dieser Richtung be
arbeitet war), so ergeben sich für Leipzig nachstehende Zahlen. 
(Tab. IX.) 

Tab. IX. 

Bewohnte Leerstehen de 
Mietklassen ,v ohnungen 1880 ,vohnungen 1885 
0- 100 Mk. 1334 = 4,68 °lo 19 = 4,42 °lo 

101- 200 
" 6200 = 21,74 „ 55 = 12,79 „ 

201- 300 
" 5880 = 20,63 „ 43 = 10,00 „ 

301- 400 ,, 3489 = 12,24 „ 25 = 5,81 „ 
401 - 500 ,, 3055 = 10,72 „ 47 = 10,93 „ 
501- 600 

" 2251 = 7,89 „ 39 = 9,07 „ 
601- 700 

" 958 - 3,ö6 „ 31 = 7,21 „ 
701- 800 

" 1047 - 3,67 „ 26 = 6,05 „ 
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Bewohnte Leerstehende 
Mietklassen Wohnungen 1880 Wohnungen 1885 

801- 900 Mk. 969 = 3,40 °!o 21 = 4,880/o 
901-1000 

" 
508 = 1,78 „ 23 = 5,35 „ 

1001- 1500 
" 

1724 = 6,05 „ 58 = 13,50 „ 
1501-2000 

" 
577 = 2,02 „ 25 = 5,81 „ 

2001-- 2500 
" 

262 0,88 „ 11 = 2,56 „ 
2501-3000 

" 
145 = 0,51 „ 3= 0,69 „ 

3000-4000 
" 

81 = 0,28 „ 2= 0,47 „ 
über 4000 

" 
40 = 0,15 „ 2= 0,46 „ 

Wir sehen, dafs die drei Mietklassen 101-400 Mk. zusammen 
in Bezug auf das Wohnungsbedürfnis mit 54,61 ¾, in Bezug auf den 
·w ohnungsvorrat aber nur mit 28,60 ¾ vertreten sind! Zu demselben 
Ergebnis gelangt man, wenn man die Wohnungen nach der Zahl der 
heizbaren Zimmer klassifiziert und die bewohnten den leeren gegen
überstellt (Tab. X.). 

Tab. X. 

Es fanden sich am 1. Dez. 1885 Wohnungen: 

Klassen, Bewohnte Leere Leere in ¾ 
"\V olmungen mit heizb. der Bewohnten 

Zimmern 
0 31 5 16,12 

l ohne Zubehör 524 14 2,67 
1 mit Zubehör 7708 100 1,29 

2 . 8529 81 0,94 

3 7044 112 1,59 

4 3616 76 2,10 

5 1834 37 2,01 

6 1098 37 3,.rn 

7 653 25 3,82 

8 u. mehr 1073 38 3,54 

Die kleinsten Ziffern in Bezug auf die leerstehenden "\Voh
nungen weisen diejenigen mit 1, 2 u. 3 heizbaren Zimmern auf, 
die höchsten die mit 6, 7 und noch mehr. 

Nach beiden Methoden ergiebt sich für Leipzig eine Wohnungs
not der ärmeren Klassen der Bevölkerung nach der Seite eines nicht 
genügenden Vorhandenseins von Wohnungen. Es werden. in Leipzig 
weit mehr kleine "\Vohnungen gebraucht als vorhanden smd. 
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Wenn aber nicht genug kleine Wohnungen vorhanden sind, so 
wird sich eben die Bevölkerung auf die Weise zu helfen suchen 
müssen, dafs sie sich mehr zusammendrängt und den vorhandenen 
Wohnraum möglichst ausnutzt: es tritt so eine Überfüllung der 
Wohnungen ein. Um diese Überfüllung in Zahlen auszudrücken, 
d. h. die Dichtigkeit des Wohnens zu messen, gibt es verschiedene 
Wege: 

Erstens kann man die Zahl der in einem gewissen Raum wohnen
den Menschen mit dem kubischen Inhalt dieses Raumes selbst ver
gleichen. Diese Methode hat den Vorzug, dafs sie am deutlichsten 
erkennen läfst, wieviel Raum auf einen Bewohner kommt. Diese 
Methode ist auch deshalb von "\Vert, weil, wie wir später sehen 
werden, vom hygienischen Standpunkte aus verlangt wird, dafs ein 
gewisser Luftraum auf eine Person kommen soll uncl dieser Forde
rung in manchen öffentlichen Anstalten (z. B. Kasernen) thatsiichlich 
schon genügt ist. 

Trotzdem diese Methode die rationellste wäre, stehen ihr doch 
bei der Ausführung grofse Schwierigkeiten entgegen. Da unsere 
Massenheobachtungen meistens auf Selbstzählung des Publikums be
ruhen, so müfste an die ·w ohnungsinhaber die Aufforderung ergehen, 
den kubischen Inhalt ihrer Wohnungen anzugeben und dies wäre 
wegen der Unzuverlässigkeit der Angaben wertlos. Die Messung rlurch 
sachverständige Beamten vornehmen zu lassen, verbieten schon die 
damit verbundenen hohen Kosten. 

Man mufs sich daher nach einem andern Mittel umschauen. Ein 
solches höte sich in der Zurückbeziehung der Zahl der Bewohner 
auf die von ihnen bewohnte Fläche, wobei jedoch darauf zu achten 
ist, dafs in der so gefundenen Verhältniszahl nicht auch die ver
schiedenen Schichten des W olmens in den verschiedenen Stockwerken 
der Häuser berücksichtigt sind. Es kann also da, wo eine bestimmte 
Zahl von Personen auf einein Quadratmeter W olmfläche wohnt, 
~bensowohl ein günstiges Verhältnis vorliegen, wenn diese Bewohner 
m mehreren hohen und luftigen Stockwerken übereinander wohnen, 
als auch ein ungünstiges Verhältnis, wenn die betreffenden Personen 
in einem Erdgeschofs oder in einer Kellerwohnung nebeneinander 
wohnen. Eine Messung der Fläche der einzelnen Wohnung nach 
der_ vorhin angedeuteten Weise ist aus den angeführten Gründen 
gleichfalls unmöglich. Die Messung wäre allein nach den einzelnen 
Grundstücksflächen mit Hilfe der Stadtpläne durchzuführen. "\Vill 
man sich aher nicht mit summarischen Maf'sen begnügen, so mi.ifste 
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man die bebauten Flächen von den Hof-, Garten- und Strafsen
flächen unterscheiden, was ebenfalls seine Schwierigkeit hat. 

Immerhin ist diese Art der Messung und Dichtigkeit insofern 
von Interesse, als sie die ver. chieden inte11siYe Anhäufung der Be
wohner der einzelnen Stn.dtteile der Hiiusergattungen, irn,beson<lere 
der sogenannten Blocks, cl. h. \'Oll allen Seiten durch ,'tr::ifsen he
greuzten Häusergruppen erkennen läfst. 

Die dritte. am leichtesten ausführbare und deshalb am mei ten 
übliche Methode der Messung der Dichtigkeit des ·w ohncns besteht 
darin. dafs man die Zahl der Bewohner n.uf die ½ahl der Wohn
räume zurückbezieht. wobei als Einheit entweder die ganze Wohnung 
oder die vorhandenen Räume überhaupt oder im besonderen die 
Zimmer oder im besondersten die heizbaren Zimmer angenommen 
werden können. Die Benutzung der heizbaren Zimmer ist das 
üblichste. Die e Methode hat grofse Vorteile: Sie läfst sich auf 
Selbstzählung gründen und ist also statistisch leicht ausführhar. 8ie 
ermöglicht auch die sozial üheraus wichtige Verbindung der Dichtig
keit mit den absoluten Gröfsenverhültnis. en. Sie lMst denrnach die 
Unterscheidung zu, wie viel Menschen pro heizbares Zimmer in den 
verschiedenen Gröfsenklassen der \Volmnngen zusammengedrängt 
sind, z. B. in ,Vohnungen mit je ] oder 2 oder 3 heizbaren Zimmern. 

Nach letzterer Methode sind Tahelle XI und XIJ angefertigt. 
Tabelle XI gieht rlie Bevülkernngsstärk , Tnbello Xll die Be
völkenrngRdichtigkeit der nach der Zahl der heizbaren Zimmer 
klassifizierten ,Vohnungen an. 

Tab. XI. 

Städte 

Berlin 

Hamburg 

Breslau . 

1861 
1864 
1867 
1871 
1875 
1880 
1867 
1875 
1880 
1875 
1880 

ohue 

Bevölkerung in Wohnungen 

mit 1 mit 2 mit 3 mit 4 

heizbare (s) Zimmer 

mit mit 8 
5- 7 u.mehr 

1224406
1 

135 327 66 397 31 2H t 135 988 16 J5:'i 
7 590 2515Hi 161 697 78 972 ,3:'> 094 40 8L7 15 880 
6091289320 181318 8ßUL 40281 49901 21343 

12 515 375 031 1 !l7 692 89 ltl3 43 761 54 732 22 327 
9 855 j 425 624 249 849 107 326 53 051 68 562 26 30.t 

10 051 478 052 302 322 127 346 61017 81 783 29 323 
- 1 9L 5!l5 51 738 27 493 / 15 535 19 261 L2 079 

2 349 120 257 80 568 44 586 25 804 31 140 29 693 
3 098 130 446 112 538 61 322 , 28 209 33 639 29 263 

326 80 163 65 503 32 366 22 209 21 983 6 963 
1 165 137 268 5 Ofl2 30 667 13 OH2 Hi 808 3 n50 
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Q} Bevölkerung in ,v ohnungen ... 
..Cl 

mit 3 / mit 4 j - mit- mit 8 Städte d ohne mit 1 mit 2 .. 
.§ - - 5-~u.mchr 

heizbare (s) Zimmer 
Dresden 1880 273 i " ''° r ... ,. , .. ,.. 13 077 1 17708 Leipzig 1867 2 7 699 

1871 3 
21 839 18 399 11 703 7 094 9 054 2421 

1876 2~30} 22347 15019 9034 10591 2796 
1880 36 

2o 980 31351 24 426 16470 1 17 225 / 6 718 
Königsberg . . 1864 1 ?1224 1 39 396 1 30 772 1 16 989 18 835 1 6871 j o3 048 17 124 1 8 224 6 426 7 008 2 816 Ji'rankfurt a. 1\1. 1871 136 19 792 17246 13710 10 520 1 19 267 10 '01 
Chemnitz. 

1880 53 22 ~130 26 385 1 23 208 18 244 28 825 12 699 1867 
1 40 496 7 394 3 603 2 29.J 2 658 936 1871 46 806 1 9 000 I 4 050 2 534 3 191 1121 

Tab. XII. 

Q} 
Es kommen durchschnittlich Bewohner ... auf 1 Wohnung mit 

Stii<lte 
..Cl 
d 

1 1 

.. 0 2 3 4 / o 7 18 und 

.§ mehr 
hei?.barc (s) Zimmer 

Berlin. 1861 4,3 5, l 5,2 5,8 6,5 / 10,0 1864 4,0 4,9 5,1 5,G 6,2 8,7 1867 3,7 4,8 4,G 5,9 5,1 6,o 1 9,8 1871 2,7 4,0 4,7 4,9 5,3 6,1 9,0 1875 3,0 3,11 4,6 4,8 5,4 5,9 8,2 
Hamhurg 1880 3,1 3,7 4,6 4,7 5,4 5,7 7,1 1867 3,7 4,6 5,3 n,8 6,6 9,5 1875 3,5 3,8 4,G 5,1 5,5 6,1 10,2 Breslau 1880 3,5 3,7 4,5 4,9 5,3 6,1 8,8 1875 3,5 4,4. 4,7 5,2 6,6 9,9 Dresden 1880 3,5 3,8 4,4. 5,o 5,7 6,6 8,7 Leipzig 1880 2,2 3,6 4,4. 4,5 4,8 5,5 7,3 1867 3,9 4,9 5,5 5,8 6,r, 7,3 1871 1,5 4,0 5,1 5,7 H,o 6,5 7 ,, 1875 3,7 4,9 5,4 5,8 

,-
6,4 7,7 Königsberg . . 1880 2,4. 3,8 !5, l 5,4 5,7 6,2 7,4. Frankfurt a. 111. 1864 4,5 4,9 5,G 6,6 8,5 10,5 1871 2,0 3,6 4,9 5,5 5,7 6,1 12,6 Chemnitz 1880 2,4 3,5 4,3 4,8 5,3 5,7 7,6 1867 4,3 5,2 5,8 5,8 7,o 8,6 1871 4,3 5,2 5,7 6,0 7,0 8,5 

Es geht ans cl'e T 1 ll l l . l . l t· 1 . . 1 sen a >e en c nr hervor. dafs die Bevölkermws-{ 1c11gceit 1m VerJ:·it • .. r:.· o · 11 . . l,t ms zur Grofse der Zimmerzahl ahnimmt <lafs Je c emer die '\V oh . d . ' , i 1 ll nnngen sm , eme umso griifsere Zahl von l\f enschen 11 < enRc• Jen znsam 1 .. · · ' ' mrngrc rangt rnt. Tn virlrn Städten ist die Dichtig-
4!!1 
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keit in <l.en kleinen ·w olmunge11 mBhr als 5 mal so grofs als in den 
grofsen vVohnungen. 

In Tabelle XIII und XIV ist die Zahl <l.er „kleinen" und der 
,,übervölkerten" vVolmungen zusammengestellt. Als „kleine'· W oh
nungen gelten die ·wohnm1gen mit keinem, einem und 2 heizbaren 
Zimmern, als „ühenölkert" die ,Vohnungen mit keinem und die
jenigen mit 1 heizbaren Zimmer, welche 6 und mehr Bewohner, und 
die ,Vohnungen mit 2 hei7.baren Zimmern. welche 10 und mehr 
Bewohner enthalten. 

Die Zahl der „kleinen" Wohnungen ist d:1rnach yerschiedcn 
grofs. Am relativ zahlreichsten sind sie in Breslau und Königsberg, 
weniger häufig in Frankfurt a/M. und L eip7.ig vertreten. Ein ver
hältnismäfsig nicht geringer Anteil der „kleinen" Wohnungen (von 
10 bis 14 °lo, in Königsberg sogar 22 °lo) ist „übervölkert". In Frank
furt a/M. stellt sich das Verh~iJtnis derselben (mit nur 2-3 °!o) aufser
ordentlich günstig; die übervölkerten Wohnungen gehören fast :ws
schliefslich den ·w olrnuugen mit 1 hei7.l>aren Zimmer an . Sie sind 
11ahezu doppelt stärker bevölkert als clie kleinen ·wohnungci1 überh:rnpt. 

Nimmt man dagegen c1ie Übervölkerung dann als vorlrnnden an, 
wenn mehr als 2 Personen in 1 heizbaren Zimmer und mehr als 
4 Personen in 2 heizbaren Zimmern wohnen, so würde im Jahre 
1880 in Berlin mehr als 1/,

1 
der gesamten Einwohner in übervölkerten 

Wohnungen gewohnt haben. Bei einer Annahme der Übervölkerung 
im Fall der Bewohnung eines hei7.haren Zimmers durch 4 Bewohner 
würde die Zahl der übervölkerten '\V ohnungen in Berlin immer noch 
19,1 ¾ ausmachen. 

Diese Art von ,Volmungsnot - Mangel an Wohnungen und 
dal1er Übervölkerung der vorhandenen - ist diejenige, welche nm 
häufigsten und beinahe überall da auftritt. wo infolge der Entwicklung 
der Industrie ein Zuzug von Arbeit suchenden Personen stattgefurnlen 
l1at. Sie machte und macht sich besonders fühlbar in den Grofs
städten, weniger in den eigentlichen Industriestädten, einmal weil 
hier die Arbeitgeber mehr für ihre Arbeitnehmer gesorgt haben, 
sodann weil hier das Verhältnis von Angebot und Nach frage sich 
normaler gestaltet hat. 

Und bei alledem keine Aussicht auf Besserung! Denn die Zahlen 
beweisen uns, dafs die Wohnvl'rhiiltnisse im allgemeinen im Begriff 
sind, sich zu verschlechtern und dafs die „ hC'rfiillung der Wohnungen, 
Hiiuser und Grundstücke im ZnnehmC'n ist. 
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Tab. XIV. 

Städte 

Berlin . 

Hambnrg. 

Breslau 

Dresden 
Leipzig 

Königsberg . . 
Frankfurt a . .l\l. 

Chemnitz 

8tettin 

1861 756 
1864 778 
1867 774 
1871 788 
1875 781 
1880 776 
1867 750 
1875 670 
1880 687 
1875 711 
1880 813 
1880 756 
1867 645 
1871 624 
1875 554 
1880 558 
1864 813 
1871 523 
1880 459 
1867 835 
1871 837 
1867 620 

34 

Übervölkert sind von 
Im Durch-

1000 "kleinen" \Vohnungen schnitt Be-

2 
2 

1 
0,3 

\Vohnungen 

182 
149 
125 
151 
128 
108 
120 
107 

98 
91 

136 
117 
121 
121 

92 

215 
14 
25 

17 
11 

8 
8 
7 
5 

11 
9 
9 
5 
7 
8 

17 
20 
18 

10 
5 
2 

199 
160 
133 
159 
137 
115 
131 
116 
107 
96 

144 
125 
138 
141 
110 

225 
19 
27 

wohner auf 

4,6 
4,2 
4,1 
4,2 
4,1 
4,0 
3,9 
4,1 
4,0 
3,9 
4,0 
3,8 
4,3 
45 
4:3 
4,4 
4,6 
4,1 
3,9 
4,4 
4,5 

7,5 
7,3 
7,1 
7,2 
7,1 
7,o 
7,4 
7,2 
7,3 

7,5 
7,2 
7,4 
7,6 
7,4 

7,3 
8,0 
7,5 

Wenn z. B. die Frankfurter Statistik aus den beiden That
sachen: Zunahme der heizbaren Zimmer (1871 3,18 heizbare Zimmer 
pro Wohnung, 1880 aber 3,39) und Rückgang der durchschnittlichen 
Bewohnerzahl einer Wohnung (1871 5,73 Bewohner pro Wohnung, 
1875: 4,91, 1880: 4,76) eine entschiedene Besserung der sanitä1~en 
Verhältnisse bezw. eine fortschreitende Erleichterung der Befrie
digung des „wohl berechtigten Anspruchs auf "\~ ohnungs_komfort" 
folgert, so wurde diese Thatsache im Gegenteil auf eme Ver
schlechterung der Wohnverhältnisse zurückgeführt. 1! 

Es wurde darauf hingewiesen, dafs früher viele Wohnungen 
Zimmer hatten) die dauernd zu solchen Zwecken benutzt wurden, 

1) v gJ. die Abhandlung von Flesch, die Wohnungsverhältnisse in Frank
furt a. M. in S. d. V. f. S., Band 30, S. 66. 
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für welche Heizung nicht nötig war. Da nun die Nachfrage nach 
Wohnungen eine gröfsere geworden, so war es von Wert, jedes 
Zimmer zu vermieten und die unheizbaren Räume, um sie gebrauchen 
zu können: in heizbare zu verwandeln. 

Die Abnahme der unheizharen Zimmer ist also nur ein Beweis 
dafür, dafs die Hausbesitzer nach thunlichster Raumausnutzung 
strebten. Was sodann den Rückgang der durchschnittlichen Bewohner
zahl einer Wohnung betrifft, so ist einleuchtend, dafs es nicht wohl 
mög1ich ist, die verschiedenen „ W olmungen" in einer Stadt wie 
Frankfurt unter einen Begriff zusammenzufassen. Den grofsen Woh
nungen, welche von sehr grofsen oder sehr reichen, verhältnismäfsig 
viele Dienstboten haltenden Familien bewohnt werden, stehen die 
kleinen Wohnungen gegenüber, in welchen sich alle diejenigen zu
sammendrängen, die trotz grofser Familie eine gröfsere Wohnung 
nicht zahlen können oder, weil alleinstehend, eine gröfsere nicht 
brauchen. Aus diesen Gründen ist es natürlich, dafs Wohnungen 
mit grofser Zimmerzahl eine relativ stärkere Bewohnungsziffer haben 
als kleine "\Vohnungen, welche besonders auch von alleinstehenden 
Personen, kinderlosen Eheleuten u. s. w. bewohnt sind. Man hat 
daraus den Schlufs gezogen, dafs das Sinken der für alle Wohnungen 
gemeinschaftlich berechneten Bewohnungsziffer nur beweise, dafs die 
Zahl der grofsen Logis abgenommen und dafs die Zahl der Wohn
räume, in denen weder für Dienstboten noch für Schläfer u. s. w. 
Platz ist, sich vermehrt habe. Man ist demnach zur Überzeugung 
gekommen, dafs in Frankfurt die Wohnungsverhältnisse im grofsen 
und ganzen sich eher verschlechtert haben. 

In engstem Zusammenhang mit der Frage nach den Ursachen 
der durch Mangel an Wohnungen vernnlafsten Wohnungsnot steht 
die dritte: In wiefern wird die Wohnungsnot durch die hohen Preise 
der Yorhandenen Wohnungen hervorgerufen? 

3. Der hohe Mietpreis für Wohnungen. 

Einern Mangel an Wohnungen geht starke Nachfrage voraus, 
die Höhe der Nachfrage aber bestimmt den Preis. Es werden die 
kleinen Wohnungen, in welchen die ärmere Bevölkerung sich zusammen
schart, nicht gerade entsprechend billiger sein, im Gegenteil werden 
die Preise infolge der Nachfrage unverhältnismäfsig in die Höhe 
gehen. Für die Preishöhe ist indessen nicht allein die Nachfrage 
im Verhältnis zum Angebot mafsgebend, es wird der Preis der Woh-
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nung auch durch die Zahlungsfähigkeit der Nachfragenden mit
bestimmt. Der Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses geht vor 
die Sorge für Nahrung und Kleidung. Deshalb kann die Miete nur 
einen bestimmten Teil des Einkommens in Anspruch nehmen. Der
selbe wurde für die unteren Klassen auf 1

/ 0 bis 1
/ 6 ihres Jahres

einkommens berechnet; in sehr vielen Fällen werden aber die geringer 
Bemittelten, besonders also die arheitenden Klassen für diese Quote 
ihres Einkommens bezw. Lohnes keine ihren Ansprüchen an die 
Lebenshaltung entsprechende Wohnung finden, sondern müs en sich 
trotz der Aufwendung desselben mit ungesunden, allzu engen W oh-
nungen begnügen oder noch mehr - etwa bis ,m 1/,i_ - ausgeben. 

Die Ursache dieser Wohnungsnot ist einmal die ungenügende 
Fürsorge für kleine Wohnungen, welche viele zwingt, gröfserc 
Wohnungen für einen Betrag zu mieten, der nicht im Verhältnis zu 
ihrem Einkommen steht. Sie nehmen dann zur Erleichterung der 
Miete Aftermieter auf und sind damit allen Nachteilen und Gefahren, 
welche diese Institution mit sich bringt, ausgesetzt, insbesondere 
müssen sie, wenn diese nicht zahlen können, mit ihren letzten Er
sparnissen und mit allem irgend entbehrlichem Mobiliar für den 
Mietsrückstand einstehen. Die Steigerung des Mietpreises geht 
aber auch Hand in Hand mit einem reifsenden Steigen der Häuser
und Baustellenpreise, von dem wir oben des näheren gesprochen. 

Man spricht auch oft von einem Wohnungswucher, welcher 
in der Ausbeutung der Notlage der Mieter he tehe. Überall da, wo 
die Miete aufserordentlich steige, weil eine Menge Menschen sich in 
einer Zwangslage befinden und eben notwendig einen bestimmten 
Wohnraum brauchen, könne diese Steigerung, verbunden mit den 
Rechtsvorteilen in der Einziehung des Mietpreises, die der Vermieter 
hat und die eine Kapitalanlage in Häusern zu einer sichern und 
bequemen machen, leicht dazu führen, die Preise der Häuser selbst 
enorm in die Höhe zu bringen und freilich damit das Geschäft für 
den Vermieter unter Umständen wieder zu einem schlechteren, nur 
einen mäfsigen Zins einbringenden zu machen. Der Wucher bleibe 
aber dabei doch immer bestehen, weil die Zwang lage der Wohnungs
suchenden benützt werde, um sie zu Leistungen zu zwingen, die in 
keinem Verhältnis stehen zu dem, was ihnen geboten werde. 

Es mögen, das kann gewifs nicht geleugnet werden, in einzelnen 
Fällen übertriebene Preise erzielt worden sein, aber von einem 
Wucher kann man nur da sprechen, wo wirklich nachgewiesen ist, 
dafs auch der Gewinn aus den Wohnungen ein übertriebener ist, 
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"'.enn wirklich der Nach weis erbracht ist, dafs der Wohnungsgeber 
emen unerlaubten Gewinn aus seinem Vermietungsgeschäft zieht. 
Um di_esen Nachweis zu bringen, ist es nicht anders als billig, dafs 
man sich zuvor auf den Standpunkt des Vermieters stelle. Es ist 
zu berücksichtigen, dafs gegenwiirtig das Bauen sehr teuer ist. Unter 
den Kosten, nach welchen sieb der Preis der Häuser zunächst richtet 
figurieren an erster Stelle die Grunderwerbskosten dann komme~ 
die Baukosten, die Beiträge, <lie man infolge besiehender lokaler 
Bauordnungen für Strafsenverbesserung, Wasserleitung, Kanalisation 
u_nd sonstige Einrichtungen wie Beleuchtungsanlagen u. s. w. zu ent
r~chten hat, ~uch die Beiträge an die Feuerversicherung und der 
(Jedes Jahr wiederkehrende) Betrag für Reparaturen. Es müssen 
auch die Steuern, die an den Staat und die Gemeinde zu zahlen 
sind, berücksichtigt, die Verzinsung des eigenen und der Zinsfufs· 
des aufgenommenen fremden Geldes in Betracht gezogen und endlich 
auch eine gewisse Risikosumme für den Fall, dafs wegen Leerstehens 
der Wohnungen oder wegen Zahlungsunfähigkeit des Mieters Ver
luste eintreten, mit in die Kostenberechnung eingestellt werden. 

Berücksichsigt man alle diese Umstände, so wird man in vielen 
Fällen, wenn auch die Mietpreise hohe sind, doch von einem 
Wohnungswucher nicht sprechen können. Wenn der Arbeiter einen 
im Verhältnis zu seinem Lohne ungel>i.i.hrlicben Betrag für Miete 
ausgeben mufs, so folgt daraus nicht mit N otwendigkcit, dafs die 
Wohnungen zu_teuer sind, ~ondern der Grund kann auch darin liegen, 
d_afs der Arbeiter zu wemg Lohn hat. Die Wohnfrage kann auch 
eme Lohnfrage sein. 

Fälle von Wohnungswucher kommen hauptsächlich da vor wo 
der Grundeigentümer sein Grundstück Anderen zur selbständigen 
Verwaltung durch Aftervermietung u. s. w. i.iberläfst, wie wir es bei 
Betrachtung der englischen ,Vohnungsverhältnisse gesehen haben. 

Als eine der Hauptursachen der hohen Mietpreise kleiner 
Wohnungen möchten wir nicht den ,VohnunO'swucher sondern den 
Häuser - und Baust c 11 e n h an de 1 hinstellen. ' 

~s ist zu beachten, dafs die Vermietungsweise der Wohnungen bei
n~?e m allen gröfseren Städten eine andere geworden ist gegenüber 
f~uhcr. In älterer Zeit war das Vermietungsgeschäft in den Händen 
emes wohlha~enden Hausbesitzers, der sein Haus nicht ganz braucht, 
ondern nur emen Stock für sich in Anspruch nimmt, die übrigen aber an 

Leute Yern~ietet, mit denen er fast jeden Tag persönlich in Berührung 
kommt. Die näheren persönlichen Beziehungen verleihen auch den 
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geschäftlichen einen freundlicheren Charakter. Diese alten Vermietungs

geschäfte kommen in grofsen Städten viel seltener vor. Ein grofser 

Teil der Häuser ist in den Bänden von Bau pekulanten und Bau

unternehmern, die in erster Reihe vorteilhaft verkaufen wollen. Und 

da ist es leicht begreiflich, dafs ehe Wohnungen in ihrem Mietpreise 

bei jedem Verkauf des Hauses um ein ganz Erhebliches steigen müs en. 

Zahlenmäfsige Belege für die Thatsache, dafs die unteren Kla en 

zu viel für die "'\Vohnung ausgeben müssen, sind schwer zu beschaffen. 

Die beigebrachten zeigen uns nur soviel, dafs das Verhältnis der 

W olmungsmiete zum Einkommen am ungünstigsten für die niedrigste 

Einkommensstufe, am günstigsten für die höchste ist. 

Schon im Jahre 185 7 hatte Dr. Enge 1 (in der Zeitschrift des 

königl. sächsischen statistischen Büreaus vom selben Jahre) den Satz, 

dafs, je geringer die Einkünfte der Familie, ein verbältnismäfsig 

desto gröfserer Teil derselben für die physischen Lebensbedürfnisse 

aufgewendet werden mufs, zunächst für die Nahrung aufgestellt und 

die Richtigkeit dieses Satzes bewiesen. · Engel war zu dem Ergebnisse 

gelangt, dafs für die normale Ernährung einer Durchschnittsfamilie 

in Anspruch genommen wird bei einem Einkommen 

von 900 M. 71,48 °lo des Einkommens 

" 
1500 

" 
68,85 „ " " „ 2250 

" 
66,17 „ " " 

" 
3000 

" 
64 

" " " 
,. 4500 

" 
60,75 „ 

" " 
" 

6000 
" 

58,65 „ ,, ,, 

Ob auch andere Lebensbedürfnisse als die Nahrung demselben 

Gesetze unterliegen, hat Engel nicht näher unter ucht; jedenfalls 

rechnete er das "'\Vohnungsbedürfnis nicht dahin, cfa er bei Auf

stellung von Normalbudgets je für eine Arbeiterfamilie, eine Familie 

des 1\Iittelstandes und eine .Familie des "'\Y ohlstaucles im Königreich 

Sachsen gleichmäfsig 12 °lo für Wohnung in Ansatz brachte. 

Erst Dr. Schwabe, der verstorbene Direktor de stiült. 

statisti chen Büreaus in Berlin, hat nähere Untersuchungen in die er 

Sache angestellt und gefunden, dafs für das Verhältnis des "'\Yohnungs

hedürfnisses zum Gesamteinkommen dasselLe gilt, was Dr. Engel 

für dasjenige des N ahrungsbeclürfnisses zum Gesamteinkommen auf

gestellt bat. An der Hand von 1-:1: 562 Beohachtuugsfüllen hat 

Schwabe im Jahre 1867 folgendes V erhiiltnis von Miete und Ein

kommen gefunden: 
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Es betrug bei einein Einkommen 
YOll 900 M. die Miete 24,10 °!o des Einkommens 

" 
1500 

" " 
22,41 „ " 

" 
2 250 

" " 
20 

" " 
" 

3000 
" " 

27,50 „ " 
" 

4500 
" " 

23,39 „ " 
" 

6000 
" " 

20,56 „ " 
" 

7 500 „ 
" 

18,87 „ " 
" 

9000 
" " 

17,40 „ " 
" 

10 500 
" " 

16,25 „ " 
" 

12 000 
" " 

15,12 „ " 
" 

13 500 
" " 

14,25 „ " 
" 

15000 
" " 

13,47 „ " ., 22 500 
" " 

10,77 
" " 

" 
30 000 „ 

" 
9,20 „ " 

Aus Tabelle XV. ist das Verhältnis der Miete zum Einkommen 

m den 5 Grofsstädten Berlin, Hamburg, Breslau, Leipzig und 

Dresden zu ersehen. 

Tab. XV. 

Einkommensstufen 

111. 

bis 600 
601 „ 1200 

1201 „ 1800 
1801 „ 2 400 
2401 „ 3000 
3 001 „ 3 600 
3 601 „ 4800 
4801 „ 6000 
6001 „ 12000 

12 001 „ 30 000 
30 001 „ 60 000 

über 60 000 

Die Miete beträgt °lo vom Einkomme~ -

B 1. Hambur"' Dres 
er m _ _ _ b _ Breslau Leipzig -

1876 1868 1874 1 1882 1880 1875 den 1880 
(6 __ 11710) (13059 (14691 (17289 (34897 (4021 
Fa e Fälle) Fälle) Fälle) ]'älle) Fälle) ~~1~;f 

24,7 
21,8 
21,G 
18,G 
21,3 
18,6 
17,9 
15,o 
11,7 

8,8 
3,6 

1 

22,3 
1 

24,2 
18,8 20,9 

1

19,9 21,1 
20,3 20,9 
19,5 19,2 

1 

19,6 1 19,0 
19,1 1 17,8 
18,6 17,4 

1

16,0 15,5 
11,5 

1

10.S 
6,7 7,4 1 

1 3,7 3,8 1 

26,5 
23,5 
18,9 
19,5 
18,8 
17,9 
17,8 
18,3 
16 7 
12;2 
8,1 
39 

28,7 
21,0 
20,8 
19,l 
19,7 
19,8 
18,3 
18,3 
13,7 
8,9 
3,6 
34 

29,9 
21,2 
19,7 
20,4 
18,8 
16,9 
15,5 
15,4 
13,l 
8,4 
5,5 
19 

26,8 
18,4 
l 6,3 
15,9 
15,4 
15,3 
15,4 
14,6 
13,0 
9,9 
7,1 
39 

. Zugleich drängen sich aber auch in den billigen Wohnungen 

weit mehr Menschen zusammen als hineingehörten, wodurch allein 

schon die Preise notwendig über den Wert der Wohnungen steigen 

mufsten. 
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In sehr bedauernswerter Lage befinden sich bei dieser mit 
Wohnungsteuerung verbundenen Wohnungsüberfüllung diejenigen der 
Unbemittelteren, welche eine zahlreiche Familie haben. Kleine 
Wohnungen werden einmal von denen gesucht, die grofse nicht be
zahlen können, sodann aber auch von denen, die grofse nicht 
brauchen, von Alleinstehenden, kinderlosen Ehepaaren u. s. w. Letztere 
finden leicht ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnungen, da sie 
von den Vermietern stets bevorzugt werden. Anders ist es bei den 
Mietern mit vielen Kindern; sie sind bei den Vermietern nicht 
besonders beliebt. Nirgends will man sie aufnehmen oder man ver
langt sehr hohe Preise. Selbst wenn sie, nach vielen Bemühungen 
ihrerseits und vielleicht auch seitens anderer menschenfreundlich ge
sinnter Leute, oder mittels einer kleinen List, indem sie die An
zahl ihrer Kinder anders als der Wahrheit gemäfs angaben, sich 
eine Wohnung verschafft haben, so müssen sie doch bei jedem Um
zugstermine gewärtig sein, dafs ihnen gekündigt wird, sobald nur 
ein Mieter mit -weniger Kindern sich findet. 

Die Betrachtung dieses Mifsstandes führt uns zugleich zum 
vierten Punkt: Inwiefern wird die Wohnungsnot veranlafst durch 
die Unsicherheit der Innehabung? 

4. Der häufige Wohnungswechsel. 
Die fortdauernde Bevölkerungszunahme der Grofstädte hat zur 

Folge eine sehr grofse Nachfrage nach W olmungen und es wird 
dadurch ein Anstofs gegeben zu dem Häuser- uud Baustellen
handel: es werden die Häuser verhandelt wie eine ··w are, ohne aber 
Waren in gewöhnlichem Sinn des ,V orts zu sein , indem sie an der 
Stelle, wo sie sind, ein „Monopol" bilden. Geht es überhaupt an, 
die Wohnung, welche der Sitz der Häuslichkeit, die Grundlage des 
Familienlebens ist, welche dem arbeitenden l\Ianne nach des Tages 
Last und .Mühe Freude und Erholung gewähren soll und de halb 
gleichsam mit seinem und seiner Angehörigen Wohl und ,V ehe ver
wachsen ist, schlechtweg in dieselbe Kategorie mit einer Handel ware 
zu stellen? ,Vie aber die W olmung schon an sich eine andere Ware 
ist als die gewöhnliche, so ist auch ihre Prei bildung eine andere. 
Bei Jer Preisbildung der gewöhnlichen Handelsware waltet stets 
ein doppelter Interessenkampf ob; es steht sich gegenüber einmal 
das Intere se der beiden Tauschkontrahenten, für das eigene Gut 
möglichst viel vom Gegengut zu erhalten, soclann das Interesse der 
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miteinander um den Absatz resp. um den Erwerb der Ware kon
kurrierenden Personen. Das gegenseitige Verhältnis dieses doppelten 
Interessenkampfes ist nun derartig, dafs der eine den anderen ganz 
oder teilweise ausgleicht. Diese Ausgleichung tritt nun aber nicht 
ein bei der Preisbildung der Monopolware, speziell der Wohnung. 
Hier steht der Haussepartei, welche die Preise in die Höhe zu 
schrauben bestrebt ist, keine Baissepartei gegenüber, welche sie 
wieder herunterdrückt. Es besteht zwar noch eine Konkurrenz im 
Angebot, aber eine beschränkte; die O:fferenten, anstatt sich gegen
seitig zu unterbieten, werden sich vereinigen, um die höchst mög
lichen Preise zu erzielen. Sie sind in diesem Fall die die Preis
bildung allein Beherrschenden. Daraus geht der Zustand hervor, 
welchen R o scher so treffend den ,,,V ohn u ngs f eu da 1 i s m u s" be
zeichnet: Hausherren und Mieter stehen heutzutage vielfach nicht 
in dem Verhältnis wie Verkäufer und Käufer einer Ware, sondern 
in dem von „Herren" und „Hörigen" zu einander. 

Wir glauben damit nicht mit dem oben über den Wohnungs
wucher Gesagten in Widerspruch zu kommen: ein Wohnungswucher 
mufs nicht notwendig bestehen, auch wenn die Mietpreise der Woh
nungen hohe sind; aber ein Wohnungswucher kann und wird in der 
Regel entstehen eben infolge der gewerbsmäfsigen Häuserspekulation. 

In diesem gewerblichen Hausbesitzer- und Vermietertum liegt die 
wirksamste und nachhaltigste Ursache der Wohnungsnot, soweit letztere 
in der Wohnungsunsicherheit ihren Grund hat. Die Mieter sind trotz 
der hohen Preise, die sie zahlen müssen, doch nie sicher, dafs ihnen 
nicht gekündigt wird und befinden sich oft auf einer fortdauernden 
"\Vanderschaft. Ein Interesse für behagliche Einrichtung der W olmung 
kann bei ihnen nicht aufkommen, da sie dieselbe doch nur als einen 
vorübergehenden Aufenthalt betrachten müssen . Ja, wir möchten 
fast sagen, dieses \\T anderlehen ist, abgesehen von seinem nach
teiligen Einflufs auf alle wirtschaftlichen Verhältnisse, auch für den 
moralischen Sinn der Menschen von übler --Wirkung: vor allem mufs 
das Familienleben schwer darunter leiden, da die Grundlage eines 
glücklichen hiiuslichen Lebens, nämlich eine dauernde behagliche 
Stätte, fehlt. nd diese Klasse geradeweg heimatloser Menschen 
macht in den Grofsstädten einen grofsen Teil der Bevölkerung aus, 
und wiederum sind es die arbeitenden Klassen , die am stärksten 
davon betroffen werden. Freilich gehen aus diesem ,, "\Vohnungs
feudalismus„ auch für den Hauseigentümer manche Uuannchmlich
keiten hervor; nm vermag derselbe als ,,Feudalherr" weit eher einen 
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unbequemen Mieter los zu werden, als es einem im. ,,Hörigkeits"
verhältnis stehenden Mieter gelingt, einen besseren Vermrnter zu_find~n. 

Aus Tab. XVI. ist die Bezugsdauer der "\Vohnungen m vier 
Grofsstädten zu ersehen. Dieselbe beträgt bei weitaus der Meh_rzahl 
der Wohnungen nur ein Jahr und es ist daraus auf die Häufigkeit des 
Wohnungswechsels ein Schlufs zu ziehen. Ei~ie Bez~gsda~er von 
nicht mehr als 1 Jahr hatten im Jahre 1880: m Berlm 36 /o aller 
bewohnten 'Wohnungen, in Breslau 34 °1o, in Dresden 28 °lo , in 

Leipzig 27 °lo ! 

Tab. XVI. 

Bezug~-r Berlin 
<lauer m 

1880 
Jahren 

0- 1 1) 

1- 2 
2- 3 
3- 4 
4- 5 
5-10 

10-20 l 20-30 
30-50 

über 50 
unbekannt 

0- 1 1) 

1- 2 
2- 3 
3- 4 
4- 5 
5--10 

10-20 \ 
früher J 

88 879 
49 967 
32 740 
20 651 
14180 
28544 

19 311 

1657 

350 
196 
129 
81 
56 

112 

76 

Breslau 

1880 

Dresden 

1880 

a) Absolut 
20 619 14334 
10 547 8 381 

7 030 5 773 
4583 3 839 
3123 2 662 
6888 7 507 
4211 4777 
1100 1310 

477 579 
48 57 

1989 614 

b) Pro mill e 
352 291 
180 170 
120 117 

78 78 
53 64 

117 153 
72 97 
28 40 

1) Nur 10 resp. 11 .l\1onate Bezugsdauer. 
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Leipzig 

1875 

5 505 
3 377 
2476 
1 764 
1234 
4038 

599 

264. 

3 238 

258 
)58 
116 

82 
58 

189 
99 
40 

.. \~so 

7 592 
4467 
3 368 
2 294 
1825 
4464 
3 280 

793 
387 
40 

266 
157 
118 
80 
6-.! 

157 
115 
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II. Die Folgen der Wohnungsnot. 
"\Velche Folgen die verschiedenen, bisher beschriebenen Arten 

von Wohnungsnot nach sich ziehen, kann man sich leicht vorstellen. 
Das Schlimmste dabei ist, dafs sie oft alle miteinander zusammen
treffen und zwar allermeist bei jener breiten Schicht der Be
völkerung, welche ohne Kapitalbesitz lediglich auf den Ertrag aus 
ihrer Hände Arbeit angewiesen ist, namentlich bei der grofsstädtischen 
Arbeiterbevölkerung. 

Manche der :B'olgen haben wir schon angedeutet, wir resumicren 
sie kurz, indem wir wie Schön b c r g ') unterscheiden: Folgen sani
tärer, sittlicher und ökonomischer Art . 

1. Die sanitären Mifsstände. 

In dem schlechten Zustand der Wohnungen ist von Ärzten die 
Ursache zu häufigen Krankheiten erblickt worden. Die Statistik 
weist nach, dafs an verschiedenen Orten die gröfste Sterblichkeit 
unter der zusammengedrängt wohnenden Bevölkerung herrscht. In 
ganz erschreckender Weise zeigt sich die Sterblichkeit unter den 
Insassen von schlechten Wohnungen bei Epidemien. Die häufigen 
Krankheits- und Todesfälle in dieser Klasse der Bevölkerung wirken 
auch auf die ökonomische Lage derselben schädigend ein. 

Über den Einfiufs der Wohnungen auf die Gesundheit und 
Lebensdauer liegt ein sehr grofses und zuverlässiges Material vor, 
das beste und umfangreichste aus Eng la, n d, wo man dem 
Gegenstand zuerst seine Aufmerksamkeit zu wendete, als bei den 
Oholeraepidemien in den Jahren 1832 und 1837 in den Städten 
über 80 °10 der unteren Klassen, 15 % in den Mittelklassen und 
2-3 °10 in den höheren Klassen starben, und wo über denselben 
seitdem zahlreiche Enqueten veranstaltet wurden. 

In England betrug in den vierziger Jahren Jas durchschnittliche Lebens
alter in verschiedenen ländlichen und Fabrikdistrikten:~) 

') iehe „die gewerbliche Arbeiterfrage" Abhandlung XIX des Handbuches 
der politischen Ökonomie von G. Schönberg. 

2
) Sax, a. a. 0 . S. 29. 
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bei den höheren Klassen beim Mittelstande bei den Arbeitern 

in Rutlandshire 52 41 38 Jahre 

" 
Truro 40 33 28 ,, 

„ Derby 49 38 21 ,, 
,, Manchester 38 20 17 ,, 
,, Bolton 34 23 18 

" ,, Bethnal Green 45 26 16 ,, 

" 
Leeds 44 27 19 ,, 

„ Liverpool 35 22 15 ,, 
Nach den Angaben von James Hole 1) beträgt das durchschnittliche Lebens

alter in England: 
in den höheren Klassen . . 
in dem niederen lllittelstande 
in den arbeitenden Klassen . 

44 Jahre 
25 „ 
22 ,, 

Die Kindersterblichkeit ist in denselben Kategorien der Bevölkerung nach 
gleicher Folge 

1 unter 41/ ~ Geborenen 
1 „ 2½ ,, 
1 „ 2 ,, 

Die Sterblichkeitsziffer überhaupt stellt sich: 

für das ganze Land auf . . . 22 unter 1000 
für die Wohnsitze der höheren Klassen 17 „ 1000 
für die Arbeiterdistrikte . . . . . . 36 1000, 

sie erreicht aber in einzelnen ganz besonders elenden und verrufenen Arbeiter
quartieren die Höhe von 40,50 und darüber. 

In England fällt also nach den obigen Feststellungen unter den arbeitenden 
Klassen jedes zweite Kind den Verhältnissen, unter welchen es geboren wird, 
zum Opfer und den Überlebenden steht kaum mehr als die Hälfte der Lebens
erwartung in Aussicht. 

Ferner starben in England 
bei 202 Quadrat-Yard Wohnraum für 1 Person 1 unter 49, 
bei 101 

" 
,, 

" 
1 

" 
1 

" 
41, 

bei 32 ,, ,, ., 1 ,, 1 
" 

36. 

Wie sehr die Einwirkungen schlechter Wohnungen bei Epidemien, Typhus 
und Cholera zu Tage treten, zeigen folgende Zahlen~): 

Von 18000 Personen, die in London im Jahre 1849 an der Cholera ver
starben, waren 

aus den höheren Klassen 
aus dem lllittelstande 
aus den Arbeitern . 

26 per mille 
157 ,, ,, 
817 ,, ,, 

') The homes of the working classes with suggestions for their improvemeut, 
by James Hole. London Longmans. 1866 p. 18. 

~) Roberts, the physical condition of the labouring classes resulting from tbe 
state of tbeir dwellings etc. 1855. 
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„Gelänge es, diese so enorm ungünstigen llfortalitätsverhältnisse auch nur 
auf den heute mittleren Durchschnitt in jedem Lande zu bringen. zahllose Leben 
wären dadurch gerettet. Für England würde dies einen jährlichen Gewinn von 
100 000 Menschenleben bedeuten, die jetzt, wie ein englischer Arzt behauptet, 
rein nur durch die mörderischen Wohnungsverhältnisse verloren gehen, was unter 
der Annahme, dafs jedes derselben durchschnittlich nur 50 ß jährlich Werte 
schafft, eine Beschädigung des Nationalvermögens um 5 Mill. ,.i ausmacht. Diesen 
1'odesfällen entsprechen nun mindestens 5mal soviel, gleichfalls durch sanitäre 
Reformen zu verhindernde Krankheitsfälle, die sicher abermals 5 Mill. ;f; der 
nationalen Arbeit entziehen, eine Schätzung, die eher zu niedrig als zu hoch 
gegriffen ist, da der englische Arbeiter beiläufig 12 Tage jährlich durch Krank
heit verliert, was für ihn selbst natürlich den Verlust von '/30 seines Einkommens 
und in der Jahresproduktion des Landes einen Ausfall von 3 1/

3 
% ausmacht." 1) 

Die Sterblichkeitsbeobachtungen des P es t er statistischen Büreaus erstrecken 
sich auf die Jahre 1872-1875 und auf 45577 Todesfälle. Es sind zur näheren 
Beurteilung die Wohnungen in 4 Klassen unterschieden worden: 

1. Klasse mit höchstens 2 Bewohnern pro Zimmer 
2. ,, 

" " 3-5 
" " " ·3. 

" " " 
6-10 

" " " 4. 
" " 

mehr als 10 
" " " 

Die Beobachtungen haben folgende Resultate über durchschnittliche Lebens
alter geliefert (jedoch unter Ausschlufs der Kindersterblichkeit, d. h. aller der
jenigen Verstorbenen, die nur ein Alter von 5 Jahren uucl darunter erreicht 
haben): 1. Klasse 47,J 6; 2. Klasse ö9,51; 3. Klasse 37,10; 4. Klasse 32,03 Jahre. 
Das durchschnittliche Alter der die Hauptbevölkerung der Kellerwohnungen 
bildenden ärmeren Klassen betrug 39 Jahre; das durchschnittliche Lebensalter 
der in den Kellerwohnungen Verstorbenen 37,15 Jahr. Die hiernach stattfindende 
Herabminderung des Lebensalters, welche nicht volle 2 Jahre beträgt, glaubt 
man auf den Einflufs der Kellerwohnungen beziehen zu dürfen. 

Nach einer Enquete in Paris 1821-1827 starben in den Arrondissements 
mit 7 ¾ schlechten Wohnungen eine Person unter 72, in den mit 22 % eine 
Person unter 65, in den mit 38 % eine Person unter 45. 

Eine Enquete in Br ü s s e 1 (1846) ergab in 206 Strafsen mit schlechten W oh
nungen (66182 Bewohner) eine Sterblichkeit von 1 : 29, in 304 Strafsen mit 
bessern ·w ohnungen (45 977 Bewohner) eine solche von 1 : 53. 

Nach einer ll1itteilung der Zeitschrift für Schweizerisch e Statistik (1866) 
betrug die mittlere Lebensdauer der Bewohner der Stadt Zürich 36,18 Jahre, 
die der Bewohner der neueren Stadtteile (wo das Haus durchschnittlich von 
12,5 Personen bewohnt war) 40 Jahre, die der Bewohner der älteren Stadtteile 
aber (wo das Haus durchschnittlich von 20 Personen bewohnt war) nur 32,3 Jahre. 
In dem engsten Stadtteile sank die Lebensdauer sogar auf 30,8 und wenn man 
das beste Viertel ausscheidet, auf 28,3 Jahre. 

Es ist indessen zu beachten, dafs auf die gröfsere Sterblichkeit in schlechten 
Wohnungen auch die ganze Lebensweise der Bewohner derselben, namentlich 
mangelhafte Ernährung, harte und aufreibende Arbeit, von grofsem Einflusse ist. 

1
) Sax, a. a. 0. S. 32. 
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2. Die sittlichen Mif sstände. 
Nicht minder wie die Gesundheit des Körpers, ist in den 

schlechten Wohnungen auch die Sittlichkeit der Insassen ernsten 
Gefahren preisgegeben. In einer schlechten Wohnung kann sich 
kaum ein schönes inniges Familienleben entwickeln, können die häus
lichen Tugenden nicht ausgebildet und gepflegt werden. Wenn die 
Wohnung eher abstöfst als anzieht, wird die ärmere Klasse erst recht 
das Freud- und Trostlose ihrer Lage empfinden. Wenn der Arbeiter 
des Abends von der Arbeit heimkehrt und er nicht das wohlthuende 
Gefühl einer angenehmen behaglichen Häuslichkeit geniefst, welche 
ihn die Anstrengungen und Entbehrungen seines harten Berufes 
über der Freude des Zusammenseins mit den Seinigen vergessen läfst, 
so ist es nur zu begreiflich und auch verzeihlich, wenn er als Ersatz 
hierfür andere Zerstreuungen, namentlich das Wirtshaus aufsucht. 
Wie leicht vollzieht sich bei ihm vollends der Übergang in das Lager 
derjenigen, welche aus der hoffnungslosen Lage des an die Maschine 
gebundenen Arbeiters zur Erregung der Unzufriedenheit, des Ha ses 
und des Aufruhrs Kapital zu schlagen wissen. 

Ist aber der Familie das Haupt entfremdet, dann lockern sich 
ihre Bande mehr und mehr. Auch die Frau verliert zuletzt die 
Hoffnung, dafs es je wieder besser gehen könne. Der Trieb zum 
Sparen hört auf, da ja der Mann doch das wenige Geld, das die 
Frau sauer verdient, ins Wirtshaus trägt. Ihr wird es schliefslich 
eine Erleichterung sein, wenn , was nicht zu den Seltenheiten ge
hört der Mann seine Familie verläfst und nicht mehr ihr und ihren 

' Kindern das kümmerliche Brot wegifst. 
In welch traurigen Verhältnissen wächst da die J u gen cl her

an! Wie kann bei ihr von wirklicher Liebe zu den Eltern. von 
religiösem Sinn noch die Rede sein, wo doch vor allem die rechte Zucht 
und das gute Beispiel fehlen! Sind die Burschen und Mädchen 
erst der Schule entwachsen, so mieten sie sich, da in der elter
lichen Wohnung kein Raum mehr für sie vorhanden ist, in allerlei 
Wohnräumen von sehr zweifelhaftem Rufe ein, deren entsittlichende 
'Wirkung nur zu bald an ihnen offenbar wird. Wir dürfen es uns 
nicht verhehlen, dafs gerade die in solch schlimmen Zuständen auf
wachsende Arbeiterjugend zu einer grofsen Gefahr für unser ganzes 
soziales Leben wird, denn sie saugt den Hafs gegen die besitzenden 
Klassen gewissermafsen schon mit der l\Iuttermilch ein und giebt sich 
schon frühe mit Leib und Seele den Lehren derer hin, welche auf 
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den Umsturz aller menschlichen und göttlichen Ordnung hinstreben. 
Die erste Voraussetzung und notwendige Grundlage aller Bemühungen, 
um der immer weiter sich ausdehnenden Verwilderung der in schlechten 
"\V ohnungen heranwachsenden Generation entgegenzuarbeiten, ist die 
Lösung der A. W. F.: Die Häuslichkeit der Eltern mufs 
den Kindern ein Vorbild für ihr eigenes dereinstiges 
Heim sein. 

Die Moral wird auch geschädigt bei zu kleinen Wohnungen, 
wenn eine Familie mit Kindern nur einen Raum hat, wenn gröfsere 
Kinder und unter diesen wieder diejenigen verschiedenen Geschlechts 
keinen besonderen Schlafraum haben, oder wenn gar mehrere Familien 
einen gemeinschaftlichen Wohnraum bewohnen; wenn männliche und 
weibliche Schlafgänger ihre Schlafstellen in demselben Raume haben, 
oder wenn Schlafgänger bei der Familie schlafen. 

Von nachteiligem Einflufs auf Gesittung und Familienleben ist 
es ferner, wenn die Wohnung dunkel, schmutzig und mit schlechter 
Luft erfüllt ist, denn dadurch wird schon bei den Kindern jeder 
Sinn für Sauberkeit, Ordnung und Reinlichkeit erstickt. 

Ungünstig wirkt endlich auch die Vereinigung zu vieler Arbeiter
familien in grofsen Miethäusern; die Regel ist hier Streit und Zwistig
keit unter den Hausgenossen; die ordentlichen Familien sind der 
Anmafsung und Roheit ihrer Mitbewohner schutz- und wehrlos 
preisgegeben. Wie oft kommt es vor, dafs sich in eine Wohnung 
mehrere Haushaltungen teilen, ja, dafs nicht einmal jede der zu
sammengedrängten Haushaltungen über 1 heizbares Zimmer verfügt! 
Tab. XVII enthil,lt eine Übersicht über Wohnungen mit mehreren 
Haushaltungen in Leipzig. Darnach übersteigt die Zahl der Haus
haltungen vielfach die Zahl der in der Wohnung vorhandenen heiz
baren Zimmer. Wie Tab. XVIII zeigt, ist die Zahl der Wohnungen 
mit mehreren Haushaltungen in Leipzig im Steigen begriffen . Es 
wurde dieser Übelstand hauptsächlich dadurch verursacht, dafs viele 
Baustellenbesitzer sich nicht entschliefsen konnten, Häuser mit kleinen 
Wohnungen zu bauen, endlich aber, als es ihnen nicht gelang, die 
gröfseren Wohnungen zu vermieten, dieselben tei lten uncl an Leute, 
welche nur wenige Zimmer wünschten, abgaben. 
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Tab. XVII. 
Wohnungen mit mehreren Haushaltungen in Leipzig 

-

mit Haushaltungen 

Wohnungen ' 

1 1 

5 und 1 2 3 4 
1 mehr 

1 

1880 überhaupt . 27 6781 743 82 5 2 
1882 29105 977 130 20 5 

)/ 

30562 1371 151 20 6 1885 
" und zwar 1885 

ohne heizbare Zimmer 31 - - - -
mit 1 heizbaren Zimmer ohne Zubehör 524 - - - -

1 heizbaren Zimmer mit Zubehör 7 612 95 1 - -
" 
" 

2 heizbaren Zimmern 7 928 575 24 1 1 

" 3 
" " 

6 501 459 75 8 1 

" 
4 

" " 
3449 131 28 6 2 
1 763 53 14 4 5 -

" " " 31 3 ] 6 1063 -
" )/ " 635 13 4 1 7 " . . . . -" " 14 2 1 8 und mehr heizbaren Zimmern . 1065 -,, 

Zusammen 3056211371 151 20 6 
Davon 1 

E igentümerwohnungen . . Ul77 26 4 - 1 
Dienst- und Freiwohnungen 931 9 2 - -
Mietwohnungen . 27 654 1336 145 20 1 5 

"' ~ 
~ «> b.O 

..0 "'"' 
Q) "' "' s~~ 
=,......o ·s 

832 
1132 
1548 

-
-

96 
601 
543 
167 

71 
35 
18 
17 

1548 

31 
11 

1506 

' Zusammen l 30 562 1 371 151 ' ~ 20 [ 6 l ln48 

Tab. XVIII. 

Wohnungen mit mehreren Haushaltungen in Leipzig 

1880 1882 1885 
A c:: A ... Q) ... Q) ... Q) 

Stadtteil ab- o, ' A ab- o, ' A ab- ~ l ~ '"Cl ... Q) '"Cl '" Q) 

solut O',:j solut O'-cl solut O'-cl 
g >; _g > § g > A 

0 "' "' ..0 0 ..0 ..0 

Innere Stadt . 75 18 125 30 222 53 
Ostvorstadt 75 

1 

9 153 18 209 24 
~pnere Südvorstadt 189 35 265 46 344 58 
A ufsere Südvorstadt 217 115 251 102 404 128 
I nnere Westvorstadt . 163 31 135 24 216 35 
Äufsere ·w estvorstadt 75 74 119 106 60 47 
lpnere Nordvorstadt 21 

1 

10 26 12 53 25 
Aufsere Nordvorstadt 17 20 58 65 40 44 

' Ganze Stadt 1 832 29 11 132 1 37 11 548 1 48 

Dafs die „Häuslichkeit" der unter den sanitären und sittlichen 
Folgen der schlechten W olmungen leidenden Arbeiterfamilien keine 
erfreuliche ist, läfst sich denken. 
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Eine Schilderung, wie es in Mietskasernen zugeht, liegt aus Be r I in vor : 
,,Betritt man ein solche~ Haus, so wird man alsbald von einem verpesteten Ge
ruch befallen, Schmutz herrscht überall und auf den 'l.1reppen balgen sich halb
nackte Kinder. Zank und Streit besteht zwischen den Flurnachbarn; bei dem 
geringsten Anlafs werden auf Korridoren und Treppen lärmende Wortgefechte 
in den unflätigsten Ausdrücken und blutige Raufereien ausgefochten, bei denen 
Stöcke, Besenstiele und Messer eine grofse Rolle spielen; die Weiber begiefsen 
sich mit ekelhaften F lüssigkeiten, bewerfen sich mit Kot und raufen einander 
die Haare aus, die Männer werfen sich gegenseitig die Treppe hinab und da
zwischen schreien und wimmern Kinder in jeglichem Alter. Bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit bilden sich im Hause zwei Parteien, die einander befehden 
und die sich nur dann einigen, wenn es ja einmal dem Hauseigentümer oder 
dessen Vertreter einfall en sollte, dazwischen zu treten, um Ruhe zu stiften. 
Dann stürzen sie gemeinscbaftlich auf diesen los und schlagen nicht selten den 
ihnen allen Verbafsten winde! weich. 

Dieselbe dicke, übelriechende Atmosphäre, denselben Schmutz wie auf Haus
flur und Treppen finden wir im Innern der Wohnungen wieder. Alles liegt un
ordentlich durcheinand.er. D ie wenigen Betten und Möbel sind alt und gebrech
lich. Besteht die \Vobnung aus einem oder mehreren Zimmern und einer Küche, 
so sind meistens die ersteren an junge Leute, die teils arbeiten, teils nicht arbeiten, 
oder an prostituierte Dirnen oft der gefährlichsten Sorte abvermietet, während 
die Familie ihre Unterkunft in der Küche sucht. Besteht aber die Wohnung 
nur aus einem einzigen Raum, der dann selbstverständlich zugleich als Wohnung, 
Schlafzimmer und Küche dienen mufs, so drängt sich hier alles zusammen. In 
dem gewöhnlich nur einmal in seiner Art vertretenen Bette liegt ~1ann, Weib 
und Kinder ebenso wie sie gerade Platz finden, oft auch die Kinder am F ufs
boden auf Stroh und neben ihnen der miteinwohnende Schlafbursche u. s. w., 
u. s. w." 

Über die Wohnungszustände der unteren K lassen in Leipz i g lauten die 
Berichte der Armenpfleger f'o lgendermafsen : 

„Eine Familie, bestehend aus Mann, Frau und 2 Kindern, hat nur 1 Gelafs 
mit 1 Fenster, welches auch nicht direkt L uft und Licht hat, sondern nach dem 
Korridor führt, und verfügt nur über eine Bettstelle ohne Bett." 

„Ein Ehepaar mit 2 Kindern wohnt in einem 18 qm grofsen Zimmer mit 
2 Betten." 

,,Besonders ungünstige Verhältnisse liegen in einigen Häusern der Arndt
strafse und Kochstrafse vor. Jede dort wohnende Familie verfügt nur über 
1 Stube 3 m lang, 2 m breit und 2,5 m hoch (!) und höchstens eine finstere 
Kammer. Küche und Abort sind für 5 Familien gemeinsam. In einer aus einer 
halben Etage bestehenden Wohnung sind 5 Familien mit 22-30 Personen zu
sammengedrängt. Eine Familie von 7 Personen, darunter 1 Kranke, wohnt in 
1 Stube und 1 finstern Kammer und besitzt 2 Betten. Eine Familie von 5 Per
sonen hat 1 Stube und 1 Kammer, eine von 4 Personen 1 Stube und eine dritte 
ebenfalls von 4 Personen nur 1 Kammer." 

,,In einem 1 fenstrigen Zimmer, Preis 78 Mk., wohnt 1 oft kranker Hand
arbeiter mit Ehefrau und 3 Kinder, von denen ein 13 jähriger Knabe an Luas 
leidet und entsetzlichen Geruch verbreitet." 

,,Eine Witwe mit 7 Kindern wohnt in einer 2fenstrigen Stube mit _Schlaf-
Staatswissenscha ft!. :ltudien. 11. 
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raum. In einer 2fenstrigen Stube mit 2 Bettstellen ohne Betten und 1 Sopba 
wohnen 8 Personen, bestehend aus 1\Iutter, Töchtern Yon 18, 17, 13, 9 Jahren 
und Söhnen von 15, 7 und 2 Jahren. Die 4 jüngsten Kin der schlafen in 1 Bett, 
die älteren Kinder und die .111utter teilen sich in das andere und in das Sopha." 

„Ein Haus der Dufourstrafse ist geradezu eine Ilerberge für Arme; in 
diesem Hause hat jede Familie so viel Raum, dafs die nötigen Betten aufgestellt 
werden können." 

„Im hinteren Seitengebäude eines Hauses der 1Tlrichstrafse parterre, 6 qm 
Fläche, wohnen 5 Personen und 2 Kostgänger am Tage und schlafen 3 Personen, 
während 2 im Hausflur nächtigen." 

,,In jeder h a 1 b e n Etage eines Hauses der Kocbstrafse wohnen 4 Familien. 
Im ganzen Hause ist ein sehr unangenehmer Geruch, weil die Abtritte fast nie
mals zugedeckt werden. In einer Wohnung, bestehend aus nur 1 zweifenstrigen 
Stube nach der Strafse hinaus, im Preise YOn 120 1\Ik., wohnt 1 1\lann mit Frau 
und 4 Kindern." 

,,In einer "\Vohnung eines anderen Hauses der Kochstrafse mit 2 zwei
fenstrigen, 2 einfenstrigen Stuben, Küche und finsterer Kammer wohnen: in 1 
zweifensirigen Stube 1 Fräulein mit Kind, in der andern zweifenstrigen Stube 
(in welcher 5 Betten und 1 Sopha stehen) der "\Vohnungsinhaher nebst Familie; 
in der einen einfenstrigen Stube wohnt 1 J!'amilie mit 2 Kindern, in der andern 
einfenstrigen Stube ein Kellner und eine ihm fremde Frau." 

„Eine Familie von 8 Personen schläft in der Arndtstrafsc in 1 Wohnung 
bestehend aus Stube (2), Kammer (4) und Küche (2)." 

,,Die in den Hinterhäusern gelegenen ·w ohnungen Rind meist klein und be
stehen hauptsächlich nur aus "\Vohnstube, Kammer und Küche, letztere ist ge
wöhnlich sehr klein, erstere bieten öfters einen entsprechenden Raum. Die 
Wohnungen in den Vorderhäusern sind zwar besser eingerichtet, doch ist der 
Nutzen der weiteren Riiume durch die Untervermietung wieder sehr beschränkt. 

Die Dichtigkeitsverhältnisse sind am gröfsten in den Wohnungen, die in den 
Vorderhäusern gelegen sind, weil die Mieter, um die höheren 1\Iieten einzubringen, 
jeden verfügbaren Raum an Untermieter und Schlafleute ablassen. Die Unter
mieter wieder suchen sich womöglich auf 1 Stube zu beschränken. Aus diesem 
Grunde sind die unteren YOn Einzelfamilien bewohnten Wohnungen weniger 
dicht, die oberen oft an sieb schon geteilten Stockwerke und mit Aftermietern 
und Schlafleuten gefüllten Wohnungen um so dichter. In den Hinterhäusern ist 
die Untervermietung seltener, schon deshalb, weil die Untermieter die Vonlcr
häuser, in denen sie nicht erheblich mehr zahlen, vorziehen." 

,,Die Dichtigkeitsverhältnisse des W ohncns sind meist insofern ungünstige, 
als jeder nur irgend verfügbare Raum als Schlafstelle oder „Gar1;onlogis" benutzt 
resp. vermietet wird, um das Aufbringen tles 1\lietzinscs zu erleichtern. Und wo 
sollten auch die zahlreichen Halb- und Viertelsexistenzen unterkommen, wenn 
nicht in den Behausungen der Armen, die sie als "Unterstützer willkommen heifsen 
müssen? "\Vohlhabende nehmen solche Aftermieter nicht auf. Dafs nur durch 
diese Vermietungen die "\Volmungen der Armen trotz ihres geringen Flächen
raumes und Luftinhaltes mehr mit Personen belegt sind, als dies die sanitären 
Verhältnisse wünschen lassen, ist natürlich, alJer auch höchst bedauerlich, es wird 
sich aber um so weniger dagegen etwas thun lassen(~), als in den meisten J!'iillen 
die pünktliche 1\lietzinszahluog von dem Ausfall der Aftermietung abhiingig ist." 
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,,Schlafburschen schlafen manchmal auf dem dunkeln Vorsaal. Der Armen
pfleger mufs öfters auf 'l'rennung der Geschlechter dringen. Afterwohnungen 
erhalten oft kein direktes Licht." 

„Das Aftermieterwesen hat in der Brandvorwerkstrafse und Umgebung seine 
gröfste Ausdehnung gefunden. Wenn irgend thunlich, schränkt man sich bis 
aufs äufserste ein und vermietet entweder die Küche und 1 Kammer oder wenig
stens einen Alkoven. Familien von 5-8 Köpfen schlafen dann meist in 1 Zimmer, 
vielleicht nur in 2 Betten. Bestenfalls bettet man 2-3 Kinder auf die Dielen 
auf einen Strohsack. Familien von 5 und 6 Köpfen wurden mehrfach in einem 
nur 6 qm. grofsen Lokale gefunden, welches Wohn- und Schlafzimmer zu
gleich war." 

„In einzelnen Häusern ist jede Etage in 6-8 Wohnungen geteilt, in denen 
sich wiederum Aftermieter vorfinden. Dann zählt eine solche Etage oft 30 Be
wohner." 

„Das Unwesen der Schlafleute stört häufig die Ehen und ist von schlechtem 
Einfluss auf die Kinder. Oft kanu man es dem ganzen Gebahren der Kinder 
einer Familie ansehen, ob sie ihre Wohnung mit Schlafleuten teilt." 

„Häufig kommt es vor, dass die Armen, um ihre leerstehenden Zimmer zu 
vermieten, weibliche Personen als Aftermieter aufnehmen, welche sich als Pro
stituierte herausstellen, was besonders von Nachteil für die Sittlichkeit der Kinder 
ist. Oft kann man aus der Unreinlichkeit und Frechheit der Kinder geradezu 
auf das Vorhandensein solcher Aftermieter schliefsen." 

,,Im Barfufsgässchen wohnt und schläft eine Frau, deren 1\iann eine zwei
jährige Zuchthausstrafe verbüfst, mit ihrem fünfjährigen Sohne und zwei so
genannten Schlafherrn in ein und demselben Zimmer. Ein trübes Bild bot jüngst. 
eine Wohnung am Neukirchhof fünf '1.'rcppen hoch. Abends kehrte der Mann 
angetrunken von der Arbeit zurück, legte sich mit seinen schmutzigen K leidern 
hin, wo sich ein Winkel bot und kümmerte sich nicht um die Seinigen. Die 
Frau, schwindsüchtig, konnte nichts verdienen und war mit ihren drei schul
pflichtigen Kindern auf die Schlafmädchen angewiesen, die Nachts ihre Liebsten 
mit nach Hause brachten. Alle zusammen, ~lutter, Kinder, Schlafmädchen nebst 
Gesellschaftern teilten ein Schlafzimmer, in welches des kränklichen Zustandes 
der Frau halber weder Luft noch Licht eingelassen wurde." 

In der That hat sich das Schlafleuteunwesen in den letzten J ahrcn wesentlich 
verschlimmert. J<Js wurden in der Stadt Leipzig gezählt: 

Aftcrrnictcr und 
Clunnl>rcgarnisten Schlafleuto 

1871 12118 6882 
1880 13251 9604 
1885 10726 10989 

3. Die ökonomischen Mifsstände. 
½u den vorerwähnten Folgen sanitärer und sittlicher Art ge

sellt sich als dritte die ökonomische. Sie hat ihren Grund einmal 
in clen beiden letztcriirterten Arten der Wohnungsnot, nämlich so
weit diese besteht iu zu hohen Mietpreisen uncl in der zu grofsen 
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A b hängig k e i t des Mieters vom Vermieter, in dem ,, ·w ohnungs

feudali mus", endlich drittens in der zu grofsen Entfernung der 

Wohnungen der Arbeiter von der Arbeitsstätte. 
Wenn die Mietpreise zu hohe ,;ind, wenn sie. wie wir oben ge

sehen, oft bis zu 1/ 6 , ja ¼ des Lohnes betragen, so reicht das Ein

kommen des Arbeiters nicht mehr für eine normale Befriedigung 

anderweitiger dringlicher Bedürfnisse aus oder aber der Arbeiter 

mufs mit seiner Familie eine noch kleinere \Vohnung als er schon 

vorher hatte, aufsuchen und sich in eine billigere, aber umso 

schlechtere zusammendrängen, oder aber er mufs sich entscbliefsen, 

einen Aftermieter aufzunehmen und dabei riskieren, wenn dieser 

nicht zahlen kann, mit allem, was er hat, gepfändet zu werden und 

der Armenpflege zur Last zu fallen. 
Was die Abhängigkeit des Mieters vom Vermieter und deren 

Folgen betrifft, so haben wir schon oben darüber das Nötige bemerkt 

(S. 41). 
Eine gröfsere Entfernung der \V ohnung von der Arbeits tätte 

ist ein Mif stand, welcher besonders in den liindlichon Faln-ikdistrikten 

vorbanden ist. Wenn der Arbeiter vor und nach der Arbeit noch 

eine gröfsere Strecke zu Fufse zurückzulegen bat, so kann dies für 

ihn insofern ein Vorteil sein, als er dadurch zu einer rogelmäfsigen 

gesunden körperlichen Bewegung gezwungen ist. Die weite Ent

fernung kann aber zu einem Nachteil für den Arbeiter werden, wenn 

der Körper bereits durch übermäfsige Anstrengung bei der Arbeit 

ermüdet oder die Entfernung eine so grofse ist, dnJs sie, nament

lich wenn man noch die Einwirkung schlechter ·Witterung in Betracht 

zieht, dem Körper schadet. Zu die. en Nachteilen gesellt sich bei 

Arbeitern in liindlichen Pabrikdistrikten die mit solchen "\Vegen ver

bundene Gefahr für die Sittlichkeit der um er heirateten Arbeiterinnen. 

Fürwahr, es ist ein düsteres Bild, welches sich vor unseren 

Augen entrollt hat. Gerade derjenigen Klas,;e der Bevölkerung, 

welche am sauersten ihr Brot verdienen mnfs. ist das, was ihr allein 

Erquickung und Erholung bereiten könnte. was ihr einziger Stolz, 

ihre einzige Freude sein sollte, ver. agt: ein freundliches, behagliches 

,,Heim", welches ja nicht nur die Grundlage alles ökonomischen Ge

deihens ist, sondern worin auch die edelsten Tugenden ausgebildet 

und gepfiegt werden sollen. 
Handelt es sich darum, die Wohnungsnot unserer Zeit in wenigen 

Sätzen kurz zu charakterisieren, so thun wir <lies tLm besten, wenn 
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wir diese Sätze so wiedergeben, wie sie der Redakteur der Deutschen 

?-eme_indezeitung" (jetzt„ Deutsche Kommunalzeitung") Dr'.'H. St o 1 p, 

m __ sem~
1
r Abh~tndlung _:, ''.Die Wohnungsfrage und ihre praktische 

Losung (Berlmer Stadtisches Jahrbuch für Volkswirtschaft und 

Statistik, IV. Jahrgang 1870) formuliert hat. Diese Sätze lauten 
folgendermafsen : 

1. Zunächst zeigt sich fast ununterbrochen ein Mangel an Woh
nungen überhaupt. 

2. Beständig aber ist ein Mangel an solchen Wohnungen vor

banden, wie sie den individuellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen 

und Kräften der verschiedenen ·w ohnungsinhaber und ihrer Familien 
entsprechen. 

3. Die b~uliche Einrichtung der Wohnungen genügt im grofsen 

und ganzen m gesundheitlicher, behaglicher und räumlicher Be

ziehung oft selbst den bescheidensten und notwendigsten Anfor
derungen nicht. 

4. Die Wohnungsinhaber können durch die Willkür Fremder 

aus ihren W olmungen beliebig entfernt werden und erleiden dadurch 

oft in ihren Erwerbs-, wirtschaftlichen, verwandtschaftlichen und 

freundschaftlichen Beziehungen die tiefsten Beschädigungen. 

5: Die Ungewifsheit des Verbleibens in der Wolmung läfst nicht 

nur em wahres Interesse an der behaglichen Einrichtmw derselben 

g~r nicht aufk?mmen, sondern führt auch eine Ungewifsheit und 

em Schwanken m allen übrigen mit den Wohnungsverhältnissen meist 

e~g verbundenen sonstigen persönlichen Unternehmungen und Be-
ziehungen herbei. _ 

6. Die Wolmungsinhaber sind oft nicht nur der Willkür und 

Laune_ de1: Hau~herren,. sondern auch ebenso der Anmafsung und 

Rohheit vieler ihrer l\Iitbewohner desselben Hauses schutz- und 
wehrlos preisgegeben. 

7. Sowohl bei dem Abschlufs und der AuDiebung der Miet

ve_rträge als auch bei der rechtsYerbindliclien Gültigkeit der ter

minalen l\Iiet_sleistungen sind die Mieter oft starken Übervorteilungen 
und Prellere1en ausgesetzt. 

~- Die willkürliche und unberechtigte Steigerung der Mietpreise 

von 1111 Laufe der Zeit nicl1t be sei-, sondern schlechter gewordenen 

Wohnungen zerrüttet nicht nur bei vielen Familien fortwährend 

deren Erwerbs - und Nahrung zustände, sondern nötigt dieselben 

auch sehr oft zu einem sehr nachteilige "\Virlnrngen mit sich führenden 
Verlassen der ,v ohnungen. 
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9. Die fortgesetzt und unverbältnismäfsig steigenden und ge
stiegenen Mietpreise machen für die Masse der Bevölkeruug die 
eigene Behauptung selbst einer nur bescheidenen Wolmung von Stube, 
Kammer und Küche zur Unmöglichkeit. 

10. Die gezwungene Aufnahme fremder Elemente in räumlich 
dazu gar nicht eingerichteten und ausreichenden "'\Vohuungen durch 
Aftervermietung und Schlafstellenhaltung wirkt im höchsten Grade 
störend und zersetzend auf die Heiligkeit, Sittlichkeit und allgemeine 
Wohlfahrt des Familienlebens. 

11. Das enge Zusammenclrängen von Familien und Personen in 
den bestehenden „1\Iietkasemen" gefährdet in hohem Grade die all
gemeinen Gesundheitszustände sowohl wie das friedliche Verhalten 
der Wohnungsinhaber untereinander. 

12. Die Gesamtbewolmerschaft einer gegenwärtigen „Mietkaseme" 
lebt ohne alle wahrhaft freien, sittlichen und menschlichen Be
zielrnngen unter der Zuchtherrschaft eines „Hausherrn" bei ammen 
im Hause und erkaltet .dadurch vollständig gegen alles edlere: engere 
menschliche ,Volilwollen und wechselseitiges hilfreiches Zusammen
wirken; nichts als das selbstsüchtige Interrsse eines zufällig über 
ihnen stehenden fremden „Hausherrn" hält sie zusammen, und die 
Möglichkeit, durch dessen Gunst oder Ungunst Bevorzugungen vor 
anderen :Mitmietern zu erlaugen oder diese sogar aus dem Hause 
zu verdränrren weckt und uährt eher uiedere als höhere G esinnunbcren, 

0 ' 

eher wechselseitige Feindschaft als Freundschaft gegeneinander. 

Der Einflufs der W olmuug auf die Gesundheit, Gesittung und 
Wohlfahrt der Arbeiterbevölkerung ist ein zu weitgehender, als dafs 
au1o derartigei1 Zustünden nicht ernste Gefahren für das ganze Volks
leben hervorgehen müssen. Bei diesen ~Iifsständen, welche in o 
grellem "'\Viderspruch mit den ersten Forderungen der 1\Ien chen
liebe, Gerechtigkeit und Sittlichkeit stehen. welche in unserem 
·ozialen Leben eine der gröfsten Schattenseiten bilden, steigert der 
geringe Bildungs- und Genufsgrad der arbeitenden Kla ·se auf der 
einen Seite den sozialen Notstand. auf der anderen Seite aber auch 
die Pflicht, hier eine Be serung herbeizuführen. 

Da Bewufstsein der Verantwortlichkeit Ull(l da,s Gefühl der 
Menschenliebe wie auch das eigene Intere ·se haben denn auch nach 
den Yerschiedensten Riclit.uugen hin Venu1lassung gegeben) eine 
Reform der Arbeiterwolmungszustünde anzubahnen. 
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Damit kommen wir zu den Bestrebungen, welche zur Lösung 
der Arbeiterwohnungsfrage gemacht worden sind. 

III. Die bisherigen Bestrebungen zur Abhilfe 
der Wohnungsnot. 

Es läfst sich nicht leugnen, dafs in den letzten 40 Jahren zur 
Reform der Arbeiterwohnungszustände in allen Kulturstaaten viel 
geschehen ist. Ein genauer Zeitpunkt, von welchem ab diese Be
strebungen allgemeiner wurden, lfü'st sich nicht aufstellen. Ihre An
fänge reichen bis in die 20 er Jahre zurück. Der lang ersehnte 
Frieden nach den napoleonischen Kriegen, die Erfindung der Dampf
maschine, das regere Leben auf wirtschaftlichem Gebiete überhaupt 
liefsen in Eng 1 an d die Industrie rasch aufblühen und gaben damit 
zu einer aufserordentlichen Anhäufung der Arbeiter in den Haupt

industriestädten Veranlassung. Es waren die Arbeitgeber, welche 
zuerst ihre Aufmerksamkeit den Arbeiterwohnungszuständen zu
wandten und Ahhilfe suchten. Indessen bemächtigten sich bald alle 
Gesell chaftsklassen Englands der ,Vohnungsfrage und ihrer Reform. 
Sie beschüftigte insbesondere die Presse und das Parlament und 
wurde von den einflufsreichsten und mächtigsten .Personen patronisiert. 
Der Prinzgemahl der Königin von England selbst (wie in Frank
reich Napoleon III., in Belgien König Leopold I.) haben ihr grofsen 
Vorschub geleistet, indem sie selb t Hand ans "'\Verk legten zur 
Erbauung von Musterhäusern und Errichtung von Musterwohnungen 
für die arbeitenden Klassen und dadurch viele andere zur Nach
ahmung des gegebenen Beispieh veranlafsten. 

Auf dem Kontinent i t die ,Volmungsfrage erst später, seit 
Anfang der 40 er Jahre, aufgetaucht, einmal weil man die Gefahren 
für die Allgemeinheit erst später erkannt hat, und sodiwn weil auf 
dem Kontinent das massenhttfte Anwachsen der stildtischen Be
Yölkerung erst gefahrvoll wurde, als man in England schon mehrere 
Jahrzehnte an der ,Volmungsnot litt. 

Diesem Entwickelungsgang der Arbeiterwohnungsreform folgend, 
wollen ,,ir , ie zncrst auf eng 1 i s c h e m Boden verfolgen, dann die 
Reformen in anderen aufserdeutschen Ländern, soweit sie von 
Bedeutnnrr sind erwühnen und endlich auf clic in Deutsch 1 an d :-., . 
gemachten Bestrebungen 1üU1cr eingehen. 
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1. England. 
Die Wohnungsreform in England wurde von zwei Seiten in 

Angriff genommen: von seiten des Staats im Wege der Gesetz -
gebung und vonseiten der Privaten. 

1. Die eng 1 i s c h e ,v oh nun g s g es et z geb u n g. 1) 

Ehe wir auf die eigentliche Arbeiterwohnungsgesetzgebung Eng
lands eingehen, ist darauf aufmerksam zu machen, dafs zu einem 
Einschreiten gegen die gröbsten Mifsstände in den \V ohnungen der 
unteren Klassen allgemeine gesetzliche Befugnisse in weitgehendem 
J\fafse vorhanden waren und sind. Die betreffenden gesetzlichen 
Bestimmungen, deren Zweck die Beseitigung von „Nuisances", d. h. 
einer Reihe in "T ohnungen entstehender oder bestehender, der Ge
sundheit nachteiliger Übelstände ist, finden sich in den N uisances 
Removal und Diseases Prevention Act 1855, 18 u. 19 Vict. c. 121, 
der Novelle zu dieser Akte vom Jahre 1860, 23 u. 24 Vict. c. 77, 
dem Sanitary Act 1866, 29 u. 30 Vict. c. 90, dem Sanitary Laws 
Amendment Act 1874, 37 u. 38 Vict. c. 89, dem Metropolis Local 
Management Act 1862, 25 u. 26 Vict. c. 102 u. s. 67, dem Public 
Health Act 1848, 11 u. 12 Vict. c. 62 für die Metropolis, dem 
Public Health Act 1875, 38 u. 39 Vict. c. 54 für England und 
-Wales mit Ausnahme der Metropolis. 

Der Begriff „gesundheitsschädlicher Übelstand;' (nuisauce)umfafst: 
„1. Jedes Grundstück oder Haus, das sich in einem Zustand 

befindet, der gesundheitsschädlich ist. 
2. Jede Grube. Graben, Gosse, ·wasserlauf. Abtritt, Senkgrube, 

Abzugsröhre oder Aschengrube. die so Yerschmutzt oder in einem 
solchen Zustande, das sie gesundhefü; chädlich ist. 

3. Jede Tier, welches so gehalten wird, daf es gesundheits
schädlich ist. 

4. J ecle Anhäufung oder Jiederlage, welche gesundheitsschäd
lich ist. 

5. J ecle Haus oder jeden Teil eines Hause., der o mit.Jlenschen 
überfüllt ist, clafs es gefährlich oder der Gesundheit der Bewohner. 
mögen sie :.\Iitglieder derselben Familie sein oder nicht, schädlich ist. 

') P. F. Aschrott, die Arbeiterwohnungsfrage in Englan<l. in 8. d. V. f. S. XXX, 
8. 109. \V. Ruprecht, die Wohnungen der arbeitenden Klassen in London, S. 11. 
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6. Jede Fabrik, Werkstätte oder Arbeitsraum, die nicht in 
reinlichem Zustande oder genügend ventiliert oder während der 
Arbeitszeit so überfüllt sind, dafs sie der Gesundheit der Arbeitenden 
gefährlich oder schädlich sind." 

„Jede Lokalbehörde ist verpflichtet, von Zeit zu Zeit ihren 
Distrikt zu inspizieren, um sich zu versichern, was für Übelstände, 
deren Beseitigung dieses Gesetz verlangt und ermöglicht, bestehen 
und solche mit Hilfe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu beseitigen." 

,V enn von dem Inspektor oder wenn von irgend einer Person, 
welche von der Nuisance betroffen wird oder wenn von zwei Steuer
zahlern des Bezirks die Anzeige von dem Bestehen einer Nuisance 
gemacht wird und diese Anzeige sich als begründet herausstellt, so 
hat die Lokalbehörde den Befehl zu erlassen, den Übelstand inner. 
halb gegebener Fri t zu beseitigen. Wird dieser Befehl nicht oder 
nicht gehörig befolgt, so ist die Sache vor das Gericht zu bringen 
und dieses kann seinerseits die Beseitigung des Übelstandes, sowie 
die erforderlich erscheinenden Vorkehrungen gegen seine Wiederkehr 
anordnen und die schuldigen Personen zu einer Strafe bis zu 5 iJ 
verurteilen. Das Bewohnen des Hauses kann bis zur Beseitigung 
des Übel tandes verboten werden. Wird auch dem richterlichen 
Befehle, gegen welchen in gleicher Weise wie gegen die voraus
gegangene Entscheidung der Lokalbehörde eine Berufung gestattet 
ist, nicht Folge gegeben, so tritt die Verurteilung zu einer Geld
strafe ein und die Lokalbehörde erhält zugleich die Befugnis, die Be
seitigung des Übelstandes und die notwendigen Verbesserungen und 
Veränderungen auf Kosten des Schuldigen vorzunehmen, eventuell 
kann das Gericht diese Vornahme anordnen. Falls die Kommunal
aufsichtsbehörde (Local Governmeut Board) sich überzeugt, dafs 
eine Lokalbehörde ihre Pflicht iu Ansehung der in den genannten 
Gesetzen behandelten gesundheitsschüdlichen Übelstände nicht gethan 
hat, so kann sie ihrerseits mit denselben Befugnissen wie die säumige 
Lokalbehörde vorgehen und derselben alle etwa entstehenden Kosten 
zur La t legen. Nur ist der von ihr mit dem Verfahren zu be
trauende Polizeibeamte beschränkter hinsichtlich des Eintritts in 
Häuer. 

Besoncler · strenge Zusatzbe timmungen sind gegen die Über -
f ü 11 u n g von Häusern gerichtet: 

,,"renn in einem Hause zweimal innerhalb einer Zeit von 3 Mo
naten gegen die Restimmungen der Gesetze bezüglich der Überfüllung 
von Häusern gefehlt ist (mögen die des Vergehens überführten 
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Personen dieselben sein oder nicht), so kann ein Gerichtshof mit sum
marischer Rechtssprechung auf Antrag der Lokalbehörde des Distrikts, 
in welchem das Haus liegt, die Schliefsung des Hauses verfügen und 
zwar auf so lange Zeit, als es dem Gerichtshof notwendig e.~·scheint." 
Und „wenn der Medizinalbeamte oder zwei praktische Arzt~. der 
Lokalbehörde be cheinigen, dafs in einem Hause infolge von Uber
füllung die Gesundheit seiner Bewohner gefährdet ist, und die Be
wohner desselben aus mehr als einer Familie bestehen, so soll die 
Lokalbehörde sich wegen Beseitigung der Überfüllung an das Gericht 
wenden, dieses soll darauf anordnen, was ihm gut scheint, und die 
Person, welche besagte Überfüllung zugelas en hat, soll einer Geld

strafe bis 40 Mark verfallen." 
Auch bezüglich der Kellerwohnungen sind die ges tzlichen Be

stimmungen sehr streng: ,,Es ist verboten. irgend welche Art YOn 
Kellern oder unterirdischen Räumen als eparate \Vohnung zu v r
mieten, zu benutzen oder die Bewohnung zuzulassen, wenn diese 
Keller nach Erlafs dieses Gesetzes gebaut oder wiedergebaut sind, 
oder wenn dieselben schon vor Erlafs dieses Gesetzes nur unerlaubter 
Weise vermietet oder benutzt waren. Als bewohnt im Sinne dieses 
Gesetzes soll jeder Keller angesehen werden, in dem irgend jemand 
die Nacht zubringt." An die schon ,or Erbfs des Verbotes der 
separaten Kellerwohnungen bestehenden derartigen Wolmungen 
werden weitgehende unerläfsliche Anforderungen gestellt, z. B.: der 
Keller mufs 7 Fufs hoch sein und wenig tens 3 Fufs dieser Höhe 
müssen sich über der Erde befinden. .,\..11 der iiufseren W ancl des 
Kellers in einer ganzen Ausdehnung mufs ein freier Raum Yon 
mindestens 2½ Fufs (1 engl. Fufs = 0,305 m) Breite gelassen, der 
Keller mufs drainiert, heizbar, mitgrofsen Fenstern versehen sein u. s. w. 
Wer einen Keller vermietet oder bewohnt, entgegen den Be tim
mungen des Gesetzes, verfällt einer Stmfc bis zu 20 l\Iark für jeden 
Tag; wenn der Keller weiter bewohnt wird. nachdem die _Lokalbehörde 
es verboten hat und „wo innerhalb drei :'.\Ionaten zwei l'bertretungen 
der Bestimmungen der Ge etze, betreffend die Benutzung der Keller 
als W olrnungeu, konstn.tiert sind (mögen die schuldigen Personen 
dieselben sein oder nicht), cb kann ein Gerichtshof mit summarischer 
Rechtssprechung die Schliefsung der derartig hewolmten Keller für 
o lange Zeit, als ihm nötig scheint, anonlnen oder er kann die 

Lokalbehörde autorisieren. den Keller unter dauerndem Verschlufs 
zu halten." Zur Durchführung dieser \ ' or ·chriftcn bestimmt ferner 
die l\Ietropolis Local l\Ianagement Act 1862, 2;3 und 2G Vict. c. 102 
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s. 62, dafs jeder Distriktsbauinspektor Londons alljährlich im Juni 
u~d Dezember und, wenn es verlangt wird, auch zu anderen Zeiten, 
die Keller, welche als ·w ohnungen benutzt werden, auf ihre Überein
~timmung mit den gesetzlichen Bestimmungen hin zu prüfen und 
uber das Resultat an die Lokalbehörde und die hauptstädtische 
Baubehörde (JI..Ietropolitan Board of \Vorks, eine Behörde. welche 
die Ausführung öffentlicher Arbeiten auf Kosten von ganz London 
zu besorgen hat) zu berichten hat. 

Die \Virkung der Gesetze, betreffend die Beseitigung von 
Nuisances ist aber nur eine geringe gewesen. 

Die Ausführnng der Gesetze ist in erster Linie in die Hände 
der Lokalbehörden_ gelegt, welche sich als nicht geeignet erwiesen 
haben, von den ihnen zustehenden gesetzlichen Befugnissen den 
rechten Gebrauch zu machen. Die Lokalbehörden gehen aus ,Vahlen 
hervor, die kein reges Interesse hervorrufen, es ist kein Ehro-eiz da 
Mit~lied dieser Körperschaft zu werden, und ihrer Thätigkeit wird 
wemg Aufmerksamkeit von seiten der Bürger geschenkt. In die 

Lokalbehörden werden meist Leute gewählt, welche für eine energische 
Lokalverwaltung unfähig sind. Am ungünstigsten sollen diese Ver
hältnisse in ~ondon liegen, wo keine einheitliche Stadtverwaltung 
b~steht, wo viel~el'.r 39 Distrikte eine vollkommen selbständige, von 
emander unablrnng1ge Verwaltung führen. Infolge dessen fehlt es 
gerade in den vorzugsweise von der Arbeiterbevölkerun()' bewohnten 
~isti:ikten an geeigneten Elementen for die Lokalver~altung und 
fur d~e H.~ndlrnbun? der in Frage stehenden gesetzlichen Bestimmungen, 
da hier vrnlfach ehe Aftervermieter (house farmers) von denen oben 
di~ Rede war, oder ihnen nahe stehende Leute die' .Majorität bilden. 
Eme energische unparteiische Anwenduug der gegen die „Nuisances" 
er!a senen gesetzlichen Bestimmungen, wie sie gerade in den ärmeren 
?istrikten wünschenswert wäre, ist dann kaum mö()'lich denn die
J~nigen ~Iitgliedcr der Lokalbehörde, welche im B:sitz~ von slums 
smd: werden so sehr als möglich die Anwendung des Gesetzes zu 
verlnndern suchen. Der Handelsminister Ohamberhün sao-t in einem 
Artikel iiber Arheiterwolmuugen: ,,In der Metrnpolis w~ das Übel 
am_gröf ·ten ~1:,~, steht der Maugel einer wirksamen uucl wal:rhaftrepriisen
tati~:en :Uumz1palgew_aJt der Reform im Wege. Die Vestries (Lokal
b_ehorden). welche oft rn der Hand von O1ü1uen und durch \Valilen bestellt 
smd. welche kein öffentliche Interesse enegen, bestehen grofsenteils 
:rn~ Eigentiimcrn kleiner Hii.user, von denen man nicht erwarten 
kann, daJs sie ein Gesetz, das sid1 gegen sie selbst richtet, mit 
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Enthusiasmus in Kraft setzen werden. elbst im Lande ist diese 
Klasse einflufsreich in den Stadträten und Local Bo~rds und _der 
Druck einer unabhängigen Behörde ist beinahe wesentlich, um chese 
Körperschaften zu veranlassen, einen Kr~uzzug zn u?tcrne?men. der 
ihnen gewifs zahlreiche ·w idersacher brmgen und ihre eigenen pe
kuniären Interessen erheblich verletzen könnte." 

Diese Abneigung der Lokalbehörde gegen die Anwendung ~es 
Gesetzes äufsert sich einmal darin, dafs gegen bestehende u?d ~hr 
wohlbekannte Übelstände häufig nur langsam und ohne Energi~ em
geschritten wird, häufig erst dann, wenn die A~fmerksamkeit der 
öffentlichen Meinung auf spezielle Fälle gelenkt Wll'd. .. 

Einen weiteren Beweis für die Gleichgültigkeit der Lokalbehorden 
bietet ihr V erhalten gegenüber der ihnen vom Gesetz gegebCJ_lCn 
Befugnis, Hausordnungen 1) für die in ihrem Bezirk gelegenen M1ct-

1) Die Hausordnungen können sich auf folgende Gegenständ~ erstre~ke~: 
1. Sie können die Anzahl Personen. welche ein Haus oder ernen Teil e'.nes 

H das l·n w ohnungen vermietet oder von Mitgliedern von mehr als erner 
auses, " . . .. d k" 

Familie bewohnt wird", festsetzen und von Zeit zu Zeit ver~ndern un _otnnten 
· b "b die 'rrennung der Geschlechter in emem so verm1e e cn Bestimmungen ge en u er 

oder bewohnten Hause. 
2. Sie können die Registrierung so vermieteter oder bewohnter Häuser 

verfügen. . .. 
3. Sie können eine Inspekt10n solcher Hauser ano~dnen. . . . 
4. Sie können Bestimmungen enthalten, welche die Ranahs1~rung _ m~d d1_c 

Herrichtung von Abtritten in solchen Häusern erzwingen und die Remlichke1t 

und Ventilation befördern. . . 
5. Sie können die Reinigung und das ,Veifsnen zu bestimmten Zeiten und 

die Pflasterung der Höfe und Gänge verfügen. . . 
6. Sie können, im Fall irgend ansteckende Krankheiten ausbrechen, die 
· l d tl" e in diesem Fall zu treffenden Vorsichtsmafsregeln auordncn. 

Anzeige regen un 1 . 
1 

d' K l 
Um den Lokalbehörden ihre Aufgabe zu erle1chtern, iat ie ommuna -

f · hi behörde eine Jllusterhausordnung für Miethäuser erlassen. Um bc sere 
au sic 5 

· l th"lt d'e .llluster Häuser dieser Klasse vor unnötiger Belästigung zu sie 1ern, cn a .. 1 -

d · Klausel welche ihre Gültigkeit auf Häuser beschrankt, deren 
hausor nung eme , . d -.,1· · 

b \u t · e gewi·sse Summe nicht erreicht und rn welchen er JI 1 •tzrns steuer arer ,, er em .. . . 
·edes Bewohners weniger als eine gewisse Summe betragt. Der __ "\V'.rt ;mes 
~olchen Hauses oder der „Hauptmieteru darf nur soviele Personen fur die ~acht 

f h en dafs die Schlafräume jeder erwachsenen Person 300 Kub1kfufs 
~u ns\:bm) Luftraum und jedem Kinde ~nte'.' l0Jah.;en 150 Kubikfufs (= 4,25 c1i_n~ 

··h Wird ein Raum nicht ausscbhefshch als Schlafraum benutzt, so soll er Je 
gewa ren. J f ··b J) 
doch 400 resp. 200 Kubikfufs (11,33 resp. 5,6li _ebm.) ,u traum _ gewa ren. _ er 

H · t h t die Lokalbehörde genau über the Anzahl der Zimmer, der 'c>r-
ausw1r a 1 · · d I' 
· t t z· mer 1·hren Gebrauch Zahl und Geschlecht ( er m ,Je em :>.aum m1e e en 1m , · • B 

schlafenden Personen zu informieren, und die Behörde und alle ihre eamten 
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häuser (tenement houses, d. h. Häuser, welche von Mitgliedern mehr 
als einer Familie bewohnt werden) einzuführen. Hierzu war ur
sprünglich ein Antrag der Lokalbehörde erforderlich. (Später wurde 
die betreffende Bestimmung dahin abgeändert, dafs das Ministerium 
ohne vorherigen Antrag der Lokalbehörde die Befugnis zur Ein
führung von Hausordnungen Yerleihen konnte. Im Dezember 1883 ist 
dies für alle Distrikte der Metropolis geschehen. Nach wie vor 
steht es aber der einzelnen Lokalbehörde frei, ob sie Hausordnungen 
erlassen und ferner, in welchem Umfang sie dieselben zur Ausführung 
bringen will.) Von den 39 Lokalbehörden Londons hatten nur 21 
Jen sie zur Einführung von Hausordnungen für :Miethäuser berech
tigenden Paragraphen für ihren Distrikt in Kraft erklärt. Von diesen 
21 haben aber nur 15 wirklich Hausordnungen erlassen und nur 2 
haben sie thatsächlich angewandt. Eine reguläre Registration der 
Miethäu er. welche in crsler Linie notwendig und auch vom Gesetz 
besonders hervorgehoben war, hat jedoch in keinem einzigen Distrikte 
stattgefunden. 

Die Auffassungsweise der Lokalbehörden wirkt auch lähmend 
auf die Tlüitigkeit der „Inspectors of Nuisances" und der Medizinal
beamten, d. h. der mit der Inspektion des Distrikts und der Auf
spi.irung von gesundheitsschädlichen Übelständen in erster Linie be
trauten Beamten ein. Diese Beamten werden von Jen Lokalbehörden 
angestellt, besoldel und entlassen; infolge dieser Abhängigkeit können 
die Beamten nicht energisch mit Mafsregcln vorgehen, welche gegen 
das persönliche 1 nteresse von Mitgliedern der Lokalbehörde gerichtet 
sind. E ist Tlrntsache, dafs Mitglieder der Lokalbehörden in der 
schändlich. ten ·w eis13 unter Mifshrnuch ihrer amtlichen Befugnisse 
einen Handel mit schlechten Häusern treiben und dafs ein Beamler, 
welcher versucht, die gesetzlichen Bestimmungen gegen die slums 

haben zum Zwecke der Kontrolle und Inspektion freien Zutritt zum Hause. Perner 
sind genaue Vorschriften gegeben über das Reinigen und Inordnunghalten der 
Höfe, Abtritte, Aschengruben, Zisternen, 'l'reppen, Vorplätze u. s. w. Jeder 
:lll~eter ist vom Hauswirte anzuhalten, seine Wohnung täglich zu fegen, einmal 
~ochentlieh zu scheuern, die Wände etc. von Zeit zu Zeit gründlich zu reinigen, und 
falls das Wetter es erlaubt, alle Penster aller Zimmer täglich zwei Stunde11 offen 
zu halten. Wirt und Mieter sind verpflichtet, den Ausbruch ansteckender Krank
heiten sofort zu melden und die Fortschaffung erkrankter Personen in ein Hospital 
:-u bewirken. Der Hauswirt hat ferner für genügenden Wasservorrat, für alle 
1111 Interesse der Gesundheit notwendigen ßinriehtungen zu sorgen und alle 'l'eile 
des Hauses monatlich einmal gründlich reinigen zu lassen. Der Bruch der Haus
ordnung ist mit geeigneten Strafen bedroht. 
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energisch durchzuführen. unbekümmert darum. dafs eine grofse An
zahl der slums im Besitze von Mitgliedern der Lokalbehörde und 
zwar der Majorität derselben sich befindet, sofort ohne Angabe von 
Gründen entlassen wird. Durch die in einigen Flugschriften (,,Horrible 
London", ,,Bitter Cry of Outcast London") hierüber gemachten Ent
hüllungen ist, wie man glaubt und hofft, der Reformierung der Lon
doner Munizipal verwaltung und nicht minder der Verbesserung der 
Arbeiterwohnungszustände ein erheblicher Dienst geleistet worden. 
Abgesehen daYon, clafs den Inspektoren zur Untersuchung der 

Nuisances" in sehr vielen Fällen die Hände gebunden sind, ihre 
Pflicht voll zu erfüllen, ist auch fast durchgii,ngig die Zahl der 
Inspektoren eine viel zu geringe und zwar gerade in den ärmeren 
Distrikten wo doch die Anforderungen an die Thätigkeit der Inspek
toren am 'gröfsten sind. Es erklärt sich dies daraus, dafs eben die 
ärmeren Distrikte an Beamtenbesoldungen möglichst zu Rparen suchen, 
und so kommt es denn vor, clafs auf einen einzelnen Inspektor Bezirke 
bis zu 100 000 Einwohner fallen; häufig hat der Inspektor noch 
andere kommunale Ämter, z. B. dasjenige eines Bauinspektors, zu 
besorgen, und auch Privatpraxis ist ihm stets erlaubt. 

Die Royal-Kommission hat eingehende Untersuchungen darüber 
angestellt, inwieweit die zur Beseitigung von „Nui ances" rrlassenen 
gesetzlichen Bestimmungen thatsächlich zur Anwendung gebracht 
werden. Es hat sich dabei herausgestellt, dafs überall, wo die Ge
setze nicht ausgeführt werden, lediglich die Lokalbehörde daran 
schuld ist. Die Behörden in den Provinzialstäclten sollen ihrer Pflicht 
in weit höherem 1\fofse genügt lrnben als diejenigen in London. 

Unthätigkeit der Lokalbehörden und aufserordentlich geringe 
Aufsichtsbefugnis der Zentra1behörclen den Lokalbehörden gegen ii ber 
sind die Ursache, dafs auch die eigentliche ArheiterwohnungRgesetz
gebung, welche wir im folgenden darzustellen versuchen, nicht von 
dem gewünschten Erfolge war. 

Das Ziel der englischen Arbeiterwohnungsgesetzgebung ist ein 
doppeltes: sie bezweckt einmal clie Beseitigung der vor
h an denen u n g es u n c1 e n Wohn u n gen, das Nieclerreifsen der 
slums, andererseits die Beförderung der Entstehung neuer 
Arbeiterwohnungen. Beide Ziele stehen in einem inneren 
Zusammenhang: Sobald clie N achfrnge 11ach W olrnungen durch 
clie Errichtung einer genügenden Zithl befriedigt i t, sehen sich 
die Besitzer der slurns infolge der Konkurrenz in ihrem eigenen 
Interesse gezwungen, die l\Jirsstii.nde in ihren Häusern zn bescitiO'en, 
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was si,e bi~ ~lahin nicht nötig_ hatten, da sie dank der grofsen 
Nachfrage 1hr e Wohnungen leicht vermieten ko1111ten A d .. ·t „ d . . n er ei-
sei s wur e durch em blofses Niederreifsen der sluin 1 1 · l · · E · s o rne g eic 1-
ze1t1ge 'rnchtung neuer Häuser der bestehende Zustand nicht ge-
besse~·t, sonder~. eher ver~chlimmert werden, indem die wohnungslos 
gewo1 den~- Bevoll~_erung m den vorhandenen Wohnungen sich zu
samme_ndrangen mufste, wodurch sehr balcl neue slums entstehen würden. 

.. Die erste Gruppe der Gesetze, welche wir zu besprechen haben, 
knupft _an den Na~en des Philanthrophen Lord Shaftesbury 
an. Di~ser setzte 1m Jahre 1851 zunächst im Unterhaus und dann 
n~ch ~ern~r Be~nfung ins Oberliaus auch dort ein Gesetz, betreffend 
die Log1er_hauser der arbeitenden Klassen (Labouring 
Classcs Lodgrng-Houses Act 14 und 15 V1'ct c 34) d J D' 
G 

. , . . urc 1. ieses 
ese~z wird ergänzt resp. modifiziert durch das Gesetz über die 

Logicrhäuser im allgemeinen (Common Lodging-Houses 
Acts) von. 1851 und l 853, (14 und 15 Vict. c. 28, 16 und 17 Vict. 
c. 41)_ sowie durch daE Gesetz betreffend die Wohnhäuser der 
:rbe1tenden _Klassen (Labouring Olasses Develling-Houses Act) 

on 1866 (29 Vict. c. 28). Das wesentlichste der Bestimmungen ist 
folgendes: 

In Städten uncl Ortschaften mit mindestens 10 000 E' ] ], . . .. . , '-'mwo mern 
,a~n m emer„ausclr'.tckhc!1 zu diesem Zwecke berufenen Versamm Jung 

der Lolrnlbehorcle <lie Ernchtung von Logierhäusern für die arbeitend 
~lasse b~~chloss?n werden. Unter Logierhäusern versteht der Eng
Lt'.1de~· Hau~er, 111 welchen Personen der iirmcren Klasse, die nicht 
~1~gheder e:n und_ derselben Familie s~nd, Aufnahme - regelmäfsig 
iur auf kurze Zeit - finden und ernen gemeinsamen Raum be
~vohnen. Derartige Häuser für die allerärmsten Volksschichten 
11

: de1_1en vorübergehend Obcl:tchlose für 3-4 d. Nachtquartier finden' 
smd m England vielfach als Privatunternehmungen errichtet wordei~ 
un~ _es bestehen für dieselben eine Reihe polizeilicher und gesund
he1thcher Vorschriften. 

. Will nun in einer Gemeinde die Lokalbehörde Logierhäuser er
l'lc]'.te~, .. so mufs in den Ortschaften dieser Beschlufs mit einer %
JlriaJontat gefafst werden; in den Städten hat die Ausführnng des 
gefafsten Beschlusses zu unterbleiben, falls Steuerzahler welche 1/ 
des Ste t d D' t ·1 ' .10 uerwer es c, 1s n des reprii,sentieren, Widerspruch erheben. 
IRt ~er Beschlufs ordentlich gefafst, so ist die Lokalbehörde be
rechtigt, Grunclstiicke zu kaufen oder zu !)achten um LoO'icrhäuser 
zu . lt l ' 0 
' ernc 1 en o< er auch bestehende Logierhäuser anzukaufen. Eine 
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Expropriation steht ihr zu diesem Zweck nicht zu. Err!clit~t ilie 
Lokalbehörde auf Grund des obigen Gesetzes solche Log1erhauser, 
so kann sie zu diesem Zwecke mit Genehmigung des Ministeriums 
Anleihen gegen Verpfä11dung der Lokalsteuern aufnehmen, a:1ch kann 
die Darlehenskommission für öffentliche Arbeiten (Pubhc W ork 
Loans Commissioners) derartige Darlehen gewähren. (Die Befugnis 
zur Bewilligung von Geldern wurde in den späteren Gesetzen aus
gedehnt auf alle Unternehmungen, welche die Errichtung nich~ blo~s 
von Logierhäusern, sondern überhaupt von Wohnungen fur die 
arbeitenden Klassen und die Herstellung von für solche Wohnungen 
"eeigneten Anlagen bezwecken, und zwar ohne Unterschied, ob Lokal
behörden oder Gesellschaften oder Private die Unternehmer sind.) 
Was nun die Errichtung von Logierhäusern, den eigentlichen Zweck 
des Gesetzes betrifft so stand das.. Gesetz nur auf dem Papier. Der 
Grund für das Scheitern des Gesetzes scheint einmal zu liegen in 
der Unthätigkeit und Unfähigkeit der Lokalbehörden, soclann speziell 
darin, dafs das Gesetz den Lokalbehörden kein Expropriationsrecht 
gewährt uncl dafs weiter einer zu kleinen Minorität die Macht ge
geben ist, durch ihr meistens aus egoistische~ Motiven hervorgehen
des Veto die Ausführung des Gesetzes zu lnndern. 

Die zweite Gruppe von Gesetzen wird nach dem Namen des 
Abgeordneten, welcher die betreffenden Bestimmungen ~uerst bean
tra"te Torrens' Ac t s bezeichnet. Es sind der Art 1 z an' s an d 
La\~urer's Duellings Act 1868 (31 und 32 Vict. c. 130) und 
clie beiden N o v e 11 e n dazu von 18 7 9 und 18 8 2 (42 und 43 Vict. 
c. 64 • 45 und 46 Vict. c. 54 parts 2). Diese Gesetze sind gültig ' . . für alle Städte Englands, Schottlancls und Irlands nnt wemgstens 
10 000 Einwohnern. Die hauptsächliehsten Bestimmungen des Ge-
setzes sind folgende: 

Wenn der von den Lokalbehörden angestellte SanifütRbeamte 
(Medical Officer of Health) in seinem Bezirke ~iiuser vor~ndet 
resp. durch eine Eingabe von 4 oder mehr Hausbesitzern auf Hau~er 
aufmerksam gemacht wird, welche sich in einem solch gesundheits
schädlichen Zustande befinden, dafs sie „für menschliche ·wohnuugen" 
ungeeignet zu erachten sind, so hat er darüber an die Lok~lb hörde 
zu berichten. ·wenn die Lokalbehörde es unterläCst, auf chesen Be
richt hin vorzugehen, so kann sie durch das :Ministerium auf eine 
von 4 Hausbesitzern an dasselbe gerichtete Eingabe hin zur Aus
führung der Bestimmungen des Gesetzes angehalten werden. Die 
Lokalbehörde hat zunächst ein Gutachten ihres Baubeamten (Surveyor 
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or Engineer) einzuholen, ob es nötig ist, das Haus oder einen Teil 
desselben einzureifsen, oder ob der Übelstand durch bauliche Ver
änderungen beseitigt werden kann. Das Gutachten des Baubeamten 
wird dann dem _Eigentümer des Hauses zugestellt, welchem das 
Recht zusteht, Emwendungen dagegen zu machen. Werden die Ein
wendungen nicht als begründet angesehen, so läfst die Lokalbehörde 
einen vollständigen Bauplan mit Kostenanschlag von ihren Baube
amten anfertigen und wiederum dem Eigentümer zustellen· doch kann 
derselbe auch jetzt noch Berufung einlegen. Ist der Bauplan so
dann rechtskräftig geworden und der Eigentümer unterläfst es den
noch, denselben auszuführen, so hat die Lokalbehörde falls der 
gänzliche Abbruch notwendig ist, das Recht, das Raus ~uf Kosten 
des ~ige1'.türuers ab~ureifsen; falls nur Reparaturen in Frage stehen, 
hat sie die 'Wahl, die Reparaturen auf Kosten des Eigentümers vor
zunehmen oder das Haus zu schliefsen oder es abzureifsen. Eine 
Entschädigung des Eigentümers für den Eingriff in das Eigentums
recht wird in keinem Fall zugestanden. 

·wie die früheren Gesetze, so scheiterten aber auch die Torrens' 
Acts an der Unthätigkeit der Lokalbehörden und der von denselben 
abhängigen Sanitätsbeamten, welche nur in den allerschlimmsten 
Fiillen und nur in einem kleinen Umfange das Gesetz in Anwendung 
brachten. Es sollte zwar nach dem Gesetz sogar das Ministerium auf 
eine Beschwerde hin einschreiten können: aber in "'iVirklichkeit hatte 
dies keinen praktischen Wert, weil in den Distrikten, wo das Gesetz vor 
allem hätte zur Anwendung gebracht werden sollen, die Mehrheit der 
Hausbesitzer aus solchen Personen bestand, welche ein Interesse an 
der Aufrechterhaltung des bisherigen Zustandes hatten. Nur selten 
liefen Anzeigen über ungenügende "\Vohnräume (unfit for human 
habitation) seitens der Hausbesitzer ein. Anstatt nun die Ver
besserung an dem Punkte anzugreifen, der der Hauptpunkt war an 
der Unthätigkeit der Lokalbehörden, glaubte man, die Wirksamkeit 
cles Gesetze~ dadurch verstärken zu können, dafs man dem Haus
?esitzer einen Entschädigungsanspruch einräumte dafür, dafs man 
m den gesundheitsgefährlichen Zustand seines Gebäudes eingriff. 
Man that dies nun nicht direkt, sondern gab in der Nov e 11 e von 
1879 dem Eigentümer eines Hauses, welchem auf Grund der Torrens' 
Acts der Befehl zugegangen war, bauliche Veränderungen an einem 
Hause vorzunehmen oder dasselhe niedcrzurei[sen, das Recht, zu ver
langen, da[s die Lokalbehörde das Haus kaufe. Der Kaufpreis 
sollte, wenn keine Verständigung zu tancle kam, durch Schiedsspruch 
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festgestellt werden und der Schätzung der billige Marl~twert (fair 
market value) zu Grunde gelegt werden, ,, wie er zur Zeit der Vor
nahme der Schätzung solchen Hauses und Grundstücks und der ver
schiedenen mit ihm verknüpften Interessen anzunehmen ';~r, wenn 
gebührende Rücksicht auf den Cha1:a~ter und den derzeit1?.en Z~
stand des Besitztums, die wahrscbemhche Dauer der Gebtrnde m 
ihrem gegenwärtigen Zustande, ihren baulichen Zustanddl ~nd Valle 
Umstände, die solchen Wert beeinflussen, genommen un _ceme_ er
günstigung wegen Zwangsverkaufs gewährt ist". . ,,Der Sclnedsn~hter 
soll die Wertzunahme, welche nach seiner :Mernung andere Hauser 
desselben Eigentümers durch die Veränderung oder d~_n ~bbr_uch 
des Hauses seitens der Behörde erfahren werden, herucks1cht1gen 
und einen entsprechenden Abzug machen." ,,Die Sch_ätzlmg _des 
Schiedsrichters ist endgültig und bindend für beide P~rteien." ~iese 
Abänderung des Gesetzes war al1erdings geeignet, ~ie Hau. besitzer 
mehr mit der Torrens' Acts zu befreunden; aber s10 hatte den ge
rade entgegengesetzten Erfolg bei den Loka~lrnhörd

1

en,_ ~elchen es 
möglich gemacht war, durch Beeinflu~sung. 1~1res Samtatsbe~mten 
d. ..Wirksamkeit des Gesetzes auf em 11umnum zu reduzieren. 10 

Die Lokalbehörden hatten ein Interes e an der Nichtanwendn11g 
des Gesetzes, da sie gewärtig sein mufsten, dafs der Eigentümer den 
Ankauf des Hauses verlangte; die mit diesem Anka~fe _verbunden_en 
Ausgaben, welche nicht anders als durch Uml~g~. auf die eu~zel~en E1'.:~ 

hnel. zu decken waren mufsten gerade ehe armeren Distrikte, fm wo ' E . l ·t welche das Gesetz vorzugsweise bestimmt war. Yonjede:n ms_c 1r_ci en 
abschrecken. In der That wurde das Gesetz nur in wemgen D1~tn~den 
überhaupt zur Anwendung gebracht (in London sind es nur 6 D1stnkt~. 
welche das Gesetz wirklich ausgeführt haben), obwohl dur:h ehe 
Novelle von 1882 das Anwendungsgebiet des Gesetzes erheblich er
weitert wurde, indem die betreffenden Bestimmungen ansgedel~1it 

, wurden auf obstructive buildings, d. h. Häuser. welche zwar a1: sich 
· ht als unbewohnbar anrresehen werden können, aber für die be-

mc O 
• L f ·tt treffende Gegend störend sind, insbesonder~ den fre_ien__ ~ tzutn 

verhindern oder auf sonstige ,v eise ungünstig auf die ubngen Ge
bäude einwirken. Durch die Novelle von 1879 wurde für London 
noch die spezielle Bestimmung getroffen, dafs clie von der Lokal
behörde erworbenen Grundstücke den Zwecken des Gesetzes ent-

. h d a h entweder zu ,v ohnungen für die arbeitende Klasse spr ec en , • · . , .. · G 
oder zur Eröffnung resp. Erweiterung von Strafsenzugen m egen-
den welche von der arbeitenden Klasse bewohnt Rind, verwendet 

' 
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werden sollen. Zu gleicher Zeit wurde für London eine neue Kontroll
instanz über den Distriktsbehörden eingeführt, indem man dem 
Metropolitan Board of Works die Befugnis gab, die Lokalbehörden 
zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten und event. bei Säumnis der 
Lokalbehörde an Stelle derselben das Gesetz zur Ausführung zu 
bringen und die alsdann entstehenden Kosten der Lokalbehörde auf
zuerlegen. Ein derartiges Eingreifen des Metropolitan Board of 
Works kann durch Beschwerde eines einzelnen Hausbesitzers oder 
~ines Armenpflegers herbeigeführt werden. Auch diese Bestimmung 
1st ohne praktischen Erfolg geblieben, das Metropolitan Board of 
W orks ist in keinem einzigen Falle eingeschritten. 

. Wenn _somit den bisher genannten Gesetzen auch keine grofse 
Wirk amkeit zugeschrieben werden kann, so haben sie doch wenia-stens 
eine Grundlage gegeben, auf welcher man mit Benutzung der bisher 
gemachten Erfahrungen erfolgreich weiter bauen konnte. Man ge
langte zur Einsicht, dafs die energische Durchführung der Reform 
auf gesetzgeherischem ,v ege nur möglich sei, wenn dieselbe aus der 
beschränkten Thätigkeit der vielfach an der Aufrechterhaltung des 
bestehenden Zustandes persönlich interessierten Lokalbehörden aus
geschieden würde, und dafs es weiter nötig sei, sich nicht mit dem 
N iederreifsen eines einzelnen gesundheitsgefahrlichen Gebäudes zu 
begnügen, sondern die Verbesserungen in einem weiteren Umfange 
und gröfseren l\fafsstabe vorzunehmen. Die nach clem konservativen 
Minister Sir Richard Cross Cross' A.cts genannten Arti
zan's and Labourer's Dwellings Improvemeuts Acts 
18 7 5, 1 8 7 9 und 18 8 2 (38 und 39 Vict. c. 36; 42 und 43 Vict. 
c. 63; 45 und 46 Vict. c. 54 part 1) geben für Städte in England 
und Schottland mit mehr als 25 000 Einwohnern die Befugnis, ganze 
"B'lüchen, welche von einer Reihe von ungesunden Gassen und Winkeln 
bedeckt sincl, zu süuhern . Die Ausführung dieser Befugnis liegt in 
London dem 1fetropolitan Board of \Vorks (also nicht wie in der 
vorigen Gruppe den Behönlen der verschiedenen Distrikte), resp. in 
der City of London der Kanalisationskommission (Commissioners of 
Sewers). in den andern Städten clen städtischen Sanitätsbehörden, 
d. h. in der Regel dem Stadtrat ob. Es wird dabei auf folrrende 

b \V eise verfahren: \Venn der zuständige Sanitätsbeamte eine im 
Siune des Gesetzes ungesunde Gegend vorfindet oder wenn ihm von 
2 l!'riedensrichtern oder 12 Steuerzahlern des betreffenden Distrikts 
eine diesbezügliche Anzeige gemacht wird, so hat er darüber an die 
oben bezeichneten Behörden zn berichten. \V enn es der Sanitäts-
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beamte unterläfst, einen derartigen Bericlit eiuzureiehen oder wenn 

in dem Berichte im Widerspruch mit den gestellten Anträgen eine 

Gegend als nicht ungesund bezeichnet wird, so können die Antrag

steller an das Ministerium - für London das Horne Secretary, für das 

übrige Land das Local Government Board - appellieren. Hält die 

Lokalbehörde - in London das Metropolitan Board of Works -

ihrerseits, entgegen dem Berichte des Sanitätsbeamten, der soge

nannten Representation, die Gegend nicht für ungesund und lehnt 

sie deshalb die Vornahme von Verbesserungen ab, so lmt sie darüber 

mit Gründen an das Ministerium zu berichten, welche die endgültige 

Entscheidung trifft. ,,Kein Mitglied der Lokalbehörde, welches ein 

Vermögen interesse an irgend einem Grundstück der Gegend hat, 

soll je eine Stimme bei Fassung des Beschlusses oder in irgend einer 

Frage haben, welche auf den Kauf oder die Übernal1me des Grund

stücks, an dem er interessiert ist, Bezug hat." Ist eine Gegend als 

ungesund im Sinne des Gesetzes erklärt worden, so hat die Lokal

behörde einen Verbesserungsplan mit Kostenanschlag durch ihren 

Baubeamten anfertigen zu lassen. Dieser Plan sollte ursprünglich 

die Beschaffung von passenden W obnungen für wenigstens ebenso

viele Personen der arbeitenden Klassen vor el1en, als durch die 11 
rei

legung des Terrains ihre Wohnuug verlieren. Die}fovelle von 1879 

liefs Ausnahmen hiervon zu und nach weiteren And rungen durch 

die Novelle von 1882 ist die Frage jetzt in verschiedener Weise für 

London und für die Provinzialstädtc geregelt. In London soll stets 

für die Hälfte der Arbeiter, welche die alten Häu er bewohnten, 

auf dem freigelegten Platze oder in des en ntichstcr ähe ·w ohnung 

geschaffen werden, während von der Sorge für das Unterkommrn 

des Restes auf Antrag seitens des Mini teriums dispensiert werden 

kann; in den Provinzialstädten dagegen ist die Behörde über

haupt nur dann verbunden, in dem Plane Vorsorge für Arbeiter

wohnungen zu treffen, wenn dies von dem Ministerium _ausdrücklich 

verlangt wird. 
Der Verbesserungsplan ist gehörig bekannt zu machen und dem 

Ministerium einzureichen. Das :Ministerium entscheidet über etwa 

gemachte Einwendungen und kann auch aus eigncm Antriehe den 

Plan abändern. Das Ministerium stellt den genehmigten Plan durch 

eine vorläufige Verordnung fest uncl diese ist sobald als thunlich 

dem Parlamente zur endgültigen Genehmigung vorzulegen. 

In Ausführung des Plans hat die Lokalhehiircle die 1ietrcffenden 

Grundstücke anzukaufen event. zu expropriieren. Sie kann ferner 
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die Häuser aureifsen lassen und neue Strafsen herstellen D 
1 f · d N • agegen 
c ar sie en eubau von Häusern nur dann selbst 'tusf"h • 
1 1\I' · . • u 1 en, wenn 
c ~s rn1stenum ~usdri.icklich seine Genehmigung hierzu erteilt hat. 

Di~ Reg_el soll sem, dafs die Behörde das freigelegte Terrain unter 

dei Bcdrngung verkauft resp. verpachtet, dafs der Käufer auf dem

~clben _den _Yerbesser~ngsplan ausführt. Durch die Novelle von 1882 

ist„ der WHkungskrei der Cross' Acts eingeschränkt worden auf 

Fl~chen, welche mehr als 15 Häuser enthalten; kleinere Flächen sollen 

aui Grund der Torrens' Acts behandelt werden. 

,vas c'.as Verhältnis der Cross' Acts zu den Torrens' 

A _c _t s betrifft, so haben die Torrens' Acts in erster Linie die Be

seitigung von gcsundheit 'SChiLdlichen Häusem zum Ziele d . 
s ·hl' f t . l f'" ' a1an 
c 1c s s1c 1 ~ur m· den F11ll, dafs der Eigentümer die geforderten 

Mafsnahmen mcht 'elbst vomimmt, die Expropriation und die even-

tuelle Verwertung der Grundstücke durch die Lokalbehö •d D' 
C ' A t b 

1 
r e an. ie 

ro c s ezwec rnn die Säuberung von ganzen Flächen d' d 
f d l' l E , ie azu 

~r or . er 1c ien xpropriationsrechtc werden direkt gegeben. ,v eiter 

ist nut den ]\fafsnahmen der Cross' .A.cts stets ei·ne N 1 
b 1 · , euan age ver-

Ufü e~ i bei den ~orrens' Acts dagegen besteht nur für London die 

; erpfüchtung, di~ erworbenen Grundstücke zu Neuanlagen zum 

e ten der arbeitenden Klas en zu verwerte11 D'e E · lt H" · 1 rnc 1 ung 
~euer ,iuser auf den erworbenen Grundstücken kann nach den 

f OITe~s' ~et st_ets durch„ d~e Lo_kalbehörde erfolgen, während in 

~n 010 ~ Acts dies regelmafs1g Pnvatuntcrnehmern überlassen wird. 

Ernc weitere Verschiedenheit besteht hinsichtlich der Beh" •d 
l 1 d' G or en, 

we c ie iese . esetze. zur Ausführung zu bringen haben ; speziell in 

~ondon geschicht ehe Ausführung der Torrens' Acts d , 1 c1· 
Cl l D. t ·1 t b l m c 

1 
ie 

nze nen. 1s n { s e 1örden, während die Ausführung der Cross' Acts 

al_s gernemsame Angelegenheit der gesamten Metropole an()'esehen 

~".ird. Endli_~h sind die Befugnisse der Zentralbehörde, des t'.Iiniste

rnms, _gegenubcr Mafsregeln unter den Cro s' Acts weit umfassendere 

al bei olchen unter den Torrens' Acts. 

Dics~s gegenseitige Verhältnis der beiden Gesetze hat zur Folge 
chJ · 11· L 1 · - ' 

<. pe~ie m ~nc on die Lokalbehörden der ärmeren Bezirke ein 

~m cl_ircit~n auf Grund des Tonens-G-csetzes möglichst zu vermeiden 

, nd t'.ie dnngen_~l g_ewordencn Verbes erungen der W olmungszu tände 

<iuf ehe hauptstadtische Btiubehörde abzuwälzen suchen. Denn wenn 

;s den Lo~albehör<lcn gelingt, durch eine Eingabe ihres Sanitäts

,Jeamtcn die hauptsliLdtisclic Baubehörde zur Siiuherung der Fläche 

auf welcher chlecbtc Hiiu ·er stehen, zu veranlassen, so wird den~ 
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betreffenden Distrikte Verbesserung ohne gleichzeitige Erhöhung der 

Lokalsteuern zu Teil, weil die von der Baubehörd.e gemachten Aus

gaben von der gesamten Hauptstadt gleichmäfsig getragen werden. 

Dieser Umstand ist gerade für die ärmeren Distrikte wichtig. ·während. 

die durch Beseitigung einzelner Häuser gemäfs dem Tonens-Gesetz 

entstehenden und von den betreffenden Di trikteu allein :.m tragenden 

Ausgaben eine sehr empfindliche Steuerbelastung hervorrufen: wird 

den Distrikten durch die Säuberung ganzer l!'lächen auf Grund des 

Cross-Gesetzes ein direkter Nutzen ohne erhebliche Opfer zugeführt: 

der steuerbare ,Vert des Grund und Bodens in dem betreffenden 

Distrikte wird durch die Säuberung der schlechten Gegend und durch 

die Errichtung besserer Häuser sehr erheblich gesteigert und die 

Kosten hierfür fallen in überwiegendem Mafse auf die vermögenderen 

Distrikte. Es werden nämlich in England die lokalen Steuern (in 

der Form der Armensteuer, pour-rate) von dem jährlichen Reinertrag 

des in den betreffenden Distrikten sichtbar gelegenen, einen Gewinn 

abwerfenden Vermögens erhoben. Das fast einzige Steuerobjekt für 

die Lokalbesteuerung sind die Grundstücke und bei der Steuerein

schätzung derselben wird die Rente zu Grunde gelegt. zu welcher 

man wohl das Grundstück wird vermieten können. '\Venn nun durch 

1\Iafsnahmen nach dem Cross-Gesetze eine Erhöhung des steuerbaren 

Wertes des Haus- und Grundbesitze herbeigeführt wird, so ziehen 

die bisherigen Steuerzahler des betreffenden Distriktes grofsen utzen 

daraus, indem sie in der Tragung der Lokallasten erleichtert werden. 

Dazu kommt noch für einen Teil der Distrikt bewolmer der be onclere 

Vorteil. dafs ihre Umgebung durch die Neubebauung eine angenehmere 

uncl ge ündere wird. 
Aus diesen Gründen ist e , wie gesagt, leicht begreiflich. dar die 

Lokalbehörden die Verbesserung der Zustiiude der hauptstii.clti chen 

Baubehörde zuzuschieben bestrebt sind. Die letzten• ,1ber ucht 

sich die mit dem überaus schwerfälligen V erfahren des Cros -Ge ·etzes 

verknüpfte Arbeitslast möglichst YOm Ral ·e zu chaffen. 'o kommt 

es. dafs, ehe ein Einschreitl>n erfolgt, eine lange, sich auf ,Jahre 

hiuau'ziehencle Korrespondenz Z\\ i chen den hetreffeuclen Behörden 

stattfindet. Oft wird auch kein.· Yon den beiden Geseb:en, weder 

das Torren -Gesetz noch das Cros.--Gesetz, zur Anwendung gebracht, 

weil eine jede tler dabei in Frage kommenden Behörden sich darauf 

stützt, clafs im vorliegemlen Fall die andere die kompetente ei. 

Eine hiihcrc lnHt::tnz, Hlll welcher lliese Konflikte hii,tten entschieden 

werden können, giht es nicht. Dis zum J ahrc 1882 "urclen seitens 
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der Sanität beamten 33 Berichte an die hauptstädtische Baubehörde 

gerichtet, daron w_1;1-rden 10 ohne weiteres verworfen, 6 befanden sich 

damals noch „in Uberlegung" uncl nur 17 haben eine definitive Be

handlung durch die Baubehörde erfahren, bei 4 derselben ist der 

Y erbe serungsplan bereits zur Ausführung gelangt, bei den übrigen 

war das Terrain überhaupt noch nicht freigelegt, teils stand die 

Jeubebauung noch aus. Es waren 1882 im ganzen 40 acres frei

gelegt, davon aber erst 17 wieder neubebaut. Zwischen der Frei

legung des Terrains und der eubebauung stand es oft jahrelang 

an, wodurch, abgesehen von den infolge des unbenutzten Liegenlassens 

des Terrains ent tehenden grof en pekuniären Verlusten, vor allem 

auch die vorhandene '\Vohnungsnot sehr gesteigert werden mufste; 

daraus erklärt sich auch die vor der Königl. Kommission wiederholt 

gemachte Aussage, die Anwendung des Cross-Gesetzes habe die 

vorhandenen Mifsstände nur gesteigert; es sei immer 1wch besser 
. . ' 
111 slums zu wohnen, als gar kerne Wohnung zu haben. An dem 

Mif erfolge des Cross-Gesetzes in London tragen aufser der un

genügenden '\Virksamkeit der hauptstfültischen Baubehörde auch die 

mit den vorzunehmenden Mafsregeln verbundenen hohen Kosten bei. 

Die Höhe der Kosten geht aus zwei Umständen hervor: einmal ist 

der Ankauf der Flächen infolge der zur Anwenc.1.ung kommenden 

Grundsätze über die Entschädigung ein sehr teurer uncl zum andern 

wird der Verlrnuf der Flächen durch die Beschränkungen, welche 

das Gesetz hierbei vorschreibt, erheblich erschwert. 

'\Vas den er ten Punkt betrifft, so soll 1ei Expropriationen unter 

dem Cross-Gesetze der Haus- und Grundstiickswert in gleicher v;r ei e, 

wie es in dem Torrens-Gesetz von l 879 bestimmt war, auf d.er Grund

lage des „billigen Marktwertes·' (fair market value) berechnet werden. 

E wircl dabei von den Schied Tichtern d:;r Mietzin zu Grunde ge

lerrt, welchen d.as Haus thatsiichlich einbringt. Je mehr nun der 

Hausbe.itzer seine Räume auszunutzen versteht, eine desto höhere 

Entschüdigungssumme wird zu zahlen sein. In welchem Zustande 

die auf ungehörige '\Veise ausgenutzten Riiume sich befanden blieb .. ' 
anfangs bei der Abschiitzung ganz unbeachtet. Eine Anderung ge-

schah 1879 durch die Novelle zum Cro. s-G esetze, welche als Betrag 

der Ent chiüligung denjenigen '\Vert fest etzte, welchen das Haus 

haben würde nach Be eitigung etwaiger Schäden (nuisances) und 

abzüglich der Ko len, welche clie e Beseitigung , erursachen würde. 

E · wunle dadurch die Ent. chiidigungssumme für eine Reihe von 

Füllen sehr ern1iif-,igt; indes en hlirh nach wie vor der Marktwert 
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als Grundlage für die Entschädigung bestehen. Derselbe steht nun 
nicht entsprechend der Beschaffenheit der Häuser niedrig, sondern 
ist aus Grüuden, die wir schon an früherer Stelle (S. 13) dargelegt 
haben, ein weit höherer als derjenige von guten Häusern in guter Gegend, 
da sich Leute genug .finden, welche sich kein Gewissen daraus 
machen, die vorhandene Arbeiterwohnungsnot zur Erzielung hohen 
Gewinns in der ungehörigsten ,v eise auszunutzen und denen es 
gleichgültig ist, durch welche Sorte von Leuten, zu welchem Zwecke 
und in welcher Art die Räume benutzt werden. Aufser der Ent
schädigung an den derzeitigen Hausbesitzer ist eine solche auch an 
die Mieter und insbesondere an die Ladenbesitzer zu zahlen. Es ist 
dies zwar nicht im Gesetz vorgeschrieben, aber die Schiedsrichter 
haben denselben doch durchweg eine Entschädigung für die vor
zeitige Auflösung des :Mietsverhältnisses zuerkannt. An und für sich 
schon ist · die Abschätzung des Nachteils, welchen ein Geschäft 
durch die erforderliche Verlegung erleidet, sehr schwierig uud hat 
vielfach langjährige Verhandlungen veranlafst. Zudem konnte der 
Geschäftsinhaber Berufung gegen den zuerkannten Entschädigungs
anspruch au eine Jury einlegen, welche, da e sich um Entschädigung 
aus öffentlichen Mitteln handelt, regelmäfsig sehr freigebig ge
sinnt ist. 

Was den zweiten Punkt an belangt, die Verwertung des frei
gelegten Terrains: so soll dieselbe, wie bereits bemerkt, nach den 
gesetzlichen Bestimmungen in der Art geschehen, dafs die Behörde 
das Terrain gegen die Bedingung der Ausführung des Verbessenmgs
planes veräufsert. Der Erwerber mufs sich nicht nur verpflichten, 
Arbeiterwohnungen zu bauen, sondern er hat sich auch bei Er
richtung derselben genau an clie festgestellten Bauplfürn zu halten. 
Infolge dieser lä tigen Bedingung wird natürlich die Nachfrage sehr 
eingeschriinkt. ·wie schon früher näher ausgeführt wurde, ist die Bn,u
spekulation der Herstellung von Arbeiterwohnungen von vornherein 
abgeneigt und mufs es noch mehr werden, wenn ihr in der Errichtung 
der Häuser nicht freie Hand gelassen, sondern ein bestimmter Plan 
von den Behörden vorgeschrieben wird, zumal wenn dieser Plan, wie 
es vielfach der Fall war, gerade nicht der he te ist. Infolgede sen 
ging die V crwertung des freigelegten Terrain' nur langsam vor ich 
und die gezahlten Preise blieben erheblich hinter dem Ankaufs
preise zurück. Nach einer Angabe haben 11 für London durch
geführte V erbe serungspliinc einen Tianerlu t von 25 l\Iillionen 
}fark herbeigeführt. Von diesem Verlu te sollen 8 Millionen auf 
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zu hohe Entschädigungen gekommen sein und ebenfalls 8 Millionen 
darauf, dafs das freigelegte Terrain nur unter der Bedingung der 
Errichtung von Häusern nach vorher festgestellten Plänen weiter 
verkauft werden durfte. 

Wenn man diese verschiedenen Momente berücksichtigt, so ist 
es begreiflich„ dafs das Gesetz nur in relativ geringem Umfang an
gewendet worden ist. 

Das neueste Gesetz auf diesem Gebiete ging aus den Vorschlägen 
hervor, welche von der R o y a 1- 0 o 111 miss i o n zur Besserung der 
,v ohnungsverhältnisse der unteren Klassen gemacht wurden. In der 
Kommission gingen die Ansichten über clie zu ergreifenden :Mafs
nahmen sehr auseinander, was sich begreift, da die Mitglieder den 
verschiedensten politischen Parteien angehörten und die Wohnungs
frage von .B'ragen allgemeinerer, weittragender Bedeutung (es ist dies 
namentlich die englische Munizipal verfassung, das Leasesystem, die Ver
teilung des Grundeigentums u. a.) beeinfiufst wird. Nur über eine kleine 
Zahl von Vorschlägen herrschte wirkliche Übereinstimmung; dieselben 
erschienen an sich bedeutend genug, um noch ganz am Schlusse der 
betreffenden Parlamentsperiode die Einbringung eines diesbezüglichen 
Gesetzentwurfes zu veranlassen. Bei den Verhandlungen über den
selben verständigten sich die beiden Häuser, um am Schlusse der 
Parlamentsperiode ein praktisches Resultat der Beratungen der Royal
Oommissiou zu gewinnen, dahin, sich nur auf diejenigen Punkte be
schränken zu wollen, hinsichtlich welcher keine eingreifenden Meinungs
verschiedenheiten zwischen den Parteien bestanden, dagegen alle 
weiteren Punkte, über welche keine Einigung erzielt war, dem neu 
zu wählenden Parlamente zu überlassen. Die letzteren betreffen 
auch die Hauptfrage, ob der Staat sich darauf beschränken solle, 
Maf regeln zm Beseitigung der gesundheitsschädlichen Mifs tände 
in den Arbeiterwohnungen zu treffen oder ob er auch für die Er
richtung einer genügenden Zahl von Arbeiterwohnnngen zu sorgen 
habe. Über diesen Kardinalpunkt der ganzen Arbeiterwohnungsfrage 
differierten die Ansichten der beiden grofsen politischen Parteien. 
Die Differenz betrifft aber nicht mehr die prinzipielle Frage, ob 
der Staat überhaupt auch für die Errichtung von Arbeiterwohnungen 
sorgen oll; die liberale Partei, wenn chon sie theoreti eh der Politik 
de „lai ser faire und laisser aller" huldigt, ist doch in dieser Frage 
auch zu einer positiven Thätigkcit des Staats geneigt, die Differenz 
besteht nur noch d:tri.ihcr, in welchem Umfange der Staat für die 
Errichtung von Arbeiterwohnungen mitsorgeu soll. 
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So kam das Gesetz uetreffend die ·wohnungen der 
a r b e i t e n den K 1 a s s e n von 1885 (Housing of the "\ V orking Olasses 
Act 48 and 49 Vict. c. 72) zustande. 

Das Gesetz verschärft und erweitert die bisherigen Gesetze 
über die Arbeiterwohnungen. 

Während bisher der Erlafs von lokalstatutarischen Hausordnungen 
für Miethäuser davon abhängig war, dafs die Zentralbehörde an die 
Lokalbehörde die Genehmigung dazu erteilte, und während es als
dann der Lokalbehörde freistand, ob sie wirklich Hausordnungen 
erlassen und ob sie weiterhin die erlas enen auch ausführen wollte, 
bestimmt das neue Gesetz, daJs die Lokalbehörde ohne weiteres 
das Recht zum Erlasse von Hausordnungen uncl auch die Pflicht 
hat, von diesem Rechte, sowie von den ihr sonst zustehenden sanitäts
polizeilichen Befugnissen insoweit Gebrauch zu machen, als es er
forderlich erscheint, um einen ordentlichen Zustand der ·w ohnungen 
sicherzustellen. Zu gleicher Zeit wird der Lokalbehörde in er
weitertem Mafse die Befugnis erteilt, bei Zuwiderhandlungen gegen 
die sanitären Vorschriften Geldstrafen in einem ummarischen Ver
fahren zu verhängen. Ferner soll in jedem Mietvertrage von un
möblierten \Vohnungen, welche an Personen der arbeitenden Klasse 
vermietet werden, als stillschweigende Voraussetzung gelten, dafs 
die Wohnung als zum Bewohnen vernünftigerweise geeignet erscheine. 

In Bezug auf die eigentlichen Arbeiterwohnungsgesetze bestimmt 
das Gesetz von 1885 folgendes: \Vas das Torrens-Gesetz betrifft, so 
wird einem Hauseigentümer, welchem der Befehl zugestellt worden 
ist, bauliche Veränderungen an seinem Hause vorzunehmen oder 
dasselbe niederzureifsen, das Recht, zu Yerlangen, clafs die Lokal
behörde das Raus auf der Basis des Marktwerte kaufe, abgesprochen. 
"\Veiter wird eine :Ministerialinstanz eingeführt, um Kompetenz
streitigkeiten zwischen den Behörden, welchen die Ausführung der 
Torrens-Gesetze, und denen, welchen die Ausführung der Cro s
G esetze aufgetragen ist, zu ent cheiden. Es oll dadurch den end
losen verwickelten Streitigkeiten, ob ein konkreter Pall nach dem 
Torrens-Gesetze oder nach dem Cros -Gesetze zu behandeln sei, ein 
Ende gemacht werden. Bezüglich der J<'estsetzung der nach den 
Cross-Gesetzen zu zahlenden Entschädigung wird eine Berufung 
gegen die Entscheidung des Schiedsrichters von einer vorherigen 
Verfügung eine Richters cles höchsten Reichshofes abhängig ge
macht, o daJs regelmäfsig die EntRcheidung des Schiedsrichters 
die endgültige i t, wie bei den Torrens-Gesetzen. Das Anwenclungs-
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gebiet der Cross-Gesetze ist nicht mehr beschränkt auf Städte mit 
mehr als 25 000 Einwohnern, sondern wird auf alle Stadtbezirke ohne 
Rücksicht auf ihre Einwohnermhl ausgedehnt. Das Shaftesbury
Gesetz endlich wird dahin abgeändert1 dafs in London die Errichtung 
von Log i er h ä u s er n nicht mehr Sache der einzelnen Lokalbehörden 
ist, sondern zu einer gemeinsamen Angelegenheit der ge
samten Metropole gemacht und in die Hände der hauptstädtischen 
Baubehörcle gelegt wird1 und dafs ferner die Befugnis zur Errichtung 
von Logierhäusern nicht allein Städten und Ortschaften über 10 000 
Einwohner, soudern auch den ländlichen Bezirken gegeben wird. 
Zugleich wird das Verfahren des bisher fast wirkungslos gebliebenen 
Gesetzes durch einige abändernde Bestimmungen erleichtert. 

Das Gesetz von 1885 enthält ferner Bestimmungen, welche die 
Beförderung der Errichtung von Arbeiterwohnungen 
bezwecken. 

Einmal kann clie Darlehenskommission für öffentliche Arbeiten 
(Public Work Loans Oommissioners) Darlehen zum Zwecke der Er
richtung von Arbeiterwohnungen zu einem Zinssatze von nicht 
weniger als 31

/8 °!o gewähren. Es ist diese Mafsregel nur eine 
Konsequenz des schon in den früheren Gesetzen ausgesprochenen 
Prinzipes, dafs zur Unterstützung von Unternehmungen für die Be
seitigung der Arbeiterwohnungsnot der Staatskredit benutzt werden 
könne. Das neue in dem Gesetze von 1885 ist die Herabsetzung 
Jes Zinsfufs es. 

Sodann sollen von dem Staate drei im Zentrum Londons ge
legene Gefängnisse (Milbank Penitentiary, Pentonville Penitentiary, 
Coldhatfield's Prison) nach Disloziernng der betreffenden Anstalten 
auf das Land an die hauptstädtische Baubehörde (J.\iietropolitan Board 
of "\Vork ) behufs Errichtung von Arbeiterwohnungen zu ange
me enem l\Iarktprei e (fair market price) abgelassen werden. 

Endlich ollen Fideikornmifsbesitzer befugt sein, zum Fidei
korn mif gehöriges Land zur Errichtung von Arbeiterwohnungen zu 
:rngeme senen Preisen (wobei auf den Zweck zu achten ist, zu welchem 
da Land verkauft wird, so da.fs unberücksichtigt bleibt, ob beim 
Verkaufe zu einem andern Zwecke ein l1öhC'rer Preis erzielt werden 
könnte) zu verkaufen. Es soll auch erlaubt sein, das Fideikommifs-
tammkapital zur Errichtung von Arbeiterwohumigen auf dem Fidei

kommifslan<le zu verwenden. 
Dit>s ist der wescntlichRte Inhalt des neuen G csetzes. Es ist 

in clem,.;elben cler ernste Wille ausge prochcn, die Besserung der 
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Arbeiterwohnungsverhältnisse weiter zu führen. Ob aber das Gesetz 
von grofsem praktischen Erfolge sein wird, mufs dahingestellt 
bleiben. Fast möchte man danm zweifeln nach den Erfahrungen der 
bisherigen englischen W olrnungsgesetzgebung, welche inhaltlich nicht 
viel zu wünschen übrig liefs, welcher es aber vor allem an der 
g u t e n e n e r g i s c h e n H an d hab u n g fehlte. Hieran wurde in 
dem neuen Gesetz nichts gebessert. Anstatt den Zentralbehörden 
eine gröfsere Machtbefugnis gegenüber den Lokalbehörden einzu
räumen, den ausführenden Beamten, nämlich den Inspektoren und 
Sanitätsbeamten, die Stellung von unabhängigen Staatsbeamten zu 
verschaffen und damit die unparteiische und gründliche Anwendung 
der einschlagenden Gesetze zu sichern, liefs man die Ausführung 
derselben nach wie vor in den Händen der Lokalbehörden und der 
von ihnen abhängigen Beamten, obwohl sie sich als unfähig und un
geeignet hierzu erwiesen haben. 

Es scheint die Privat t h ä t i g k e i t dazu berufen zu sein, auf 
diesem Gebiete eine wenn auch langsame Besserung herbeizuführen. 
Es haben sich nämlich in den letzten Jahren in London „Sanitary 
Aid and Dwellings Committees", Sanitäre Hilfs- und W olmung -
komites gebildet, deren Aufgabe es sein soll, einen beharrlichen, 
unausgesetzten und einheitlichen Druck auf die Be
hörden auszuüben, sie zu unterstützen und an ihre Pflicht zu 
mahnen. 

Ein solches Sanitary Aid and Dwellings Committee besteht schon seit 1883 in 
einem der dichtest bevölkerten Teile Londons. 

Seine Aufgaben sind: 
1. Klagen über sanitäre J\Iängel entgegenzunehmen. 
2. Beförderung dieser Klagen an die richtige Behörde uncl Verfolgung 

der Thätigkeit der Behörde in jedem einzelnen Falle. 
3. Die Schliefsung liederlicher Häuser zu bewirken. 

Die .:\Iitglieder des Komites haben sich mit allen einschlägigen Gesetzen 
und mit populären sanitären \Verken bekannt zu machen und zu den Personen 
welche schon in irgend einer Hinsicht als Geistliche, Ärzte, Kranken- und 
Armenpfleger (meist Frauen) oder im Dienste der inneren Jnission. der Charity 
Organisation Society u. s. w. in dem Bezirke thätig siu<l, in Beziehung zu setzen. 
Noch erwünschter ist es, wenn solche J\Iänner oder Frauen selbst dem Komite 
beitreten, weil sie schon grofse Erfahrung haben und man dann die Armen nicht 
noch durch mehr Besuche, als sie jetzt schon erhalten, belästigt. Der Distrikt 
ist in verschiedene Bezirke mit je einem „Besucher" eingeteilt, der regelmäfsige 
Besuche in allen Häusern, welche derRelben bedürfen, abzustatten hat. Die Be
sucher nehmen die Klagen entgegen und befördern sie an den 8ekretär des 
Komites. Dieser legt sie dem Komito vor, welches sie, wenn sie als bogriindet 
erachtet werden, der Lokalbehörde durch <len 8ekretär einreicht Vierzehn 
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Tage vor der nächsten Komitesitzung geht der Besucher noch einmal au Ort 
und Stelle um sich von der Thätigkeit der Behörde zu überzeugen. Ist nichts 
oder ungenügendes geschehen, so wird der Fall wieder und wieder zur Kenntnis 
der Behörde gebracht und event. die Hilfe der Presse angerufen. Die Dienste 
der Besucher, gröfstenteils Frauen, sind von der Bevölkerung sehr günstig auf
genommen, da sie niemals den Namen des Mieters, der eine Klage erhoben hat, 
angeben. 

Die grofse Bedeutung dieser Sanitary Aid and Dwellings 
Committees wird vollauf anerkannt, und im Januar des Jahres 1884 
wurde ein „Central Sanitary Aid Committee" gegründet, das die 
Aufgabe hat, lokale Komites in allen Distrikten zu bilden. Nach 
dem Berichte des Sekretärs desselben waren Ende März 1884 schon 
23 lokale Komites ins Leben gerufen und die Einsetzung von 11 
weiteren war gesichert. Gegenstand der Aufmerksamkeit dieser 
Komites ist: Überfüllung. Ventilation, Wasserversorgung, Zustand 
der Zi ternen, Abtritte, Drainierung, Kehrichtgruben, die Entfernung 
von Kehricht, Dünger, Schmutz oder Abfall, der Zustand der Ka.mine. 
-w eifsnen und Tapezieren der Zimmer, Feuchtigkeit, Löcher ii~ 
Dach und Fufsboclen, Entfernung mit ansteckenden Krankheiten Be
hafteter, die Desinfektion nach Fällen solcher Krankheiten, die Lage, 
Fundamente und Beschaffenheit neuer Häuser. Ferner werden die 
Mieter mit den ihnen nach der bisherigen sanifaren Gesetzgebung 
zustehenden Rechten und Pflichten bekannt gemacht. 

Diese Privatthlitigkeit vermag auch schon Erfolg aufzuweisen: 
durch Abhaltung von Versammlungen und vor allem durch die Ver
mittelung der Presse hat es das Zentralkomite verstanden, einen der
artig günstigen Einflufs auf die Lokalbehörden auszuüben, dafs sich 
die letzteren mehrfach veranlafst sahen, ihren Pflichten nachzu
kommen. 

Neben den bisher erwähnten Gesetzen, welche direkt auf eine 
Verbesserung der Zustände der Arbeiterwohnungen hinzielen, sind 
noch einige andere Mafsregeln hervorzuheben, durch welche die 
Staatsgewalt in England die Lösung der Arbeiterwohnungsfrage zu 
befördern gesucht hat. 

Hierher gehören einmal die gesetzlichen Bestimmungen über Ge -
w ä h r u n g von D a rl eh e n aus ö ff e n t 1 ich e n Mitte 1 n behufs 
Verwendung zur Errichtung von W olmungen für die arbeitenden 
Kla sen. Die Darlehen werden teils Lokalbehörden, teils Gesell
schaften. teils Privatpersonen gewährt. In den letzten 20 Jahren 
wurden in England üher 20 Million Mark solcher Darlehen gegeben. 
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Eine andere Mafsregel, durch welche man die Lösung der A. W. F. 
zu befördern gesucht hat, ist die Einführung von Arbeiter
zügen (Workmen's trains). Bis zum Jahre 1883 bestand über diesen 
Punkt kein allgemein gültiges Gesetz, vielmehr wurde nur bei Ge
legenheit einzelner Neukonzessionen den betreffenden Ei enbalm
gesellschaften die Verpflichtung auferlegt, Arbeiterzüge laufen zu 
lassen. Indessen hatte sich die öffentliche Meinung in England schon 
seit längerer Zeit für ein energisches Einschreiten gegen die Eisen
bahngesellschaften in der Richtung ausgesprochen, dafs dieselben ge
zwungen werden könnten, billige Arbeiterzüge einzurichten. ~fan 
wies darauf hin, dafs durch die von den Eisenbahngesellschaften 
vorgenommenen Expropriationen viele Arbeiterwohnungen nieder
gelegt worden seien und die Wolurnngsnot eine erhebliche Steigerung 
erfahren habe. Es sei nicht mehr als billig, dafs die Eisenbahn
gesellschaften den ihrer ·w ohnungen in der Stadt beraubten Arbeitern 
die Möglichkeit geben, in den Vororten zu wohnen. Ein derartiger 
Zwang sei femer dadurch begründet, dafs die Eisenbahnen durch 
ihre Konzessionierung ein Monopol erhalten hätten, welches sie nur 
bei Rüclrnichtnahme auf clie Interes en der Gesamtheit ausnutzen 
dürften. In der Tlrnt richteten auch mehrere Gesellschaften aus 
freien Stücken Arbeiterzüge ein, in der Befürchtung, es miichte jene 
energische öffentliche Bewegung weitere Gesetze mit empfindlicheren 
Zwangsmafsregeln zur Folge haben. So liefen bereits vor dem Ge
setze von 1883 ti.iglich 107 Arueiterzi.ige mit einer Meilenfänge von 
704 engl. Meilen, während eine gesetzliche Verpflichtung nur bei 11 
dieser Züge mit einer Meilenzahl von 50½ engl. Meilen vorlag. 

Erst im Jahre 1883, als die Frage einer ErmäfsigWJg der von 
den Passagiergesellschaften zu zahlenden Passagiersteuer zur V er
handlung stand, wurde die Einrichtung von Arbeiterzügen als Äc1ui
valent für die gewährte Steuererleichterung durchgesetzt. Der Ch e ap 
Trains Act von 1883 (46 a. 47 Vict. c. 34) bestimmt folgendes: 
Wenn das Handelsministerium, u~ter welchem cli Eisenbalmgesell
schaften in Euglancl stehen, der Uuerzeugung ist, clafs eine Gesell
scl1aft nicht in genügender Weise fiir solche Züge sorgt, welche zu 
einem angemessenen Preise Arbeiter in der ½eit YOn 6 Uhr abends 
bis 8 Uhr morgens von resp. zu ihrer Arbeit führen. so kann das 
Ministerium die Einfügung olcher Züge anordnen, und wenn die 
Gesellschaft dieser Anordnung, gegen welche eine Beschwerde an 
die Eisenbahnkommission zulässig ist, nicht Folge leistet, so geht 
sie der in dem neuen Gesetze gewiihrten Steuererleichterung verlustig. 
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Dem Minist~riu~ i~t damit jetzt eine genügende Handhabe ge
geben, um die Emnchtung von Arbeiterzügen überall zu erzwingen. 
Einige Gesellschaften haben denn auch sofort nach Inkrafttreten des 
Gesetzes ih1:en Fahrpla_n und Fahrtarif verändert. Der Fahrpreis 
schwankt bei de~ Arbeiterzügen zwischen 1 und 2 Mk. per Woche. 
. N achde~1 wu· erörtert haben, in welcher Weise die Staatsgewalt 
rn England 1m Wege der Gesetzgebung eine Lösung der Arbeiter
,~olmungsfrage herbeizuführen suchte, soll im folgenden eine kurze 
Uhersicht dessen gegeben werden, was von privater Seite in dieser 
Richtung bisher geleistet worden ist. 

2. Die private Thi:Ltigkeit. 
'\Vas zunächst die Thätigkeit der unmittelbar an der Wohnungs

fi:age Interessierten betrifft, so sind von den Arbeitgeber 11 in 
emer Anzahl vo11 Orten in England Arbeiterwohnungen errichtet 
word~n; allein es erstreckt sich diese Thätigkeit nur auf diejenigen 
Arbeitgeber, deren Etablissements sich in entlegeneren Gegenden be
finden und welche . ein Interesse daran haben, die herangezogenen 
Arbeiter clurch Errichtung von Arbeiterwohnungen festzuhalten und 
claclurch, dafs dieselben in möglichster Nähe der Fabriken wohnen 
zu bewirken, dafs ihre A rheiter nicht einen weiten Weg von ihre:· 
Behausung bis zur Fahrik zurückzulegen haben uncl müde und er
schlafft an die Arheit gehen. Es sind dies aber bis jetzt immer nur 
vereinzelte Unternehmungen gewesen, und speziell in London, wo die 
Abhilfe der \Volmungsnot am notwendigsten erscheint fehlt es bis
h~r an derartigen Bestrebungen. Üherhaupt weirden clieselben, wie 
Wll' später zeigen werden, an der Lösung der A. W. F. nur dann 
mitzuwi:·ken vermögen, wenn sie allgemein darauf gerichtet sind, die 
Tndustneen aus den grofsen StiLdten auf das Land zu verlegen. 

'\Vas die Bestrebungen cler Arbeiter selLst anbelangt, ihre 
·woh~ve~·hiiltnisse zu verbessern. so sind zu erwtihnen die Building 
Soc1et1es, 1 welche Yielfach als Mnster gedient haben und dienen. 

Die Builcling Societies, welche man deutsch am richtigsten als 
„Hans erwer h s genossen s c haften" bezeichnet, sammeln durch 
~)eriodische Beitriige ihrer Mitglieder einen Ponds, aus welchem sie 
ihren Mitgliedern Darlehen zum Ankaufe resp. Bau eines Hauses 

1
) S . .A.schrott in 8. d. V. f. S. XXX, S. 127. v. Plener, Englische Bau

genossenschaften, Wien 1878. Reicharclt, Grundzüge der Arbeiterwohnungsfrao-e 
''. 52. 0 
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gewähren. Häufig stehen diesel1eu in Verbindung mit einer so
genannten Land Society, d. 11. einer Gesellschaft, welche Lau<l im 
grofsen ankauft, um dasselbe in einzelnen Stücken zum Selbstkosten
preise an die Mitglieder wieder abzugeben. Es gibt auch Gesell
schaften, welche diese beiden Zwecke: Beschaffung von Baustellen 
und Gewährung von Darlehen zum Ankauf und Überln1.uen derselben 
verfolgen. Solche Gesellschaften werden dann Grund- und Haus
gewerbsgen ossenschaften (Land and Building Societies) genannt. 

Die Hausgewerbsgenossenschaften (Building Societies) waren ur
sprünglich nur für eine bestimmte Zeit, gewöhnlich 10-20 Jahre 
berechnet (terminable societies). Während dieser Geschäftsperiode 
war jedes Mitglied verpflichtet, jeden Monat einen Beitrag zu zahlen, 
durch welchen der Fonds für Gewährung von Darlehen an die Mit
glieder gebildet wurde. Ein Austritt aus der Gesellschaft war nicht 
zulässig. Dieselbe hatte einen streng persönlichen Charakter. Jedes 
Mitglied sollte während der Geschäftsperiode ein Darlehen erhalten; 
die Reihenfolge, in welcher die Darlehen zur Austeilung kame11, 
wurde entweder durch das Los bestimmt, oder das Darlehen wurde 
gegen eine Prii.mie, aus welcher dann die Verwaltungskosten der 
Genossenschaft bestritten werden sollten, ausgeboten. ·was die Höhe 
der Darlehen betrifft, so sind dieselben gleich der Summe des akku
mulierten Betrages der bisherigen Subskriptionen plns clem gegen
wärtigen -werte der künftigen. Das borgende Mitglied antizipiert 
in der Form des Darlehens seinen Anteil an dem gemeinsamen 
Fonds. Im allgemeinen ist der bei Berechnung der Höhe des Dar
lehens zu Grunde gelegte Zinsfufs ein höherer als bei den gewöhn
lichen Sparkassen, ein Mittel, durch welches Mitglieder für die Hn,us
erwerbsgenossenschaften gewonnen werden sollen. 

Bei den nur auf eine bestimmte Zeit berechneten Bauserwerbs
genossenschaften trat nun aber der Übelstand hervor. dafs, wii.hrend 
zu Anfang mehr Darlehensanträge eingingen, als Mittel vorhanden 
waren, das Verhältnis gegen Schlufs der Geschäftsperiode ein um
gekehrtes wurde und dafs infolgedessen die zu G~·.und gele.gte Ver
zinsung nicht mehr sichergestellt war. Diesem Ubelstrwde suchte 
man dadurch abzuhelfen, dafs man von der Feststellung einer be
stimmten Geschäftsperiode abging und die Genossenschaften in 
dauernde (permanent societies) umwandelte, in welche jederzeit neue 
Mitglieder aufgenommen werden können. Die permanent ocieties 
bewilligten einerseits auch Darlehen an Nichtmitglieder und nahmen 
andererseits einfache Depositen gegen feste Verzinsung auf. 
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Durch diese Umwandlung, welche bei den meisten Baugenossen
schaften vorgenommen wurde, verlor die ganze Einrichtung ihren 
ursprünglich gemeinnützigen Charakter und nahm eine ganz kapita
listische Färbung an. Die Genossenschaften wurden nach und nach 
zu einfachen Depositenbanken, welche ihre Fonds zu hypothekarischen 
Darlehen verwenden. Soweit sich unter den Mitgliedern überhaupt 
noch Arbeiter befinden, liegt meistens nicht die Absicht vor, durch 
clie Mitgliedschaft sich die Mittel zum Erwerbe eines Hauses zu be
schaffen, sondern es geschieht deshalb, weil die Hauserwerbsgenossen
schaften die Einlagen höher verzinsen, als gewöhnliche Sparkassen 
und weil der Arbeiter daher in denselben eine gute Geldanlage er
blickt. Hiernach kann den Hauserwerbsgenossenschaften in ihrer 
jetzigen Gestalt eine gröfsere Bedeutung für die Lösung der A.-W.-F. 
nicht mehr heigelegt werden. 

Über die Ausdehnung, welche die Hauserwerbsgenossenschaften 
erlangt haben. sei angeführt, dafs im Jahre 1871 ihre Zahl auf 2000 
geschätzt wurde. Von 1024, über welche nähere Berichte vorliegen, 
entfielen auf die permanent societies 165 840 und auf die terminable 
societies 46153 Mitglieder. Die gröfste Gesellschaft ist die National 
Land Society, welche Aktiva in Höhe von 113 831 .f' besitzt. Eine 
andere grofse Hauserwerbsgenossenschaft ist die Londoner Birkbeck 
Society. Eine besonders grofse Ausdehnung haben die Hauserwerbs
genossenschaften in Birmingham unter der Leitung von James 
Taylor erlangt. Zu erwähnen ist noch, dafs von einer starken Be
teiligung der eigentlichen Arbeiterklasse nicht die Rede sein kann, 
da die regelmäfsig zu zahlenden Beiträge, meistens 5 Mk. wöchent
lich, zu hoch sind. 

Unendlich viel ist dagegen von wo h 1 t h ä t i g er Seite geleistet 
worden. Au der Spitze der ,Vohlthätigkeitsbestrebungen steht die 
berühmte P e ab o d y s t i f tun g, welche vom Amerikaner Peabody 
in London errichtet wurde. Die Gesamthöhe des ursprünglichen 
Stiftungskapitals betrug 10 000 000 l\lark, durch die auflaufenden 
Zinsen hat sich aber dieses Grundkapital bis zum Dezember 1884 
auf mehr als 17 000 000 Mark vergröfsert. Mit diesen Kapitalien 
sind in verschiedenen Stadtteilen Londons 17 Gebäudekomplexe er
richtet worden, deren Wert auf 26 000 000 Mark geschätzt wird. 
In diesen Gebäuden finden 4551 Familien mit einer Kopfzahl von 
22 755 Personen Aufnahme. 

Die Gebäudekomplexe bestehen aus einer gröfseren Anzahl selbständiger, 
zumeist 5-6 slöckiger Häuser, welche in einem Rechtecke derartig zusammen-

Staatswisseuschuftl. Studfon. ll. 481 6 

32 



82 

gebaut sinJ, dafs sich zwischen 4 Grnppen (blocks) nebeneinander lie~en~er 
Häuser ein grofser, meist asphaltierter Hof (square) befindet. Durchschmtthch 
nimmt dieser freibleibende Raum 2/ 3 des Terrains ein, so dafs nur 1/ 3 bebaut 
ist. Die in den letzten Jahren errichteten Gebäude haben in sämtlichen Etagen 
nach dem Hofe zugehende Balkons resp. Galerien, welche über die ganze Häuser
gruppe hinlaufen. Das einzelne Haus enthält meistenteils in jeder Etage 5 6 
Wohnräume; dieselben werden an 2, allerhöchstens 3 Partien abgegeben. Von 
den 4551 Familien welche in den Peahodyhäusern wohnen, haben 715 l Raum, 
2153 2 Räume, 1609 3 Räume, 74 4 Räume inne. Es fallen also auf 1 Familie 
zumeist 2 Räume. Die Gröfse der einzelnen Räume schwankt zwischen 12 X 12 
und 15 x 12 Fufs bei einer Höhe von 9 Fufs (1 engl. Fufs = 0,305 m.). In 
den Zimmern sind alle erforderlichen Einrichtungen und sonstige Bequemlich
keiten angebracht. Jede Wohnung hat besondere "Wasserleitung uncl in jeder 
Wohnung ist ein Kochofen vorhanden. Besondere Küchen giebt es nicht. Auf 
jedem Flure befindet sich wenigstens ein Abort. Jedes Haus hat einen_ beso~deren 
\Vasch- und Trockenraum, zuweilen ist für die ganze Häusergruppe em grofseres 
·waschhaus, immer aber ein oder mehrere Badezimmi" vorhanden. Für die ziem
lich strengen Hausordnungen und ihre Durchführung hat der Hausverwalter 
(superintendent) zu sorgen. 

Der Andrang zu diesen "\Vohnungon ist trotz der Gewohnheit uncl 
des Wunsches des Engländers, möglichst nhgeschlossen zu wolrnon, 
ein geradezu riesiger. 1\fan ist deshalb bei cler Aufnahme der Mieter 
sehr wählerisch, und so kommt es. daf s die Bewohner der Muster
häuser (model-dwellings) durchweg der bes~en Klasse der Arhei_ter 
angehören. Die Verluste an Mieten und die Reparaturkosten srnd 
daher nur äufserst geringe. 

Wenn nun auch die Bewohner der Peabodyhäuser nicht zu 
de1jenigen Klasse gehören, welche uns in den slums entgegentritt 
und für welche es von besonderer Wichtigkeit ist. bessere W ohnungcn 
zu erhalten, o machen sie doch der untersten Schichte der Arbeiter
bevölkerung Platz, welche jetzt in die von Jenen verlassenen W oh
nungen einziehen kann. Dadurch gewinnt die Peabodystiftung ihre 
Bedeutung für die Lösung der A.-W.-I◄'., indem sie dazu beiträgt. 
die '\V ohnungszustände zwar langsam, aber stetig zu bessern. 

Neben der Peabodystiftung bestehen noch eine ganze Anzahl 
Gesellsclrnften, welche im wesentlichen in derselben Weise wie 
die Peabodystiftung die Lösung der Arbeiterwohnungsfrnge unter
nommen haben. Sie sind allerdings nicl1t wie jene Stiftuug reine 
Vv ohlthätigkeitsanstalten, insofern sie bei ihren Unternehmungen eine 
gute Verziu ung des Kapitals zu erreichen suchen, indessen i t ihr 
Charakter immer noch ein lrnmanitiirer. dn, sie im Tntcresse der 
arheitenclen Klassen gegri.indrt sind und da weiterhin dir Teilnehmer 
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sich mit einem nüifHigen Gewimie beg11i.ige11, so tlafs der überschief'sendc 
Betrag zum Bau neuer Häuser oder zur Ansammlung von Spezial
fonds verwendet werden kann. 

Die älteste dieser Unternehmungen ist die im J ahro 184 L gegründete 
„lHetropolitan Associat.ion for Improving the Dwellings of the 
Industrious Classes", gewöhnlich nach ihrem Hauptgründer uncl lanf!jährigen 
Sekretä1· ,,Gatliff-Gesellschaft" genannt. Nach dem Jahresberichte vom Juni 
1885 besitzt die Gesellschaft ein Aktienkapital von 3726500 Mark und hat sie 
ferner Darlehen von dcr Darlehenskommission für öffentliche Arbeiten (Public 
\York Lo:ms Uomrnissioners) in Höhe von 1170000 Mark und von privater Seite 
iu Höhe von 3!l0 000 l\fark erhalten. Während die Gesellschaft anfangs alte 
Häuser ankaufte, die erforderlichen Reparaturen an denselben vornahm und dann 
die so verbesserten \Vohnungrn an die besser situierten Arbeiterklassen Yer
mietete, hat sie ihre 'l'hätigkeit in letzter Zeit ausschliefslich dahin gerichtet, 
l\Iietskasernen (model-dwellings) zu errichten. In den 15 Gebäudekomplexen der 
Gesellschaft findcm 1433 Familien mit einer Kopfzahl von 7165 Personen Unter
kommen. Der derzeitige \V ert der Gebäude wird auf 5 460 000 Mark geschätzt. 
Die Gesellschaft hat seit mehr als 10 Jahren stets die in clen Stntuten fixierte 
Jllaximaldividen<le von 5 010 gegeben. Die Einnahmen haben den zu dieser Divi
dende erforderlichen Betrag sehr häufig überschritten. Die Gesellschaft ist im 
stande gewesen. aus diesen Überscliüssen einen Garantiefonds von 300000 l\fark 
zurückzulegen und jetr.t noch einen zweiten ]!'onJs r.u bilden, welcher daw 
dienen soll, etwaige l\findcrei1111ahmcm in einzelnen Jahren zu decken . Die Ver
luste, welche der Gesellschaft durch Nichtr.ahlung von l\lieten entstanJen, sind 
minimale, sie belaufen sich im Durchschnitte cler ,Jahre 1883-1886 auf 1/

11 
¾ des 

gesamten l\lietertrages. 
Eine andere bedeutende Gesellschaft ist die 18ö3 gegründete „Im pro v e cl 

lndustrial Dwellings Uompany", nach einem ihrer Begründer meist, 
W aterlow-Gesellschaft genannt. Das ursprüngliche Aktienkapital, l 000 000 l\Iark, 
ist jetzt auf 10000000 .\l[ark angewachsen und ungefähr ebensoviel wurde cler 
Gesell~chaft nls Darlehen von verschiedener Seite, insbesondere auch hier wieder 
von !ler Darlehenskommission für öffentliche Arbeiten gewährt. Der gegen
wärtige Wert der 35 Iläuserkomplexe wird auf rund 20 l\lill. ..I\Iark geschätzt. 
Die Zahl der Familien, welche in diesen lläusem Wohnung finden, betrflgt 497 L 
mit einer Kopfzahl von rund 24 000. Auch diese Gesellschaft hat regelmäfsig 5 °'o 
Dividende gezahlt. Die \Vohnunqen in 1len von ihr hergestellten Häusern sin l etwas 
gröfser als in den anderen model-dwcllings, sie bestehen überwiegend aus 3-4 Räumen. 
Die Gesellschaft hat in Jen letzten Jahren eine erhebliche Bauthätigkeit ent
wickelt unJ einen grofsen Aufächw11ng genommen. ln den neuen Gebäuden sind 
eine Reibe wichtiger VerbesserungeH eingeführt; so sind in einzelnen Gebäuden 
Werkstätten eingerichtet, welche von den l\lietern gerne benutzt werden. Die Erd
geschosse enthalten vielfach Liiclen, welche einen höheren l\Iietsertrag liefern. Die 
Gesellschaft wernlet in ihren Neubaut.en durchweg das sogenannte exlernal staircase
system an: die Treppen liegen nicht im Innern des Hauses, sondern laufen von 
aul'seu her und münden in die vorspringenden Galerieen, welche sich vor den 
einzelnen Etagen befinden. Es hat dieses 8ystem den Vorzug, dafs eine grofse 
Abgeschlos enheit de!' einzelnen 1Vohnungcn erreicht wird; die .Bewohner der 
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einzelnen Etagen treffen mit denen der andern höchstens auf der Treppe zu
sammen, welche schon durch ihre geringe Breite ein Stehenbleiben unzulässig macht 
und aufserdem, weil offen liegend, vom Hofe aus leicht kontrolliert werden kann. 

Aus neuerer Zeit stammt die unter dem Protektorate der Königin stehende 
Victoria Dwellings Company mit einem Aktienkapital von 1600000 Mark, 
wozu Darlehen in Höhe von 8 000 000 Mark kommen. Die Gesellschaft besitzt 3 Ge
bäudekomplexe, in denen 906 Familien mit rund 4500 Köpfen Aufnahme finden. 
Die Gesellschaft sucht einer etwas geringeren Klasse von Leuten ,v ohnung zu 
schaffen, als die bisher genannten Gesellschaften; sie bat mit Rücksicht hierauf 
auch einige besondere Einrichtungen. So bat jeder 1\lieter bei seinem Einzuge 
5 Mark zu deponieren, welche der Gesefücbaft als Unterlage für irgend welche 
etwa von dem Mieter angerichtete Schäden dienen. Ferner besteht zu Gunsten 
des JIIieters das sogenannte bonus-system: wenn ein Mieter eine gewisse Reihe 
von Monaten hindurch regelmäfsig seine llliete bezahlt und seine Wohnung in 
gutem Stande gehalten hat, so wird ihm der Mietzins für eine Woche erlassen. 
Die Räume in den Häusern sind von verschiedener Gröfse und so eingerichtet, 
dafs der Mieter, wenn sich seine Ve!'lüiltnisse bessern oder wenn sich seine J:t'a
milie vergröfsert, zu seiner bisherigen Wohnung einen kleineren Raum hinzu
nehmen kann. 

Für eine noch geringere Klasse der Bevölkerung si.n<l die erst in neuerer 
Zeit vollendeten und, was die bauliche Einrichtung betrifft, ganz ausgezeichneten 
Catherine-Buildings der East End Dwellings Uompany bestimmt. 
Unter Anwendung des external slaircase-system gewähren sie die gröfstmögliche 
Abgeschlossenheit der einzelnen Wohnungen; in jeder Etage befinden sich 2 
grofse, nach dem llofe zu liegende Zimmer mit Eingang direkt von der Galerie 
aus und 3 kleinere nach der entgegengesetzten Seite liegende Zimmer, welche 
selbständige Eingänge vom .l<'lur aus haben. Diese kleineren Zimmer sollen vor allem 
als Ergänzungsräume zu den gröfseren Zimmern verwendet werclen; nur insoweit 
sie hierzu nicht zur Verwendung gelangen, werden sie für sich, zumeist an Einzel
stehende, abgelassen, die Wohnungsmiete ist 2, 75-3,50 1\Iark per Woche für die 
gröfscren Zimmer, 1,50-2 1\Iark für die kleineren. Wenn ein kleines Zimmer 
mit einem grofsen zusammen gemietet wird, so tritt eine Ermäfsigung des Preises 
ein. Für den ganzen Gebäudekomplex, welcher 263 -w ohnräume enthält und zur 
Zeit von circa 750 Personen bewohnt ist, besteht ein besonderes \Vascb- und 
Trockenbaus sowie ein kleiner Gesellschaftssaal, in welchem ein Klavier steht 
und Zeitungen aufliegen. 

Einen von den übrigen Gesellschaften wesentlich abweichenden Charakter 
hat die „Artizans, Labourers and General Dwellings Company". 
Dieselbe erbaut in grofsem .Mafsstabe kleinere Wohnhäuser (cottages) HI. den 
Vororten. Die Gesellschaft, welche ihre Thätigkeit nicht auf London beschränkt, 
sondern auf Liverpool, 1\1anchester un<l l:lirmingham ausgedehnt hat, hat in Lon
clon bis jetzt in 3 grofsen Kolonien cottages erhaut: im Shaf'lesbury-Park in 
der Nähe von Clapham J unction 40 acres mit 1200 Häusern, im Jahre 1879 
vollendet, im queens-Park Harrow Road 70 acres mit 2200 Häusern, im Jahre 
1882 vollendet, im Noel-Park 100 acres, 1886 ll6(J0 Häuser vollendet. Die Ge
sellschaft wollte anfangs die von ihr errichteten Gebäude verkaufen, ist aber da
von abgekommen und beschränkt sich darauf, die Häuser zu vermieten. Es sind 
5 verschiedene Klassen von Häusern errichtet worden: die gröfsten Häuser 
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(Klasse I) enthalten im Parterre 2 Wohnzimmer, Küche, Spül- und Waschraum, 
in der ersten Etage 4 Schlafzimmer; die kleinsten Häuser (Klasse V) enthalten 
im Parterre 1 Wohnzimmer, Küche und Waschraum, in der ersten Etage 2 
Schlafzimmer. Die wöchentlichen l\Iieten incl. aller Abgaben (auch für ,vasser
leitung) betragen für ein Haus der V. Klasse wöchentlich 6 Mark, für ein Haus 
der I. Klasse 11,50 Mark. Die Herstellungskosten incl. Landerwerb werden 
durchschnittlich auf 800 per Zimmer berechnet; dadurch, dafs die Errichtung der 
cottages im grofsen betrieben wird, ist eine Beschaffung des erforderlichen .Ma
terials zu erheblich ermäfsigten Preisen ermöglicht. Vor und hinter jedem Hause 
befindet sich ein kleines Gärtchen, die Strafsen sind mit Bäumfm bepflanzt. Die 
Häuser sind einfach gebaut; die ganze Anlage macht jedoch einen sehr an
sprechenden Eindruck. Das Unternehmen weist sehr gute Erfolge auf: die Ge
sellschaft, ursprünglich mit einem Aktienkapital von 5000000 lllark begründet, 
arbeitet jetzt mit einem Kapitale von 35 000 000 Mark, die neuen Aktien sind 
durchweg von den alten Aktionären genommen worden. Die Dividende ist in 
den letzten Jahren stets 5 °lo gewesen. Die Mieter der Häuser bestehen zwar 
bis jetzt weniger aus eigentlichen Arbeitern als aus kleinen Angestellten in den 
City-Geschäften und besser situierten Handwerkern. Indessen thut die Gesell
schaft alles Mögliche, um auch den eigentlichen Arbeitern die Möglichkeit, in 
den cottages zu wohnen, zu erleichtern. Sie hat es jetzt durchgesetzt, dafs die 
betreffenden Eisenbahngesellschaften billige Arbeiterzüge nach den Arbeiter
kolonien gehen lassen, sie baut in neuerer Zeit fast ausschliefslich Häuser V. Klasse, 
sie hat Unterhaltungslokale mit Lesezimmern und Volksbibliotheken errichtet etc. 

Abgesehen von der zuletzt genannten Gesellschaft ist der Zweck 
der gröfseren Gesellschaften, für den grofsen Teil der arbeitenden 
Bevölkerung, dem es nicht möglich ist, in den Vororten zu wohnen, 
durch Riesenkasernen innerhalb Londons ein angemessenes Unter
kommen zu schaffen. Wenn auch dem Wohnen in der Kaserne in
mitten des Staubes und Dunstes der Stadt das Alleinwohnen in 
frischer, gesunder Luft vorzuziehen ist, so hat man es dennoch ver
standen, durch verschiedene Einrichtungen die Nachteile, welche mit 
dem ,Volmen in der Mietkaserne verbunden sind, abzuschwächen. 
}fan findet überall in den model-dwellings eine geradezu musterhafte 
Ordnung und Sauberkeit; nach den übereinstimmenden Versicherungen 
der Hausmeister (supcrintendents) kommen Streitigkeiten zwischen 
den Hausgenossen äufserst selten vor, denn einmal sind strenge 
Hausordnungen erla sen und sodann bei dem Bau der Kaserne alle 
Einrichtungen getroffen worden, um die einzelnen Wohnungen mög
lichst abzuschliefsen, namentlich sucht man jeder einzelnen ,v olrnung 
.'elb tändige Vorrichtungen für Kloset, Spülraum, ,Vasserleitungu. s. w. 
zu geben, um die Anlässe zu Reibungen zwischen den Hausgenossen 
zu vermindern. Das Bausystem dieser model-dwellings, insbesondere 
wo das external staircase-system zur Anwendung gebracht ist, hat 
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den grofsen Vorteil, dafs der Hausmeister von dem Hofe aus den 
ganzen Gebäudekomplex übersehen und insbesondere alles was auf 
den gemeinsam benutzten Treppen vorgeht, kontrollieren kann. Auch 
in sanitärer Bezielnmg weisen die mor1el-dwellings trotz des 
Zusammenwohnens so vieler Menschen auf engem Raume sehr 
günstige Verhältnisse auf. Trotzdem die Geburtsziffer in diesen 
Gebäuden eine aufserorden tlich hohe ist, bleibt die Sterbeziffer 
erheblich hinter dem Durchschnitte Lonclont; zurück. Namentlich 
verdient die geringe Kindersterblichkeit Beachtung. 

Nach einer Rede von 11:Ir. Gatliff, dem Sekretär der JIIetropolitan Asso
ciation for Improving the Dwellings of the Industrious Classes vor der London 
Statistical Society (abgedruckt im Journal of London Statistical Society, March 
187/5) ist die Sterbeziffer in den model-dwellings der .Uetropolitan Association 
während 8 Jahre nicht über 16 per Tausend hinausgegangen, während die all
gemeine Sterbeziffer in London 24 per Tausend betrug. Es ist allerdings zu 
berücksichtigen, dafs in den model-clwellings vorzugsweise Leute im besten Lebens
alter Aufnahme finden; die Zahl der alten Leute ist eine sehr geringe. Anderer
seits ist aber die Zahl der Kinder eine sehr grofse; von der Bevölkerung in den 
model-dwellings sind 33 ° 0 unter 10 Jahren, während in London überhaupt auf 
diese Altersklasse 23,7 °1

0 der Bevölkerung entfallen. Die Geburtsziffer in den 
model-dwellings ist 3ö per '.l'ausend gegenüber 34,5 1ier Tausend in J,ondon. Auf 
eine Fftmilie fallen durchschnittlich 4,nt gegenliber 4,40 Personen in England uncl 
Wales überhaupt. Die Zahl der 'l'odcsfälle bei Kindern unter 10 Jahren giebt 
Gatliff auf 24 per '.l'ausend an gegenüber 48 per Tausend in London. Gleich 
günstige Ziffern sind auch für die späteren Jahre ermittelt worden. So betmg 
im Jahre 18 4 die Sterbeziffer in den model-<l wellings <ler Jlfctropolitan Assu
ciation 17,3 per Tausend gegenüber 20,34 in London. Die Sterbeziffer in den 
model-dwellings der "\Vaterlow-Gesellschaft wird im Durchschnitt von 5 Jahren 
auf 17,8 per Tausend gegenüber 23,2 in London angegeben. 

Diese günstigen sanitären Zustände sind einmal die Folge der 
soliden Baukonstruktion; namentlich wird durch die Einrichtung der 
Höfe für Licht und Luft ausreichend gesorgt. Sodann aber wird 
auf Grund der bestehenden Hausordnungen eine sehr strenge Kontrolle 
dariiber geübt, da,fä keine Überfüllung der Räume eintritt: die 
~IaximaJzahl, welche für einen einzelnen R,lllm zugeh:; ·en wird, i t 
M:ann, Frau und zwei kleine Kinder; wenn die Kinder griifocr werden 
oder wenn sich die Kinderiahl vermehrt, mufs noch ein Raum 
hinzugenommen werden. Die Durchführung dieser Bestimmung ist 
durch die Baukonstruktion in den Oatherinc-Buildiugs in ofern sehr 
erleichtert, als nehen jedem grofsen Raume, welcl1er zuniichst für 
ein junges Ehepaar genügend ist, ein resp. zwei kleinere mit dem 
grof sen Zimmer in Verbindung stehende Räum0 liegen, welche nach 
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Bedürfnis hinzugenommen werden können. Auch clie f in a 11 z i e 11 e n 
Resultate dieser Unternehmungen sind sehr gute, insofern das in 
denselben angelegte Kapital fast durchweg eine fünfprozentige Ver
zinsung crgiebt. Während deshalb anfangs die Errichtung von model
d wellings ausschliefslich aus humanitärem Interesse unternommen 
wurde, indem man nicht glaubte, dafs dieselben eine Rente abwerfen 
würden, werden jetzt auch von Bauunternehmern aus rein spekulativen 
Gründen model-dwellings erbaut. Die von denselben fertiggestellten 
Gebäude gehen später vielfach in den Besitz von Baugesellschaften 
über und es wird sich vielleicht die zukünftige Entwickelung solcher 
Unternehmungen derart gestalten, <lafs von clen Bauunternehmern 
die Errichtung der model-dwellings in die Hand genommen wird 
und dafs die Gesellschaft ihre Thätigkeit auf die Verwaltung der
selben welche doch manche Unzuträglichkeiten mit sich bringt und ' wozu stets Liebe und Hingebung erforderlich ist, beschränkt. 

Es mag von Interesse sein, einige Ziffern über den Umfang an
zuführen, in welchem durch Errichtung neuer Häuser in den letzten 
40 Ja11ren für bessere Wohnungen der arbeitenden Klassen in London 
gesorgt worden ist. 

1. Von Baugesellschaften wurden aufgeführt: 132 Gebäude
komplexe im Werte von 4 703 726 ,,e 14 sh. 10 d., in welchen 
19143 :Familien mit 94497 Personen Aufnahme finden; 

2. hierzu treten an Gebäuden, welche von öffentlichen Korpo
rationen errichtet worden iud 11 Gebäudekomplexe im "\Verte von 
373 048 .c. 3 sh. 8 d., in welchen 758 Familien mit 4506 Personen 
Aufnahme finden ; 

3. von Privatunternehmern sind errichtet worden 53 Gebäude
komplexe im Wert von 1192 700 .l ., in welchen 7177 .Familien mit 
36 224 Personen Aufn,thmc firnlen; 

4. dazu kommt noch, was von Prirntper~onen zur be~seren Be
friedigung des "\Vohnungsbedürfnisses der arbeitenden Klasse geschehen 
ist. Die die bezügliche Thätigkeit erstreckt sich auf 57 Gebäude 
im Werte yon 311 767 l. 5 sh. G d., in_welchen 2566 Familien mit 
11 582 Personen Aufnahme finden. 

Insge~amt ind hiernach in London bessere W olrnungen för 
29 643 Familien mit 146 809 Personen beschafft worden. 

"\Va. die Provinzialstiicltc hetrifft, so wurden hier lediglich 
die in London gemachten Bestrebungen im Klcineu nachgeahmt. 
Es hat clort clie "\Vohnuugsnot krinen so gefährlichen Charakter wie 
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in der Hauptstadt angenommen, aufser vielleicht in den Haupt
industriestädten, so z. B. in Liverpool, wo indessen eine umsichtige 
und energische Munizipalverwaltung Erhebliches in Sachen der 
Wohnungsnot geleistet hat. Die "\Vohnungsnot in den Provinzial
städten charakterisiert sich in der Regel als W olmungsmangel und 
diesem läfst sich verhältnismäfsig einfach abhelfen, da gewöhnlich 
Terrain zur Bebauung in den Städten selbst oder in ihrer Umgebung 
vorhanden ist. Die Preise für Grund und Boden sind hier keine 
zu hohen, man hat sich deshalb auch seltener zur Errichtung von 
Mietkasernen gezwungen gesehen. Wo dennoch derartige Gebäude 
errichtet wurden, wie z. B. in Bristol, zeigte sich eine Abneirrung 
der arbeitenden Bevölkerung, in denselben zu wohnen. Dagege; hat 
die Liverpool Labourers Dwellings Association eine gute Verzinsung 
ihres Kapitals erreicht. 

. Im Vorstehenden wurde versucht, die Arbeiterwohnmigsreform 
m England in den wichtigsten Punkten darzulegen. 

2. Frankreich. 1) 

1. Die französische Wohnungsgesetzgebung. 

Das Herannahen der Cholera gegen Ende des Jahres 1831 war 
in Paris die Veranlassung, dafs man sich zum erstenmal mit clen 
gesundh~itlichen Verhältnissen der Wohnungen beschäftigte. Es 
wurde eme Gesundheitskommission eingesetzt. um die Ursachen des 
ungesunden Zustandes der Privat- sowie der Mietwolmunrren zu 

b 1;1_ntersuchen und zugleich Mittel in Vorschlag zu bringen, diesen 
Ubels~änden ~bzuhelfen. Weiterhin wurde die allgemeine Aufmerk
samkeit.auf die ,v ohnungsfrage durch verschiedene wertvolle Arbeiten 
hingelenkt. !m J ~hre l 848 erschien denn auch eine Polizeiverordnung 
betreffend die Mietwohnungen (Bestimmunrren über die Anzalil der 
Be~tei~,. Lüftung der Räumlichkeiten u. s. ~v.) und über gesundheits-
pohze1hche Vorscl11·1·ft d. · J · ] · en, ie s1c 1 mc es nur auf Drnge auf erha1b 
der "\Vohnungen (z. B. Vorschriften über Anhäufung von Kehricht 
und Abfäll_en, stehendes "\Vasser, Anlegung von Dohlen u. s. w.) 
bezogen; em ~el~~·et vom Dezemher 1848 ordnete die Einrichtung 
von Gesundheitsraten an und 18 5 O erschien ]· G t b t. ff d d · A • · c <1s ese z e 1 e en 
~ ~sanierung der ungesunden \Vohnungen (relative :1 

') Siehe A. Raffalovich, die Wohnungsfrage in F k · 1 · s d V f 
S. XXXI. Block, dict. de l'adm. f'ranu Art. logements :an lreb1c l md . . ·1 • • t · • l . ·, msa u res; azu supp c-men genera , 1878 a 1884, supplement annuel, 1885. 
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l'assainissement des logements insalubres). Die Geschichte der Ent
stehung des Gesetzes ist folgende: 

Unter dem Drucke der alsbald nach dQr Revolution von 1848 
eingetretenen schweren kommerziellen und industriellen Krisis setzten 
die Sozialisten bei der Nationalversammlung die Ernennung zweier 
Kommi sionen durch: einen Aussclrnfs für die öffentlichen Arbeiten, 
einen zweiten für die Arbeiterklasse. Eine ganze Reihe der mannig
faltigsten Ge etzentwürfe ging aus der Thätigkeit dieser Kommissionen 
hen-or, unter anderen auch ein Entwurf, welcher dahin zielte, den 
Erbauern von Arbeiterwohnungen eine Prämie von 6 ¾ auf das ab
geschätzte Grundstück zu gewähren und die vor dem 1. Januar 1849 
angefangenen Gebäude von der Grund-, Thür- und Fenstersteuer für 
10 Jahre zu befreien. 

Im Verlaufe der Diskussion über diesen Entwurf wurde der 
Antrag gestellt, dafs man, während man den Bau neuer Häuser be
absichtige, gleichzeitig auch die Assanierung der alten in Angriff 
nehmen müsse. 

Ferner wurde für die Gemeindeverwaltung eine eingreifendere 
Überwachung sowie ein einschneidendes Einspruchsrecht hinsichtlich 
der Wohnungen gefordert. 

Aus diesen Entwürfen ging das Gesetz von 1850 hervor. 
Was den Charakter des Gesetzes vom l 3. April 1850, betreffend 

die Verbesserung des gesundheitlichen Zustandes der ·w ohnungen, 
angeht, so handelt es sich dabei nicht um die Ungesundbeit wie sie 
aus äuf eren und von der ,v ohnung unabhiingigen Ursachen oder 
aus zu grofser Anhäufung von Personen in beschränkten Räumen 
hervorgeht, sondern speziell um den ungesunden Zustand, 
sofern er au der Beschaffenheit der W ohnrä.ume durch die Schuld 
der Eigentümer o der der Mieter resultiert. Man wollte 
auch nicht die Freiheit des Eigentümer , welcher allein sein Haus 
bewohnt, ein chränken, sondern nur denjenigen, welche das Ver
mieten der Wohnungen beabsichtigen, Bedingungen bchufs der Hygiene 
der Wohnung auferlegen, welche weder das Eigentumsrecht noch 
das Domizilium verletzen. 

Die Hauptbestimmungen des Gesetzes sind folgende: In jeder 
Gemeinde, in welcher der Gemeinderat es durch einen besonderen 
Beschluf für notwendig erklärt, ernennt derselbe eine Kommission 
behufs Auf uchung uud Bezeichnung der unerläfslichen J\fafsregeln 
zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse ungesunder Wohnungen 
uncl der dazu gehörigen Räume, wrlrhe vermietet oder von Anderen 
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als dem Eigentümer, Nutzniefser oder Nutzungsberechtigten ernge
nommen sind. 

Als ungesund werden die Wohnungen angesehen, welche sich 
in einem Zustande befinden, welcher das Leben oder die Gesund
heit der Bewohner derselben gefährdet. In Städten mit einer Be
völkerung von mehr als 50 000 Seelen kann der Gemeinderat ent
weder eine Kommission von 20 Mitgliedern oder mehrere Kommissionen 
von höchstens 9, mindestens 5 Mitgliedern berufeu. In Paris darf 
die Zahl der Mitglieder sich auf 30 belaufen, in den anderen Ge
meinden auf 5 bis 9. Unter denselben mufs sich ein Arzt, ein 
Baumeister oder irgend ein anderer Fachmann, ebenso ein Mitglied 
des Armenrats und des Gewerbegerichts befinden, wenn derartige 
Einrichtungen in der Gemeinde bestehen. Den Vorsitz führt der 
Bürgermeister oJer sein Beigeordneter. Die Kommission emeuert 
sich alle 2 Jahre zu einem Drittel; die austretenden Mitglieder sind 
unbeschränkt wieder wählbar. 

Die Kommission hat die als ungesund bezeichneten Wohnungen 
aufzusuchen, den Zustand der Gesundheitsschädlichkeit näher fest
zustellen und dessen Ursachen sowie die Abhilfsmittel anzugeben, 
auch die Wohnungen namhaft zu machen, welche eine gründliche 
Verbesserung ihrer Gesundheitsverhältnisse nicht zulassen. 

Die Berichte der Kommission werden auf dem Sekretariat der 
Bürgermeisterei niedergelegt und die beteiligten Personen aufgefordert, 
davon Einsicht zu nehmen und· innerhalb eines Monats ihre Be
merkungen vorzubringen. 

Nach Ablauf von einem Monat gehen Bericht und die etwaigen 
Bemerkungen der Beteiligten an den Gemeinderat ab und dieser 
bestimmt einmal die zur Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse 
vorzunehmenden Arbeiten und die Orte, wo letztere ganz oder teil
weise ausgeführt werden sollen, sowie die Fristen, innerhalb welcher 
sie vollendet sein müssen, und zweitens die ,Y ohnungen, welche eine 
Verbesserung ihrer Gesundheitsverhältnis ·e nicht zulassen. Gegen 
diese Entscheidungen steht den Beteiligten Rekurs mit aufschiebender 
·wirkung an den Präfekturrat binnen ::\-Ionatsfrist, von der Zustellung 
des Gemeinderatsbeschlusses an, offen. Auf Grund der Entscheidung 
des Gemeinderats oder im Falle des Rekurses auf Grund der des 
Präfekturrats hat die Gemeindebehörde, wenn festgestellt worden, 
<lafs die Ursachen der Gesundheitswidrigkeit von dem Thun des 
Eigentümers oder Nutzniefsers abhängig sind. diesem als Ordnungs
und Polizeimafsrrgel die Ausführung rler fiir nötig erachteten Arbeiten 
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aufzuerlegen. Für diejenigen Öffnungen, welche zum Zweck der 
Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse hergestellt werden mufsten, 
verfügt <las Gesetz Befreiung von der Thi.i.r- und Fenstersteuer auf 
3 Jahre. Falls in den bestimmten Fristen die für nötig erachteten 
Arbeiten nicht ausgeführt werden und die Wohnung nach wie vor 
von einem Dritten eingenommen wird, so verfällt der Eigentümer 
oder N utzniefser in eine Geldstrafe von 16 bis 100 Franks, event., 
wenn die Arbeiten auch im folgenden Jahre nicht ausgeführt werden 
und wenn die W olmung immer noch von einem Dritten bewohnt 
wird, in eine Geldstrafe, die dem Geldwerte der Arbeiten gleich
kommt und auf das Doppelte erhöht werden kann. Ist festgestellt, 
dafs die Wolmung eine Assanierung nicht zuläfst und dafs die 
Ursachen der Gesundsheitsschädlichkeit in der vVohnung selbst liegen, 
so kann die Gemeindebehörde binnen einer von ihr zu bestimmenden 
Frist deren Vermietung als Wohnung bis auf weiteres verbieten. 
Das gänzliche Verbot kann nur vom Präfekturrat ausgesprochen 
werden und steht in solchem Fall von dessen Entscheidung Rekurs 
an den Staatsrat frei. 

Der Eigentümer oder Nutzniefser, welcher dem ausgesprochenen 
Verbot zuwiderhandelt, wird zu einer Geldstrafe von 16 bis 100 Franks 
und im \Vie<lerholungsfall innerhalb eines Jahres zu einer Geldstrafe 
verurteilt, die dem doppelten Betrage des Mietwertes der vom Verbot 
getroffenen W ohnuug gleichkommt. Er kann übrigens das Haus 
allein bewohnen, wenn es ihm gut dünkt. Tritt infolge der Aus
führung dieses Gesetzes eine Auflösung von Mietverträgen ein, so 
begründet diese keinerlei Schadensanspruch zu Gunsten des Mieters. 

Ist die Gesundheitsschädlichkeit die Folge von aufserhalb der 
\Vohnung wirkenden, dauernden Ursachen oder können diese Ursachen 
nur durch gröfsere zusammenhängende Arbeiten beseitigt werden, 
so kann die Gemeinde sämtlichen in das Gebiet der vorzunehmenden 
Arbeiten fallenden bebauten oder unbebauten Boden erwerben. Die 
Teile desselben, welche nach vorgenommener Verbesserung aufserhalb 
der für die neuen Bauten festgestellten Baulinien bleiben, können 
iu öffentlicher V crsteigeruug wieder verkauft werden. 

Das Gesetz von 1850 wurde ergänzt resp . modifiziert durch einige 
Beschlüsse des Staatsrats. Nach dem Beschlufs vom 1. Juni 1881 
müssen die Arbeiten, welche die Gemeinderäte für die Verbesserung 
der ungesunden Miethäuser vorschreiben, von den Eigentümern aus
geführt werden, sobald die Ursache der Ungesuudl1eit dem Immo
hilium anhaftet. 
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Die Kosten der vom Präfekturrat anbefohlenen Untersuchung 

zur Aufklärung über die Notwendigkeit der Assanierungsarbeiten, 

welche vom Gl'meinderat in einem Immobilium angeordnet werden, 

müssen vom Eigentümer getragen werden, welches auch das Resultat 

seines Rekurses sei. (Beschlufs des Staatsrates vom 4. März 1885.) 

Wenn der Gemeindebehörde (in Paris dem Polizeipräfekten) 

das Recht zum Erlasse von Polizeimafsregeln, das öffentliche Gesund

heitswesen betreffend, verliehen ist, so können diese Mafsregeln keinen 

Eingriff in das Eigentumsrecht machen. 

Einen Eingriff in das Eigentumsrecht macht der„ Beschlufs, 

welcher dem Eigentümer die Verpflichtung auferlegt, Anderungen 

oder Verbesserungen in seinem Hause vorzunehmen, die nur das 

Privatinteresse betreffen. 
Besonders ist die Anordnung, \Vasserleitung in einem Privat

hause einzurichten, eine Mafsregel, welche nicht das öffentliche 

Gesundheitswesen, sondern nur das Wohlbefinden und die Bequemlich

keit der Mieter im Auge hat. 
·wird die Wasserleitung als unentbehrlich zu Verbesserung des 

Gesundheitszustandes eines Hauses Yorausgesetzt, so kann die Ein

richtung derselben erst nach der Erfüllung der speiiellen durch das 

Gesetz vom 13. April 1850 vorgeschriebenen Formen angeordnet 

werden. 
Ein in Ausfülirung früherer Gesetze gefafster Gemeinclebeschlufs, 

welcher die Arbeiten bezüglich der Reinigung und Instandsetzung 

der Abtritt"ruben eines Privathauses vorschreibt, ist gesetzlich und 
0 ~ 

obligatorisch. (Beschlufs des Staatsrates vom 7. Februar 1880.) 

Es dürfte von Interesse sein, eine Vergleichung zwischen der 

fr a n z ö s i s c h e n u n d e n g 1 i s c h e n \V o h n u n g g e s et z g e b u n g 

anzustellen. 
Beide Gesetzgebungen, sowohl die fomzö ische wie die engli ehe, 

erstreben das gleiche Ziel: Beseitigung der ge ' tmdheits chädlichen 

"\Vohnungszustände. In den Mitteln jedoch, durch we~che dieses 

Ziel erreicht werden soll, weichen sie bedeutend von cmander ab. 

Während in England die Lokalbehörden schon durch den Bericht 

ihres Sanitätsbeamten oder durch <lie Eingabe einer bestimmten Zahl 

von Hausbesitzern veranlafst werden können, auf Grund der bezüg

lichen Gesetze einzuschreiten, steht in Frankreich <lie Ernennung 

der Kommissionen, welche die W olmungszu tände zu untersuchen 

und die erforderlichen Verbessrrungcn vorzuschlagen hrthen, allein 

dem Gemeinderat zu; er hat <kn frr>icstrn Spielrnnm in der \Vahl 
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<ler betreffenden Persönlichkeiten. Während es ferner in England 

nur des Gutachtens eines Baubeamten resp. des Berichts des Sanitäts

beamten bedarf, um eine Wohnung resp. eine Gegend als ungesund 

zu bezeichnen, müssen, um in Frankreich die Anwendbarkeit des 

Gesetzes zu begründen und <lie Thätigkeit der Kommission zu 

ermöglichen, folgende Bedingungen erfüllt sein: es mufs sich um 

"\Vohnunaen oder Nebenräumlichkeiten von "\Vohnungen handeln; 
0 

die Wohnungen und Nebenräumlichkeiten müssen gesundheitswidrig 

sein; die gesundheitswidrigen Wohnungen und Nebenräumlichkeiten 

müssen vermietet ocler durch Andere als den Eigentümer, den Nutz

niefser oder Nutzungsberechtigten bewohnt sein; die Gesundheits

widrigk it mufs dem Eigentümer oder Nutzniefscr zur Last falle11; 

endlich mufs die Gesundheitswidrigkeit der Wohnung selbst anhaften. 

"\V cnn die Gesundheitswidrigkeit in iiufsercn und dauernden Ursachen 

ihren Grund hat oder wenn diese Ursachen nur durch Gesrtrntarbeiten 

beseitigt werden können, so ist die Kommission nicht mehr kom

petent, sondern in diesem Fall chi.rf die Gemeinde das Zwangs

enteignungsverfahren anwenden. Es darf ferner die Kommission die 

Wohnungen nicht ohne Anzeige von Amtswegen nntersucl1en und 

zwar sollen ihr die Anzeigen von der Behörde wgehen, welche ihrer

seits durch Vermittelung von Privaten, Mietern, Portiers, Strafsen

kommissaren. Polizei- und Armenärzten über den gesundheitswidrigen 

Zustand Yon "\Yolmungen benachriclitigt wird. Wenn eine Wohnung 

nicht an und für sich gesundheitswidrig ist, sondern es erst durch 

die Anhüufung vieler Per,,onen wird, so ist die Kommission machtlos. 

"\Vas die Tragung cler Kosten der Verbesserung betrifft, so steht, 

wie oben gezeigt, in England dem Ha.useigentümcr, welchem auf 

Grund des Torrens-Gesetzes der Befehl zugestellt worden ist, bauliche 

Veränderungen a,n seinem Hause vorwnehmen, das Recht zu, zu 

verlangen, dafs die Lokalbehörde das Haus kaufe, und zwar soll die' 

Feststellung des Kaufpreisrs auf der Basis des Marktwertes erfolgen. 

In Frankreich dagegen wird. sobald nachgewiesen ist, dafs an dem 

gesunclheitsgefährlichcn Zustand der \Volmungen der Eigentümer 

ocler Nutzuiefser die Schuld trägt, diesem ·die vorzunehmende V er

besserung auf erlegt. "\Vährcnd sodann in England hei Säuberung 

von ganzen Hliichen nach clem Crof -Gesetze die LoknJbehörde die 

Verpflichtung hat, die iur Ausfühnrng der lVIafsregel erforderlichen 

Gl'undstücke amukaufl'n, eYent. rn expropriien'n, ist in dem fran

zösischen Gcsetie nur aui:;gcRprochen: die Gerneinc1e kann die Le

treffenden Gnmdstückr event. HiLnsrr erwerben. 

4.93 



94 

Nach allrdem ist es hegreiflicl1. dafR der Erfolg des Gesetzes 

in Frankreich ein sehr geringer gewesen i t. GleichgLiltigkeit und 

Unwissenheit der Gemeindebehörden haben der Ausführung des Ge

setzes die gröfsten Hemmnisse in den Weg gelegt. Vergebens forderten 

ministerielle Erl::i,sse die Präfekten, die Bezirks- und Gesunclheitsdi.te 

wiederholt auf, den Eifer der Gemeindebehörden anzufachen. Auf 

36 000 Gemeinden kamen im Jahre 1853 nur 228 Kommissionen, die 

sich auf 26 Departements verteilten, im J nhre 1858 520 auf 43 De

partements. Zwanzig Jahre später, im Jahre 1878, schienen die 

Vorschriften des Gesetzes fast überall vergessen zu sein und wohl 

kaum 8 oder 10 Gemeinden brachten sie zur Anwendung; im Jahre 

1883 wurden nur noch 4 oder 5 Städte gezählt, wo die Kommissionen 

für ungesunde ,Vohnungen in wirksamer ,Y eise thätig waren: Paris, 

Lille, le Havre, Roubaix und Nancy. 

Man wirft dem Gesetze von 1850 vor, einmal. dafs es nur einen 

fakultativen, nicht obligatorischen Charakter trage. Das G('Setz 

beruht lediglich auf der Tnitia,tive der Gemeinderäte. Die Kom

missionen in Paris, Lille u. s. w. beschweren sich über die Ver

waltungsgerichte, an welche der angeklagte Eigentümer oder Mieter 

rekurrieren kann und finden es unerhört, clafs ein Hau eigentümer, 

der die von ihm verlangten Verbesserungsarbeiten für unbillig hält. 

nach dem Gesetze <lie Möglichkeit hat, seinen ,Viderstand ein gan7.es 

Jahr hindurch fortzusetzen. Die Hygieniker möchten, dnfs jene 

Arbeiten von Amtswegen unmittelbar nach der Entscheidung des 

Gemeinderats und im Falle des Rekurse nach der des Präfektur

rates ausgeführt würden und sind durchaus nicht mit dem Verfahren 

einverstanden, wie die Verwaltungsgerichtshöf, manchmal zu GunstPn 

<ler Eigentümer entscheiden. Indessen war es doch nötig, dafR man 

den Privaten die Möglichkeit einer richterlichen EHtscheidung ge

währte, wofern nrnn sie nicht der ,Villkiir der Gemeinderäte und 

Gesundheitskommissionen preisgeben wollte. Ferner verlangl'n die 

Hygieniker, daf s man die Verwaltung gericlttshöfc in direkte V er

bindung mit den technischen Beiräten bringe; sie möchten die Pri

vaten der von jedem Gegendrucke befreiten Thiitigkeit der Gesundheits

kommission unterworfen wissen. 

Dem Geset7.e wird ferner vorgeworfen die Schwierigkeit der 

Organisation der mit so geringer Kompetenz ausgestatteten Gesund

heitskommi ·sion in Gemeinden von geringer oder mittlerer Bedeutung, 

der Mangel an Genauigkeit hei Aufführung der Ursachen der Ge

sundheilswidrigkcit, die U 11rnöglichkeit, die vorhandenen Ursachen 
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der Gesundheitswidrigkeit sowohl in der eigenen ViTohnung der Haus

eigentümer als auch in den Räumen, die keine eigentliche Wohnuugen 

sind, in denen aber Menschen Tag und Nacht arbeiten, zu beseitigen, 

die zu lnnge Dauer des Verfahrens und endlich das Ungenügende 

der Zwang mittel gegenüber widerstrebenden Hausbesitzern, welche 

sich lieber zu einer illusorischen Geldbufse verurteilen lassen als 
' 

dafs sie Arbeiten, die oft kostspielig werden, vornehmen. 

Um eine Vorstellung zu gewinnen, wie wenig das Gesetz von 

1850 gewirkt hat und wie unendlich viel in Frankreich bezüglich 

der A.W.F. noch zu thun übrig bleibt, sei angeführt, dafs die Armen

verwaltung in Paris vor kurzem bekannt gemacht hat, clafs die w· oh

nungen von den 3\:l 603 Haushaltungen, welchen sie Unterstützung 

angedeihen liefs, in sanitärer Beziehung vollständig ungenügend 

s ien. Von 39 603 Wohnungen mit einer Bewolmerzahl von 101 719 

bedürftigen Menschen entbehrten 6 ¾ jeglicher Heizvorrichtung; 

bei 3 °/0 konnte Luft und Licht nur durch den Treppenflur und den 

Korridor in die ,V olmung gelangen. Zur ersten Kategorie werden 

3000 bis 4000 Familien, zur zweiten 2000 bis 3000 gerechnet. Nach 

der offiziellen Volkszählung giebt es 25 000 bis 30 000 Familien, die 

als Wohnung nur einen eimigen Raum inne haben; 5 bis 6 Personen, 

beiderlei Geschlechts, jeglichen Alters, leben dort zusnmmen, zwei, 

drei oder vier schlafen häufig in einem und demselben Bett. 

Angesichts des lVIifserfolges des Gesetzes wird es denn auch als 

notwendig erachtet, die bisherige Gesetzgebung zu revidieren und 

ihre Lücken 7.U ergiLnzen . In diesem Sinne bestimmt formulierte 

1Vünsche haben hereits auf dem Kongrefs für Gesundheitspflege im 

Jahre 1878, in der Acad6mie des sciences morales et politiques und 

der Acad6mie de medeciue ihren Ausdruck gefunden. 

Ehe wir die W ohnungsgeset7.gehung in Frankreich verlassen, 

möchten wir noch auf die Pariser Polizeiverordnung vom 

7. Mai 1878, betreffend die Hygiene m ö b 1 i er t er Wohnungen, 

an fmerksnm machen. Dieselbe wurde ersetzt durch eine Verordnung 

vom 25. Oktober 1883. Sie hatte zum Zweck, der Gefahr vorzubeugen, 

welche durch die Zusammendrängung mittelloser Menschen in die 

gewerb mäfsig Yermieteten möblierten W oh nun gen zu entstehen drohte. 

Die Verordnung (von 1883) regelt zunächst die Berechtigung 

zur Einrichtung von „Garnis": Ein Haus darf nicht ohne vorherige, 

bri dem Polizeipräfekten gemachte Anzeige zur Vermietung möblierter 

Wohnungen verwendet werden. Dieser Anzeige mufs eine Anzahl 

Zeugnisse (Gehurtssclrnin, Leumundszeugnis u. s. w.), sowie ein Ver-
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zeichnis der zu vermietenden möblierten Zimmer mit genauer Angabe 

der Dimensionen derselben und der Zahl der in jedem einzelnen 

enthaltenen Betten beigefügt sein. Der V ennieter darf erst YOn 

dem Tage an Mieter aufnehmen, wo ihm von der Polizeipräfektur 

eine Bestätigung seiner Anzeige zugestellt wird. Diese Bestätigung 

darf nur erteilt werden, wenn der Vermieter hinsichtlich seiner 

Sittlichkeit Gewähr verdient und wenn. die Lokalitäten als gesund 

anerkannt werden. Die Anzeige mufs jedesmal erneuert werden, 

wenn ein neuer Inhaber das „Garni" übernimmt. Weitere Mafsregeln 

beziehen sich auf den Schild, welchen der Vermieter stets über der 

Eingangsthüre angebracht halten mufs, auf die Nummerierung der 

möblierten Zimmer, auf die Führung eine Registers zur sofortigen 

Einschreibung der Reisenden u. a. Es ist den Vermietern verboten, 

Vagabunden, Bettlern und sich nicht legitimierenden Leuten Unter

kunft zu gewähren, und gewohnheitsmäfsig liederliche Frauenzimmer 

aufzunehmen. Was die Gesundhei tsvornchriften betrifft, so soll die 

Zahl der Mieter, welche sämtlich in ein Zimmer aufgenommen werden 

dürfen, sich nach dem Luftraum desselben richten; der Luftraum 

darf niemals weniger als 14 cbm pro Person, die Deckenhöhe nicht 

weniger als 2,50 m betra.gen. Die Maximalzahl der Personen, welche 

für jedes Zimmer zugelassen ist, mufs in sichtbarer Weise im Zimmer 

angebracht sein. Die Zimmer müssen stets reinlich gehalten und, 

sobald mehr als 4 Mieter in dasselbe n.ufgenommen sind, mit per

manenter Ventilation versehen sein. Personen zweierlei Geschlechts 

dürfen nicht in dieselben Zimmer zugelassen werden. V erboten ist 

die Vermietung möblierter Wohnungen, welchen nicht direktes Licht 

zugeführt werden lrnnn oder die nicht Luft uud Licht wenigstens 

durch einen selbst direkt beleuchteten Flur oder Gang erhalten. 

Keller dürfen als Garnis nicht vermietet werden. Hinsichtlich der 

sous-sols bedarf es einer jedesmaligen speziellen Erbubnis. Für je 

20 Bewohner mufs wenigstens ein Abort vorhanden sein, welcher 

immer in gutem Stande zu halten ist. Ferner mufs jedes Haus, 

dessen Wohnungen möbliert und einzeln vermietet werden, mit einer 

genügenden Wassermenge zur Aufrechterhaltung der Reinlichkeit und 

Hygiene des Hauses, sowie zur Befriedigung des per önlichen Be

dürfnisses der Mieter versehen sein. 

Besondere Inspektoren sind damit beauftragt, sich zu vergewissern. 

ob den im Interesse der Hygiene der Garnis gestellten Anforderungen 

auch wirklich genügt wird. Die Vermieter haben den Inspektoren 

stets freien Zutritt in die brtreffenden Räume zu gewähren. Sobald 
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sich in einem Glmli eine ansteckende Krankheit zeigt, 111ufs der 

Vennieter sofort Anzeige beim Polizeikommissariat seine · Bezirkes 

macheu, welches dann den Vorfall weiter an die Polizeipräfektur 

meldet. Es findet sofort ärztliche Untersuchung des Falles statt, 

und wenn die Gefahr des Umsichgreifens der Krankheit vorhanden 

ist, werden die geeigneten JUafsregeln ergriffen, denen der Vermieter 

sich zu unterwerfen hat. 
Die Nichtbefolgung der aufgeführten Vorschriften kann eine 

Entziehung des Rechts zur Weitervermietung seitens der Präfektur 

nach sich ziehen. 
Die JUaires, die Polizeikommissare und der Gemeindepolizeichef 

sind beauftragt, streng auf die Ausführung dieser Verordnungen 

zu achten. 
Unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Verordnung hat der 

Polizeipräfekt einen Gesundheitsdienst für die Garnis eingerichtet. 

Im Januar 1885 wurde durch einen BeschluCs des Polizeipräfekten 

die sanitiLtspolizeiliche Überwachung der Garnis neugeregelt. Ganz 

Paris ist in 10 Bezirke eingeteilt und jedem ein ordentlicher Inspektor 

vorgrsetzt. AuCser den 10 ordentlichen bestehen noch 4 Hilfs

inspektoren. Die Inspektoren miissen, jeder in seinem Bezirke, 

mindestens ein .Mal im Jahre alle al Garnis vermieteten ,v ohnungen 

besuchen. J e<les neuerricl1tete oder in andere Hände iibergegangene 

Garni mufs binnen einer Frist von 5 Tagen. ein solches, in dem sich 

eine an teckenrk Krankheit gezeigt hat, mit Rlicksicht auf clie etwa 

zu lreffendeH Vorsicht mafRregeln augenblicklich von rlem Inspektor 

des Bezirks hesucht werden. Die über ein Garni gemn.chten Be

merlmngen und Aufzeichnungen sind hei der Polizeipräfektur einzu

reichen; aufserdem müssen sämtliche Inspektoren im Monat Oktober 

jeden Jahres einen Generalbericht erstatten. 

Flir die in das Ressort des PolizeiprlLfekten fallenden vor

städtischen Gemeinden ist ein dauernder Speziahufsichtsdienst für 

die Hygiene der Garnis durch Erlafs vom Dezember 1884 gemüfs 

dem Beschlusse des Seine- Bezirlrnrnts vom 21. November 1884 er

richtet worden. Das Gebiet aufserhalb des Umfanges der Stadt 

P,tris h,tt man in 4 vorstädtische Bezirke eingeteilt; j ecler derselben 

ist einem Gesundheitsinspektor für die Garnis zugewiesen; die 

.Funktionen desselben sind clie nämlichen wie die der oben genannten. 

Der Aufsichtsdienst ist erst seit einem Jahre in ,virlrnamkeit; doch 

soll er nach Ansicht der V rrwaltung schon sehr viel Gutes gewirkt 

haben. 
Sti.lal ·wistwnschafLl. Htndir11. II. 497 
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Überhaupt i t die Organisation solcher esundhcitsinspcktoren 

eine sehr zweckmäfsige, ja notwendige Institution, um in den "\Volmungs

verhältnissen der Arbeiterbevölkerung eine Bes erung herbeizuführen. 

In allen Grofsstädten suchen die arbeitenden Klassen, inshcsonclere 

die unverheirateten Arbeiter, in dcrartirren Qmirtieren wie den Pariser 

Garuis ihr Unterkommen. Aus der zunehmenden Anhäufung in 

denselben eut tehen die gröfsten Gefahren für Ge undheit und Sittlich

keit der Bewohner. Es ist unumgiingliche Pflicht der Obrigkeit, 

hiergegen Mafsregeln zu ergreifen. Sie mufs ,or allem Gesundheits

vor chriften iH Bezug auf derartige Miethäuser erlassen. Dieselben 

werden sic11 zwar auf das Notwendigste beschränken miis en: auf ein 

gewisses Minimum des Luftraums für eine Person, auf Rein lieh keit 

u. dergl.; aber es ist damit. wenn die Ausführung dieser gesetzlichen 

Bestimmungen durch die Thätigkeit von Gesnnclheitsinspektoren 

garantiert wird, doch schon viel gewonnen. 

Wir werden darauf an einer späteren Stelle zurückkommen. 

2. Die private Th ä t i g k c i t. 

Sehr viel ist in Frankreich von seiten der Ar h e i t gehe r und 

der Baugesellschaften geleistet worden. Auch Staatsunter

stützungen wurden gewährt, indem im Jahre 1852 von der kaiser

lichen Regierung allein 10 :Millionen Frank zur Verbesserung der 

Arbeiterwohnungen ausgesetzt wurden. Napoleon III. liefs in 

Paris 41 Häuser in der A.venue Da.umesnil hauen und erbot sirh, 

clieselben einer aus Arheitc'rn gehildeten Gesellschaft unter der Be

dingung als Geschenk zu überlassen, dufs die l\Iitglieder dieser -¾ -

sellschaft 1000 Aktien zu 100 Frank zeichneten. Diese Bedingung 

wurde durch die „Soci6t6 coopcrative immobiliere des 

o u v r i er s de Paris" erfüllt und die Schenkung vollzogen. Es 

wurden seitdem in Paris noch mannigfache private Versuche zur 

Lösung der A.rbeiterwohnungsfrage gema.cht, aber trotz aller Be

mühungen hat sich das, was erreicht worden ist gegenüber dem 

vielen , was in der Metropole Frankreichs noch zu thun übrig bleiht. 

wenig fühlbar gemacht. Die Hauptstadt ist sogar, was die Abhilfe

be trebungen betrifft, von einigen Provinzen überflügelt worden. Es 

wurden hier sehr interessante Versuche gemacht, von denen einige 

von ganz gutem Erfolge gekrönt worden sind. Die ältesten dieser 

Versuche sind durch das Beispiel 1\Iülhau. ens eingegeben worden. 
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Znersi WUl'(l0 clie Einrichtnng von „ArLci[erstfülten" nachgeahmt in LC' 

Havre durch die „SocicitP Havraise clcs cites ouvrieres". Di selbe hat 

117 Häuser zu einem Kostenbetrao-e von mehr als 500000 Frank gebaut. Die 

Verkaufsbedingungen für die Häuser der cite Havraise sind folgende: Der Er

werber hat eine erste A.bsehlagszahlung von 300 Frank bar flir ein Haus im 

Verkaufswerie von 3000 Frank zu leisten und eine monatliche Abschlagszahlung 

rnn 24,05 Frank. um in 15 Jahren, von 20,05 Frank, um in 20 Jahren Eigentümer 

zu werden. Auch hat er das Recht, aufser den monatlichen uucl obligatorischen 

Zahlungen die Schuldtilgung bei der Gesellschaft durch Abzahlung in laufcrnler 

Rechnung zu heschleunigen. Diese Abzahlungen, welche mit 5 °io verzinst werden, 

dürfen nicht unter 50 Frank betragen. Im Falle unregclmäfsiger monatlicher 

Abzahlungen hat <lie Gesellschaft das Recht, wieder von dem Hau c Besitz zu 

ergreifen, wobei sie dem ErwerbPr <las, was er mehr als 20 Frank während der 

Dauer seiner Wohnr.eit. abbezahlt, hat, wieder zurückgiebt. V crsichcrungsgcbühr, 

Grundsteuer, 'l'hiir- und Fc1rntcr~tcner fallen dem Erwerber zur Last. Im Garten 

darf kein Gebiiude aufgeführt, das Ilaus nicht um einen Stock erhöht wcr<len, 

auch darf der Erwerber wiihrencl der Cl'sten 10 Jahre, aufser mit <ler schriftlichcu Ein

willigung des Verkäufers, nicht verkaufen oder aftervermie[ rn; die Gesellschaft 

heanspru<'ht keinen Gewinn und zieht nur 5 °'0 aus dem angelegten Kapital. Der 

c+cmeindcrat hat der Gesellschaft zu ihrem Unternehmen eine Fnterstiitzuno- von 

25000 Frank bewilligt und fernerhin beschlossen, dafs clie Stadt einer fiil· clic 

Dauer von 20 Jahren gcgriin<lctcn Baugesellschaft, deren Slai uten dem Gemeimlc

rat vorher zu unterbreiten sind, clic Verzirnung während des genannten Zcil

ramnes für ein Kapital bis r.n 500 000 ]frank zur Herstellung billiger Wohnungen 

im Preise von je 4000 his 8000 Frank garaniicrt und dafs im Einversfändnis mit 

besagter Gesellschaft, clie Bedingungen hinsi ·htlich der gesundheitlichen Vrrhlilt

nisse dieser "\Vohnungcn, clcs Jllietpreiscs im V crhältnis zum Kostenpreise und 

crnllich <ler den l\lietern gewältl'tcn Jlliiglichkcit, :b]igcntiimcr dieser Riitrner mittels 

successiver Abzahlung m wcnlcn, festgesetzt werden. 

Von andern Slä<lten, in wclc·hru Akticnhaugcscllschaftcn zur H rstellung 

von Arbeiterwohnungen sich konstituierten, n0nncn wir Li 11 c (CompngniP immo-

1Jilic1·e pour Ja construction clcs maisons d'onvriers), St.. Q, n e n t in (Soci6tc ano

nyme St. Q,ucnlinoise), A. m i cn s (Hocictc anonyme de maisom ouvriercs a Amirm), 

B,h e i ms (Union foncicl'e), N n 11 c y (Soci(M immobilicre), R o u e n (8ociet.i· ano

nyme immobiliere de petits logcments), Ni m c s (Socieie d'(·conomic populairc) 

urnl Orleans (Rocide immohilicre). 

Die So c i (· t (! im rn ob i I i er c cl' 0 r l ran s vcnlankt. ihre Entstehung <lcr 

Initiative YOn zwei Arhritcrn, welche iiber gar kein Kapital und keine andere 

Hilfe als die Mitwirkung einig .r nnPigenniitzig<'r ]\[änncr verfügien. Ihr Zwec·k 

war ein doppelter: es sollte clic Zahl cler kleinen \Volmungen Ycrmehrt. urnl 

den dur<"h clie Verteuerung dl'r .Mieten herYorgerufcnen JIIifsstämlen abge

holfen uml vnr allen Dingen rlcm Arbeiter. welcher Familienvater ist, die A.n

nrhmlichkeit einer gesunden "\Vohnnng geschaffen werden, deren Eio-cntümer <'l' 

hinnen einer Frisi von hiicbstcns 2/\ Jahren wcrclcn könnte. Die Gesellschaft, 

konstituierte sich mit einem Nominalkapit~l rnn 200000 Frank mit einem Effck

ti\kapital von 71i900 Frank in 7ö!l AktiPu zn 100 Frank, von denen der gröfäte 

TPil ,lnrch klrinr LeulP gezeichnet ist. Dieses uröpriinglichc Kapital rnn 200000 

Frank i,t nach Jl[afsgabo des sich crgehrll(]en Bcclürfu isscs erhöht, wor,leu: all-
7• 
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mählich von 200000 auf 300000 Fra11k, llann \"Oll 300000 anf -100000 Frank, 

welche Summe der jetzige Betrag des gezeichneten und eingezahlten Kapitals 

ist. Dieses Kapital wird zu einem Zinsfufs von 5 ° 0 vcniust nach Abr.ug- der 

Steuern und der zur Bildung eines Reservefonds nötigen Beträge in der Höhe 

eines Zehntel vom Gesellschaftskapital. Die 400000 Frank genügten wm •rerrain

ankauf und zur Errichtung von 216 Häusern (203 mit einem Stockwerk, von 

denen einige 1\fansarden haben, 5 zu 2 Stockwerken und 7 mit einem einfachen 

Erdge chofs) mit einem Gesamtwerte, die Grundstücke mit eingeschlossen, von 

ungefähr 2 200000 Frank. Die Differcm: zwischen dem Gesell cbaftskapital und 

der verausgabten Summe ist durch 'l'errainverkäufe, Garantiezahlungen, durch 

die fortschreitende Amortisation, durch die Yurauszahlungcn und insbesondere 

durch Inanspruchnahme des Hypothekarkreilits gedeckt wonlen. Für sämtliche 

215 Häuser haben sich Erwerber gefunden. Der 1\Iodus, wie die Ge ellschaft Yer

fährt, ist ein sehr einfacher: Hat der Arbeiter, welcher ein Raus erwerben will, 

einiges Kapital erspart, welches dem Preise des Grumlslück gleichkommt, so 

verkauft ihm die Gesellschaft das Grundstück und schliefst mit ihm einen Ver

trag ab, durch welchen er die Gesellschaft mit dem Bau des Hauses beauftragt. 

Es werden ihm die Baupläne vorgelegt und die Preise vereinbart; aber der Er

werber hat während der Ausführung des Baues noch immer das Recht, nach 

seinem Belieben die Einzelheiten des Baues und die innere Einrichtung iindern 

zu lassen. Xur wird ihm das, was er dem Plane liinzufiigt, in einer Nachtrags

forderung angerechnet, wogegen das, was er abstreichen läfst, tl m Gesamtpreise 

tles Anschlages abgezogen wird. Sodann mufä der Erwerber zu Gunsten llcr 

Gesellschaft eine Hypothek auf das erbaute Haus bestellen. Er tilgt sein Schulll 

durch Zahlung von 7,10 °lo des 'l'otalpreises, so dafs in 25 .Jahr<:'n die Schuld ,oll 

getilgt ist. Er kann aufscnlcm jederzeit Vorauslwzahluugen machen und dadurch 

clie Dauer der Tilgung abkürzen. Der Erwerber kann clie genannten Bedingungen 

auch dadurch besser gestalten, dafs er in ein Anlehen einwilligt, welches die 

Notare der Gesellschaft bisher zu einem Zinsfufs von 4 1 
2 °1o anstatt zu 5 °lo ver

schaffen konnten, so dafs die für Verzinsung und Amortisation zu entrichtemlc 

Jahresrate von 7,10 °io auf 6,75 °lo ermäfsigt wiru. Dabei nimmt der Darleiher 

auf das Ilaus die erste Hypothek und die Gesellschaft begnügt sich erst mit der 

zweiten. \Vas den zweiten Fall betrifft, d. h. wenn der Arbeiter nicht tlie 1\Iittel 

hat, das Grundstück zu erwerben, so beschränkt sich die Garantiezahlung auf 

einen ganz kleinen Betrag, manchmal sogar gilt die Rechtschaffenheit als aus

reichende Garantie. Die Gesellschaft ,ermictet sodann an den Arbeiter ein seinen 

.Bedürfnissen entsprechendes Haus und stipuliert für ihn im 1\lietkontrakt das 

Vorkaufsrecht. Gefällt ihm das Haus, so behält er es und tilgt die Schuld gleich

falls durch jährliche Abzahlung im Verlaufe von 25 ,Jahren mit 7,10 °io cles Ka

pitals. Gefällt ihm das Haus nicht. so kann er den Vertrag in tlen ersten 12 

Jahren nach dessen Abschliefsung wieder lösen. 
Bei dem Bau der Häuser der Societe immobiliere d'Orleans war der Ge-

danke maf gebend, dafs der Erwerber weiter vermietet untl sich auf diese \Veise 

die Erfüllung seiner Verpflichtungen erleichtert. Die hauptsächlichsten Typen 

der von der Gesellschaft erbauten Iläuser siml folgende: 

1) Haus mit einem Stock; die Kosten belaufen sich auf 4000 Frank, dazu 

600 Frank für das Grumlstück. Der 1'~rwerber hat jährlich, je naclnlem er das 

Grundstück bezahlt hat oder nicht, 284 bis 320 Frank ,m zahlen; der J\1iet\\ert 
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des Hauses bctdigt 130 Frank für das Erclgeschoss und 170 Frank für das erste 

Stockwerk. 
2) Haus mit einem Stock, etwas gröfser, mit Küche im Erdgeschofs und 

aufserhalb des Gebäullcs mit eiucr ,Vaschküche, repräsentiert einen Werl vo11 

6000 Frank plus dem Preise des Grnndstllcks. Die jährlich zu entrichtende Ab

schlag summe belrägt, wenn das Terrain bezahlt ist, 426 Frank; der 1\Iietwert 

des Hauses repräsenliert 420 Frank 200 Frank für das Erdgeschofs, 220 Frank 

für das 1. Stockwerk. Dasselbe Haus kann mittels einer weiteren Zahlung von 

2000 Frank um einen Kniestock vergröfsert werden; der 1\Iietwcrt steigt dann 

llDl 180 Frank. 
3) Haus mit einem Stockwerk zum Kostenpreise von 10 000 Frank. 

Der Erfolg ,ler Gesellschaft w:u· ein sehr guter, es ist derselbe namentlich 

der Geringfiigigkcit der allgemeinen Kosten zu verdanken, welche nichl einmal 

l n 
O 

von dem Betrage der ausgeführten Arbeiten erreichten, da die Funktionen 

des Verwaltungsrates der Gesellschaft unentgeltlich wahrgenommen werden. Am 

31. Dezember 1884 betrug das eingezahlte Kapilal 380 500 Frank, der Reserve

fonds 35 420 Frank, die Generalunkoslcn beliefen sich allf 3600 Frank. Die Ak

tioniirc erhielten 5°/0, die Erwerber schuldeten 598 000 Frank. 

Für die l ä n d 1 ich e n Fabrik d ist r i kt e ist rn l!'ra.nkreich 

die Arbeiterwohnungsfrage sozusagen chon gelöst worden . Die 

mei ·ten Berg- uud Hüttenwerke, sowie die grofsen Fabriken a.uf 

dem Lande (Spinnereien, Webereien u. s. w.), welche eine beträcht

liche Zahl von Arbeitern beschäftigen. haben die für diese Arbeiter 

und ihre Familien erforderlichen \V ohnungen gebaut, um sich einen 

Stamm solider, sefshafter Arbeiter zu sichern. 

Da.s grofsartigste und gelungenste Unternehmen, welchem diese 

Absicht zu Grunde liegt. ist das l!'amilisterium 1
) in dem an der 

Oise gelegenen Industriestädtchen Gu i s e (Departement Ai, ne). Dort 

hat im J abre 1859 ein franzö ischer Industrieller. Go d in - L e m a i r e ' 
ein Etabli ement gegründet. zu welchem er wohl durch die Ideen 

des französischen Sozialifüen Charles Fourier (1772-1837) an

geregt worden war. Ji'ourier ist e~. welcher zuerst die Abschaffung 

<ler Lohnarbeit und die Griindnng von Konsurntiv- und Produktiv

geno. en chaften als die Panacee in der sozialen Frage aufge

stellt bat. So enthält auch eine von ihm herrii.hrencle Schrift: 

„CiH•s ouvrieres. De modifications i\, introduire dans l'architecture 

<les ville ". welche in der von Jfourier gegriindetC'n Zeitschrift la 

Phalange erschien, wenn auch unter plrnnta;tischen, abenteuerlichen 

Au föhrungen vnborgen, so doch ganr. deutlich und genau clie Idee 

einer kooperation Ge. amtwirtschaft der arbeitenden Klassen in der 

Kaserne entwickelt. 

') ,,.A.rbcitcrfreund", 1884. 

501 



102 

Godiu. welchem das Elend der arbeitendeu Klassen zu Herzen 

ging, uernühte sieb. das Los seiner Arbeiter so weit ab möglich 

günstiger zu gestalten, und sorgte zu diesem Zwecke zuerst flir bessere 

'\Vohuungen. Er erbaute ein kolossales Arheitenvolmlrnus. das er 

Palais social oder Familistcrc nannte. Diese letztere Benennung 

sollte für den Charakter seiner Schöpfung bezeiclmenll sein gegen

über den Fourierschen Ideen von cler völligen Freiheit der Ehe und 

des Familienlebens. 

Das Familisterium besteht aus tlrei grofsen, drei Stockwerke hohen, mit 

einander verbundenen Häuserkarrees. Die Hauptfas alle des Gebäudes hat eine 

Länge vou 180 m. .J edcs Karree ist mit einem grofsen !!las bedeckten Lichthof 

versehen. Die Wohnungen münden Rämtlich auf die im J,ichthof befindlichen 

Galerien aus. In jeder Etao-e befindet ~ich Glasbeleuchtung und \Vasserleitung. 

Godin selbst, die Direktoren und Beamten der Fabrik wohnen alle im Pamili

sterium. Die Wohnungen werden an den Jlleistbietenden vermietet. Eiuc \Voh

nung, aus zwei Räumen und Küche bestehenu, ko tet monatlich ungefähr 9 }frank 

(86 ~I. jährlich), eine \Vohnung aus urei Räumen und Küche bestehend, ca. 12 

!trank (115 JII. jährlich). Der Mieter hat die Sorge für die Instanuhaltung der 

\Vohnung selbst zu iibernehmen. Die gesamte Verwaltung aller Angelogenheitou 

wird von zwei Komi t es besorgt, deren eins aus den Arbeitern selbst, tlas andere 

au den Frauen der Arbeiter frei erwählt ist. Das Komite der erster •n Art be

schäftigt sich namentlich mit der Organisation der Spar- und Unterstiitzungs

kasso der Fabrik, mit den Fragen der Kooperation, es berät über die Haus- uml 

Gosclüift orduung, bereitet die Feste und Vergnügungen vor. die in dem grof·en <las 

Familisterc umgebenden schönen Parke oder in dem iibenleckten Hofraume ab

gehalten wer<len, gieht seine Jlleinung über die laufen<len Arbeiten ab, nimmt 

Kenntnis von dem Gange der services und prüft ueren Resulhi.to. Zur möglichst 

billigen und reichlichen A.pprovisionicrnng der Arbeiter ist nämlich ein "Econo

rnat" eingerichtet, das ,rns 18 Zweigen (senices) besteht. welche alle Lebensmittel 

sowie alle sonstigen Lebeushcdürfnissc (Kleiuer, Schuhe, Brennmaterialien u. s. w.) 

im grofsen anschaffen untl an die einzelnen gegen miil\ig-e Prozrnte eu dctail 

verkaufen. 
Das aus den Frauen erwählte Komite beschäftigt sich mit der Erhaltung 

der Reinlichkeit und Gesumlheit in den \\' ohuungeu und den ver ·chiedencn An

stallen, mil der Ptlege uml Er/,iehung <ler Killller Ull(l mit <ler Aufrcchtorhaltun" 

des inneren Friedens uurl der Ordnung überhaupt. .\.ufser,lem besteht noch ci: 

von 15 Personen hesor!.\-ter, eigens organisiertrr HauR<lienst. In 1lem Fmnilistcrium 

ist ferner vorhan,]en eine Fleischerei, eine :llikhwirtschaft. eine R:ickcrei, ein 

Gemiisegarteu, ein H,estaurant für die ledigen ArbPitcr, eine Garkiil'he, welche 

den Fmnilien Suppe, .Fleisch uml (iemii ·o liefert. ein ·wein- und 1liersdrnuk; zur 

Erhaltung der körperlichen Uesulldheit ~ind fü\lle- 11ml \Vasclmu~tallen eingPrichtct 

nnd zum gleichen Zwecke i8t ein iirztlichcr Dienst ,lmeh Hcitriige ller Bewohner 

organisiert. durch wPlchen der Einzelne in Knrnkhcit~liillen unenlgeltli,·he iirzt

lichc ßphandlung erhält; die Untcrstiil1.tmgsknssP zahlt fiir jedl'n 'L'ag der Dauer 

,!er Krankheit~ Frallk. Fiir geistige Amegu11g uml Bil,lnng besteht eine Bi!Jliu

thek, ein Le,c~aal, ciu Spiel- und { nlcrhaltnng~zinuner, ein 'l'healcr und werden 
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Yor\riige gehalten. Ganz hesonclero Aufmerksamkeit wendet man im Familisterium 

der Kinder f ii r sorge zu. Fiit- die zarteste.Jugend l)esteht eine Nourriccrie (:-fähr

anstalt) und eiu Pouponat (Krippe), welche dem Kinde alle Sorgfalt und Pflege 

angedeihen lassen. die ihm die Jllutter nicht zuwenden kann. Ungefähr vom 3. 

J ahro an kommt das Kind in die Kleinkinderbewahranstalt (bambinat), wo es 

unter der Leitung und Aufsicht einer aus den Arbeiterinnen cler Fabrik gewählten 

Vorsteherin zur Reinlichkeit, Ordnung, Piinktlichkeit erzogen wird, mit seinen 

Altersgenossen heitere Spiele treibt, auch die Aufangsgriinde des Unterrichts em

pfängt. Für den wirklichen Schulunterricht der Kinder (ca. 400) sind Lehrer 

und Lehrerinnen angestellt, welche sämtlich im Familisterium wohnen. Aufser 

den gewöhnlichen Leh1fäohern wird auch Musik, Gesang, Turnen, gewerbliches 

Zeichnen gepflegt. Auch bestehen Forlbilduugskurse. Zweimal wöchentlich 

werden aufserhalb der Schulen physikalische und chemische Vorträge mit Vor

führung von Experimcnteu abgehalten. wobei die älteren Schüler, die Fabrik

lehrlinge und eine grofse Anzahl der Bewohner des Familisteriums die Zuhörer 

bilden. 

Alles dieses verdanken die Arbeiter der wahrhaft väterlichen 

Fürsorge ihres Arbeitsherrn, welcher auch noch andere Mafsregeln 

zu Gunsten der Arbeiter getroffen hat, namentlich die Beteiligung 

der Arbeiter am Geschäftsgewinn und Versicherung des notwendigsten 

Leben unterbaltes der Arbeiter. 
·wie hat sich nun da Familisterium, das Zusammenwohnen so 

vieler Familien bewährt? 
Vor der aufserparlamentarischen Kommission, welche im Jahre 

1883 clie französischen Arbeiterverhältnisse untersuchte, teilte G odin 

mit, dafs clie Aufführung der Arbeiter n.usgezeic]met ist; während 

ur ·pri.inglich die Bewohnerschaft auf einem gauz untergeordneten 

Bildungsgrad stand, liat jetzt jeder eine allgemeine, geistige und 

sittliche Bildung. Seit den 25 Jahren des Bestehens des Familisteriums 

haben weder <lie Polizeibehörde noch die Gerichte irgendwelche 

Veranla ·tmg gehabt, gegen Bewohner des Familisteriums einzu

schreiten. Die beständige gegenseitige unbewufste Überwachung, 

namentlich auch die Anwesenheit de, Direktors, der Be,lmten und 

Lehrer im Fn,milisterium hiirgen für die Aufrechterhaltung der 

Ordnung. Die Bewohner des Familisteriurns sind übrigeu in ihrer 

:Freiheit durchaus unbeschriinkL. es existieren weder Reglements 

noch Portiers, das Betragen des Einzelnen wird SOZLl agen von der 

öffentlichen Meinung geregelt. Die Arbeiterfamilien wohnen gerne 

im Fnmilisterium, nicht sowohl wegen der Nähe des Arbeitsplatzes, 

al auch besonders wegen der zahlreichen \Vohlfahrtseinrid1tungcn 

uncl cles Komforts cles '\Vohnens. wie er unter anderen mstänclen 

für Leute gleichen Einkommens ganz unerreichbar ist. 
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Das sonst sdieel angesehene Kasernensystem hat also hier zu 

ganz guten Resultaten geführt. 

Aufser in England und Frankreich giebt es in keinem Staate 

eine "\Vohnungsgesetzgebung. Die praktischen Am e ri k an er haben 

sich auf andere Weise zu helfen gesucht. In New York besteht eine 

Gesellschaft zur Verbesserung der Lage der ii.rmeren 

Klassen (for improving the condition of the poor). Wird dieselbe 

davon benachrichtigt, dafs eine W ohmrng schlecht sei, so schickt 

sie einen ihrer Beamten hin. der die betreffende \Vohnung zu unter

suchen hat. Eine Kontrolle der Wohnungen üht sie auch bei Ge

legenheit der Armenbesuche. Sie hat dabei herausgefunden, dafs 

ein Drittel der Klagen unbegründet ist, dafs aber zwei Drittel wohl

berechtigt wareu. Sie malmt zuerst den Hausbesitzer; hilft dies 

nichts, so veranlafst sie die Exekutivgewalt, weitere Schritte zu thun. 

Der gröfste Teil der Hausbesitzer kommt seiner Pflicht nach ohne 

Zwang durch die Polizei. 
Von den Bestrebungen, welche in aufserdeutschen Staaten zur 

Lösung der Arbeiterwohnungsfrage gemacht worden sind, erwähnen 

wir ferner die verdienstvollen und o-eradezu vorbildlichen Baugenossen

schaften in Dänemark. 

3. Die dänischen Baugenossenschaften. 1) 

Die dänischen Baugenossenschaften haben eine Rehr beachtens

werte Entwickelung in den letzten 20 J al1ren aufzuweisen. Als ein 

Mustervorbild diente der „Arbeiter-Bn.uverein'· in Kopen

hagen. 
Die Mehrzahl der di.i.ni eben Baugeno senschaften erbaut Häuser, 

um sie nachher in das Eige11tnm ihrer l\Iitg1iec1er iibrrgehen zu 

lnssen. Der wöchentliche, zur Bildung eines Gesell chaftsantcil l'rfor

c1erlicl1e :Mitglied beitrag beträgt in der Hegel :,5 Öre ,etwa 

40 Pfennige). Ein GeRellschaf'tsanteil hat hei dem Kopenhagoncr 

Yereine eine Höhe Yon 20 Kronen (22 i\Iark 50 Pfennig); m1Cl diesen 

Satz haben die meisten Vereine angenommen. Die Yerpfiichtnng 

zur Zahlung der regelmäfsigen Beiträge währt Pi11e bestimmte Zahl 

von .Jahren. Die mit Hilfe clC'r, elhen aufgebrnchten Baukapitalien 

werden durch hypothekari chC' Anleihen ver~tiirkt. Die RC'ihenfolge, 

in welcher die fertiggestellten Hiim;er Yergehen wonlen, bo timmt 

bei den diinischen Baugenossenschaften das Lo , und zwar berechtigt 

') Rciuhanlt a. a. 0., S. 6ö. Vierteljahrsschriftf. Volkswirtschaft 1879, II. S. 112ff. 
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jeder volle Anteil zu einem Lose. Dio Zahl der Lose ist daher für 

jedes :Mitglied beschränkt und jeder Genosse hat nur Anspruch auf 

<1en Erwerb eines Hauses. Die Verzinsung der Baukapitalien und 

die gleichzeitige Tilgung des Kaufschillings geht in wöchentlichen 

bezw. monatlichen Raten vor sich. 

Die wesentlichsteu Bestimmungen , welche in den Statuteu des Kopen

hagener „Arbeiter - Bauvereins, gestiftet von Burmeister und Wains Ar

beitern, am 20. Xovember 1865" getroffen wunlen, sind folgende'): 

Der Arbeiler-Bauveroin will Kapitalien an~a.mmeln und solche neben etwa 

aufzunehmenden Anleihen fiir den Zweck verwenden: in Kopenhagen und der 

näch len Umgegend, wo passender Baugrund zu erlangen ist, kleinere Häuser 

för die Vereinsmitglieder aufzuführen, diesen also die Möglichkeit des billigen 

Erwerbes derselben zu eröffuen. Jede wohlbeleumundele Person - einerlei 

ob l\Iann, Frau OLler Kind - kann l\Iitglied des Vereins <lnrch Anmeldung beim 

Vorstand und Erlegung eines Eintriltsgehles von 2 Kronen(= 2 Mark 25 Pfennig) 

werden. Kein l\Iitglied kann mehr als 10 Anteile erhalten, dagegen ist ein Ver

ein, welcher dem Vorstande den Beweis darüber erbringt,, dafs derselbe für einen 

wohlthätigen Zweck oder behufs gegenseitiger Unterstützung der Genossen ge

stiftet ist, berechtigt, diejenige Anzahl von Anteilen zu beziehen, welche der 

Vorstan<l genehmigt. Der Beitritt gilt auf 10 Jahre und ist jedes Mitglied da-

1lurch gebunden, in diesem Zeitraum a.n den Vereinskassierer wöchentlich 35 Öre 

( = 40 Pfennige) pro Anteil zu zahlen. Bleibt ein Mitglied länger als drei J\fo

nate mit seinen Beiträgen im Rückstande, so wird dasselbe aufgefordert, seine 

Schule! gegen den Verein innerhalb 14 'l'agen zn berichtigen. Geschieht letzteres 

nü:ht, so erfolgt der Ausschlufs ans dem Vereine. In solchem Falle werden zwei 

Dritteile seiner Einlagen nebst den ihm gutgeschriebenen Gewinnanteilen nach 

sechsmonatlicher Frist ausge:mhlt; der Rest wird Eigentum des Vereins. Uncin

geforderte Kapitalien von nusgeschlossenen l\Iitglieclern bleiben fernerhin bis zum 

Ablauf des zehnten Jllitgliedsjahres, jedoch ohne Anrecht auf Ertragsanteil, stehen. 

8ollten sie auch dann trotz entsprechender dreimaliger Bekanntmachung nicht 

abycrlangt werden, so fallen dieselben nach Abzug der Unkosten dem Reserve

fonds anheim. In Krankheitsfällen, hei längerer Arbeitslosigkeit, Einberufung 

zum J\Iilitärdienst unll dergl. kann der Vorstand auf ein diesbezügliches Ansuchen 

dem Betreffenden gestalten, dafs seine Pflichten wie Rechte zur Teilnahme an 

der Verlosung zeitweilig ruhen. Solche Zwischenfälle werden für die Erfüllung 

cler zehn .iUitgliedsjahre aL1fser Betracht gelassen. Wünscht ein Mitglied wegen 

V erla~seu der Stadt oder der innerhalb des Kopenhagener Postgebietes liegenden 

l'mgegend aus dem Verein zu scheiden, so kanu sokhcs bei dreimonatlicher 

Kiindigung geschehen, nach welcher Zeit, gegen Vorlegung der entsprechenden 

Beweise fiir die Ortsvcrä11derung. die bisher eingeschossenen Beträge mit den 

<lnrch das Kontrabnch (welches die J\füglieder sogleich bei ihrem Eintritte erhalten) 

festzustelle11den Gewinnquolen nach Abzug eines Achtels, welches Vereinseigen

turn wird, wr Riickl.ahlung gelangen. Übertraguug der Anteile au andere darf 

nur unler Gc11ehmigu11g Llcs Vorstandes erfolgen. Stirbt ein Vereinsmitglied, so 

') .,Arbeiterfreund", Jahrgang 1883, f;_ 243. 
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ist die Frau - bezw. die sonstigen Erben, und zwar einer wie mehrere der letz

te_ren - berechtigt, ohne irgendwelche Kiirzung und unverändert das Verhält

ms des Verstorbenen fortzusetzen. ..Wird dagegen der Austritt aus dem V crein 

vorgezogen, so gelangt das Kapital des Verstorbenen abzugslos und mit don et

waigen Gewinnanteilen imr Auszahlung. ,vitweu und Kindern, derer Ernährer 

V creinsmitglieder waren, kann der Vorstand innerhalb des nächsten halben Jahres 

nach dem Tode des Ernährers die Aushändigung ihres ganzen Guthabens be
willigen. 

Aus den Jliitteln des Vereins, welche bis zur Verwendung von dem Vor

stand bestmöglichst fruchtbringend, doch nicht in ausländischen Papieren anzu

legen sind, sowie den aufzunehmenden Anleihen sollen nach und nach Arbeiter

wohnungen, zur Benutzung für ein oder zwei Familien eingerichtet, aufgeführt 

werden. Sobald ein Gebäude seiner Vollendung nahe ist, wird durch den Vor

stand und die Repräsentantenschaft der Preis bestimmt , zu welchem dasselbe zu 

Eigentum übertragen werden kann. Hierbei werden in die Berechnung gezogen: 

die Kosten des Hauses nebst Zubehör, der Bodenwert mit der darauf ruhenden 

Quote an allen Ausgaben für die Strafsenanlage, Röhrenleitung, Gas- und ·wasser

versorgung etc., mit Zuschlag der aufgelaufenen Zinsenverluste, ferner eine out

sprechende Summe für unvorhergesehene Ausgaben, sowie für die Verwaltung. 

Darnach werden die jährlichen Steuern und Lasten, welche auf dem Platze haften, 

in Ansatz o-ebracht. Nach dem Gutachten des Vorstandes und der Repräsen

tantensohaft wird hierauf die Mietsabgabe fiir jede Wohnung festge etzt. Nach 

dieser Festsetzung entscheidet unter denjenigen :lllitgliedorn, welche an Vereins

beiträgen (für jeden Anteil) 20 Kronen (= 22,50 ::Hark) erlegt und mindestens 

oi~ halbes Jahr dem Verein _an~ehört haben , das Los dariiber, wer berechtigt 

sem soll, das Haus gegen die m obengenannter Weise festgesetzte Kaufsumme 

zu benutzen od~r event. Eigentiimer zu werden. Ebenso findet eine Losziehung 

statt, sofern em Haus wegen mangelnder Zahlungsfähigkeit des Besitzers oder 

Verletzung der Kontraktsbestimmungen oder wegen irgend einer anderen Ursache 

wiederum seitens des Vereins übernommen worden i t. Demjenigen, auf den das 

~os gefallen, wird hieriiber eine Mitteilung und gleichzeitig die Kopie eines 

Ubertragungsdokumeutes, in wel ·hen Schriftstücken die mit dem Besitze des 

Hauses verbundenen Rechte und Pflichten ver7.eichnet stehen, übermittelt. 

,vi.inscht der Gewinner sein Benutzungs- oder Erwerbsrecht an ein anderes 

Mitglied zu übertragen, so kann dieses, solange derselbe das Haus noch nicht 

bezogen hat, geschehen, jedoch nicht ohne Einwilligung des Vorstandes und ohue 

eine bestimmte Abzahlung auf das Haus. Später kann in der Regel keiue l ' bcr

tragung des Besitzungs- oder Erwerbmwsrecht stattfin(len. _ ur ganz ausnahms

weise, unter besonderen dafür sprechenden Umständen, z. B. wenn durch Erb

schaft mehrere Häuser in eine Hand ~i_bergegangen sind, wenn der Bewerber ge

storben ist, wenn derjenige, der das Ubertragungstlokument des Hauses besitzt, 

seinen feste1~_Wohnsitz aufserhalb Kopcnhagens Postdistrikt nimmt u. s. w., kann 

eine solche Ubertra"ung an ein anderes lllitglied des Vereins, wenn ein diesbe

ziiglicher Antrag eiiwebracht wird, rnu dem Vorstan,1 genehmigt. werden. Es 

ist daher einem jeden, der durch ein Übertragung~recht ,les Vorstandes oder auf 

andere \V eise das Recht erlmltcn hat, ein Vereinshaus zu beziehen resp. zu er

werben, unter Verlust dieser Rechte rnrboten, bernr er einen Kaufbrief auf das 

Haus erhalten hat , einen die Übertragung cli:'s Eigentumsrechts iiher gedachtes 
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Baus betreffenden Rechtshru1del abzuschliefsen. Obgleich jedes Haus, der oben 

genannten Bestimmung gemäfs, nur von 1 oder 2 Familien bewohnt werden darf, 

so kann doch der Vorstand unter besonderen hierfür sprechenden Umständen ge

nehmigen, dafs noch eine besondere Dach-(.B;rker-)wohnung mit oder ohne 

Küche eingerichtet wird. V 011 dieser mit besonderer Genehmigung eingerichteten 

·wohuung darf der Besitzer so wenig wie von den übrigen ·wohngelcgenheiten 

des Hauses keine höhere l\Iiete als die von dem Vorstande bei der Loszieh ung 

festgesetzte erheben. Kein lliitglicd darf mehr als eins der Vereinshäuser be

sitzen. Ein Verein, welchem, gemäfs dem oben Bemerkten, eine gröfsere Anzahl 

von Anteilen eingeräumt ist, darf doch nur für je 10 dieser Anteile Besitzer 

c in c s Hauses werden und hat dieses Haus von seinen (des betreffenden Vereines) 

Mitgliedern resp. deren ·witweu, oder aber von Mitgliedern des Bauvereins be

wohnen zu lassen. 
Bei jedem Jahresschlusse wird die jährliche Rechnung aufgemacht und der 

Reinertrag nach Abzug YOll 10% für den Reservefonds unter die Mitglieder ver

teilt, welche mindestens ein Halbjahr im Vereine sind, und zwar in der Weise, 

dafs die 1\Iitglie<l.eranteile für je 20 voll eingezahlte Kronen verhältnismäfsig 

au dem Ertrage partizipieren. Aufserordentliche Einzahlungen in der letzten 

Hälfte des Jahres gelangen erst mit J:leginn des nächsten Jahres zur Anteilnahme. 

Dieser Anteil wird jedem Kontrabuch beim Jahresbeginn gutgeschrieben. So

bald ein l\Iitglied zehn J ahrc dem Vereine angehört und für diesen Zeitraum 

seine Verpflichtungeu erfüllt hat, ist es berechtigt, sein Guthaben nach clem 

Kontrabuch gegen einmonatliche Kiindigung ausgehändigt zu verlangen. Will 

ein Mitglied dagegen auch noch fernerhin im Verein verbleiben un<l. sein An

recht bei der Verlosung geltend machen, so kann auf Wunsch der Jahresertrag 

regelmäfsig erhoben werden, andernfalls wird letzterer ins Kontrabuch einge

üagen. Der Betrag kann später nur noch nach einjähriger Kündigung aus

gezahlt weruen. Diejenigen Mitglieder, welche ein Haus erhalten haben, be

ziehen keinen Gewinn, ihre Beitragsverpflichtung dauert in den zehn Jahren, fiir 

welche sie als Mitglieder verzeichnet stehen, fort, wobei cler infolge des Kontra

Luches ihnen wstämlige Betrag in der Kaufsumme de Hauses zur Kürzung gelangt. 

Der Verein behält die Gebäude als die seinigen uncl unter seiner Aufsicht 

bis zu 10 Jahren nach der iiber sie stattgehabten Loszichung. Nach Ablauf 

dieser Frist ( oder friiher, sofern sich eine bezügliche Vereinbarung mit dem Vor

stande erreichen läfst) siud diejenigen, welche durchs Los ein Haus erlangt 

haben, berechtigt. einen Kaufbrief über dasselbe zu fordern, sofern sie den dar

iihcr vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen. 8ämtlichc Hausbesitzer in 

den ,·on llem Verein errichteten Häusergruppen bilden - jede für sich - nach 

erlangtem Kaufbrief eine Genossenschaft zur ,v ahrnehmung gemeinsamer Interes. cn. 

l..;m zu verhindern, dafs die Iläuscr ge~ammelt in einzelne Hände übergehen, darf 

in den ersten zehn Jahren keine Veräufserung eines Hauses ohne Einwilligung 

der betreffenden Genossenschaft erfolgen, was im Kaufkontrakt ausdrücklich zu 

erwähnen bleibt. 
Der Vereinsvorstand besteht aus einem Vorsit?.cmlen, einem Vizevor

sitzen,lcu Ull(l fiinf andem l\Iitglictlern, auf welche die Geschäfte nach eigener 

.Bestimmung des Vorstandes näher verteilt werden. Die JHitglieder des Vor

;t;mdes wenleu jedesmal auf 4 Jahre gewählt, jährlich schei,leu 2 aus, jedes 

.1, ,Jahr clagcgcn lllll' cin<'r. Die "'alt! ,ler Vorstall(l!;mitgliedcr ,irfolgt auf der 
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jährlichen Generalversammlung. Die Rcpräscntantcnschaft macht bezügliche Vor

schläge. Der Vorstand hat auf der jährlichen Generalversammlung über die 

Lage und Thätigkeit des Vereins Bericht zu erstatten, sowie die von B,cvisoren 

geprüfte Rechnung vorzulegen. Der Vorstand, welcher unentgeltlich funktioniert, 

stellt selbst das nötige besoldete Hilfspersonal an. 

Die Repräsentantenschaft besteht aus 30 Mitgliedern, welche in der 

jährlichen Generalversammlung auf 5 Jahre gewählt werden. Jährlich scheiden 

6 l\Iitglieder aus. Die Repräsentantenschaft macht beziiglichc Vorschläge. Sie 

wählt aus ihrer Jl.fitte einen Vorsitzenden und einen Vizevorsitzenden. Sie hält 

Versammlungen ab nach Bedarf und nach 1\Iafsgabe eines besonderen Statuts. Die 

Repräsentantenschaft verhandelt ordnungsruäfsig namens der Generalversammlung 

mit dem Vorstande und kontrolliert die Wirksamkeit des letztem. Auch hat sie 

über die Erledigung etwaiger von ihr selb t otler von den Revisoren zur Rcrh

nung gemachten Bemerkungen Beschlüsse zu fassen. Zu jedem Ankauf von Grund 

und Boden sowie zu jedem Übereinkommen hinsichtlich der Errichtung ,·on 

Häusern soll deren Zustimmung eingeholt werden, ebenso hat dieselbe das Recht, 

sich alle Rechnungen vorlegen zu lassen. Nimmt der Vorstand an, dafs die Re

präsentantenschaft in ihren Beschlüssen die ihr durch tlicses Statut gestatteten 

Befognisse überschritten hat, so kann er die e Angelegenheit vor die General

versammlung bringen. Kein besoldeter Beamter de Vereins kann Mitglied der 

Repräsentantenschaft oder des Vorstandes werden. 

Die Generalversammlung übt die höchste Gewalt in sämtlichen Ver

einsangelegenheiten aus. Der Vorstand wie auch die Repräsentantenschaft ( wenn 

16 Mitglieder dafür sind) kann aufserordentlichc Generalversammlungen berufen. 

Wenn 100 stimmberechtigte 1\Iitglieder schriftlich unter Angab der Verhandlungs

gegenstände eine aufserordentlicheGeneralversammlung verlangen und die Repräscn

tantenschaft mit 16 Stimmen findet, dafs dieser Wunsch berechtigt ist, so ist der Vor

stand gleicbfalls zur Einberufung einer aufserordentlichen Generalversammlung ver

pflichtet. Im entgegengesetzten Falle wird die Angelegenheit der jiihrlichen General

versammlung überwiesen. Jedes Vereinsmitglied, welches wenigstens l Jahr dem 

Verein angehört und während dieser Zeit seine Beiträge geleistet hat, ist stimm

berechtigt auf der Generalversammlung. Jedes 1\Iitglied hat aber i.iberall nur 

eine Stimme. ~ur die persönliche Stimmabgabe ist gliltig, indes dlirfen Un

mi.inclige, ·witwen oder Erben eines verstorbenen 1\Iitgliedes sich durch ein anderes 

111itglied vertreten lassen. Sämtliche \Vahlen und allgemeine Verhandlungsgegen

stände werden durch einfache Stimmenmehrheit erledigt. Falls Statuten rcr

änderungen verlangt werden, müssen min<1estcns 400 1\Iitgliecler anwesend sein 

und bei Veränderung tler wichtigeren Punkte mfüsen mindestens 3\ der An

wesenden dafür stimmen. 
Von der Generalversammlung werden 3 Schiedsrichter und 1 Ersatzmann 

gewählt. Jährlich scheidet eiu Schiedsrichter aus. Die Aufgabe der Schieds

richter ist es, alle im Verein entstehenden Zweifel und }Ieinungsverschiedeuhcitcn 

zu schlichten. Gegen ihren Richterspruch kann nicht appelliert werden. 

Behufs Revision der Rechnung wcnlen , ou der jährlichen Generalversamm

lung nach Vorschlägen der Repräscntantenschaft 2 Revisoren gewählt; dieselben 

können gewünschten Falls för ihre Arbeit honoriert werden. Bbenso werden 2 

Taxatoren gewählt, deren Aufgabe es ist, die Interessen tles Vereins bei etwaiger 

Übernahme von Häusern zu wahren, tlicselben erhalten Diäten. 
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Die Auflösung des V creins und seiner Verhältnisse w.ircl in einer General

versammlung beschlossen, sofern zu letzterer eine gehörige Einladung mit aus

drücklicher Angabe des A.uflösungsvorschlages gemacht worden ist, sofern hier 

wenigstens dreiviertel aller 1\fitglieder zur Stelle sind und von den Anwesenden 

dreiviertel für den Antrag stimmen. Ist diese Zahl nicht vorhanden, so wird 

eine neue Generalversammhmg berufen, woselbst sodann dreiviertel der gegen

wärtigen Stimmen die Entscheidung fällen. 
Die gedeihliche Entwickelung des Arbeiterbauvereins Kopenhagens läfst sich 

wohl am besten aus der Zahl der Mitgliederanteile erkennen, deren bei weitem 

gröfster 'l'eil sich im Besitz der arbeitenden Klassen Kopeuhagens befindet. Es 

betrug die Zahl der 111itgliederanteile ') 18ö7 222, 1872 2824, 1874 4788, 1876 6850, 

1877 7460, 1878 8252, 1880 9365, 1882 10 649, 1883 12 643, 1884 13 553. Die 

eingezahlten Mitgliederbeiträge betrugen im Jahre 1884 allein 265 393 Mark. 

Das gesamte Kapitalvermögen stellte sich Ende 1884 auf 1705702 1\Iark. Der 

Reservefonds erreichte die Höhe von 139 115 Mark, darnnter ist begriffen der 

Verwaltungsfonds mit 45 547 1\Iark, der eigentliche Reservefonds mit 69 411 lHark 

und der Unterstützungsfonds mit 32 907 111ark. Aus dem letzteren wurden Unter

stützungen au einzelne Hausbesitzer, die zeitweilig in Bedrängnis geraten waren, 

in besondere an einige Witwen verstorbener Eigentümer gewährt. Im Frühjahre 

1884- wurden 20 Häuser zum Gesamtwerte von 172 790 Mark und im Herbst cles

selben Jahres 19 Häuser zum Werte von 166 399 111ark au Mitglieder übertragen. 

Damit war die Häuserzahl des Vereins auf 562 zum Werte von 4490937 Mark 

gestiegen, von welchem Betrage bereits 962675 Mark al>getragen sin<l. Am 

1. Februar 1885 wohnten in jenen 562 Häusern 4381 Personen. Es ist schon 

wieder ein neues Terrain erworben worden, auf welchem circa 200 weitere Häuser 

aufgeführt wcnlen sollen. Die Gesundheitsverhältnisse in den Vereins

häusern werden als gam: vortreilliche geschildert. Es sprechen dafür auch nach

folgencle Zahlen: 
wogegen in clcr 

auf rniL Be~ •rodcsfüllo gan,cu Stadt 

F.s kamen llil.uscr wohnun pro llf illc J)TQ Jlfillc 

1878 214 1767 35=19,8 21,nG 

1879 245 1986 23=14,l 25,78 

1880 275 2269 46=20,S 24,74. 

1881 332 2871 42=14,6 21,4.5 

1882 414 3239 59 = 18,2 24,76 

1883 457 3609 48=13,3 22,00 

188-! 499 3920 58=14,B 23,57 

Die Sterb l icbkeitszi/Ter war also in den V ercinshäuscrn im Durchschnitt 

16,4. pro 1\Iille, während in ganz Kopenhagen 23,4.6. 

Eine Reihe von Arheiterhauvereinen, deren Organisation in allen 

wri-entlichen Punkten mit derjenigen des Kopenhagener Vereins 

ühereinstimmt, ist in Dänemark entstanden, so die Arbeiterbauvereine 

') ,,Arbeiterfreuncl", Jahrgang 1885 S. 249. 
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zu Aarhuus. Nykjöhing, Kallnndhorg. Holh<>ck. Kol

ding, Horsen. 

4. Schweiz. 1
) 

In der Schweiz, wo infolge der weitgehenden Teilung des Grund

besitzes und der Dezentralisation rles Stnats-. Gemeinde- und In<lustrie

lehern,, wohl auch infolge des durchgängig gesiinclercn Klimas die 

Wohnungsnot nicht einen so gefährlichen Grad erreicht hat wie in 

ancleren industriereichen Ländern Europas. ist die Tliätigkeit nu f 

die Abhilfe gegen den „Wohnungsmangel der mittleren nnd unteren 

Klassen beschränkt geblieben. Diese Bestrebungen gehen teils von 

den B auges ellsch aften zur Verbessern ng der '\Voh nun gs

ve rh iil tn isse, teils von den Arheitgehern aus. 

Von den Baugesellschaften nennen wir die »Zürich er Ge s e 11 s C' h a f t 

fiir Erstellung von Arbeiterwohnungen", gegrünJet im Jahre 1860, um 

„in Zürich oder dessen Umgebung gesunde uml passend eingerichtete ·w ohnungcn 

zu erstellen und diese womöglich nebst etwas Gartenland an Arbeiterfamilien 

mietweise oder käuflich unter erleichternder Bedingung verlragsmäfsiger kleiner 

Abzahlungen zu überlassen". Die Ge ellsehafl, deren Stammkapital aus 1200 auf 

den Namen lautenuen Aktien a 500 Frank besteht, hat bis zum ,Jahre 1873 in 

Aufsersihl 40 Häuser mit genau 100 '\Vohnungcn (20 Zweifamilienhäuser und 20 

Dreifamilienhäuser) hergestellt. 
Auf den Bau von Doppelgebäuden, w ,]ehe 2- 4 '\Vohnungen enthallcn, hat 

sich ebenfalls gelegt der im Jahre 1872 gegründete »Aktien bau vcrc in Zürich". 

Derselbe hat seit 1872 124 solche „Heimwesen" in 6 Baugruppen errichtet. Die 

Häuser sintl zum Verkaufe clurch allmähliche Abzahlung bestimmt. Die vom 

Bewerber zu lcistencle Anzahlung roufs wenigstens 1000 Frank, b i Heimwesen 

im ""Werte von über 10 000 Frank wenigstenR HJ0 
0 cles ·wertes hctrngen. Die 

monatliche Abzahlung beträgt., clie Verzinsung cles Kapitals uncl dessen Amorti

sation zusammengenommen. in der Regel nicht weniger als 2
/ 3 ° '0 <lcs '\VertR, aus

nahmsweise kann sie besonders bei gröfserer Anzahlung bis auf 
1

,2° 0 ermäf~igt 

werden. 8obalu an clem Kaufpreis 1/ 6 abbezahlt ist, ist c.lie Direktion berechtigt 

uncl nach .A.bzahluug von 1/a verpflichtet, auf Begehren des J{iiufcrs clas Heim

wesen auf ihn zu iibertragen, es müfstc denn clas Heimwe~en infolge hesonderer 

Umstände, namentlich wegen schlechter Bcwirt chaftung keine Sicherheit mehr 

fiir 2 :i des Kaufwertes bieten. Der Kostcnpr i der Hiiu. er S1\hwankt. zwischen 

7500 und 16 500 Frank. Die Abzahlungen der Käul'erclebitoren ") betrugen im 

Jahre 1882 allein i9 12H l!'rank. Die ursprüngliche gesamte Kaufschuld belief 

sich auf circa l 428 000 ]!'rank uml Rin<l Yon llicser berciR 5 l6 000 Frank getilgt. 

Über clie Höhe c.ler Dividende hcifst s im § 2 der Htatuten: ,,Die Aktioniire hc-

1) Viktor Biihmert, ArheitC'rvC'rh~ltnis~e mul ~'ahrikC'inri<'htnngen der HchwPiz. 

Zürich 1873. 
") Rcicha)'(lt a. a. 0. 8. 47. 
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anspruchcn keinerlei Gewinn, sondern blofs einen landesiiblichcn mäfsiO'en Kapi-

talzins." Für das Jahr 1882 betrug derselbe 4' 2 OJo. 
0 

„ In Winterth~r _wurde im Anfang des Jahres 1872 eine „Gesellschaft 

fur E:stellung ~1ll1ger Wohnhäuser" gegründet. Schon bis )litte 1873 

hatte sie 22 '\Vohnhäuser jedes für eine einzige Familie vollendet und teils zu 

4000-5000 Frank verkauft, teils 7.U 2-!0-300 Frank vermietet. 

I~ Jahre 1870 gründete man in Basel eine „Baugesellschaft für 

Arbeiterwohnungen'' mit dem bedeutenden Kapitale YOn 327300 Frank. 

Das Unternehmen cha~·akterisiert sich als ein gemeinnütziges, da die mühevolle 

Verwaltung unentgeltlich geführt wird und die Aktionäre sich mit einem Zins 

von J0 o b~guügen. Die Gesellschaft hatte bis Ende April 1873 36 Häuser voll

e1~<le~, 31 m Bau genommen und 41 in Akkord gegeben, was als ein sehr bc

fr1ed1gendes Resultat betrachtet werden mufs. 

X ebe~ dieser Baugescllschaf_t ist im Jahre 1873 die „Basler Bau gen Os s c n -

s c _h a f t fur Erstellung billiger Wohnungen" aus der Initiative der Ar

beiter enstanden. Die erste Anzahlung auf ein von der Genossenschaft erwor

bene~ Bauterrain hatte sie selbst geleistet und neue Gelder dadurch aufzunehmen 

g~sueht, dafs sie zu Subskriptionen für Obligationen aufforderte. Aus einer zu 

diesem Zwecke in den Basler Blättern im Monat Juni 1873 veröffentlichten Ein

ladung zur Subskription teilen wir folgendes mit: 

„Der grofse Beifall und die so erfreuliche zahlreiche Beteiligung, welcher 

unser Unternehmen, besonders von seiten des Arbeiterstan<les bisher o-e-

f d ' " 
un en hat, veranlafst uns, in dieser so wichtigen Sache mit Rücksicht auf 

die bereits vorgeschrittene Jahreszeit mit Entschiedenheit vorzuo-ehen, um 

noch für nächsten Winter möglichst viele Wohnungen herstellen :u können 

.. zu diesem Zw~ckc und behufs _rascherer Vermehrung des notwendige~ 

grofser n Baukapitals erlauben wir das Tit. gröfsere Publikum zur }Hit

wirkung einzuladen und hiermit eine allgemeine Subskription zu eröffnen. 

, Die Genossenschaft besteht jetzt aus 12 Genossen mit 16 000 Frank 

Kaptlalcrnlagc und wird sich <lieselbe noch bedeutend vermehren, sobald mit 

den Arbeiten begonnen werden kann. 

Von seiten des .A.rbeiterstandes sind nun auf Grundlao-e unserer Statuten 

un<l nach den in verschiedenen Versammlungen gc()'ebencn ErklärunO"cn 

über 120 .Uitgliecler mit einer 8umme von über 15 000 Frank, zu Anteilen 

von 100 bis 1000 Frank, beigetreten und weiterer zahlreicher Beitritt ist 

rnn clie~er Scii~ bei _ernstlichem Vorgehen mit Beginn der Arbeiten zugesichert. 

Es 1st _gcw1fs hiermit die .[ otwcndigkcit einer energischen Abhilfe des 

den Arbeiterstancl RO sehr bedrückenden Wohnungsmangels genugsam be

wiesen. 
Infolgedessen steht nun zu erwarten, dafs auch die llcrren Arbcito-ebcr 

I~~n~clsstancl uucl Kapitalisten sich an diesem so vielseits als sehr ge
0

mein~ 

nutzhch_ tmcl z,~cckmäfäig anerkannten Unternehmen auch in cntsprechcn

<ler Weise bctc1hgcn werden. Dieselben werden hiermit den besten Beweis 

ihrer Bereitwilligkeit, den Übelständen cler sozialen Verhältnisse kräftig 

zu begegnen, geben können. 
„ Diese Beteiligung kann geschehen durch Beitritt als Mitglied mittels 

Ubernahme von Obligat io1Lcn 2. Ranges von mindestens 100 Frank ver

zinsl irh an° o per.fahr un<l stammhaft mit Anteil von 20% cles allfälli~ sieh 
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ergebenden Reingewinns laut § 4 unserer Statuten; für gröfäere Beträge 

wenlen nach Verlangen des Tit. Subskribenten Kollektivtitel ausgegeben. 

Die Einzahlung kann iu von den Tit. Subskribenten selbst zu bestim

menden kleineren Terminen (von mindestens 2 Frank per Monat) geRchehen, 

wodurch es auch Minderbemittelten möglich gemacht wird, yermiitels gut 

verzinslicher und gesicherter Spareinlagen ohne irgend welches Opfer zur 

Besserung der Wohnungsverhältnisse in eignem und allgemeinem Interesse 

beizutragen." 
Im Lnufe der Zeit hat sich die Genossenschaft ihren inneren Einrichtungen 

nach sehr geändert. 'Nenn auch noch den Unbemittelteren die Erwerbung von 

Aktien erleichtert ist, so wird doch jetzt auf die Teilnahme der Arbeiter ein ge

ringeres Gewicht gelegt und hat deshalb die Gesellschaft den :Namen „Baselcr 

ßauvcrein" angenommen. 
ln Sc h a ffh aus e n haben im l'tfär7, 1872 eine Anzahl dortiger Indnstrieller 

und anderer gemeinnütziger Männer eine Gesellschaft für Erstellung billiger \V oh

nungen gegründet und für die :r.u gründende Gesellschaft folgentle Grund ätze 

adoptiert: 
Es werden an verschiedenen Punkten sowohl tles Stadtgebietes Schaffhausen 

als auch aufserhalb desselben bis auf eine Entfernung Yon höchstens 15 Minuten 

nach und nach gruppenweise billige Wohnhäuser erstellt. Jede '\Vohnung ist 

nur fiir eine Familie berechnet nnd soll für sich ein abgeschlossenes Ganze bilclC'n 

und womöglich mit etwas Pflanzland umgel en sein. Die Wohnungen sollen be

stehen aus Küche, Keller, Estrich, Wohnstube und 2 oder 3 Kmnmern. 

Diese \V ohnungen sollen vermietet, vorzugsweise aber uuter erleichtemtlen 

Bedingungen wietler verkauft werden. Die l'tliete soll so fc. tgcsetzt werden, claf~ 

aufser einer billigen Verzinsung des Kapitals noch der nötige Betrag fiir clcn 

Unterhalt der '\Vohnungen, die Amortisation und für die allgemeinen .Auslagen 

der Gesellschaft übrig bleibt. 
Die zum Verkaufe bestimmten Häuser sollen zu dem Selbstkostenpreise ab

gegeben und die Zahlungsbedingungen so gestellt wenlen, dafs der JGufor den 

Betrag in Monatsraten während einer längeren Reihe von Jahren abtragen kann. 

Bei tler Bauausführung soll auf möglichste Billigkeit gesehen wertlen, jeiloC'h ohne 

hierbei füe Soliclität, Wohnlichkeit und clie Sorge für Gesundheit au fscr acht, 

zu lassen. 
Zur Beschaffung der nötigen Fonds wird eine Aktiengesellschaft gebildet, 

deren Kapital für den Anfang auf 200000 Frank festgesetzt ist, jeLloch, wC'nn es 

das Unternehmen verlangt, noch vermehrt vverllen kann. 

Die Aktionäre haben auf keinen höhern Zius Anspruch als auf 4'/~ 0 
0 , aurh 

clann nicht, wenn das Unternehmen einen höheren Gewinn abwerfen sollte. 

Nach einer l't1itteilung des Präsidenten der Gesellschaft kostet ein ilaus mit 

6 ,v ohnungen per '\Vohnung samt 'l'errainkosten annähernd 5000 Frank, in einem 

Hause, das nur 2 Wohnungen enthält, 6000 Frank. Durch den Verkaufspreis 

wird die Gesellschaft keinen Gewinn erzielen, sondern sich mit dem 1 :auschilling 

samt aufgelaufenen Zinsen zu 5 % begnügen. Die "r ohnungen wenlen verkauft 

in 13jäbrigen Raten. 
Aktienbaugesellschaften bestehen aufserdem in 81.. Gallen, Bern, im 

Kanton Neuenburg in Locle und Chaux<lcfon,ls, sodann in Lausanne 

(Waadt) und endlich in Genf. 
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In Genf hafte sich die seit. der Dcmoliernng der Festuno·swerke besonders 

aufblühenrle Bauthlitigkeit Yornchmlich dem Bau von elegant~n Häusern ztio-e

wendet, -~a solche ~vegen c~cs grofsen Fremdenverkehrs sehr gesucht sind. N:ue 

Bauten fur die. arbeilcnde ]\_lasse waren sehr notwendig, um so mehr, als die in den 

·n!l"en untl wrnkhgen Strafseu der Altstadt licgenclen Häuser als ungesund be

zeichnet. werden mufs!en. Dem Wohnungsmangel suchten abzuhelfen die Asso

riati on immobilicre und mit ihr eng verbunden die im Jahre 1867 CYe

gri.indetc Assoriation coopcrativc irnrnohilicre, welche hinsichtlich des 

Baues YOn Arhe1!erwohnungen dem Bcis1Jiele von Mühlhausen folo-te. Der .Preis 

tler Häuser soll(e so niedrig bemessen werden, clafs ihr Kauf :uch denen er

möglicht wiirde, welche noch gar keine Ersparnisse bcsäfscn. Zu diesem Zwecke 

verkauft clie Gesellschaft ihre Riiuser durch ratcnweises Einziehen des Verkaufs

preises, so <~afs ein Arb~iter dadurch, dafs er jährlich nur wenig mehr als seine 

gewohnte llhete brzflhlt, m wenigen Jahren Eigentiimer einer einfachen aber be

haglichen '\Volmung werden kann. Um dies erreichen zu können durfte die 

Uesellschaft keinen Gcwin11 aus dem Verlrnufspreis der W ohnun~en erzielen 

"olle1~ und mufste <lic Verwaltungskosten möglichst niedrig stellen, so dafs die 

Assocml!on cooperative immobilicre als eine gemeinnützige Gesefüchaft sich 

C'harakterisiert. 
Nach den Statuten hat die Gesellschaft zum Zweck: 

1. tlen Bau von Einzelfamilienhäusern mit Garten 

2. die Vermietung solcher Häuser oder auch ' 

3. tlen Verkauf derselben an die l\Iieter; der Verkaufspreis ist höchstens m 

rinem Zeitraum rnn 20 Jahren abzutragen, 

4. clic Annahme von zu verzinsenden Geldern, um den Ankauf von Aktien 

:r.n ermiiglichcn uncl mit diesem Unternehmen einen Kredit- unrl Konsumverein 

zu ve;·binclen. . I<.:s. kann ~ich ein Aktionär für mehrere Häuser in dem Register 

der Gesellschaft c111schre1 bcn lassen, es darf indessen nur eins an ihn verkauf!, 

werden. 
Der Kiinfer mufs folgcncle Verpflichtungen eingehen: Er clarf niemals 

im Garten Bauten ,ornchmcn, so dafä diesem seine ursprüngliche Bestirnmuno- CYC

wnhrt bleibt; er darf Rein Raus nicht zum Kleinverkauf von rrcistigen Getriinl;en 

oder wm i-iitz einer unmoralisrhcn Profession hergeben und °er mufs clas Haus 

his znr viilligen Abzahlung tles Preises gegen Feuer versichern lassen. Der Preis 

r.inPs Hauses ist gleich dem Betrage der Selbstkosten, vermehrt um einen ver

h,iltnismäf~igrn Teil tler allgemeinen Kosten der Gesellschaft. Der Mietpreis 

hetriigt 7 "" des Verlrnufäprciscs uncl ist monatlich i-.ahlbar. Der Gesefüchaft.s

J'onds wurde auf 250000 ]<'rank, geteilt. in Aktien zu 100 Frank normiert. Das 

Kapitnl, mit welchem <lie (fosellschaft. das Unternehmen begann, bctrng jedoch 

nur 19400 Frank, welche allmählich auf LOö000 Frank gebracht wur<len, 80 dafs 

hi:: Enüe 1871 ~0 Häu~er versehiedener Art mit mehr oder weniger grofsen 

Uarten ;mm .Preise von oOOO 9000 Frank im Gesamtwerte von 215000 Frank er

b.aut ~,<'rden konnten. Ausgangs 1872 wurcle zur Zeichnung von 1450 neuen Ak-

11e11, Jccle zu 100 Frank, clie ebenfalls 4¼ % Dividende bringen sollten, einge-

1:ulen und gleichzeitig der Uau eine~ neuen Quartiers in Aussicht genommen. 

i-il'.11011 bis zum l'tliirz 1873 waren Yon den neuen Aktien 966 übernommen worden; 

nnter <lcn neuen Aktionären befanden sich neben gemeinnützigen l'tläunern auch 

mehrere Industrielle un<l Arbeiter. 

Staat wie~l•Jl'iCllaft1. Studien. 1 L 513 
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Noch ausO'eclehnter und erfolgreicher nls die Thiitigkeit der 

Baugesellschaffen ist die Wirksamkeit der schweizerischen A: bei t

g e b er. Der Bau von Arbeiterwohnungen durcl~ d~n Fahnkherrn 

kommt in der westlichen Schweiz seltener YOr. weil die bedeutendste 

Industrie der Westschweiz, nämlich die Uhreninc'lustrie, wesentlich 

Hausindustrie ist. Die Unternehmungen zur Beschaffung von Woh

nungen für die Arbeiter seitens der Arbeitgeber werden um so zn,hl

reicher, je weiter man von '\Vesten nach Nordosten ge~en den Boclen

see kommt, uncl es zeigt sich auch in der Schweiz. dafs ehe Unternehmer 

bezüglich der Fürsorge für Arbeiterwohnungen besonc:ers tlüitig auf 

dem Lande waren, nicht nur aus humanen Rücks1cl1ten, sondern 

im wesentlichen aus richtig verstandenem Geschiiftsintercsse, <ln. es 

für viele Unternehmungen aufaerhn,lb cler Stiidte Lebensfrage ist, 

sich einen Stamm tüchtiger Arbeiter zu sichern. Die grörseren 

Arbeitgeber in ländlichen Fabrikclistrikten hetrachtcn daher d!e 

ArbeiterwohnunO'en als etwas zu ihrem Geschiifte Gehöriges. 810 
b b . 

bauen nicht nur selbst Häuser, sondern schrnken auch Ar mtern, 

welche eiO'ne Häuser bauen wollen, den Bauplatz uncl dns Mnterial 

oder gebe~ ihnen Vorschüsse zum Kauf fertiger Häuser. Hi1rnichtlich 

der 'IVobmmgsfürsorge für die Arbeiter steht wiederum voran der 

Kanton Zürich. Es folgen St. Gallen, Basel, Solotlmrn u. s. w. 

Endlich ist aus der Schweiz noch zu erwiilmen der Einflufs der 

Eisenbahnen auf die 'IVohnung Yerhiiltnissc, indem sie den Ar

beitern es ermöglichen, 2- 3 Stunden weit vom Etablissement zu 

wohnen. Die schweizerischen Ei~enbahngesell. chaften liaben sehr 

billige Abonnementspreise eingeführt, und die Ar~eiter benutz~n 

morgens und abends diese Fahrgelegenheit, um gegen die v_erhültms-

mäfsiO' gerinO'en Kosten derselben die Yid gröfsercn VortC'ilC' zu ge-
b , o 

niefsen, welchen eigner Herd auf eigner , cholle gewährt. 

5. Deutschland. 

Wenden wir YOn diesen Bestrehnngen zur Lösung der Arheiter

wohnungsfrage in verschiedenen Liinclern den Blick auf Deutschlnnd. 

so müssen wir leider wahrnehmen, dafs man hier in den in Rede 

stehenden Bestrebungen den genannten Ländern und namentlich 

England nachsteht. 
Die Mafsregeln, welche bisher in Deutschland getroffen worden 

sind um eine Besserung in den ·w ohmerhi.iltnissen der arbeitenden 

Kla~sen herbeizuführen, erstreckten sich auf rine Verb c s s e ru n g 
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cl er s c h 1 echten "\V oh nun g e 11 und auf eine Vermehr u 11 g der 

der Zahl nach ungenügenclen Wohnungen. Die Ziele der 

deutschen '\Volrnungsreform waren also die gleichen, wie sie die 

englische sich stellte. Aber im Unterschiede von England suchte 

man eine Verbesserung der Arbeiterwohnungen nicht im Wege der 

staatlichen Gesetzgebung, sondern der kommunalen Po1izei

" er o r d nun gen zu bewirken, weshalb auch diese W ohnungsrefonn 

nur von lokaler, hesch6inkter Bedeutung ist. Und was das andere 

Ziel. clic Vermehrung der der Znhl nach ungenügenden "\Vohnungen 

betrifft, so hahen die darauf gerichteten Bestrebungen in Deutschland 

lange nicht die Ausdelmung und Verbreitung gefunden, wie es in 

anc1eren Kulturstaaten, vor allem in England der Fall ist. 

Die l\Iafsregeln der öffentlichen Gesundheitspflege zur V erhesserung 

drr Arbeiterwohnungen beRtehen in den Verordnungen, welche die 

Polizeihrhörden in verschiedenen deutschen Staaten gegen die schreiend

~tcn Folgen der 'IV olrnungsnot erlassen haben. 

1. Die polizeilichen Mafsregeln gegen ungesunde 

'IVohnungen. 

Die heutigen Banpolizeinormen treffen nicht nur in Bezug auf 

die Festigkeit, Feuersicherheit und Zugängigkeit weitgehende Für

sorge. sondern haben auch angefangen, der gesundheitlichen Seite 

mehr als früher Rechnung zu tragen. Die Vorschriften der letzteren 

Art betreffen hauptsächlich folgende Punkte: 

Einma'i mufs die Stellung und Lage der Gebäude hinreichende 

Gewiihr für illl'e Trockenheit und für genügenden Luft- und Licht

zutritt bieten ,Strnfsen breite, Hofflucht). Dasselbe gilt von den 

einzelnen Haupträumen (Zimmer- und Fensterhöhe; Beschriinkung 

der Dach- und Kellerwohnungen). 

W citcr sorgen sie für zweckentsprechende Ansammlung und 

Beseitigung der Abfallstoffe (Abzugskaniile, Aborte, Beseitigung der 

Fiikalsto:ffe), für awircichen<les Wasser u. s. w., und endlich treffen 

ie - ein Hauptpunkt - Mafsregeln bezüglich des Schlafstellen
wesens. 

Aus der grofsen Zahl derartiger kommunaler Verordnungen 

führen wir al besonders cl1arakLeristisch an die Polizeiverordnung 

von Arnsberg und Düsseldorf vom Jnhre 1879 und die Bau

orclnung von Ch e m n i t z vom J ahrc 1885. 

Die erstere cntMlt. folgenue Bestimmungen: 

Vom 1. }f ai 1879 au darf niemanu in <las von ihm ganz oder teilweise be-
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wohnte Haus gegen Entgcll Personen unter Gewährung von \Vohnung und Kost 
(Kostgänger) oder unter Gewährung von Wohnung nrnl Bett (Quart.iergänger) 
aufnehmen oder bei sich behalten, wenn er nicht für diese Personen genügend<' 
Schlafräume hat, welche den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen: 

a) Die Schlafräume dürfen mit <len eignen Schlaf- un<l \Vohndiumen des 
Kost- und Quartiergebers und dessen Hausangehörigen weder in offener Y er
bindung stehen noch durch eine Thür verbunden sein. 

b) Jeder Schlafraum für Kost- o<ler Q,uarticrgiinger mufs gecliclt, mit einer 
Thür verschliefäbar und mindestens mit einem Fenster in der Aufsenwaml drs 
Hauses versehen sein; auch darf derselbe nicht mit Abtritten in Verbindung 

stehen. 
c) Der Schlafraum mufs für jede Person mindestens 10 cbm Luftraum haben. 
d) Für je zwei Kost- oder Quartiergänger mufs mimlcstens ein Bett uncl 

ein Waschgeschirr vorhanden sein. 
e) An der Thür des Schlafraumes mufs auf der Innrnseitc eine 'raf<'l 

hiingen, auf welcher die zulässige Zahl der den Schlafraum bcuufaemlcn Kost
uncl Quartiergänger angegeben ist. Die Rithtigkeit <lieser Angabe wircl auf ,lcr 
'l'afel selbst nach der J\Ieldung von der Polizeihchörde bescheinigt. 

Kost- und Quarticrgänger dürfen nur in den für sie hcslimmten JUiumcn 

Schlafstätten haben uncl benutzen. 
Die e Räume dürfen nicht von Personen yerschicdcncn Geschlechts als 

Schlafräume benutzt werden. \Ver Kost- und Quarticrgängcr hei sich aufnimmt, 
mufs davon unter .A.ngabe clcr Zahl der a.ufzunehmcnc1ell Perwncn und der fiir 
dieselben bestimmten Räumlichkeiten cler Ortspoli1.cibehörclc binnen 6 'l'agcn 
Anzeige machen. Eine Vermehrung der Zahl cler Knst- urnl <iuarticrgängcr uncl 
jede Veränderung der Räumlichkeiten ist in gleicher Weise und innerhalb c1er

selben Frist zur .Anzeige zu bringen. 
Die Chemnitzer Bauordnung von 1885 stellt als mafsgebend den Grund

satz a.u die Spitze, dafs durch den Bau gegen clas Gebot der :Festigkeit, J!'eucr
sicherheit, Gesundheit, Zugängigkcit, gegen Sicherheit clcs V erkchrs uncl sittcn
polizeiliche Rücksichten nicht verstofscu werden darf. Kommt. der Bauherr ,lcn 
von diesem Grundsatz geleiteten Anordnungen c1cr Baupofüieibehörcle nicht nach. 
so hat er zu gewärtigen, dafs auf seine Kosten. was im öffentlichen Intcressr 
ocler aus polizeilichen Rücksichten zu thun niitig ist. von Obrigkcitswegcn YOl'l-(<'

nommen wird. Die hieraus erwachsenden Kosten bilden eine öffentlich-rechtliche, 
im Zwangswege einziehbare Last cles Grundstück.. Ehe Baugenehmigung crteill 
wircl, sind vorher die ba.uplanmäfsigen Strafscn, Plätze, Schleufsen uml \Vasser
laufbcrichtigungcn ordnungsmäfsig unter hehiirdlither A ufäicht herzustellen. Alle 
Bauten, sowie jccle V crwenc1ung von Räumen, \Yelehc hierfür in clcm genehmigten 
Baurifs nicht bestimmt waren, zu \Vohn-, Arbeits- ocler Versammlungsräumen 
dürfen nur nach Genehmigung der Baupolizeibehörde vorgenommen werden und 
es darf die Ingcbrauchnahmc von Neubauten nicht eher erfolgen, als bis nach 
geschehener Besichtigung baupolizeiliche Erlaubnis erteilt ist. 

Die Anzahl cler Stockwerke (als solche gelten auch Mansarden) ist abhiingig 
vom Abstand der Baufluchtlinien voneillanclcr. \·ier ·tiickigc IläuRer sind nur an 
Strafsen, an welchen jener Abstautl mindestens 17 m, fünfstöckige nur au Strafsen, 
au welchen derselbe 21 m bcträgl, zulässig. 1\Ichr als 5 SLock\1crke tlarf iibcr
haupt ein Haus nicht haheu. Nehcngehiirnle dürfen nur eine sokl1c Höhe er-
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hallen, dafs <len Hiifcn desselben Grundstücks sowie den auf diesem vorhandenen 
\Vohn- .?der Arbeil~r~umen, ~uch bei einer möglichen Überbauung der Xachbar
gmndstucke, der not1ge Zutritt von Luft uncl Licht gewahrt bleibt. Jlfehr als 
4 Stockwerke sind für solche Gebäude nicht erlaubt. Sind benachbarte Grund
stiicke räumlich so beschränkt, dafs eine ßrrichtun.,. von Nebeno-ebäuden au be
liebiger Stelle und in beliebiger Höhe auf einem je:lcn derselbe~ unthunlich isl 
so kann durch die Baupoliieibehörclc auf Antrag eines Grundbesitzers die Art 
und \Veisc, wie beiderseits zu bauen ist, von Obrigkeitswegen festo·estellt werden 

\Vohnungeu im Dachgeschofs, clie übrigens in cler Ausdehnu~o- ihrer halbe~ 
~n'.ndflächc ~ine Höhe von mindestens 2,25 m haben müssen, sind

0 

nur dann zu
lass1g, wenn 1m erste_n Dachraum für jede Wohnung im Ilause wenigstens je eine 
Kammer vorhanden 1st. Schlafräume im zweiten Dachraum sind verboten. 

Im eim1elnen isl bestimmt, dafs alle \Vohn- und Arbeitsräume in Erd- unci 
Obergeschossen mindestens 2,85 m im Lichten hoch sein müssen. Jedes mit Ge
bäuden besetzte Grnndstück mufs einen Hofraum haben. Überdeckte Lichtböfc 
sind mit geeigneten Ventilationseinrichtungeu zu versehen. Ausführliche Vo _ 
schriflen sind gegeben für Anlagen uml Räume, welche Bauten, fremde Grum~
sliickc ode~· de~·cu Benutzung benachteiligen oder belästigen. Einer eingeheudon 
J.legc:_ung ist_ ehe Beschaffung der Gruben und Abtritte, die Ableitung der A.b
lallwasser, die Anlage von Wasserleitungen unterworfen. 

J~ic _J_Ianclha?ung __ c~ics~r Bestimmungen uncl überhaupt die Besorgung cler 
b,aupol_1ze1_hehcu Gcschaitc 1St emer besonderen, unter Leitt1ug eines juristischen 
J~al_smnghcds st~hcmlen Abteiluug übertragen. Der Abteilung stehen aufser dem 
not1ge11 Expcdll1ouspersonal drei Bautechniker für clic ßec,ulachtuuo· und clic Bc
au_l'sichti_gun~ zur alleinigen Verfügung. Vollkommen g~lrennt v~n llieser Ab
te1lunA' 1~t cl1c Abteilung für ~tädtische Bat1tcn; ic untersteht ciuem 'J'cclmiker 
dem , tatltbaurat. Von ihr werden auch (lir Bebauungspläne, St.rafsenanlacren uml 
clerg-leichen bearbeitet, so t!afs die '11cchniker der Baupolizeiabteilnno· ihre cre-
samtc Thätigkoit den Privatbauten widmen können. 

0 
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Diese urnl andere ähnliche Vorschriften gaben ohne allen 
Zweifel deu Behörden wesentliche 1l ittel an die Hand, um die 
Gesundheitsmiifogkeit neuer "\Vohulüiu ·er und '\Volmdumc sicher
;mstellen, sie ln.ssen aber fast überall die bestehenden Gebiiuue un
berührt. Zudem hat die B,wpolizei mu· ein Aufaichbrecht hezürrlich 
tlcr vorschriftsmäfsigen Herntellung der Gehiiude, nicht aber :her 
cl~e ~~rt und ,v eise. wie dieselben l1e1111tzt werden; sie vermag nicht, 
die Cberfüllnng der'\\' ohnriiume zu verhillllern. Um crecren die Be
nutzu11g uugcsund r "\Y ohnungen und die Überfülluu: ~-ou '\Vohn
riiumen einschreiten zu können, fehlt es der Polizei an der sicheren 
gesetzlichen Grnudlage, d. h. an einem G ei,etz über die Benutzung 
von ,v olmriitunc11. "\Vo die Polizei vorgegangen ist, handelt es sich 
zunH:i-,t nur um die Y erhinderung der Überfüllung von Herbergen 
nnd 'l'hlafhiiusern für A rl1eiter. Allein im Grofsherzogtum Ha d c 11 

wmtlen 1lnrc h die Verordnung. }J('(n,ffencl <lie Sicherung cler öffent-
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liehen Gesundheit und Reinlichkeit, vorn 27. Juni 1874 den Bezirks

räten einige Befugnisse in Betreff ungesunder Mietwohnungen ein

geräumt. Selbst wo ein Einschreiten der Polizeibehörde gegen die Be

nutzung ungesunder Wohnungen möglich wäre, unterbleibt dasselbe, 

da die Kosten eines solchen Verfahrens die Gemeinde zu tragen hat 

und ein Teil der Gemeinderatsmitglieder aus mtheliegenden Gründen 

ein solches Vorgehen zu verhindern sucht. Weil die Polizeibehörde 

sich an keinen andern Entschiidigungspflichtigen halten kann, so ver

mag sie noch viel weniger, die Benutzung ganzer Häuser oder Hiiuser

gruppen zum Bewohnen oder Vermieten zu Yerbieten. 
Es ist zwar in den letzten Jahren durch öffentliche 1'fafs1rnl1111en, 

besonders in den grof ,en Stüdten, Yielen Übelständen, wie sie aus 

der Beschaffenheit der Wolmhänser, ihrer Lage und Umgebung her

vorgehen, abgeholfen worden - es braucht nur an die Verbreiterung 

der Strafsen, an die Aufstellung neuer Bebauungspläne, nn die 

Kanalisation, an die öffentlichen ,Vasserleitungen erinnert zu werden-, 

aber von einer durchgreifenden und dauernden Verbessenmg der die 

Gesundheit und die Sittlichkeit schädigenden ,Vohnungen kann Lei 

diesen Polizeiverordnungen nicht gesprochen werden. 

2. Die Herstellung neuer ""\Vohnungen. 

Die Bestrebungen, eine Vermehrung der ,Vol11111ngen herbei-

zuführen, lassen sich unter folgende Gesicht punkte bringen: 

1. die Unternehmungen der Arbeit" ober; 
2. die spekulativen Unternehmungen; 
3. die gemeinnützigen Bau g es e 11 s c lt ,t f t e n; 
4. die genossenschaftlichen Unternehmungen. 

1. Viele , ja vielleicht das meiste zu einer besseren Ge taltung 

der ,Vohnungszu tünde der arbeitenden BeYülkenrng ist bisher Yüll 

den Arbeitgeber 11 (Grofsiudustriellen: Aktiengesellsch,tfteu, J.i'ahri

kanten. Bergwerksbesitzern) geleistet worden. "ozu ·ic wohl weniger 

durch menschenfreuudlichc Dcwcggriiude .lls a.u ' wohlverstandenem 

GesclüiftsiHtereH e voranlafst wurden. 
Der Arbeitgeber kann z. B. ein grof!:ies Interesse (1aran k1heu. 

dafs W ohnuugeu für die A rbt•iter in nicht zu grofoer Entfernung 

rnn tler Arbeit stiitte gelegen siml, tlenn ein weiter ,Veg zur ArhPit 

greift die Krüfte des Arbeiters an und vermindert seine Lei ·tungen, 
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oder der Arbeitgeber mufs, wenn seiu Eta1lisseme11t weit entfernt 

von Städten ist, danach streben, sich die erforderlichen Arbeits
kräfte zu gewinnen und zu erhalten. 

Aber auch im allgemeinen ist es für den Arbeitgeber von grofsem 

""\Verte, wenn die Lebenslage seiner Arbeitnehmer verbessert wird, 

wenn ihnen also in erster Linie gute \Volmungen verschafft werden, 

in denen die Pflege der körperlichen Gesundheit und der Sittlichkeit 

gedeiht; eine schöne „Häuslichkeit" ist von Einflufs auf die ganze 

Lebenshaltung, Gesinnung und Berufsthätigkeit des Arbeiters. 

Die Mitte 1, deren sich die Arbeitgeber zur Befriedigung des 

""\Volmungsbodürfnisses ihrer Arbeitnehmer bedient lmben, sind ver

schieden. Am hüufigsten scheinen Häuser nach dern Kasernensystem 

gebaut worden zu sein. Die :Mietpreise sind dabei meist niedrig be

messen. Die 'Herstellung von Einzelfamilienhäusern und der V er

lrnuf derselben an die Arbeiter ist weniger häufig vorgenommen 

wonlen, denn auf der einen Seite befinden sich die Arbeiter sehr 

oft nicht in der Lage, dmch Ersparnisse das Haus nach und nach 

in ihren Besitz zu bringen; ,rnf der andern Seite aber wollen die 

Arbeitgeber Veranstaltungen treffen, welche für ihre Etablissements 

von dauerndem Nutzen sind, sie wollen dauernd über die von 

ihnen erbauten Wolunmgen verfügen können. Es ist nun aber, wenn 

die Arbeitgeber Wohnungen nach dem Cottagesystem bauten, viel

fach ,orgckommen, dafs der Arbeiter, nachdem er sich in den Besitz 

de YOm Arbeitgeber hergestellten Hauses gesetzt hatte, der Arbeit 

ent agte und entweder J\Iietsherr wurde ocler eine vorteilhafte Gelegen 

h ·it des Baus,'erkaufs benutzte und sein Häu chen mit einem an

sehnlichen Geldgewinne in der Tasche vorliefs. Eine Reihe von 

~ \rbei tenvohnungen gelangten auf diese ,V ei e in den Besitz von 

Leuten, die in gar keiner Beziehung mehr zu dem Fabrikherrn 

tanden, welcher mit eignen grofsen Opfern j enc ""\Volmungen erbaut 

hatte. Die Arbeiter der Fabrik rnuf ton nun aber doch wieder 

anderswo, vielleicht weit entfernt von derselben, ihr Unterkommen 

suchen, wenn es der Fabrikherr uicl1t rnrzog, jene in anderen Be itz 

übergegangenen Hiiuser zu hohen Prei~cn wieder zu erwerben . Auch 

i t e Yiclen Arbeitgebern zu lästig, in langdauornde geschäftliche 

Beziehungen, wie es beim Cottacresystem der l!.,all ist, einzugehen. 

Eher wird der Arbeitgeber seinen Arbeitern Baufantl überlassen, 

sei es uncll tgeltlich, sei es zu mäfsigem Preise, oder Baumaterial 

zur Verfiiguug stellen, um di<> Arbeiter selbst zum Bauen zu 

,rranlas ·en, oder ihnen Bauunten,tiitzungen in Form von Priimien 
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gewähren oder ihnen das erforderliche Baukapital zu niedrigem 

Zinsfufse vorschiefsen. 
Sehr viel ist für ordentliche Unterkunft der Arbeiter auf den 

Bergwerken Pr e u f s e n s, sowohl den fiskalischen als den privaten, 

gethan worden. 

Der preufsische Fiskus hat sich bei den vou ihm getroffenen Ein

richtungen zu Hebung des leiblichen W obls seiner Arbeiter auf den Bergwerken 

(Beschaffung billiger Lebensmittel, Arbeitsprämien, Versicherung, Sparkassen, 

Kirchen und Schulen u. s w.) namentlich auch die Fürsorge für A.rbeitc,·woh

nungen 1) angelegen sein lassen und hat dieses Ziel im allgemeinen auf 4 \V cgcn 

zu erreichen gesucht: 
1. die "\Verke bauten auf dem hierzu bestimmten 'l'errain die Häuser fiir 

eigne· Rechnung und vermieteten die darin vorhandenen Räumlichkeiten an die 

Arbeiter, oder 
2. die Werke bauten die Häuser und verkauften sie an geeignete Ar

beiter, oder 
3. die Werkskassen unterstützten diejenigen ArbC'iter, welche für eigene 

Rechnung Häuser bauen wollten, durch Geldvorschüsse, Prämien und dureh Über

lassung des hierzu erforderlichen Terrains, oder endlich 
4. die Werkskassen gewährten blofs Geldvorschüsse au die ArheiLer ohne 

Überlassung von Terrain und überliefäen es denselben, in beliebiger Weise sich 

anzubauen. 
Es wurden u. a. von den fiskalischen \Verksverwaltungen verausgabt an un

verzinslichen Hausbauvorschüssen im Jahre 1873 161050 'rhlr., im ,1 altre 1874 

179200 Thlr., an Prämien zum Bau von A.rbeiterhäusern im Jahre 1873 72075 Thlr. 

im Jahre 1874 9O.JAO 'l'hlr. 
Eine Erhebung aus dem J abre 1874 ergab folgemlP für die richtige Be

urteilung der Verhältnisse des 8aarbriicker Bergarbeiters intcre saute und 

mafsgebende Thatsachen: Am Schlusse des Jahres 1873 waren im ganzen Be

zirke tler König!. Bergwerksdirektion zu ~anrbriicken überhaupt heschäf'tigt 

21812 l\Iann. Diese hatten ca. 59600 Angehiirige zu crnlihl'Cn, so dafs die ge

samte bergmännische Beviilkerung am Schlul's des ,J ahrcs 1873 si ·h auf ru11ll 

81400 1\lenschen berechnet. Von llen Arbeitern waren 58 " 0 verheiratet, 42 11 
0 

unverheiratet. Von der Gesamtzahl besal'sen zu Ende des Jahres 1871 38,11 "o 

ein eigenes Baus uncl 29,:l 1 ° 0 Feld, \\'icsen u. derg-1. Innerhalb des Grnben

bezirkes wohnten damals: 

28 ° 0 der Belegschaft mit Familie im e i g· n c n Hause, 

18 ° 0 mit Familie in 1\lietwohnungen, 
20 ° 0 (ohne Familie) in den Schlafhäusern der lh-uben uml 
3-i O 

O (ohne Familie) waren als sogenannte „Ei111icge1"' bei einheimi~chcn 

.B'amilien in Kost und Logis. 

In dem 33jährigen Zeitraum von 18-12-1874 sind in dem Saarbrücker Be

zirk 3742 Bergmannshäuser durch Bauprämien entstanden. Davon sind 

1) .,Die .Einrichtungen zum Besten der .Arbeiter auf den Bergwcrkrn Prcufscns. 

Berlin 1875. ·' 
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1126 oder 3O,0V 0/o in den Bergmannskolonien, 
2616 oder 69,91 °lo in anderen Ortschaften, 
2063 oder /\5,13 °1

0 mit ver?.inslichen Darlehen aus der Knappschaftskasse, 

1444 oder 38,59 ° 0 mit unverzinslichen Bauvorschüssen aus der Staatskasse, 

235 oder 6,28 °, 0 ohne solche Darlehen oder Vorschüsse erbaut. 

Die bis Schlufs 1874 gezahlte Prämiensumme betrng 807 965 und die als 

Darlehen gegebenen Summen betrugen 687 372 Thlr. Hi Sgr. 6 Pf. aus der Knapp

schaftskasse und 632 350 Tblr. aus der Staatskasse. Von der aus der Staatskasse 

als Darlehen hewilligten Summe waren bis Ende 1874 bereits 271474 Thlr. 9 Sgr. 

amortisiert und standen als Schuld noch 360875 Thlr. 21 Sgr. aus, woran noch 

1238 Bergleute als Schuldner beteiligt waren. Durch die neuerbauten 3742 Häuser 

ist mindestens ebenso vielen Familien und einer noch gröfseren Anzahl unver

heirateter Bergleute ein Unterkommen gewährt und die Hauseigentümer sind 

durch ihr Besitztum dauernd den Gruben gewonnen worden. 
Auf den ober s eh l es i s c h e n \Verken suchte man den Arbeitern den eigenen 

Bau der Hänser dadurch zu ermöglichen, dafs man fiskalische Gebäude an die 

Arbeiter verkaufte oder ihnen zinsfreie Vorschüsse gewährte oder Bauplätze nebst 

kleiner Ackerparzelle übcrliefs. Mit dieser Hilfe erbauten die Arbeiter über

haupt 416 Hiiuser mit etwa 1727 J<'amilienwohnungen. Die Häuser sind gewöhn

lich massi, gebaut, einstockig und enthalten 2, 3, 4, auch 5 Familienwohnungen. 

l~rst in den 7Oer J ahrcn sind gröfsere Häuser mit 8 Familienwohnungen in Ge

h rauch gekommen. 1\lan sucht jetzt hier, wie auch auf den andern "\Verken, wegen 

vielfacher anderweitiger Yerkaufsspekulationcn dazu überzugehen, Arbeiterwohn

häuser für 'taatsrechnung zu bauen und an Arbeiter zu vermieten und das seit

herige System dementsprechend zt1 beschränken. 
Um auch den unverheirateten und überhaupt solchen Arbeitern, welche in 

nahegelegenen Häusern kein Unterkommen finden können, insbesondere den in 

gröfserer Entfernung angesessenen Arbeitern ebenfalls gerecht zu werden, sind 

iihcrall, wo das Betllirfnis sich geltend machte, Schlafh,luser errichtet worden. 

Von tler Saat·brücker Gegend, wo man solehe zuerst erbaute, verbreitete sich 

dic~e Einrichtung in Verhindu11g mit ::llenagcn nicht blofs auf andere fiskalische 

\\' crkc, sondern auch auf Privatwerke. Die Bergleute, welche von ihrer ferneren 

Heimat beim Brginn der \Voche zur Grube kommen, können in diesen 'cblaf

häu ern bis mm Sonnabend, wo sie wieder zurückkehren, bleiben und finden 

dort g-egen geringe Vergiitung- nicht nur 01.Jtlach uud Schlafstätte für die Nacht, 

sondern auch gemeinschaftliche Versammlungs:dmmer für den 'l.'ag und Einrich

tungen (Küchen), in welchen sie sich aus meist selbstmitgebrachten Lebens

mitteln ihr Essen bereiten können, oder in welchen nach Art der eigentlichen 

\' nlkski.ichen gemeinschaftlich für sie gekocht wird. Der Beitrag jedes Schlaf

hausbewohners beträgt durchschnittlich„für den l\lonat 2 1\lark, er erhält dafür 

nicht nur ein vollständiges Bett samt Uberzügen, sondern fl.uch das zum Kochen 

niitige Brennmaterial, die gemeinschaftliche llcizung und Beleuchtung. Ganz 

besondere Sorgfalt wird cler ordnuugs- und gesundheitsmäfsigen Instandhaltung 

1lcr Schlafhäu~er zugewendet. Da clie hieraus erwachsenden Kosten nicht immer 

allein durch die Beiträge der Schlafhausbewohner gedeckt werden können, so 

übernimmt der Staat die erforclcrlichen Zuschüsse auf seine ,verkskassen. Die 

Einrichtung der Schlafhäuser hat indessen erst festen Fufs gefafst, nachdem es 

gelungen war, die Direktionen der Eisenbahnen dazu zu veranlassen, für die aus 
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enUerntcren Orten zur Grubenarbeit kommenden und wieder nach Hause zurück
kehrenden Bergarbeiter günstige Fahrgelegenheit mit ermäfsigten Fahrpreisen 
einzuführen. Für Saarbrücken und Oberschlesien ist diese Anordnung von grofser 
Bedeutung geworden. In Saarbrücken und Oberschlesien, wo die Entfernungen, 
welche auf den Eisenbahnen durchfahren werden, meist beträchtliche sind, wird 
von jedem Bergmann für die Meile Weg (7 1 

2 km) 10 Pf. entrichtet (ebenso viel 
wie bei der Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen). "\Yo die Beteiligung 
hinreichend grofs ist, sind besondere Arbeiterzüge zwischen den fahrplanmäfsigen 

Ziigen eingeschaltet. 
"\Vas die Fürsorge der Privatbergwerks besitze r betrifft, so ist dieselbe 

seit ungefähr 20 Jahren in grofsartigem Jlfafsc hervorgetreten; namentlich an den 
mit raschem und zum Teil plötzlichem Bevölkerungszuwachs emporgestiegenen 
Sibwn der Steinkohlenindustrie. Diese Fürsorge zeigt sich am erheblich
sten und erfolgreichsten in den Kohlendistrikten von Oberschlesien, "\Vestfalcn 
und der Rheinprovinz, sowie in denjenigen Erzdistrikten wie J\Iansfeld. Kom
mern, Rambeck, wo der Bergbau von gröfseren Gesellschaften und mächtigen 
Iudustriellen betrieben wird. Weniger bedeutend erscheinen die Aufwendungen 
für die Ansiedelung der Arbeiter in den allmählich entwickelteu Erzrevieren des 
Oberbergamtsbezirks Klausthal und im rechtsrheinischen Teil des Oberbergamtsbc
bezirks Bonn. Hier wie auch in der dichtbevölkerten Provinz Sachsen war ein 
alter, ausreichender und meist sefshafter Bergmannsstand mit eignem Haus und 
Grundbesitz in erträglichen Verhältnissen vorhanden, und die neu anziehenden 
Arbeiter fanden in den grofsen, enge gelegenen Dörfern leicht ein entsprechendes 

Unterkommen. Erst in neuerer Zeit, als die Gruben infolge plötzlich gesteigerter 
Anforderungen ihre Produktion gewaltig vermehren mufsten, trat auch an diese 
Bergwerksbetriebe die Notwendigkeit heran, die zur Heranziehung einer gröfseren 
Zahl von Arbeitern und zur Festhaltung derselben geeigneten Anlagen zu schaffen. 

Im allgemeinen waltet bei den Bestrebungen der Privatbergwerksbesitzer, 
Arbeiter in der Nähe ihrer GruLen anzusiedeln , das System weitaus vor, die 
Arbeiterwohnungen auf eigne Kosten der "\Verksverwaltung herzustellen und an 
die Arbeiter gegen eine mäfsige J\liete zu überlassen. Man war dabei zu<>leich 
bestrebt, die den Arbeitern überwiesenen "\Yohnräume möglichst bequem aus
zustatten, um denselben ein angenehmes Heim zu schaffen. "\Vährend man früher, 
vor etwa 30 bis 40 Jahren, sich darauf beschränkte, dem Arbeiter mit seiner 
Familie eine einfache Stube ohne sonstige Nebenräume, höchstens mit einigem 
Kellergelafs zuzuweisen und sich bemühte, möglichst viel Arbeiterfamilien in 
c in e m Haus unterzubringen, also Massenquartiere einzurichten, ist neuerdings, 
infolge der bis dahin gemachten Erfahrungen und auch infolge der richtigen 
Erkenntnis der Nachteile, welche das Zusammenwohnen vieler Familien in einem 
Hause sowie die Beschränkung nuf nur einen Raum mit sich führen, das Be
streben vorherrschend, kleinere Häuser mit gröfseren Familienwohnungen zu er
richten. Die seit jener Zeit erkennbaren .Fortschritte betreffen namentlich fol
gende Punkte: Zu der einfachen Stube in meist gar nicht oder doch nur unm
reichend unterkellerten Gebäuden tritt zunä("hst eine Kammer und ausreichcll(lrr 
Kellerraum; die Hofräume werden vergröfsert, jeder Familie wirtl ein Plat1. zur 
Herrichtung kleiner, hölzerner Ställe für Federvieh, Ziegen, Schweine tm,l tl~l. 
überlassen, die Viehställe, sowie Kohlenschuppen werden seitens cler \V crkshc
sitzer massiv angelegt: und gemauerte Diingergruhen hergestPllt; in den KellPr-

123 

räumen werden Waschküehen, in den Höfen 'L'rockeuplätze für die Wäsche ein
gerichtet, zur "\Vohnung treten eine Bodenkammer oder gröfsere Bodenräume zu 
gemeinschaftlicher Benutzung für mehrere Familien; der Rauminhalt der Wohn
stul)e und Kammer wird vergröfsert, die Zahl der ,v ohnräume wird hier und da 
vermehrt, gutes 'l'rink- und Kochwasser hergeleitet, Spielplätze für die Kinder 
werden eingerichtet uncl Grund und Boden zur Anlage kleiner Gärten von 1-5 
Ar in der Nähe der Häuser entweder unentgeltlich oder gegen äufserst mäfsigcn 
Pacht1.ins gewährt. Die Grundfläche der seit den letzten 20 Jahren hergestellten 
Arbeiterwohnungen beträgt durchschnittlich für die "\Vohnstube 18- 25 qm, für 
die Kammer 7 -10 qm. 

Die Gröfse, Bauart uml innere ~inteilung der Familienhäuser zeigt grofse 
V crschiedenartigkeit. Bei aller Anerkennung der Vorzüge kleiner Häuser zur 
möglichsten Isolierung der Familien war man in den Bergbaudistrikten doch 
vielfach genötigt, auf Platz- und andere örtliche Verhältnisse bei Errichtung von 
Arbeiterhäusern Rücksicht zu nehmen, um die Arbeiter nicht allzufern von der 
Betriebsstätte unterzubringen. Anderswo, z. B. in Oberschlesien, führten die
jenigen Rücksichten, welche der Bergwerksbesitzer auf möglichste Schonung 
seines Grubenfeldes zu nehmen hat, zur Errichtung gröfserer Bauten. Hier und 
da sind auch Gebäulichkeiten, welche ursprünglich für andere Zwecke bestimmt 
waren, zu Arbeiterwohnungen umgeschaffen worden. Auch kommt es imHalleschen 
und in \Yestfalcn vor, dafs von dem Werkbesitzer Familienwohnungen in ein
zelnen fremden Häusern gemietet und solche alsdann an die Arbeiter gegen eine 
meist geringere J\liete oder zum Selbstkostenpreise abgetreten werden. 

In u euerer Z c i t ist man vielfach bemüht, die Zusammenlegung der Ar
beiterwohnungen zu Arbeiterquartieren oder Arbeiterkolonien nicht weiter als 
notwendig zu begünstigen und die vorhandenen Ansiedelungen dieser Art mit 
Beamten- und anderen \Vohnungen zu durchsetzen, sowie mit gemeinnützigen 
Anstalten zu versehen, um denselben den in sozialer Beziehung vielfach ge
tadelten ausschlicfslichcn Charakter des „Arbeiterviertels" zu benehmen. That
sächlich wird auf den Privat- wie Staatswerken eine angemessene Verteilung 
bei der Ansiedclung der Arbeiter zwischen Ortschaften und Kolonien meistens 
beobachtet; man sucht den grofsen Arbeiterkolonien den fabrikmäfsig langweiligen 
Eindruck möglichst zu benehmen uncl denselben mehr das Ansehen eines Dorfes 

1.u geben, indem man, insbesondere in "\Vestfalen, Zwei- und Vierfamilienhäuser 
in verschiedenem Stile baut, so beispielsweise auf der Zeche \Vesthausen , wo 
die Vierfamilienhäuser in besonderer Bauart auf~eführl sind und zwischendurch 
Anlagen wie ::Uarktplatz, Schule, Kapelle, Kindergärten sich befinden. Ähnlich 
ist die Kolonie bei der Zeche Anna im H.evier Recklingshausen. 

\\' as die Ba Ll a r t anlangt, so sind die Vier-, Acht- und Zwölffamilienhäuser 
vorherrschend, daneben finden sich solche zu \Vohnungen für 5, 6 und 10 Fami
lien, endlich immer noch solche, welche, im Kasernenstil erbaut, wr Aufnahme 
von 2-!-30 und mehr :Familien eingerichtet sind. Das Ein- unü Zweifamilien
haus ist selten; in neuerer Zeit hat die J\1ansfeldsche Gewerkschaft derartige 
Häuser auf mehreren ihrer Gruben vorwiegend gebaut, vereinzelt finden sie sieb 
in den Revieren Osnaliriick, Gelsenkirchen, Aachen, Kommern und Diez. Das 
Dreifamilionhaus ist ebenfalls vereinzelt zu finden in den Revieren Bochum, 
Oberhausen, Kommern und in 8chlesieu eigeutümlieherweise fast nur da, wo 
Arbeiter mit Hilfe von Yorschiissen oder Bauprämien sich eigne Häuser gebaut 
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haben. Im allgemeinen enthalten die einstöckigen Familienhäuser nicht, iiber 4, 
die zweistöckigen nicht über 8 ·w ohnungen, 3 stöckige Familienhäuser sind ganz 
selten. Der Fachwerksbau tritt gegen den .l\Ia sivbau zurück. 

In Dortmund bestanden zu Anfang des Jahres 1874, abgesehen von der 
mannigfaltig beförderten eignen Ansiedeluug der 86 189 Bergarbeiter dieses Be
zirks, von welchen cler 7. Teil damals bereits eignen Haus- unu Grundbesitz 
hatte, folgende von dem w· erksbesitzer selbst errichtete W obnungen für die 
Arbeiter: 

1063 
152 
fiö 

4ö 
42 

4-.Familicnhäuser 
2 

" ö 
" 8 
" 3 
" 

mit 4252 \Vohnungcn, 

" 
ö01 

" 
" 

ö:3ti 
" 

:, 3c(q 
" 

" 
l% 

" 8 l „ 8 „ 
182 meist, fertig gekaufte Häuser unbekannter Bauart, 

9 ältere Kasernen für insgesamt 138 Arbeiterfamilien, 
35 mit Schlafhäusern verbundene Hpeiscanslalt,cn für el wa 

4 800 Arbeiter. 

Ein bemerkenswertes Beispiel rascher Ansiedelung der Arbeiterbevölkerung 
giebt das bedeutendste Privatbergwerk der preufsischen .l\Ionarchie, die Grube 
Konsolidation im Revier Gelsenkirchen mit einer Belegschaft von 2060 
Mann und einer Jahresförderung von mehr als 7 .l\lillionen Zentner Steinkohlen. 

In der Nähe derselben ist nämlich fast die ganze Belegschaft binnen 5 Jahren 
durch einzelne Bauunternehmer, mehr aber durch die mit der Zeche in V er
bindung stehende Rheinisch-Westfälische Industriegesellschaft und am meisten 
durch die Zechverwaltung selbst nen angesiedelt worden. 

Was die .l\Iietsverhältnisse zwischen den Werksbesit1,ern und den 
Bergarbeitern anbelangt, so erfolgt uie Vermietung der Arbeiterwohnungen in 
cler Regel für die Dauer eines Jahres mit monatliehen Kündigungsfristen mH.l 

mit monatlichen Zahlungen durch Lohnabzüge. Die Annahme von Aftermietern 
wird meistens nicht gestattet, dagegen die von Kostgängern. In tlen .l\Iietvcr
trägen pflegt vielfach die Bedingung enthalten zu ein, llal's <lie illieter beim 
Verlassen der ·werksarbeit oder bei auffälliger l'nvertri:iglichkeit, Cnreinlieh
keit und Unsittlichkeit die innegehabten Wohnungen sofort zu räumen haben. 
.Für Aufrechterhaltung der Ordnung sorgt ein wverlässiger Insasse, tle1· 
Hausmeister oder Hauswart. Die .l\lietsprci~e sind c.lurehwcg so bemes~cu, 
dal's sich die Baukapitalien (ungerechnet Amortisation untl Xebenkosten) zu dem 
sehr mäfsigen Prozentsatz von 2 unu weniger, hiichstl'ns 4"" verzinsen. Die 
Kosten der Immobiliarversicherung und Grnndsteuer, sowie die Reparaturen 
an den Gebäuden bestreitet in der Regel der \\' erksbcsilzer, dagegen fallen tlic 
laufenden Reparaturen dem ::\Iieter zur Last. Es schwankt uer Betrag der 

monatlich fälligen Jahresmiete zwisehen ö Thaler und 50 Thal er unu stellt ich 
meist zwischen 25 30 Thaler. 

Eine besondere Art, den Arbeitern die Befriedigung des Wohnungsbetlürf
nisses zu erleichtern, besteht noch in der Zahlung einer hcstimmten .1\1 i "t
c n ts eh ä d i g u n g an dieselben. Diese Einrichtung kommt indcss 'll nur sehr 
selten vor. 
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Auch die Übertragung von Mietwohnungen zu Eigentum der Arbeiter 
geschieht bei den Ansiedelungshestrebungen der Privatbergwerksbesitzer nur ver
einzelt. da die Vorteile der Einrichtung dem Einzelbergwerke angesichts der 
grofsen Zahl miteinander konkurrierender Zechen der Nachbarschaft in der Regel 
nicht zu gute kommen. 

Das auf den fiskalischen Werken Preufsens zur Beförderung der Ansiedelu11g 
cler Bergwerksarbeiter fast ausschliefslich verfolgte uncl erprobte Prinzip der Ge
währung von Bauplätzen, Bauprämien und zinsfreien Hausbauvorschüssen an die 
Arbeiter zur Erbauung eigner kleiner Wohnhäuser hat auf den Privatwerken 
weniger Eingang finden können. Der Grund hierfür liegt einmal darin, dafs die 
privaten Bergwerksbesitzer bezüglich der Gröfse der Grubenfelder nicht in der 
gleich günstigen Dispositionsfähigkeit wie der Fiskus sind und nicht ohne Schä
digung ihres Bergwerkinteresses Felderteile durch Bebauung mit viel kleinen 
Häusern dem Betrieb entziehen dürfen. Aber selbst da, wo clie Bergwerke in 
der Lage waren, Bauplätze zu überlassen, konnte jenes Prinzip vielfach deshalh 
nicht durchgeführt werden, weil sich die Arbeiter selbst ablehnend verhielten, 
um sich nicht zu sehr an die Grube zu binden. Endlich veranlafsten stellenweise 
(Schlesien) die Aufgcbung des obigen Prinzipes die rechtzeitig erkannten Nach
teile desselben, nämlich die Thatsache, clafs ein grofser 'reil solcher aus gewerk
BC'haftlichen Mitteln erbauten ouer begünstigten, in das Eigentum der Arbeiter 

übergegangenen Häuser infolge von Privatspekulationen für das betreffende Berg
werk gänzlich verloren gingen. Immerhin ist der sich regenden Baulust der 
Arbeiter nach jener Richtuno- von vielen Grubenverwaltungen in Rheinland-West

falen, im Hall~schen und at;ch in Oberschlesien entsprochen worden. Die Bau
vorschüsse werden im allgemeinen den tüchtigen und ordentlichen Arbeitern 
gegen mäfsigc Zinsen (3--!½ 0 /0) oder aueh zinsfrei überlassen uncl hypothekarisch 
sichergestellt. Die Höhe schwankt zwischen 10 und 50 'l'hlr. im Bonner Bezirk, 
zwischen 100 uml 200 'l'hlr. in \Vestfalen uncl steigt bis zu 300 Thlr. in Ober
schlesien. Auf manchen Gruben \Vestfalens werden den baulustigen Arbeitern 
auch Kapitalien gegen 5 0/o Zinsen mit vierteljähriger Kündigungsfrist, geliehen. 
N ebC'n den Vorschüssen wenlen vielfach die von der Gewerkschaft parzellierten 
HaupHitze entweder zum Selbstkostenpreis oder unentgeltlich (Halle, Ober
schlesien) den Baulustigen überlassen, in \Vestfalen und anderwärts kommt es 
auch vor, dafs den Haulustigen die Baumaterialien zum 8elhstkostcnpreis oder 

unentgeltlich (Halle, Oberschlesien) resp. auf Kredit gegen stipulierte jährliche 
oclC'r monatliche Ratenzahlungen geliefert werden oder dafs deren Gewinnm1g 
in zugehörigen Steinbrüchen, Forsten u. s. w. (Oberschlesien) zu den billigsten 
Preisen o-estattet wircl Endlich überlassen sehr viele Bergwerksbesitzer an ihre 
Arbeiter'\1einere Ländereien zum Anbau des nötigen Gemüses, von Kartoffeln, 
Korn u. dgl. Nahrungsmitteln. Diese Wohlthat eigener Scholle hei eigenem 
Her<le wird den Arbeitern, besonders solchen, welche schon längere '.leit auf 
dem Werke in Arbeit gestanden haben, entweder unentgeltlich zu teil oder gegen 

einen verhältnismäfsig sehr geringen Pachtzins, welcher kaum die Hälfte des 

amlerwiirts üblichen ausmacht . 
.Ferner sind bei den meisten Bergwerken im Bezirke Dortmund, Bonn und 

Halle Schlafhäuser und S11eiseanstalten für die aus gröfseren Ent
fernungen kommenden Arheiler mit sehr erheblichem Kostenaufwand seitens der 
H rgwerksbesitzer errichtet, wordt'n. Als JIJuster dienten dabei die auf den fis-
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kaliscben Bergwerken scl1on seit langer Zeit. eingerichteten Anstalten. In der 

llegel wird Nachtlager und Beköstigung während der „Wochentage oder auch 

ausschliefslicb ledigen Arbeitern auf längere Zeit billiges (luartier gewährt. In 

Ober- und Unterschlesien machte man indessen die Erfahrung, dafs trotz der 

billigen und guten Aufnahme und aller Bequemlichkeiten die Schlafhäuser und 

8peiseanstalten wenig benutzt werden. Der Hauptgrund scheint darin zu liegen, 

dafs die l\lehrzahl der vorwiegend jüngeren Arbeiter, für welche jene .\ nstaltcn 

bestimmt sind. sich nicht an die streng geregelte Hausordnung gewöhnen könnC'n. 

Es wird deshalb dort die Neueinrichtung derartiger Anstalten ganz aufgegeben 

und will man in Oherschlesien bei Erbauung von Familiunhäusern auf die Unter

bringung lediger At·beitcr in Schlafsälen und auf die Beköstigung derselben durch 

die im Haus wohnenden Familien Bedacht nehmen und dabei folgende Anortl

nung treffen: Jeder Quartiernchmer erhält seitens der Gewerkschaft ein voll

ständiges Bett, sowie Bett- und Bandwäsche, die Säle wertlen auf gewerkschaft

liche Kosten beleuchtet, geheizt und gereinigt. In den westlichen Provinzen haben 

die Schlafhäuser mehr Eingang gefunden, sie sind für 50-300 Personen einge

richtet; die Häuser sind einem Verwalter unentgeltlich oder gegen mlifsige ::\lict

bezahlung mit der Verpflichtung überlassen, unverheiratete Arbeiter gegen eine 

vereinbarte billige Taxe zu beherbergen; es ist auch eine Küche vorhanden. da

mit Jie Arbeiter sich Speisen bereiten lassen können; für Beköstigung und Be

herbergung sind 4-12 1 ~ Sgr. täglich zu bezahlen; Heizung und Beleuchtung gP

schieht fast immer auf Kosten des Bergwerkshesitzers; aufsenlem wird ein monat

licher Betrag von 1 Thlr. für das Bett, an andern Orten 15-20 8gr. oder auch 

gar nichts (Halle) geforclert. Auch Wasch- und Badeeinrichtungen 

linden sich in den Schlafhäusern, wie auc11 auf den cinzrlnen 8clüi.chtcn drr hr-

deutenderen Steinkohlengruben. 
Die Mansfeld'sc he Kupfcrschiefrrhau -U rwrrkschafL zn J<.)is-

leben hat seit 1863 1874 verausgabt: 

a) für Errichtung von Schlaf

häusern in gewerkschaft-
lichen Gebiiuden 1 ii ~28 Th lr. ~ 1 Sgr. fl Pf. 

b) fürHerstellungvonFami

lienwohnungen und zwar 

fiir Rechnung einer An-
leihe von l8fi7 . 1 :i00:3 'J'hlr. 21 Sgr. 7 PI". 

bei der Hauptkasse ver

rechnet. 

c) für Erbauung nrucr b'a

milienhäuser . . 

" lii B08 27 „ LO „ 

3li liJ!.J 2 ,, :\ 

d) Gewährung von BauJar

lehen zum Bau von 437 
Häusern 103 ri:31 20 ,, - " 

Jnsge~amt 171 Jöl 'J'hlr. l2 Hgr.- PL 

Im ganzen trafen von 4Ril0 (lc-wrrhrhrtrichrn in Prcufsen lßiJ5 (34,1 :1 ° 11) 

Fürsorge für die Wohnung ihrer (!'i07.J0I rnännlichC'n und l02 208 weiblichen) 

Arbritrr. 
62G 
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In W i.i. r t t e m b er g 1) wurde an verschiedenen Stellen des 

Landes vonseiten der Arbeitgeber Fürsorge für passende Wohnungen 

der Arbeitnehmer getroffen. 

Durch Gesetz vom 19. Januar 18ß9 wurde die Erbauuno- von 200 Familien

wohnungen in Stuttgart für die Unterl.JeLlicnslcten° der Verkehrs

anstalten angeordnet. 1n Ansfiihrung tles Gesetzes wurden aufserhalb der 

8tadt heim Güterbahnhof 26 Wohngebäude, eine Wasch- und BaJeanstalt erbaut 

Die Häuser sincl teils gröfsere fiir je 12 Familien. teils kleinere für je (j Familien: 

,Jede Familie erhält in den gröfseren Gebäuden 3 Zimmer mit 121) cbm in den 

kleineren je 2 Zimmer mit 92 cbm Raumgehalt nebst Küche, Keller :1. s. w. 

Zu jeder Wohnung gehört ein kleines Gartenla.nd. Die 1\lielpreise sind so billio

ge_stellt, als eine mäfsige Verzinsung erlaubt. Die Kolonie steht jetzt durch ein~ 

Pferdebahn m guter Verkehrsverbindung mit der Stadt. 

.A.ufserdem lrnt in Stuttgart Kommerzienrat v. Hallberger billige 

und gute \Vohnungen für seine Arbeiter errichtet. 

Die 8pinnerci Brühl bei Obertürkheim hat 13 Grhäude zu 104 

Wohnungen eingerichtet. Die Baukosten betrugen 335 800 1\Iark. Es sind !'i32 

Personen. nämlich 245 männliche und 287 weibliche untergebracht. Die \\'oh

nungen sind ungleich grofs. Die kleinsten bestehen aus einem heizbaren Zimmer 

1 Schlafkabinet. Kammer, Küche, Keller, Holzplatz, Gemüsegarten, zum jährlichc1; 

1\lictzins von ßi) lllark., die griifseren zu l20 1\lark. Die Hiiuser verzinsen sich zu 

2' 1~ 3 ¾- .lfür den Aufenthalt der Arbeiter aus den Nachbaro-cmeinden über 

111itlag ist ein Speisesaalgebäude errichtet. Ferner besteht ei~ eignes 8chul

haus mit Lehrerwohnung. 

lJm sich einen bleibenden nncl sicher neu sich ergänzenden Stab von Ar

hciterinnen zn VC'rschaffen, hat der Besitzer der Seiclenzwirnerei in Andcl

fingen, O-A. Riedlingen, die St. Agnes pflege gegründet. Es wurden dort. 

GehälHle C'rrichtet, in welchen 150-170 verwaisten oder sonst armen, aus der 

8chule ausgetretenen katholisch n .llfädchen, welche das 18. Lebensjahr nicht 

iiherschritten halJen, ·wohnung, Beschäftigung, Unterricht und christliche Er

ziehung gcwiihrt wird. Zu diesem Zweck enthalten die Gebäude alle erfordC'r

lichcn Einrichtungen, Gaslicht, Krankenzimmer, Badekabinett und Wohnuno-cn für 

die heaufäichtigendcn sechs barmherzigen Schwestern, in den oberen Slock~verken 

Schlafääle, in denen jedes 1\lädchcn sein abgesondertes Kabinet hat. Aufser 

f~eie_r W ohn~ng erhalten die 1\lädchcn Licht, Holz, Wäsche und völlig freie 

Station. Kleider weruen auf Verlangen billig und in bester Qualität, weil zu 

en gros Preisen bezogen, geliefert. An Lohn empfangen sie im ersten Jahr 

2n fl , im zweiten 35 fl., im dritten 45 fl. und im vierten 55 fl. Überdies sincl 

Prämien ausgesetzt. Wer über 4 Jahre bleibt, erhält alle \Veihnachten ein Ge

schenk. .l\Iädchen, welche dauernJ in der Anstalt zu bleiben gedenken, wirJ 

a~ch noch im spiiteren Alter eine ernährende Beschäftigung in Aussicht gestellt. 

Die Arbeitszeit dauert für die Arbeiterinnen unter 16 Jahren, den Bestimmungen 

der Reichsgewerbeordnung gcmiifs, 10 Stunden, für die übrigen von 6-12 und 

1- 7 Uhr. Von 8 9 Uhr Privatbeschliftigungen in weiblichen Arbeiten unter 

Aufsicht und Anleitung der Ordensschwestern oder mit Lektüre und Schreiben. 

1) WiirttcmhergisC"hc ,J ahrhüchcr für Statistik unclLandesknnde, Jahrgang 1876. 
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Auf einer Näh- und Strumpfstrickmaschine winl denen, welche Lust haben, ün
terricht erteilt. Um auch Gelegenheit zn gebrn. sich im BauRwesen auszubilden. 
beteiligen sich alternierend je 4 :lliädchen, welche das 16. Jahr zuriickgelegt 
l1aben. auf 4 \Vochen an der 'Hauswirtschaft. Diese JUäuchen müssen sich ver
bindlich machen, mindestens 3 Jahre in der Seidenzwirnerei zu arbeiten. In 
Krankheitsfällen übernimmt der Unternehmer die Verpflichtung, für iirztlichc 
P.flege und 1\1edizin aus eignen ]Hitteln zu sorgen. Dauert jeiloch eine Krank
heit länger als vier Wochen, so sind die Eltern resp. die Gemeinde verbunden, 
für clie Kost und Kur aufzukommen. 1

) Die Hausordnung an den Sonn- unrl 
Feiertagen teilt sich in den Besuch des vor- und nachmittägigen Gottesdienstes, 
in theoretischen und praktischen Fortbil<lungsunterricbt, sowie in gemeinschaft-

liche Spaziergänge und Spiele. 
Diese im Jahre 1870 ins Leben getretene Anstalt ist einer französischen Anstalt 

in Injurieux, Departement Aisne, nachgehildet. Der Rechenschaftsbericht pro 1. Ok
tober 1874 rühmt, dafs das Unternehmen als ein gelungener Versuch bezeichnet 
werden dürfe, die sozialen Gegensätze, das Kapital mit der Arbeit zu versöhnen, 
dafs die St. Agnespflege Zöglinge erhalten habe nicht nur aus allen 'Teilen 
Württembergs, sondern auch aus Baden, Bayern, Vorarlberg, der Scl1weiz. Dir 
Gebäude und 1\1obilien haben einen Wert von 56 500 fl. Das für die l\lädcb<>n 
bis September 1874 Ersparte betrug 2781 fl. Die Ausgaben wurden pro Jahr 

auf 24 676 fl. berechnet. 
Grofsartige Einrichtungen für die Arbeiter sind auf der Baum wo 11 s pi n-

n er e i von Staub u. Co. in Kuchen bei Geislingen getroffen, indem clieselben 
eine organisierte Arbeitergemeinde repräsentieren. Herr Staub hat für 
diese Einrichtungen bei der Pariser Weltausstellung 1867 durch die Spezialjury 
für die Preisbewerbung, betr. Anstalten und Einrichtungen iur Verbesserung d<>s 
materiellen und sittlichen Wohls der arbeitenden Beviilkerung, den Preis von 
10000 Frank, uie Golümedaille des grofsen Preises und das Ritterkreuz der 
Ehrenlegion zuerkannt erhalten. In den Jahren 1858-1865 wurden von ihm 
Arbeiterquartiere gegründet, um die ökonomische Lage der Arbeiter zu ver
bessern, ihre moralische und geistige Ausbildung zu heben, ihnen Ordnungssinn 
und Disziplin einzuflöfsen und einen gediegenen Stock von Arbeitern aus ilmen 

heranzubilden. 
Das Arbeiterquartier besteht aus einer grofscn Anzahl von Gebäulichkeiten, 

welcl1e sowohl zur Befriedigung des ·w obnungshedürfnisses als auch anderer leih

licher und geistiger Bedürfnisse der Arbeiter dienen: 
1. Bade- und Waschanstalt; 
2. ein gröfseres Flügelgebäude, uessen l\littclbau die \Vohnung des 1,ehrer~. 

drei \Vohnungen für Aufseher, das Schullokal, Bibliothek und 1,esezimmer für 
.Männer, eine Apotheke und das Spital entlüilt. wlihrcml der eine Flügel vier, 
cler andere drei kleine Wohnungen und ein Lokal für tlic Kleinkinderschule lrnt, 

das gegenwärtig noch als Kaufladen dient; 
3. Restauration und Wohnungen der Aufseher ; 

4. ein Gebäude 
a) mit fünf W ohnuugcn von verschiedener Griifsr; 

') An Stelle diesC'r Bestimmungen ist jetzt clic neue Krankrnversich!'rnng 

getreten. 
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b) mit einem Speisesa~l für die Arbeiter aus den benachbarten Ortschaften, 
den~n v~n den Ihrigen das 1liittagessen gebracht wird mit Dam f-
Speisewarmeapparaten für 5-600 Portionen. ' p 

c) 20 Zimmer für lediO'e Arbeiter 1· edes m·t 2' 
St 

.. hl O ' • 1 Betten, einem 8chrank, 
u en und Tischen• 

5. ci_ne Reihe von 5 Arbeiterwohnungen verschiedener Gröfse; 
6· eme Gruppe von 4 Arbciterwohnuno-en. 
7· e!nc Re!hc von 5 Arbeitcrwohnunge~; ' 
8. eme Reihe von 7 ·w ohnunO"en Eio-entum vo11 9 · kl • "' , " Arbeitern ; 
' · em emes Haus für eine ein:r.elne Familie • 

10. eine Bäckerei. ' 
Erwähnenswert ist d'e S . f lt • . A b ·t k l . . i ' org. a ' mit welcher ehe Bauten der Staubsehen 

r ei er o ome 1m Innern ausO'estatt t · l A f und \Y h . . . .' '" ' e smc. u die Sonnenlage der Schlaf-
o nz1mmer ISt d10 weiteste Rücksicht o-enommen nur die Kücl T, 

A~1orte uncl Hauseingänge sind nach Nonl ~der West verlegt Jc~:n,K"1?p~nt 
~1~ einem . guLen lllaschinenherd.c versehen, die W ohnzimm~;. 3 Fufs J~~c~ 

18 

!ai~lt, alle mncren und äufscren Holzteile der Häuser mit Ölfarbe t ,· l ge-
111 Jede z· · t . anges ,11c 1en 

} 
m immer 1s cm vortrefTlicher Fayence- oder Eisenofen ... 1·e de ··b ' 

1·1upt f" • }' ··r 1 " nn U er-
' m t_ 10 gro ~te ~e~uemlichkeit der Bewohner gesorgt ist. 

J, Auf c1_10 g~~cmnutz1gen Anstalten in der .Arbeiterkolonie von Staub & Co. 
,ommen ,~n· spater noch ausführlicher zu sprechen. 
untl \~rb~1_ter~vo~nungen wurde~ noch errichtet von der 8pinnerei von l\Ierkel 
F , _01 ~ rnzE~~lmgen, von der Olfabrik in Untertürkheim, von der Glasfabrik von 
Ber'.a;1. 111 ,.,u lcnhauscn, in Kochendorf bei Neckarsulm, in Gemrigheim bei 

es,g ie1m, von der Baumwollspinnerei in Unterboihingen b . N" t' 
der mechan·scl 1..,1 h . ei ur mgen, von 

. • 1 , ien .,, ac sspmncrei in Urach, von cler Sensenfab1·1·k von Ha 
eisen m euc b", G ··r h 

11

-~u· tl 1 . nd u,g, :·a en ausen und Birkenfeld, von der Seidenzwirnerei 
"iesen ia m er Gememd A 1 1 f h 1 . .. . , der Gehr M"ll . . 0 tht c o z u~·t . Je1 Uhnngen, von der Streichgarnfabrik 

. u e, m e rngen bei Kirchheim' von Escher Wyfs & Co . 
Ravensb_urg, ~on der l'apierfa_brik in Baienfurth bei Ravensb~irg, von 3 F;b,~: 
kanten m \Vemgarten, von Z,egcleibesitzer Hchciffele in Ulm von d B 
wollenspinnerei \Vangen und von der Seidenspinnerei Springe/ in Isn/r aum-

In Bayern ') bezieht sich die grofse Mehrzahl von Fällen . 
welchen fi.ir ·w ohnungen der Arbeiter fl'esoro-t w111·de r f d" . '. lll F 1 'k o b , ,,u 1eJemgen 

a m en, welche auf dem Hacl1en Laude c,elegen sind N . . 
Reg· b · 

1 
. b • ur rn emem 

"] ier~ngs ~z1r rn' m clem von Unterfranken uncl Aschaffenburg 
u ):~rste1g! <he ~n,hl der ·w ?lmungsvorkel1rungen in den unm~ttelbare~ 
S,tadten Jene m clen Bez1rlrnämtem. Es sind also die Fälle in 
~, clcbe'.1 '\\Tolmungen überhaupt erst zu schaffen waren, häufige1'. als 
Jene' rn welchen wegen der Höhe der Mietpreise Arbeiterhäuser 
gehaut wnrdrn. Dir rrstrre K'tteo-orie vo11 G'nl] . t . N. 1 ' b .1' ,. en 1s 111 1ec er-

1) E 1 · · G ·b"l 'f,e \rnssc <'ln<'r .l!.:rhehung über cJie in Bayerischen .Fabriken und ~rör~eren 

18
;:~1 e 18 i ie lPn zum BeRten der Ar heiter ge(rolfonen fönrichtungen." München 

Staa.tswissenschaftl. :-itudh•n. JL 529 9 
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bayern und in der Oberpfalz besonder häufig vertret~n. Es. be

finden sich nämlich in den waldreichen Gegenden dieser beiden 

Regierungsbezirke Yiele Glasfabriken, Spiegelschleifen, Porz~llnn

fabriken, Dampfschneidesägen, Etablissements für Holzverarhe1tung 

aller Art und dergl. Hier mufste schon in ii1terer Zeit gerade so 

wie heutzutage für die Unterkunft des Arbeiters gesor~t w~rcl 11 • 

Die isolierte Lage der betreffenden Werke Yeranlafste weiterlnn die 

Au. dehnung jener Fürsorge über die ·w ohnung hinaus a.uch auf die 

Ökonomie des ArbC'iters. So findet sich in jenen Gegenden schon 

seit alter Zeit der Zustand, daJs jede Arbeiterfamilie ihre eigne 

n,hgeschlossene "\Volmung mit so viel Feld und ·wiese h~~, um , ich 

ihre Kartoffeln uncl ihre Milch selbst beschaffen zu konncn. In 
Unterfranken besteht das gerade entgegengesetzte Verhältnis in sofern. 

als dort Arbeiterwohnungen in der Stadt und auf dem Lande ganz 

selten sind, und da gleiche V erhältHis in sofern, al dort der ~rbeiter 

ebenfalls vielfach in der glücklichen Lage ist, nicht blofs seme Kar

toffeln sondern anch sein Brot selbst bauen zu können, und zwar 
' auf seinem eignen Grund und Boden. 

Dies ist namentlich in und um A.schaffenburg der Fall. In der Bunt

papierfabrik von A.lois Dessauer in Aschaffenburg sind 202 A~beitcr besclüHtig-t, 

von welchen fl7 verheiratet sind. Diese letzteren sind sämtlich Grundlies1tzer, 

sie J,aben teils neu erworbene Äcker und ·wiesen, die l\Iehrzahl auch eigne Häuschen, 

deren allenfalsige Hypothekenbelastung nach und nach abgetragei: wird. ~on 

seiten der Fabrikleitung wird clie Grundbesitzerwerbung der Arl,e1ter auf Jed<' 

mögliche ·weise begünstigt, namentlich durch eine besondere Anlehenskasse, 

welche den Arbeitern gestattet, Darlehen mittels kleiner Abt.ragungen vom 

Wochenverdienste nach und nach ohne Anstrengung zu tilgen. Alois Dessauer 

Surrt in seiner Darleo-ung dafs durch dieses SelbstänJigwenlen seine A.rbeiter 
'o o , n , <l" 

viel tteifsiger, aufmerksamer und namentlich auch sparsamer werden, dals 1 

Einkommensverhältnisse derselben sich wesentlich heben und das sogenannte Ar

heitcrproletariat ganz beiseite geschafft wird". Ähnlich sind die Verhältnisse in 

der Steingutfabrik von Kaspar l\farzell in Damm, Bezirksamts Aschaffenburg. 

deren St. Antonius--Bruderschaftskasse gleichfalls Vorschüsse zur Erwerbung von 

Grundbesitz an die Arl.,eiter gibt und eignen GrnndhcRit?. 011 dieselben verpachtet. 

In den übrigen Teilen des Landes. namentlich in den eigentlichen 

Fabrikstädten und -Bezirken von Schwaben, .Mittelfrnnken, Ober

franken und der Pfalz, wo teilweise, in ·besondere durch cliC' Spinnereien 

und 1\fascbiuenwerkstütten, ein sehr ra eher Aul'schwung der Grofs

inclustrie st:tttfoncl un<l damit ein plötzlicher ½uzug \ielcr neu r 

Bewohner erfolgte. erhielt die \Vohnungsfrage eine n.nclerc Lö. ung. 

Hier mufsten clic Fabrikunternehmer selbst Häuser bauen und die 
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Wohnungen an die Arbeiter entweder vermieten, oder, was jedoch 

nur selten der Fall ist, unentgeltlich überlassen. Die Häuser sind 

meist im Kasernenstile gebaut, das Oottagesystem findet sich seltener. 

Doch wird in der neueren Zeit eine Annäherung an dasselbe wenigstens 

in der Weise versucht, dafs die Familienwohnungen möglichst von

einander a.Lgeschlossen u11cl <lenselben selbsfüudige Gartenabteilungen 

zugewiesen werden. Die Mietpreise sind in der Regel so bemessen, 

dafs sie höchstens das Ba.ukapital zu sehr mäfsigem Prozentsatze 
verzinsen. 

Sehr liberal verfährt in dieser Richtung die grofsartig eingerichtete A.nilin
uncl Sodafabrik in Lu t1 w i g s h a f e n, welche bis zum Jahre 1875 260 Familien

wohnungen erbaut hat. Der ll[ietpreis beträgt 2 112°1
0 

des Bauka1)itals, sein Er

trägnis geht aber nicht au die Fabrikinhaber zurück, sondern fliefst ganz in die 

Arbeiterpensionskasse. Zu den Etablissements der l\Iaschinenbau-.A.ktiengesell

schaft Nürnberg gehörten bis zum Jahre 1873 2fl ·w ohnhäuser, welche nur 

Familienwohnungen enthalten und von Reichsrat vom Cramer-Klett mit einem 

Kapitalaufwand von 297 331 fl. teils angekauft, teils neu erbaut wurden. Die 

Mietpreise sind so bestimmt, dafs das Kapital zu 2'h °lo sich verzinst. Eine 

weitere Fürsorge für Arbeiterwohnungen läfst von Cramer-Klett dadurch ein

treten, dafs er Geldvorschüsse zu Hausbauten bewilligt, welche entweder nach 

vollendetem Bau, wenn anderweitige Hypothekdarlehen zu erlangen sind, zurück

bezahlt, oder, wenn dies nicht der Fall ist, zur letzten Stelle hypothekarisch ver

sichert und mit 41/~% verzinst werden. Auf diese Weise wurden im Jahre 

1873 mit einem als Ilypothekschuld belassenen Zuschusse von 63 750 fl. 45 Häuser 

mit 186 Wohnungen im Brandversicherungswerte von 200 000 fl. durch Ar

beiter gebaut oder erworben. Bedingung der Geldunterstützung ist nur, dafs 

der Besitzer in die vermietbaren Räume .Fabrikangehörige als Mieter auf
nehmen mufs. 

Zu cler Bleistiftfabrik von A. W. Fa b er in Stein gehörten bis zum Jahre 

1873 fi() Wohnhäuser mit 208 Wohnungen. Hier zahlen die A.rbeiterfarnilien 

jährlich 14-36 fl., ledige Arbeiter wöchentlich 18 kr. l\-liete. Von jenen 50 

Häusern sind 20 auf Kosten des .Fabrikbesi(Y.ers, 30 mit Kapitalien desselben, 

welche zu 4 ° 0 verzinst werden, gebaut worden. 

Ähnlich den seither geschilderten Verlüiltnis en sind diejenigen 

in den anderen hier i.iberhaupt in Betracht kommenden Teilen des 

Landes. Jn Oberbayern ist di l1'iirsorge für Arbeiterwohnungen 

fast nur auf dem Lande zu finden; i11 und um .München finden 

Rich Arbeiterwohnungen nur vereinzelt. 

Die Aktiengesellschaft für Lederfabrikation in G i e Ai n g mit 245 ArbC'itern, 

von welchrn HlJ verheiratet sind, hat rinen Fonds von 42 000 II. zur l~rhauung 

von Arbeiterhäusern oder Gcwährnng YOn \' orschüss<'n an Arbeiter zur Erwer
bung von Hiiu~ern reserviert. 

9* 
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Im Grofsherzogtum Baden 1) befinden sich Arbeiterwohnungen 

in fast allen Teilen des Landes. Die Anzahl derselben im ganzen 

Lande wird auf mindestens 1400 geschlitzt. Die meisten die er 

·w olrnungen bestehen aus Küche, drei Zimmern und Zubehör, oft 

auch einem kleinen Hausgärtchen. Von den drei Zimmern sirnl 

zwei meistens klein, oft sind es aber auch alle drei. Der eine dieser 

]lliu mc ist in münchen "\Volrnungen eine Dachkammer. Im allge

meinen kmm man sagen, <lafs dieselben für die Bedürfnisse der 

Arbeiterfamilien genügendc11 Raum bieten. Ihre Einteilung und 

bauliche Ausstattung isl aucl1 so, clafs eine reinliche un~ ordnungs

liehcnde Familie in ihnen das Behagen einer geordneten ExisL0nz 

finden kann. Die "T olmungen sollen aber manchmal den Sinn für 

Reinlichkeit uncl Ordnung vermissen lassen; da viele der Familien. 

ehe sie in den Arbeiterwohnungen wohnten, gewöhnt und genötigt 

waren, sich im Raume sehr zu beschränken und vielleicht mit einem 

Zimmer auszukommen, so empfanden sie nun auch bei reichlicherem 

Raume nicht das Bedürfnis, nur wenigstens ein Zimmer zu habeu, 

in "·elchern die Familienangehörigen nach Beendigung der Arbeit 

einen behaglichen Aufenthalt finden: ,,Gewöhnlich stelien nicht nur 

in allen Zimmern Betten, was ja oft durch Alter und Geschlecht 

der .Familienmitglieder bedingt ist, sondern es liegen meistens in 

allen Zimmern Kleider, Schuhe, "\Väsche u. s. w. lose herum, während 

die Spcichel'l'iiume u11 benutzt sind. G ewifs liefse sich hier manches 

fütdern, wenn die Arbeitgeber als Besitzer cli0ser Häu er auf Rein

liclikeit und Ordnung in denselben nicht nur in oweit sehen würden, 

als die bauliche Unterhaltung ihres Eigentuins1 011dern auch insofern 

die bessere Gewöhnung der Arbeiterfamilien in Betracht kommt. 

Das gröf te Hindernis einer Verbesserung dieser Zu tiinde liegt aber 

in der mangelnden Erziclnmg der :Mädchen der Arbeiterfamilien zu 

Hausfrauen. Schon früh, sobald das Gesetz e erlaubt oder sobald 

Arbcitsgelegcuheit vorhanden ist, werden ie von ihren Eltern in 

die Fabrik geschickt, wo sie entwc<ler für immer oder doch bi zu 

ihrer V crl1eiratung bleibeu. Häufig arbeitet auch noch die ver

l1eiratcte Frau, twch wenn sie mehrere Kinder hat. in der Fa,brik. 

Ihfs unter solchen Y erhältuissen an eine geordnete Führung de 

Haus,rnsens nicht gedacht werden kann, i L einleuchtend." 

Iu drei l!'ahrike11 wcnlen die ,V ohnungen UHL'ntgdtlich und ohne 

1) Amtliche l\litlcilungen aus <lcn Jahresberichten <ler mit Beaufsichtigung 

der .Fauriken hclraulen Bcamtt•n. .r ahrgang 18,~. 
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eine Rücksichtnahme auf diesen Genufa bei Bemessung des Lolmes 

an die Arbeiter .tbgegeben. Eine dieser Anlagen, eine grofse Spiegel

manufaktur, hat nicht nur überhaupt die gröfste Anzahl "\Vohnungen, 

sondern es ist auch das Verhältnis dieser Anzahl zu der Zahl der 

im ganzen beschäftigten Arbeiter am günstigsten, da für 450 Arbeiter 

320 \Vohnungen vorhanden sind. Auch ist die ganze ·w obnuugs

anlage mit besonderer Liebe uncl Sorgfalt hergestellt. Sie bildet 

ein wegen der zugehörigen Gärten luftig gebautes Dorf mit schönen 

Strnfsen, einem freien Platze, zwei kleinen und baefällirren Kirchen 
t, ' 

einer Schule, getrennt für Knaben und 1\fädchen, einer Arbeitsschule 

für gröfscre Mädchen und einer Kleinkinderschule. 

Die Preise der übrigen Arbeiterwohnungen schwanken in weit 

höherem 1\Iafse als ihr ,v ert, nämlich zwischen 30 uJHl 180 1fark. 

Meistens wird zwar dem l\Iictpreise die V crzinsung des Bauanl'wandes 

zu 4 oder zu 5 °/0 ,m Grunde gelegt, mehrfach bleibt aber aucli der 

Mietwert hinter der Verzinsung des Baukapitals mehr oder weuiger 

zurück. 

Ungeachtet der grofsen und noch im Wachsen begriffenen Zahl 

von Arbeiterwohnungen im Grol'sherzogtum Baden ist das BPdi.irfnis 

an solchen noch lange nicht überall genügend befriedigt. An Orten 

mit dichter Arbeiterbevölkerung wollen manche Fabrilrnnten noch 

kein Bedürfnis zur Herstellung„ gesunder \Vohnungen für Arbeiter 

erkannt haben. obgleich die Arzte clie Ursache maucher Erkran

kungen in den ungünstigen "\Vol11nrngsverhält11issen sehen. Andererseits 

kommt es auch vor, dafs vorlrnudcne Arbeiterwohnungen von den 

Arbeitern gar nicht benutzt wcrclen 1 weil sie zu teuer gebaut wurden 

und daher auch ein rnäfsig berechneter Mietpreis immer noch zu 

hoch ist. In einer F;tbrikstadt des Landes sind aus diesem 

Grunde die in gemeinnütziger Ab ·icht erbauten Arbeiterwohnungen 

von unteren Angestellten und kleinen Gcwerhetreibenclen gemietet 

worden. 

Die Königl. Sächsische Staatsregierung gewährt seit dem 

.fahre 1872 den in Staatsforsten beschäftigten \V;tldarbeitem wm 

Ankauf schon vorhandener oder erst herzustellender Hiiuser Vor

schüsse, welche als erste Hypothek auf die Grundstücke eingetragen 

werden, mit etwa 3 1/ 2 °!o zu verzinsen und mit durchschuittlich 3 °!u 
zu amortisieren sind. 

Die grofsartigsten Einrichtungen in Deutschland für die Be

friedigung des Wohnungsbedürfoisses der Arbeiter hat wohl von 
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allen Privatunternehmungen die Gu Csstahlfahrik von .Friedrich 

Krupp in Essen getroffen. 1
) 

Das Bedürfnis, eigne ,v ohnungen für ihre Angehörigen zu erwerben oder 

zu erbauen, lag für die .l!'riedr. K rupp'sche (:l ufsstablfabrik nicht vor, so lange sie 

selbst noeh wenig ausgedehnt und die Stadt Essen im Verhälinis zu ihr noch 

grofs war; die Häuser der Stadt boten allen Einwohnern ausreichenden ,v ohnungs

raum. Freilich war die Jllehrzahl der ,volrnungen klein, wie sie die bescheidenen 

Jl1ittel des Bergmanns oder .Fabrikarbeiters nur zu bauen gestatten. Die schnelle 

Entwickelung und rapide Bevölkerungszunahme, welehe Essen in den 60 er Jahren 

und besonders in deren zweiter Hälfte erlebte, veränderte indessen die ,v ohnungs

verhällnisse gänzlich, es liefs sich voraussehen, dafs die Bautlüitigkeit 11icht 

gleieheu Schritt damit halten, dafs die \Volmungsnot immer gröfser werden 

würde. Die Beschaffu11g eigner W olmungcn fiir Arbeiter, lllcisler und Beamte 

wurde unter diesen Umständen eine Notwendigkeit für die Firma. Nachdem 

dieselbe schon seit dem Jahre 1860 teils durch Kauf, t.cils durch Neubau in den 

Besitz eigner ,v ohnungeu gekommen und nachdem speziell im Jahre 1863 die 

Kolonie W estend mit . . . . . . . . 140 Wohnungen 

gebaut worden war, wurde im Jahre 1871 dieselbe Kolonie um 96 
erweitert, und die Kolonie Nordhof mit J 57 

„ Baumhof „ 83 
ferner in den Jahren 1872 und 1873 die Kolonie Kronen-

berg mit . . . . . . . . . . . . . . . 1250 ,, 
und die Kolonie Schederhof . . . . . . . . . . 772 
neu erbaut, dabei 140 Familien in erworbenen Gebäuden untergebracht m:·Ll Be

amtenhäuser für 30 Familien in Angriff genommen. 
Bis zum Jahre 1883 bes a fs die Firma 3208 Fa m i 1 i e n wohn u 11 gen 

mit einer Bevölkerung von circa 16200 Seelen, dazu kommen noch 

die in Logicrhäusern untergebrachten unverheirateten Arbeiter, 

so dafs bis zumJahrel883 die Gesamtzahl der in den Krupp'schen 

Geb ä u den wohn enden Personen 18 698 betrug, während d i c Ge -

s am t z a h 1 der au f dem ,ver k e b es c h ä f t i g t e n Person e n au f'19 605 u n d 

die Zahl der Familienglieder (worunter 13083 schulpflichtige 

Kinder) auf 45776, zusammen auf 65381 sich belief. 
Das Bausystem, welches bei den Arbeiterwohnungen des Krupp'schen Eta

blissements sich vorfindet, war von vomhercin durch die Verhiilt,nisse gegeben. 

Das Cottagesystem konnte nicht durchgeführt werden. Es wäre eine absolute 

Unmöglichkeit gewesen, für die in Jahren 1871 bis 1873 erbauten 23fi8 Familien

wohnungen das Terrain zu erwerben, wenn man dieselben nach dem genannten 

System hätte herstellen wollen; es war in der "Cmgehung der Fabrik überhaupt 

nicht so viel Land verkäuflich. AbC'r selbst wenn dies zu erreichen gewesen 

wäre, so hätten die aufserordentlich hohen Landpreise die \V ohnuugen für den 

~rbeiter übermäfsig verteuert. Zudem wäre aus dem Uottagesystem der grofsc 

Ubelstand erwachsen, dafs die am weitesten von der Fabrik entfernt \Volmeudcn 

eine grofse Summe von Kraft und Arbeit durch den Weg zur Arbeitsstelle und 

') ,,Wohlfahrtseinriehtungen der Friedr. Krupp'schen Gufsstahlfabrik zu 

Essen zum Besten ihrer Arbeiter und Beamten. 1883." 
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zurück verloren hätten. Ein weiterer Übelstand lag in den mifslichen ,vasser

verhältnissen der Umgegend Essens, welcher der Bergbau auf weite Entfernung 

das Grundwasser entzogen hat. Die Wasserversorgung eines weitausgedehnten 

Cottagebezirkes vermittels Wasserleitung hätte die lllietpreise notwendig be

trächtlich verteuern müssen. llian mufste aus diesen Gründen auf die Aus

führung des Cottagesystems verzichten und Bausysteme wählen, in welchen 

die W olmuugen dichter zusammengedriingt sind. Alle Kolonien liegen in nur 

geringer Entfernung von der Fabrik (höchstens eine Viertelstunde entfernt). 

Bei allen ist der Grundsatz streng durchgeführt, den Wohnungen eine gesunde 

Lage, freien Zutritt von Luft und Licht, reichliche Versorgung mit gutem 

,vasscr zu geben, dabei aber trotz des nahen Zusammenlebens doch jede einzelne 

,vohnung möglichst von den Nachbarn abzusondern. Die Häuser sind auf ge

sundem, miasmafreicm 'l'errain erbaut, sie stehen ringsherum frei, sind durch 

zahlreiche, luftige, sich schneidende Strafsen und grofse Plätze voneinander ge

trennt; die Krupp'sche Wasserleitung giebt in überreicher Menge vortreffliches 

,vasser, das Krupp'sehe Gaswerk reichliche Strafsenbeleuchtung; endlich sind 

,vohn- und Wirtschaftsräume jeder Familie so streng nach aufsen abgeschlossen, 

dafs das Gefühl eines behaglichen, nicht zu störenden Heims sich entwickeln 

kann. Hauptsächlich sind ,vohnungen mit 2, 3 und 4 Räumen zur Ausführung 

gelangt, dabei haben meist mehrere ,v ohnungen eine gemeinsame Rausthür. 

Innerhalb des Hauses ist jedoch jede \Y ohnung für sieh abgeschlossen. 
Die 1\Iietpreise der ,vohnungen belragen zwischen 180 und 1200 ~Iark für 

.Beamte und zwischen fi0-200 Mark für Arbeiter. Die lliiete wird den Arbeitern 

am 14 tägigen Lohne gekürzt, und zwar für eine 111.ietsdauer von je 14 Tagen mit 

14 tägiger Pränumerandozahlung; Beamte und "Witwen zahlen postnumerando. 

Das l\'[ietYerhältnis wird durch besondere Konlrakte geregelt. In diesen Kon

trakten ist für die Arbeiter 14 tägige, für die Beamten l- oder 3 monatliche gegen

seitige Kündigungsbefugnis ausgesprochen. Von dem Rechte der Aufkündigung 

macht die Fabrik nur bei notorischer Unverträglichkeit, nachdem Warnungen 

nichts gefruchtet, Gebrauch und wird dann auf Ansuchen die Kündigungsfrist 

bis zum nächsten ortsüblichen Umzugstermin verlängert. Letzteres geschieht 

auch heim Ausscheiden aus der :Fabrik, wenn die Miete im voraus sichergestellt 

wird, sowie bei Witwen, denen die " ' ohnung bis zum zweiten event. noch spä

teren ortsüblichen Umzugstermin gegen ll1ietezahlung belassen wird. 
Die Kontrolle der Vorsehriften liegt den Wohnungskontrolleuren ob, welche 

auf ihren täglichen Rundgängen von allen Unregelmäfsigkeiten Notiz nehmeu. 

Hierzu sind auch die zum Sicherheitsdienst auf dem Etablissement stationierten 

Gendarmen und Polizeisergeanten behilflich. 
Die Aborte, Senkgruben u. s. w. werden regelmäfsig auf Kosten der Fabrik 

desinfiziert; die .Reinigung derselben geschieht zur Nachtzeit durch Maschinen 

geruchlos. 

Ein sehr interessanter Versuch, um den Arbeitern die ,v ohl

that eines eignen Herdes zu gewähren, ist von der mechanischen 

Weberei von D. Peters & Oo. in Ne v i g es in Preufsen gemacht 

worden,1) indem sie den Arbeitern eine wesentliche Quote aus dem 

1) ,,Arbeiterfreund", Jahrgang 1881, S. 28. 
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GescbMtsgewinn des Jahres in der Form von ·w ohnungsprämien 
zuzuwenden suchte. 

Am Ende des glücklichen Geschäftsjahres 1872 erliefs sie folgende Bekannt
machung: 

„Von dem Wunsche beseelt, unsere Arbeiter in den Stand ,m setzen, sich 
den Besitz einer guten, gesunden Vv ohnung zu verschaffen, wozu nach .blrrichtung 
des „Nevigeser Banvereins" eine besonders günstige Gelegenheit geboten ist, unu 
in Anerkennung der bei streng durchgeführter z" ölfst.ündiger Arbeitszeit er;,;ieltcn 
Leistungen machen wir jedem am Schlusse dieses Jahres Lei uns beschäftigten 
und nicht unter Kündigung stehenden Arbeiter ein Geschenk in der Höhe des 
zwölften Teiles des im Jahre 1872 verdienten Lohnes. Wir knüpfen hieran jedoch 
die Bedingung, dafs der Betrag nur zum Erwerb einer ,v ohnung oder, sofern 
der Arbeiter eine solche schon Lesitzt, eines Gartens benut;:t weruen uarf, und 
dafs uns der Nachweis dieser Verwendung geliefert werden mufs. Darüber, ob 
der Nachweis im einzelnen :E'alle geliefert ist, behalten wir uns die Entscheidung 
vor. Der Eintritt als lllitglied in den „Nevigeser Bauverein" soll Llem Erwerbe 
eines ,v ohnhauses bezw. Gartens gleich geachtet werden." 

Dieser Versuch ist indessen in der beabsichtigten Weise nicht gelungen. 
:E'ür die im Jahre 1872 beschäftigten 329 Arbeiter wurde am öl. Dezember eine 
Prämie von 17 091 1\Iark ausgeworfen. Von jener Zahl genügten aber uur .J9 
den oben bezeichneten Voraussetzungen und erhoben ihr Guthaben mit 5081 .111ark, 
während der Restbetrag von 12060 Mark (also über 70"/o) nicht zur Auszahlung 
gelangte. Von den 4-9 Arbeitern waren in den „N evigeser Bauverein" vor 1872 
8 und im Dezember 1872 infolge der Prämie 39 eingetreten, bei den meisten 
davon war der Eintritt in den Bauverein nur ein Vorwa11 l r.ur Erhelrnug des 
Geldes gewesen, indem die auf Grund der Prämien beigetretenen fast sämtlich 
in den nächsten Jahren wieder ausschieuen und nur diejenigen im Verein blieben, 
welchen es ernstlich um die Erwerbung eines Eigentums zu thun war, r.um gröfsten 
'reile diejenigen, welche sd1on vor der Prämiengewährung l\1itglieder der Ge
nossenschaft waren. Die :E'irma schrieb die 8chuld an dem .lllifserfolge einmal 
dem 1\Iifstrauen zu, welches die Arbeiter in so vielen l<'ällen gegen die Arbeit
geber hegen, dann auch dem Mifstrauen gegen das Genossenschaftswesen über
haupt und gegen die Nevigeser Baugenossenschaft insbesondere, endlich auch der 
mit Gewährung der Prämie verbundenen Beschränkung. 

Die :E'irma D. Peters & Co. liefs sich indessen durch ,liesen Mifserfolg nicht 
entmutigen. Nachdem die Attentate des Sommers 1878 das ,vachsen und die 
Gefahr der sozialdemokratischen Bewegung in erschreckender Weise dargethan 
hatten, hielt sie es für ihre Pflicht, auch ihrerseits ;rnr Bekämpfung der Gefahr 
mitzuwirken. Das beste 111ittel, um ihre Arbeiter den Reihen der Sozialdemo
kraten zu entziehen, erblickte sie darin, dafs man den Arbeitern Llie Erwerbung 
einer guten Wohnung als .bligentum in Aussicht stelle. Sie kam auf die frühere 
Idee der Wohnungsprämien zurück, liefs aber, durch die gemachten Erfahrungen 
belehrt, in der Art und We_~se, wie die Prämien gewährt und ausbezahlt werden 
sollten, einige wesentliche Anderungen eintreten. Zunächst sicherte sie sich vor 
1\Iifsbrauch dadurch, dafs sie die Prämie nur für den wirklichen Erwerb eines 
Hauses bezahlte; andererseits empfand sie die otwendigkeit regelmäfsiger jähr-
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licher Zahlung von Prämien auf so lange, als der betreffende Arbeiter vertrags
mäfsige Anzahlung auf sein Haus leistet, bezw. solange derselbe in Diensten 
der Firma bleibt. .l!ls wurden dadurch freilich der Gesellschaft grofse pekuniäre 
Opfer auferlegt. Aber - und diesen Punkt dürfen die Arbeitgeber nicht aufser 
acht lassen, wenn sie bei der 1N ohnungsfürsorge für ihre Arbeitnehmer nur auf 
den Kosten1rnnkt sehen - auf die Dauer hoffte sie einio-ermafsen Entschä
Lligung für ihre grofsen Ausgaben in einem an"'aässigen zufrie
denen und leistungsfähigen Arbeiterstande zu finden. \Vi:· gehen im 
folgenden ctw11s näher auf diesen zweiten gelungenen Versuch ein. 

Die :E'irma erbaut W ohnungcn für Arbeiterfamilien zu 2000 111ark und mehr. 
Dieselben enthalten aufser ·w ohnstubc und Schlafstube noch 2 Kammern um 
geeigneten Schlafraum für erwachsene Kinder beiderlei Geschlechts zu bi~tcn · . ' 
su~d crwach_sene Kinde:·. noch nicht v~rhandcn, so könneu überflüssige Räume 
mit Genehmigung der l< 1rma untervcnmctet werden. Die Brwerbu1w des Hauses 
~cschie~_t. i~ der 

0

W eise, clafs beim Antritte 8 % des Kaufpreises ei~gezahlt und 
ferner Jahrhch 8 /o desselben abbezahlt werden. Da vom Reste des Kaufpreises 
5 °to Zinsen gerechnet werden, so ist nach nicht ganz 10 Jahren die Hälfte, nach 
17 J ahrcn das Ganze abgetragen. Um nun aber die Hauserwerbung zu fördern 
und den Arbeitern die Abzahlung des Kaufpreises zu erleichtern, wird ein Teil 
der Anzahlungen uml Abzahlungen in Form von Wohnungsprämien nach 
folgenden Sät;:en von der :E'irma vergütet: wc11n das Ilaupt der :E'amilic als Ar
beiter in Diensten der Firma ein volles Jahr und dariiber steht so vergütet sie 
20°10, wenn 5 volle Jahre, so 25°/0 , wenn 10 Jahre, so 30°!o/ für jedes Kind, 
welches ein volles Jahr und darüber beschäftigt ist, setzt sie 5 °lo zu, bis der 
höchste 8atz von 40 °1o erreicht ist. Durch clie Vergütuno- von JO 0/ übernimmt 
die Firma schon die ganze Abtragung des Kapitals, wäh~·cnd der t·beiter mit 
sei_~en 6_0% nic_ht ganz 5% des Kaufpreises, also weniger als ge
w oh n l Ich e 1111 c t c zu zahlen hat. ') Um auch denjenigen Arbeitern und 
.llleistern, welche schon im Laufe der letzten J ahrc eigne Häuser erbaut oder er
worben haben, b:rleichtcrung zu gewähren, wunlen auch auf sie Llic gleichen 
L'rämiensätzc angewendet. Um Mifsbräuche zu vermeiden, wie solche bei den 
,vohnungsprämien im Jahre 1872 vorgekommen waren, wo das Geld angeblich 
für ·w ohnungserwcrbung erhoben, später aber widerrechtlich zu andern Zwecken 
angewandt wurde, bestimmte die :E'irma, dafs die neuen Prämien nur in :E'orm 

1) Demnach berechnen sich 

Kaufpreis _An_z_ahl'.111~ 1 1 

des u.Jahrlichcl Die Vergütung der .Firma 200/ 250/ 
Abzahlung o o 

Hauses J 8 0/o Zahlung der Arbeiter 80 °io 75 °lo 

1tlark 1 1\Iark .111ark 

4500 360 288 270 
4000 320 J 256 240 
3500 280 Der Arbeiter zahlt dem- 224 210 
3000 240 nach an Zins und Ab- 192 180 
2750 220 tragung zusammen jährlich l 176 165 
2500 200 160 150 
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300/o 1350/o 
70¾ 650/o 

252 234 
224 208 
196 182 
168 156 
154 143 
140 1 130 

400/o 
600/o 

21n 
192 
168 
144 
132 
120 
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von Darlehen gegeben und einschlicfslich Ziuscn erst dann volles Eigentum des 

Arbeiters werden soJlten, wenn nach einem Zeitraum von 10 Jahren er oder seine 

Familie noch Besitzer des Hauses is1, und nach Abtragung \!er Hälf't.e des Kauf

preises der notarielle Kaufakt vollzogen ist. V crläfst ein Arbeiter vor Ablauf 

der 10 J ahrc die Fabrik, so hören natürlich weitere Prämicnzahlungen auf; die 

bereits gutgeschriebenen Beträge werden ihm aber als ßigentum übertragen, 

wenn er sich während der genannten 10 Jahre im Besitze des Ilauscs erhalten 

hat. In allen Fällen, wo das Haus vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Tage 

des Antritts in andere Hände übergegangen ist, verfallen die gutgeschriebenen 

Prämien zu Gunsten der Wohlfahrtskasse des Btablisscmcnls; doch behält sich 

die Firma vor, in solchen Fällen, wo aufscr dem W illcn des Arbeiters liegende 

V erhältnissc die Absicht, Hauseigentümer zu werden, vereitelten, die gammn 

Priimien oder einen Teil derselben dem Arbeiter oder seiner Familie als Eigentum 

zu überweisen. 

Betreffs des Erfolges dieser Art von ·w ohnungsfürsorge für die Arbeiter 

Lcrichtet die Firma ungefähr folgendes: ,,Wir haben so ziemlich das Richtige ge

troffen; ganz wesentlich gefördert wurde unser Plan dadurch, dafs es uns gelang, 

gute, zweckmäfsige \Vohnungen zu billigem Preise zu erbauen. So liefern wir 

heute ein für die Betlürfnisse einer Arbeiterfamilie genügendes Iläuschcu, ent

haltend Wohnstube, Küche, Keller, 2 Schlafkammern und ein kleines Gärtchen 

mit Apfelbaum, für 2000 Mark, bei gröfserem Garten und gröfscrcm Hause nebst 

Stallung steigen die Kosten bis zt1 3000 Mark, zu welchem Preise sich auch die 

Ansprüche einer zahlreicheren Familie vollständig befriedigen liefsen. Für ein 

Haus zum Preise von 2000 Mark wird schon in 10 Jahren mehr als die lliilfte 

des Kaufpreises durch Zahlungen und Prämien abgetragen sein. Bei den billigen 

Baupreisen und den dazu noch von uns bewilligten Wohnungsprämien haben die 

Arbeiter allerdings für Bewohnen und Erwerben des Hauses jährlich weniger zu 

;mhlen, als wenn sie in früherer ·weise zur 1\1icte wohnten, und so ist es erklärlich, 

dafs das anfangs vorhandene Mifstrauen wich und die Anmeldungen nach Häu

sern stärker wurden, als wir erwartet hatten. Gern konstatierten wir hierbei, 

J.afs die Bewohner unserer Häuser zufrieden sind, und so haben wir gegründete 

Aussicht, dafs es uns auf dem betretenen ·wcgc gelingt, im Laufe der Jahre einen 

grofscn, wenn nicht den gröfseren 'l'eil unserer Arbeiter zu Eigentümern und 

damit zu Bürgern von einem für das Gemeinwesen wertvollen Schlage zu machen. u 

So viele Arbeitgeber es aber auch giebt, welche für angemessene 

Wohnungen ihrer Arbeitnehmer gesorgt haben, so steht ihnen doch 

auf der anderen Seite eine gröfsere Zahl solcher gegenüher, welche 

in dieser Beziehung gar nichts gethan haben. Die Fürsorge der 

Arbeitgeber für Wohnungsgelegenheit ihrer Arbeiter beschränkt sich 

überhaupt nur auf die ländlichen Fabrikdistrikte und die 

eigen t 1 ich e n Fabrikstädte, während in den Grof städten von 

den Fabrikunternehmern und sonstigen Arbeitgebern fast gar nichts 

geleistet worden ist. 

Hier gingen deshalb die Bestrebungen zur Beschaffung von 
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Arbeiterwohnungen von anderer Seite aus, und zwar zunächst von 

den spekulativen Aktienbaugesellschaften. 

2. Unsere Akiienbaugesellschaften haben weniger in der 

Vermietung als in der Erwerbung c1er von ilmen erbauten Häuser 

durch die Arbeikr ihre eigentliche Aufgabe erblickt. Auch sind 

sie keine rein spekulativen Unternehmungen, sondern die Mehrzahl 

ist von dem rein gescl,Mtlichen Standpunkt etwas abgewiclien, indem 

di Anteilseigner stat11tari8ch auf jeden Gewinn, der über eine gewisse 

Höhe hin:ua;geht. verzichten. V 011 den gemeinnützigen Gesellschaften 

unterscheiden sich die Aktieugesellscliaften mit bescl1rfü1kter Gewinn

verteilung dadurch wieder, claf · sich an ihnen nur solcl1e Kapitafü,ten 

heteiligen, welche an der V erbesseruug cler ,Volmungszustände der 

arbeitenden Klassen mehr oder weniger ein direktes Interesse haben, 

d. h. die Arbeitgeber. Der Umstand, dafs solche Aktiengesellschaften 

die einzelnen Arbeitgeber von der Verpflichtung, für die Befriedigung 

des Wohnungsbedürfnisses ihrer Arbeitnehmer zu sorgen, befreien, 

ü,t ihrer Entwickelung sehr förderlich gewesen. Die '\Virkungssphäre 

dieser Gesellschaften erstreckt sich freilich nicht allein auf die 

Arbeiter i. e. S., ondern auf die „kleinen Leute" überhaupt. Ihr 

Zweck ist: Häuser, meistens mit etwas Gartenland, für eine Familie 

zu bauen und an dieselbe unter folgenden Bedingungen abzulassen: 

zuniLchst ist beim Verkauf des Hauses stets eine Anzahlung zu 

machen, welche ungefähr 10 °lo der Kaufsumme betrügt. Der Kauf

preis des Hauses selbst isL von dem Erwerher in rnti.fsigen Raten, 

in ,relchen die Verzinsung der von der Gesellschaft aufgewandten 

Baukosten und eine Amortisationsquote steckt, zu erstatten. Kann 

der Käufer die erste Anzahlung nicht voll leisten, so wird dieselbe 

durch eine geringe Erhöhung der periodisch zu zahlenden Raten 

ersetzt. Der Erwerber wird erst dann Eigentümer des Hauses, wenn 

er einen bestimmten 'l'eil des Kaufpreises, etwa die Hälfte, getilgt 

lmt. Bevor nicht die Abzahlungen diese Höhe erreicht haben, oder 

wenn der Erwerber nicht mehr in der Lage ist, einen Verpflichtungen 

nachzukommen, wird er als Mieter behandelt; im letzteren Fall, 

wenn der Kauf wegen Zahlungsunfähigkeit des Erwerbers rückgängig 

genrncht werden mufs, wird dem Betreffenden diejenige Summe samt 

½in ·en (unter geringem Abzuge) zurückerstattet, welche von Anfang 

an von ihm zur Amortisation der Kaufsumme gezahlt worden war. 

Der Termin. bis zu w lchem die Kaufsumme vollständig getilgt sein 

mufs, schwankt zwischen 10 und 20 Jahren nach Abschliefsung des 

539 



Kontraktes. 
zur Lösung 
housienne 

140 

Typus und Vorbild aller dernrtigen Unternehmungen 
der Arbeiterwohnungsfrage ist die ,,So c i 6 t e ..l\I u 1-
d es citcs ouvrieres". 1) 

Schon seit 1826 besteht in l\iülhausen i. E. die „Socictc industrielle", eine Gesell

schaft, welche nicht blofs die Förderung industriellen Fortschrittes zum Zwecke hat, 

sondern ebenso um die Hebung des moralischen und physischen \Vohlcs tler Arbeiter
bevölkerung rastlos bemüht ist. Abgesehen von der Hebung und Ausdehnu11g 

des Schulwesens, der Einführung des obligatorischen Unterrichts, der Beschränkung 
der Kinder- und Frauenarbeit, der Abschaffung der Lotterien und vielem andern 

gebührt der Gesellschaft das Verdienst, die Beseitigung der Arbeiterwohnungs
not der l\lülhausener Arbeite1· angeregt und zu einer thatkräftigen Ausführuuo

vorbereitet zu haben, indem sie die „Socictc l\lulhousieunc des citcs ouvriercs" 
ins Leben rief. Der Zweck dieser am 10. Juni 1853 unter der Präsidentschaft 

des wohlbekannten Grofsindustricllen und Philanthropen Jean ]) o 11 fu fs gc

griindeten Gesellschaft war den Statuten gcmäfs ein vierfacher: 
1. die Erbauung von Arbeiterhäusern in l\lülhausen und Umgebung, von 

denen jedes für eine Familie als isolierte Wohnung dienen und aufscr dem Wohn

gebäudc aus einem Hof und Garten bestehen sollte; 
2. der Erwerb des nötigen 1'crrains, sowohl für die Hiiuscr und deren 

Nebenbauten als für die Anlage von breiten Strafscn, Abzugskanälen und anderen 

als nützlich crkannteu Einrichtungen; 
3. die Vermietung der betreffenden Häuser zu niedrigem l\lictprcisc, welcher 

8 ° 0 des Kostenpreises nicht übersteigen un<l dessen Ji]rtrag zur Deckung <lcr 

auf 4 % normierten Zinsen des Gcscllschaftsfomls sowie <ler allgemeinen Kosten 

(für Abgaben, Versicherungen, Bcamtcnhcsoldungcn etc.) venvcndct werden sollte; 

4. der eigentliche Haupbiweck des ntcrnchmcns - der succcssivc Ver-

kanf <lieser Immobilien zum Selbstkostenpreise unter humanen Abzahluugs

bedingungen u. s. w. 
Das Aktienkapital der l\lülhausener Gesellschaft, wekhes bei <ler Grün

dung im Jahre 1853 von 12 Grofsin<lustricllcn Mülhauscns gezeichnet wurde, 

betrug 300000 Frank, in 60 Aktien zu je 5000 Frank. Die Aktien lauten auf 
Namen und sind durch Indossament auf andere übertragbar. Die Zahl der 

Aktionäre stieg in kurzer Zeit von 12 auf 20. die der Aktien auf 71, wodurch das 
Grundkapital eine Höhe von 355 000 Frank erreichte. Einen weiteren bedeuten
<len Kapitalzuwachs erhielt das Unternehmen in einer Staatsunterstützung von 

300000 Frank, und schliefslich eröffnete der "Crc<lit Foncier" der Gesellschaft 

einen 5 °,0 igen Hypothekarkretlit von 350 000 Frank, so dafs derselben im ganzen 
ein Kapital von circa 1 Million Frank zu Gebote stand. An die Gewährung der 

staatlichen Geldzuschufsleistung knüpfte sich die Bedingung, dafs die Gesellschaft 
wm mindesten 300 Arbeiterwohnhäuser bauen und die Aktionäre auf jeden 

höheren Gewinn als 4 °io verzichten mufsten. m den Hauptzweck, welchen die 

Gesellschaft sich stellte, zu erreichen, nämlich die Arbeiter zu Eigentümern der 

Yv ohnungen, welche sie bisher nur als Mieter bewohnten, zu machen, wurde ein 

successives Ankaufsrecht festgesetzt, d. h. es wurde eine möglichst lange 

1) 1\1artin Schall, das Arbeiterquartier in Mülhausen i. E. II. Auflage. 
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Abzahlungszeit bewilligt, die sich auf 14 und im Notfall auf 16, ja ausnahms

weise auf 20 Jabre erstrecken sollte, so dafs der Bewohner eines von der Gesell
schaft hergestellten Hauses durch das einfache Mittel einer etwas erhöhten 

l\l i et e z a h 1 u n g in den allmählichen Besitz desselben gelangte. Es soll nämlich 

behufs .Ankaufes eines Hauses zunächst eine Anzahlung von 250-300 Frank, je 
nach <lern ·werte cles Objektes, geleistet werden. Diese Summe, mit deren Ent

richtuno- <ler Arbeiter in fast alle Rechte eines Besitzers des Hauses eintritt, 

wird ausschliefslich in seinem Interesse verwendet und dient zur Bestreitung der 

öffentlichen Abgaben, sowie der gerichtlichen Kosten beim späteren definitiven 

Abschlufs cles Kaufkontraktes. Der ganze übrige Rest des Kaufi_)reiscs wird 

nun von hier ab durch monatliche Zahlungen im Betrnge von l 8-25 }frank 

abgetragen, so <lafs der Arbeiter durch diese einem etwas erhöhten l\Iietpreise 
gleichkommenden Leistungen im Verlauf von etwa 13 Jahren Besitzer dE's 
l-lausC's wird. Für den Fall, dafs die einmalige A1mthlu11g von 250--300 Frank 
nicht erlegt werden kann, greift eine Steigerung des Betrages des monatlichen 
1\Iietzinses um einige Frank Platz. 

\Vechselt der Bewerber seinen \Vohnort oder stirbt er, so werden ihm 

resp. seinen Hinterbliebenen clie billigsten Bedingungen zugesichert. Man be

trachtet in diesem Fall den Käufer als einfachen 1\-Iieter und giebt ihm oder 

seiner Familie den Überschufs seiner sämtlichen Einzahlungen nebst den Zinsen 
derselben zurück. 

Um einerseits das gemeinnützige Unternehmen vor Ausbeutung durch 

Spekulanten zu schützen, um anderseits die Arbeiter selbst zu verhindern, dafs 

sie durch Aufnahme von Aftermietern die wohlgemeinte Absicht der Gesell

schaft wieder illusorisch machen, mufs sieh cler Käufer gleich beim Eintritt in 

<lie Bewerbung gewissen beschränkenden Bedingungen unterwerfen. Hierzu ge

hört u. a. <liejenige, dafs der Käufer sein Haus innerhalb 10 Jahren vom Tage 
des Kontrakts an gerechnet, ohne ausdrückliche Erlaulmis des Verwaltungsrates 
nicht verkaufen, dafs derselbe ebenso nur mit der besonderen Ermächtigung der 
Gesellschaft und nur soweit daraus kein Nachteil für die Sitten und Gesundheit 

der Bewohner entsteht, Teile seiner ·w ohnung an andere Arbeiter in Aftermiete 

vergehen darf. Ferner mufs sich der Bewerber gewissen speziellen polizeilichen 

\' orschriften unterwerfen, welche clie Aufrechterhaltung der Ordnung, der Rein

lichkeit, sowie einer gewissen äufseren Symmetrie und Gleichförmigkeit in der 

Anlage der· Häuser und Wirten der Uitc bezwecken und durch welche clie An

lage 01lcr Aufführung von Neubauten ebenfalls in sanitärem und iisthetischem 

lnteresse an gewisse Bedingungen gebunden wird, die je<loch die Freiheit 

drs einzelnen Besitzers in keineswegs belästigender \Veise beschränkten sollten. 

In spfitercn Jahren fügte die Gesellschaft noch die Bestimmung hinzu, clafs 

niemand Käufer oder Mieter in der Uit(• werden solle, der sich nicht vorher 

vrrpflichtet hab€', seine Kinder st.ds regelnüifsig zur :-;chule zu schicken. 
Die Gesellschaft nnhm auch von Anfa11g· an auf die Gründung von gemein -

nützigcn Anstalten und auf die l-11lcrstützung solcher von der Kommu11e 

zu untcrhalten<len ße<lacht, indem si ausdrücklich bestim111te, clafs diejenigen 

Hl"lller, W\•lche am J<]nde jeder .Abrechnungsperiode <lisponibel bleiben würden, 

zu gemeinnützigen Zwcckc-11 zum Vorteil d!'r Arbeiter in rkr Uitc vcrwantlt werden 

sollten. .Auf diese Weise sind eine' l{.pih e wohlthfüigcr Anstalten entstanden: Klein

kinderschulen. rine \Va~ch un,l BadeaJJstalt, rine Restauration und Bäckerei 
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(Volksküche), eine Bih1iothek, eine 1\Iädchenherberge, ein Logierhaus fiir a1lein

stehende l\1änner, ein Asyl für Greise, eine Alters,·ersorgungskasse, das Institut 

der q,uartierschwestern und ({uartierärzte. 

Was die Konstruktion der Hiiuser betrifft, so ist dieselbe keine g1eieh-

mäfsige, sondern nach vier verschiedenen Systemen wurden die Häuser erbaut: 

1. Reihenhiiuser, welche in gröfserer Zahl nebeneinander in Gruppen von 10, 

18 oder 20 unter einem Dach vereinigt sind und von cl<'nen je 2 und 2 mit dl'r 

Rückwand aneinander stofsen uncl deren jedes seinen Garten vor dem Hause 

hat. Diese1ben haben den Vorteil, uafs sie am wenigsten Raum erfordern und 

daher die verhältnismäfsig l,il\igsten sind (sie kosteten im Anfang, je nachdem 

sie in der 1\Iittc oder an den Ecken lagen und Tag- oder Nachtlicht oder eine 

Doppel-Lichtseite hatten, 1850-2150 Frank, 1876 25-30 ° 0 mehr), dagegen den 

Nachteil, dafs sie nur yon der vorderen Seite Lieht erhalten. 1\lan ist deshalb 

später gänzlich von denselben zurückgekommen und findet man nur 7 Iliiuser

reihen dieser Bauart an den Grenzen der a1ten und links am Eingang der 

neuen Cite. 
2. Der vorbeschriebenen Hiiuserkategorie am meisten verwandt ist eine 

kleinere Zahl von Häusern (20), welche ebenfalls eine Reihe biluen und unter 

einem Dache fortlaufen, sog. Häuser zwischen Hof uncl Garten, die sich von den 

ersteren nur dadurch unterscheiden, dafs sie nur nach einer Seite hin mit dem 

Nnchharhause zusammenhängen und ihre hinteren Seiten nicht von anstofscmlen 

Häusern, sondern von einem kleinem Hofe begrenzt sind, so dafs sie alle eine 

gemeinsame Front- und Hofseite haben. Gegenüber der vorhin beschriebenen 

Kla sc haben sie den Vorteil, dafs sie 2 gegenüberliegende Lichtseiten mit freiC'r 

Aussicht haben. Da sie indessen auch von etwas gröfseren Dimensionen sind, so 

wnren sie vorzüglich zu ·w ohnungen für \\' erkmcister bestimmt und konnten 

wegen des höheren Preises nicht leicht von einfacheren Arbeiten erworben werden. 

Während sie in den ,Jahren 1854 55 i-:u 3000- 3100 Frank verkauft wurden, galten 

sie 10 Jahre später schon 5 6000 Frank. Aus cliesem Grunde hat man von d .r 

Brbauung sn1cher Häuser in der .l!'olge ebenfalls Abstand genommen. 

3. Diejenige Kategorie von Häusern, welche am häufigsten vertreten ist, 

sind die sogenannten Gruppenhäuser. Je vier Häuser sind unter einem Dache 

vereinigt und in der 1\Iitte eines Gartens gelegen, welcher ebenfalls in vier gleiche 

'l.'eile geteilt ist. Die Grundfläche betdigt für Haus und Garten 160 qm. Die 

Hiiuser dieser Klasse enthalten ein Brdgeschofs und ein erstes Stockwerk; sie 

sind als mustergültig angenommen woruen, weil die Lage der 'Wohnungen bei 

dieser Verteilung die freieste, gesündeste und freundlichste ist, uml weil dadurch, 

dafs Luft und Licht zu denselben von zwei Seiten gelangt, sowohl die Ventilation 

als auch die innere Raumverteilung hier unter den vorteilhaftesten Brdingungen 

möglich ist. .Freilich sind sie, weil gröfser, geräumiger und freier liegend, auch 

dementsprechend teurer. Sie kosteten im Anfang 2700 2900 ]!'rank, 186:'\ infolge 

der Preissteigerung für Löhne und J\laterialien 3300-3-100 Frank, im ,Jahre l87ti 

sorrar bis 3700 Frank. 
b 

• 
4. l1m diesem letzteren l 1belstamlc abzuhelfen, lrnt man noch eine vi<'rte 

Kategorie von lliiusern errichtet, weh:he den vorigen im ganr.en ähnlich sind 

und sich nur dallurch von ihnen unterschei1len, dal's sie kein erstes HtockwPrk, 

dafür aber gröfserr llausgrurnlffüchc, allerdings hci kleinerer GartPnfüiche, haben. 

Es sind ebenfalls vi<>r Häuser unter einC'm l)nchr ypreinigt, aber mit einl'nchem 
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Parterre und einem etwas erhöhteren DacllO'es 

llfamarclen aestattet D1'e p . t. 11 ' b chofs. welches die .Anbringung von 

e • reise s e ten · 1 • 1 
2575 Frank, 1865 auf circa 2650 F k 8 s1c 1 lll c en ersten Jahren auf 24l:!5 bis 

sind die von den Arbeit:rn bei' lratn t' l 76 schon auf 3000-3200. Diese Häuser 

11
.. ie l es en und begehrtest v· lf 1 

auser von ihren Besitzern no h . , en. ie ac 1 wurden die 

fang und Zahl der Räum1icl1kec1·t mdn em Stockwerk erhöht' so dafs sie an Um-

' en en Yoraena t . 1· 1 

sogar in etwas übertreffen n d c 1· e nn en ziem ic i gleichkommen sie 

' ur a,s < 1e architektoniscl E' h ·t ' 

gruppen zerstört wurde. ' ie m ei dieser Häuser-

Die gröfseren Häuser haben im Erd()'eschofs d' .. . 

rnu 5 m Länge und 5 m Bre·t . St " _ie Ruche uncl cm \Yohnzimmer 

J 
•· 1 e, im ockwerke em 11 · z· 

Jange und 2' ' m Breite d . .. < emeres c,1mrner \'On 3110 111 

l 1 
, 1 un cm rrrofseres zweife t · z· 

1
" 

>0< en soll nur zum Aufbe , l . b ns riges lll))ner. Der Dach-

\ ,v·· . '' a iren 'on Holz und anderen y "t. , , 

< er . asche dienen und ist deshalb absichtli 1 . , orra en, zum ] rocknen 

Yerhmrlern, dafs die Eigentümer ,lort no ·h c 1 m~~t zu hoch angelegt' um r.u 

H.iicksicht auf die Gesundheit sowohl .,·1c. ndeue im_mer herrichten' welche in 

r h 
· . . '' a 11 en der hc1fs<•n l "J l 

• n reszeit ziemlich viel zu wünscl1e "b . 1 „ a s wa iren< c1C'r kalten 

D 

n u rw assen wurden D D l · 

ach. teineu gl•deckt und das Haus durcl e· . "'I . as ae ustrnitgebrannten 

O'ef" t z I me im J} aucrwcrk des E d h 

o ug e ementlage gegen das EindriilO'en , F h . . r gesc osses ei11-

mc t b 'ou euc t10'ke1t o-eschüt· t D' • 

u ausgemauerten und mit einer Steinplatt "\ ·d t b • z . ie mit Ze-

aufserhalb derselben in miiglichster E tf . e u JCI cc d e_n .Abtntte der Häuser sind 

f' . . n ernunrr vom Emgano· d a· b 

ur JC zwei Häuser anstofsend ang 1 • 1 t 
0

1 
e an er ie elseitc 

vorrichtunrren u. d.,.l allen r· •. d' G°, nac l ~m< entsprechen durch Ventilations~ 

" · m 10 eRtmdhe1t und Re' r l k •t • 

werten Anforderungen Der IC II m 
10 1 

·e1 irgend wünschens-

l I
> • e er erstreckt sich unt , l . 

l er iaum zwi chen der Decl· 1 1 
er < er ganzen Hausfläche 

,e unt < em obere F f b d · ' 

und mit trockeuem Fiilluugsmate .· 1 l n u s o en ist doppelt gedielt 

1 
„ 

ua verse 1en so daf l H . 

um gc. undrr wird. ' s c as aus wemger feucht 

Da ~lie y crwaltung erkanutc, dafs die Gröfse der . 

nuugcn <lic Bc,lürfniHse einer c1'nf ·h f hier besclmebcnen ,,roh-

! . ac en o I nur aus wc · GI' 1 
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1 1 
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er emere Fa T · 

s oc igen G-ruppenlüiuscr euts1>1·icl1t . e m1 ien errichteten ein-

'• 1m gro,scn unu g·a . d · · 

Hie bestehen aus der Küche und . f nzeu erJemgen der gröfseren 

· 
1 

„

1 
zwm gro scn Zimmern im E d 1 · 

rm 10 wres Dach zur Anbringun()' . J\I r gesc 10fs und haben 
e ,on an ardcn. 

.. ber den Gesamteindruck' welchen d . . , . 

l\lulhau en macht, äufse ·t . l S as Ar beiteiquartier zu 

. l . ' I s1c1 chall') folgende· f . 

He cn sich äufserlich so anffallen l 1, 1 tl „ rma en: ,,Die 

die so rcgeln1üfsig sich durchsch;1c~dc1cl1cn SCll Hauser und Gürtchcn, 

h , i em en trafsen und D 1 .. 

mac en auf uns den umnit,telharcn Eind. J, . . urc _igungc 

Arheitcrkolonie ]i's . 1 . 1 iuc~ erne1 freundlichen 
• 0 smt mc 11, meh . l' · f" • . 

ncl11n-kalt1•n stiidtü;chPn ('! 1 t .. . l c ic cm orrmg-ste1fcn, vor-

l 
. . , iara' err.urrc - hochr·1 d 

H"ochenc, cheuso hn 'Wl'ilirr . 
0 

. . < g<'n c, ununtcr
, g nc wie l:rngr.e1lig<' Hiiuscrfassadcu, die wie 

1
) 8ehall, a. a. O. 8. 18. 
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gigantische Mauern zu beiden Seiten des harten Strafsen~fla ters 

sich auftiirmen, in clenen das Rasseln der W ag~n und _cler Larm des 

Verkehrs das Ohr betäubt und den Kopf verwirrt, die c~em armen 

Bewohner derselben Licht und Luft und Au~ irht au~- ~imrnel u_nd 

Erde entziehen, - das ist vielmehr der fnsc'.10 gefallige _Anblick 

eines landschaftlichen Bildes, da uns nngsher umgiebt und 

das un!:l aus dem dichten Gri.i.n der Alleen und Baumgruppen __ und 

der Weinlauben und aus dem bunten Blum~nschmuck .. d~r G_arten_ 

freundlich mrnrntet, während doch zugleich ehe Regelmars1gkeit dei 

Anlnge, die Haltung der StraJsen und_ Plätzr uncl Fufswege ·. c~er 

Stil und Anstrich der Hiiuscr und vieles andere ckn meln ,lls 

ländlichen Geschmack verriit und uns für das Ganze e i 11 e g 1 ü c k -

liehe Verbindung von Stadt uncl Lancl zu bezeichnen 

scheint." 
D f · , · 11 e Ergebnis des Mülhausencr Unternehmens 

as 1 n a n z 1 e . f 
ist ein sehr gutes: bis zum 30. Juni 1881 hatte ehe Gescllsch~ t 

996 Häuser gebaut; dieselben waren alle verkauft zum Gesamtpr~1s~ 

von 2 932 4 75 Frank, von welcher Summe 2 415 458 Frank getilg" 

sind, so dafs eine Gesamtschuld der Arbeiter von nur 517 017 Franl~ 

verblieb. . 
Aber auch in sittlicher und sozialer Bez1eh~ng hat clas 

Unternehmen , chöne Erfolge w verzeichnen. Durch ehe E_rbau~ng 

so vieler gesunder, gerüumiger und bequemer ·w ohnungen 1~t 111~ht 

nur für das materielle Wohlbefinden von 'ruusenden - die Em

wohnerzahl des Arl>eiterq_uartiers betri.i.gl über 7000 - gesorgt, 

sondern indirekt auch da. geistige und sittliche Wohl derseluen ge

fördert worden. ,,An Stelle eines bei der rnpid~n Zunalu~e. de.r 

Bevölkerung der StadL drohenden, ab und zu s~hw?1fenden A1bei:e1 -

proletariats i t e i u e i m ganz e n wo h 1 s 1 tu 1 er t e_ u n d 7'._u -

friedene intelligente und sefshafte ~rbc1t~rhevol-

l . g "'e
1

treten welche sich eines men chenwi.ir<l1gcn Dasems erfreut 
< c 1 u n O , . • . l . f L 

., .,· als ein ·\\"esentlicher Bestandteil cler Emwohne1sc 1a 
unu uie , . ~ l , . 
Mi.illrnusens fast ein Dritteil derselben, drnscr zur Ehre unc zui 

Zierde gcr:icht, und cleren Haltung einen jeden fremden Besucher 

und Beobachter der St:idt mit der griif stc•n Achtung vc'.r derselben 

erfüllen mufs. Ordnu11gssinn und Reinlichkc1t, h_aus

hiilterischcr Sinn und Sparsamkeit und vor all_em __ cl1e au~ 

dem Eigentumsgefühl geborenen edlen sittlichen Gemernguter der 

Liebe zur f:,chollc und zum hü,uslichcn Herde und zur 

Heimat, der, wie es das \Vort so bezeichnend ausrlrückl, aus dem 
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eignen Grund und Boden gleichsam hervorwachsende „so 1 i de" 

Sinn, sowie die Pflege e d 1 er h ä u s 1 ich er Sitten und Tugenden: 

das sind nur einige der grofsen moralischen Erfolge, welche jene 

finanziellen noch weit übertreffen und die das hiermit gegebene 

Vorbild der allgemeinsten wetteifernden Nachahmung wert machen." 1) 

1
) So äufsert sich Schall (A. a. O. S. 52). Ein ganz anderes Bild von den 

·wohnungsverhältnissen der Stadt 1\Iülhausen und des Arbeiterquartiers entwirft 

eine kürzlich erschienene Schrift: Dr. R. Herkner, die Oberelsässische 

Baumwollenindustrie und ihre Arbeiter, Strafsburg 1887. Es gebe, 

sagt der Verfasser, kaum irgend eine Fabrikstadt, in welcher gerade in der Art 

des Wohnens der soziale Gegensatz zwischen reich und arm, zwischen Arbeit

geber und Arbeiter krasser zu Tage trete, keine Rtadt, in welcher der Wider

spruch zwischen dem Ideale der Arbeiterwohuuug mit der Wirklichkeit dem 

näher Zuschauenden schroffer sich offenbare, und wenige, in denen die lila se der 

Arbeiter that ächlich schlechter wohne. Nicht nur aufserhalb der Cite ouvriere 

seien die W ohnuugszuständc äufserst traurige, sondern auch innerhalb der Cite 

sehe es zum Teil sehr übel aus. Der Verfasser führt zunächst aus, dafs das Citehaus 

im allgemeinen nicht von dem Durchschnittsarbeiter bewohnt werde, da es diesem 

unmöglich sei, von den 50 Frank, welche er monatlich verdiene, 25 Frank auf 

die Befriediguno- des Wohnungsbedürfnis es zu verwenden. Das könnten höchstens 

die Werkmeister, die gutbezahlten Rouleauxstecher und gewisse Kategorien der 

l\Ietallarbeiter, nicht aber die J\Iasse der Arbeiter, welchen die Hilfe am nötig teu 

sei. Die tatistik gebe allerdings an, dafs im Jahre 1876 auch 55 gewöhnliche 

Fabrikarbeiter und 205 'l'agelöhner in der neuen Uite Eigentümer waren, also 

Leute deren Lohnsätze zwischen 2,00- 2,50 Frank pro Tag schwankten. Diese 

Leute suchen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, ihr Wohnungs

bedürfnis so sehr als möglich eiuzuschräuken und vermieten die übrig bleibenden 

Räume. Kontraktmäfäig sei zwar das Vermieten den Käufern untersagt, aber 

um die Leute in den Stand zu setzen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, 

habe man ein und thatsächlich beide Augen zugedrückt. Dadurch sei das als 

Arbeiterfamilienhaus geplante CitNiaus zu einem Zinshaus, und zwar zu einem 

recht schlechten geworden, indem es, statt von einer, von drei Partien bewohnt 

werde. ·während ;,:, B. die 1\Iansardenwohnungen höchstens nur für eine Person 

Raum liieten, würden von 160 1\Iansardenwohuungen 85 von ganzen und zwar 

bis zu 5 Personen starken Familien, 49 von 2 Personen und nur 26 von einer 

Person bewohnt. Bei der gelegentlich der 1\Iafsuahmen gegen die Cholera im 

,Jahre 1884 in den Arbeiterquartieren vorgenommenen Untersuchung habe man 

in einem einzigen Haus 6 Familien und einen einzelnen Arbeiter, der die J\Ian

sarde bewohnt, im ganzen 42 Personen gefunden. Auch habe der Eigentümer 

dieses Hauses, ein Mann von dem schmutzigsten Geize, 58 Personen gegen eine 

kleine Vergütung auf stinkendem 8troh ein Lager gewährt. Bei der letzten 

Volkszählung habe sich ergeben, dafs in einem Citchaus 28 Personen, in anderen 

einige 20 sich aufhalten. Im Durchschnitt sei ein Citehaus mindestens mit 10 

Personen besetzt, also um 2 mehr als nach 1\fafsgabc des Rauminhaltes etwa noch 

statthaft wäre. Sodann seien an den Citehäuschen viele Veränderungen gemacht 

worden, wodurch .l:Uiume entstanden seien, die man höchstens als Schuppen, nicht, 

Stuat,wi~ftt'll c-hnftl. Htndif"n, IT. 
5 
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Dafs das bahnbrechende, edelmütige Unternehmen in Mülhausen 

seinen Lohn gefunden hat, das beweist der b 1 ü h ende St an c1 
und der hohe Rang der heute fast weltberühmten In du s tri e 

M ü 1 h au s e n s. 
Nach dem Vorbild der Mülhausener Gesellschaft wurde eine 

Reihe von Aktien-Baugesellschaften gegründet. 

Die „Glaclbacher Aktien-Baugesellschaft"') entstand auf Anregung 

eines Komito lnclustrieller um1 sonstiger Einwohner im Jahre 1869. Dit• Gesell

schaft will den weniger Bemittelten billige, gPsuncle, gut eingerichtete, das Fa

milienleben förllerntle "\Volmungen b schaffen uml bl'faf t sich ,1Pmentsprechem1 

mit L1em An- und Verkauf von Immobilien, tlem Bau von Iläusern, der \Ter

mietuno- oder dem Verkauf derselben unter erleichternllcn, tlPn VPrhältuiss n tler 

Käufer° angepafsten Bedingungen, sowie mit tler Herst llung, dem An- und Ver

kauf der notwendigen Baumaterialien. Da Grumlkapital betrug ursprünglich 

90000 Jllark, und zwar unter Verzichtleistung ller Aktionäre auf' einPn höhPren 

aber als menschliche Wohnungen benützt zu sehen "iinsche. Auch seien durch 

clie Zubauten die ursprünglichen Wohnräume gesclüidigt WOl'(lPn, indem ihnen 

Luft und Liebt entzogen wurde. Der Verfasser führt au, tlafs von den nord

westlich vom Asyldurchgang gelegenen 698 Citchäusehon an 270 derselben, also 

an 38 0 1 Um- oder Zubauten erfolgt seien. lllit dPm stetig wa ·hsenden Werte 

des Grind und Bodens, der eine inten ivore Au nutzung gebieterisch verlange, 

würden natürlich immer mehr Häuschen einer Umwantllung zum Opfer fallen. 

Unancrotastot sei das Citehaus vorläufig nur an zwei Stellen geblieben, einmal in 

den clem Zentrum der Stadt am nächsten gelegenen 'l'eilen, wo die Häuser ni<'ht 

von Fabrikarbeitern, sondern kleinen Bourgeois bewohnt wiirden, welch letztere 

sich den Luxus eines mit Garten umgebenen "'Wohnhäuschens schon gestatten 

könnten sodann an der Peripherie, weil die hier befindlichen lläuser später gebaut 

eien un
1

J noch nicht die volle Verfügungsfreiheit tles Besitzers geniefsen. End-

lich habe nur ein '.L'eil der Arbeiterfamilien sich im Besitz ihres Häuschens zu 

behaupten verstanden; zum Teil sei für viele Arbeiter aus dem Grundbesitz eine 

8chuldknechtschaft wegen ökonomischer Unsicherheit (Lohnausfall) oder wegen 

Ausbeutung durch \Vucherer entstanden. .. . .. 
Die Bedeutung tles JIIülhauscner Unternebml'ns vcrmogl'n the augefuhrtcn 

Mifsstämle nicht zu beeinträchtigen, zudem sie nur auf einen 'feil tlor Citehäuscr 

zutreffen. Auch die wohlthätigste Einrichtung kann tlurch den Unverstaml lll'l' 

Jllenschen ihren \V ert verlieren. J etlenfalls wirtl eine rationell<' \Vohuung,gesetz

gobuug, von welcher wir später sprechen WPnlen, eine ungeb~hrliche Ausnii'.zung 

solcher Arbeiterwolmnngen zu verbimh•rn Yermögen. Dem Ubelstande, <lais lkr 

Durchschnittsarbeiter sich nicht in tlen Besitz einl's eignen Hauses zu setzen ver

mao- Jäfst sich wie dies auch der Verfasser ,ler genannten SchrifL bemerkt, cla-
o, ' 1 

durch abhelfen, dafs nicht blofs Einzelhäuser hergc. teilt wertlen, ondern aue 1 

Häuser mit mehreren Wohnungen, welche dann an tli • min<l r Bemittelten ver

mietet werllen, um auch diesen die \Vohlt hat einer freundlich n Häuslichkeit. zu 

gewähren. 
') ,,Arbi,iterfrcund" 1877. 
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Ge~vinn als 5 °1
0 Dividende resp. Zinsfufs, sowie mit der Bestimmung, dafs et

waiger lliehrgcwinn gemeinnützigen Zwecken zugewendet werden solle. Die Ge

sellschaft hat es vorgezogen, anstatt der Anlage einer gröfseren Kolonie Einzel

familienwohnungen nach dem Cottagesystem in Gruppen von 15-30 Häusern an 

verschiedenen Stellen der Stadt zu errichten, und zwar in der Weise, dafs fast 

alle Häuser, zu je zwei und zwei zusammengebaut, in einem diese beiden um

gebenden Garten liegen. Die ,v ohnung besteht in der Regel aus vier Zimmern 

Küche, Stallung für Ziegen, Keller. Die Aborte sind, wie es dort üblich ist: 

nur vom Hofraum zugiinglich und wurde die bei den ersterrichteten Häusern 

vorgenommene Anbringung der Aborte im Innern und in Verbindung mit der 

Stallung von den Käufern nicht gewünscht. Die Gröfse der Baustelle einer Einzel

wohnung mit Garten ist auf 2,50 -3 Ar bemessen, sämtliche "\Vohn- und Schlaf

räume haben eine lichte Höhe von 3,110 m. Die Preise der Häuser betrugen 

1870-1872 durchschnittlich 2450 lllark, 1875 -1877 3250 Mark, jetzt circa 3000 Mark. 

Der Verkauf der Häuser erfolgt unter der Bedingung einer Anzahlung von einem 

Zwölftel des Kaufpreises und einer jährlichen Zahlung von ebenfalls mindestens 

einem Zwölftel. Sobald ein Drittel des Kaufpreises abbezahlt worden ist, er

fo_lgt die Eigentumsübertrag1mg. Es wird daher der Kaufpreis bei gegenseitiger 

Zrnsberechnuncr zu 5 0/o per Jahr in längstens etwa 6 Jahren zu einem Drittel 

und in etwa 16 .Jahren vollständig getilgt sein, beides aber möglicherweise auch 

früher, da es jedem freisteht, jederzeit mehr als die vertragsmäfsig festgesetzte 

8umme abzuzahlen, welche Mehrbeträge dann vom 'l.'age der Zahlung an ver

zinst werden. Die noch verbleibende Restkaufsumme mufs jährlich wenigstens 

mit einem Zwölftel des ganzen Kaufpreises abgetragen werden. Sollte Jas cre

kaufte Haus vor der Abtragung des ganzen Kaufpreises von dem Ankäufer wieder 

verkauft werden, so behält sich die Gesellschaft das Recht vor, den Kaufpreis 

nach einer dreimonatlichen Kündigung jederzeit ganz zu fordern und denselben 

gegen den ursprünglichen Käufer und auch hypothekarisch geltend zu machen. 

Im Falle die llliete aufhört, haL der Mieter tlas Haus in gutem Zustande abzu

liefern. l!;s wird ihm alsdann eine jährliche lllieto von 6 ¾ des Kauf1)1·eises aufser 

den etwa von der Gesellschaft bezahlten und ihm in Rechnung zu stellenden 

Steuern Feuerversicherungs-, Reparatur- Ull(l \Vegeuntcrhaltungskosten berechnet 

und die von ihm mehr bezahlten Beträge mit 4 °lo Zinsen zurückgezahlt. Vor 

Abschlufs des Kaufvertrags können nur mit Genehmigung der Gesellschaft Ver

änderungen otler gröfsere Reparaturen vorgenommen werden. Ebenso ist Unter

vermieten an die Genehmigung der Gesellschaft geknüpft; namentlich soll nur 

in Ausnahmefällen das ·wohnen von zwei oder mehr ganzen Familien in einem 

Hause gestattet werden. Ferner hat der Ankäufer die sein Eigentum zu Gunsten 

der angrenzenden Grundstücke beschränkende Verpflichtung zu übernehmen, l,ei 

den Häusern mit vorliegendem Garten in keinem Falle etwaige .A.n- oder N cu

bauten vor die Fluchtlinie der zurückliegenden Häuser vorspringen zu lassen, den 
vorliegenden Raum nur als Garten .1u benutzen u. a. 

Die Glaclbacher Gcsellsclrnft hatte in den Jahren 1870-1877 265 Häuser 

fertiggestellt, von denen 232 verkauft waren. 1884 betrug die Zahl der erbauten 

Häuser 273, die der verkauften 180. Von siimtliohen Wohnungen stand Ende 

18 3 nur eine leer; einfach vermietet waren 90. Unter tlen 180 verkauften 

Hriusern waren 124 notariell üuertragen und 87 schuldenfrei. Die Käufer der Häuser 

sind in der lllchrirnhl Fabrikarbeiter; auch einzelne kleine Handwerker haben 

5-17 
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Häuser erworben. Jj}ine Bevölkerungsaufnahme ergab 207 Fabrikarbeiter und 

Tagelöhner, 16 Fabrikmeister, 15 verschiedene kleine Handwerker, 13 Eisenbahn

unterbeamte. 
Vor kurzer Zeit ist in Dresden ein Verein unter dem 'l'itel „Dresden er 

Bauverein für Arbeiterwohnungen"') gegründet worden. Derselbe be

absichtigt, in der nächsten Umgebung Dresdens kleine Häuser mit je 2 Woh

nungen zu erbauen, welche durch kleine Ratenzahlungen in circa 23 Jahren 

schuldenfrei in den Besitz der Arbeiter übergehen uncl in welchen je zwei Fa

milien gute, gesunde und billige Wohnung finden. Der Verein soll nicht ans 

Arbeitern gebildet werden, wennschon allerdings jede dispositionsfähige und im 

Besitze der politjschen Ehrenrechte befindliche Person l\litglied werden kann. 

Die 1\Iitglieder haben einen Jahresbeitrag von 5 1tlark zu zahlen, ohne irgend

welchen direkten Nutzen zu haben. Für die Arbeiter werden Anteilsbücher aus

gegeben, von denen keine Person über 10 haben darf. Ein solches Buch wird 

erlangt durch Zahlung für jeden Anteil von pro W ocbe f>O Pfennig. Jeder An

teil erhält ein Los. Wer 20 1\iark eingezahlt hat und mindestens ein halbes Jahr 

Inhaber eines Anteiles ist, nimmt an der öffentlichen Verlosung der fertig ge

bauten Häuser teil. Wer auf diese Weise 1\lieter geworden ist, bat das Vorzugs

recht zur käuflichen Erwerbung des Hauses. Die Zahlungen auf Anteilbücher 

können innerhalb 20 Jahren nicht zurückgezahlt und auch die Zinsen (3 °,0) nicht 

erhoben werden. Für würdige Arbeiter, welche durch Krankheit oder andere 

Umstände nicht in der Lage sind, die Zahlungen regelmäfsig zu leisten , wird 

aus einem Teil der 1\1itgliedcrbeiträge ein Hilfsfonds gebildet, welcher den Ar

beitern die Erfüllung ihrer Pflichten erleichtert. Die zu bauenden Häuser sollen 

aus zwei, höchstens drei Wohnungen bestehen, vorn von einem Garten, hinten 

von einem Hofe umgeben sein. Das Königl. Finanzministerium will dem Verein 

bei Dresden Terrain überlassen pro Hektar 3000 1\1ark, so dafs der Bauplatz für 

ein Hans auf 150 bis 200 Mark zu stehen käme. 
Durch das rasche Anwachsen der Arbeiterbevö lkerung wurde in Barmen 

im Jahre 1872 die Gründung der „Barmer Baugesellschaft für Arbeiter

wohnungen" veranlafst, zu welcher die Beteiligung der 111ärkischen Industrie

gesellschaft mit 90000 1\1ark die nähere Initiative gab. Das ursprüngliche Aktien

kapital von 450000 1\1ark ist bis 1882 auf 610000 l\lark erhöht worden. Den 

Aktionären fällt eine Dividende von höchstens 4' 2 ° 0 zu. Bei der Auswahl des 

Bauterrains wurden möglichst alle Stadtteile berücksichtigt. Die Preise der 

Häuser variieren zwischen 3600 und 5000 ::Uark; die l\Iieten für unverkaufte 

Häuser belaufen sieb auf 216-300 lliark (6 °,0 des Kaufpreises). Bei Verkäufen 

wird ein Sechstel des Kaufpreises als Anzahlung verlangt und die 11-Iiete um 1 °•0 

zur Amortisation der Kaufsumme erhöht. Von diesen 7 °10 sind aber 2 ° 0 wirk

liche Tilgungsquote, da der Kiiufer beim endgültigen V crkaufsabseblufs (zum 

Unterschiede von den nicht notariell verkauften Häusern) von dem mit 6 °,0 be

rechneten 1\Iietbetrag 1 ¾ rückvergütet erhält. Bis 1882 hatte die Gesellschaft 

im ganzen 157 Häuser zum gesamten Herstellungspreis von 654829 l\Iark er

richtet, von denen 4 ganz bezahlt, 25 notariell Ye1·kauft und 53 mit Verkaufsrecht 

der Gesellschaft begeben waren. Die Zahl der iihrlich neugebauten Häuser stellt 

sich für die Jahre 1872-80: 61, 36, 24, 14, 0, 2, 9, 8, 8. Von 1880 82 hat die 

') ,, Arbeiterfreund" 1886. 
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Bauthätigkeit ganz geruht. Circa 80 Häuser vermietet die Gesellschaft. Die zur 

Ver_teilung gelangten Dividenden haben zwischen 3 und 4½ ¾ geschwankt. 
(Rcichardt, a. a. 0. S. 40.) 

tlm für unbemittelte, fleifsige und geordnete Familien billige Wohnungen 

zu erbauen, hat sich im Jahre 1860 in Stuttgart der „Wohnungsverein" 

konstituiert. Um sich die nötigen 1\littel zu beschaffen, giebt der Verein Aktien 

a 100 fl. aus, deren Besitz ;1,ur Mitgliedschaft berechtigt. Es wurden zwei Häuser 

mit je 3 Stockwerken und 3 Eingängen erbaut, in welchen 36 Familien je eine 

für sich abgeschlossene ,vohnung mit 2-3 Gelassen, Küche, Bübnekammer ab

geteiltem Kellerplatz und gemeinsamem Hofraum für den statutenmäfsigen Preis 

von 70-90 fl. geniefsen, solange sie sich der Hausordnung gemäfs betragen. Die 

Aktionäre erhalten 4 °1o Zins. Die Rückzahlung der Aktien beginnt erst vom 

11. Jahre an , bis dahin wird die Erübrigung als Reservefonds zum Vereins

vermögen geschlagen. Wenn dagegen alle Aktionäre heim bezahlt sind, geht das 

bisherige Eigentum des Vereins auf das Bürgerhospital zu Stuttgart über gegen 

die Verpflichtung, die Administration in der vom Verein geübten Weise fortzu

führen. (Württ. Jahrbücher 1876.) 

Alle derartigen Aktien-Baugesellschaften wie die vorstehend 

genannten rentieren meist gut und werfen durchschnittlich eine 

DiYidende von 3-4½ °lo ab. Trotz dieses bescheidenen Dividenden

gewinns sind sie, wie schon oben bemerkt, keineswegs zu den gemein

nützigen Veranstaltungen zur Linderung der '\Vohnungsnot der ar

beitenden Klassen zu rechnen, denn soweit die Aktioni.ire Arbeit

geber sind, geniefsen sie, abgesehen von der Dividende, noch den 

be ondercn Vorteil, dafs durch die Besserung der '\Vohnungsver

hältuisse ihrer Arbeitnehmer ihre eignen Intere sen gefördert werden. 

Anders ist es, wenn der letztere Vorteil nicht vorhanden ist. Auf 

diesem tandpunkt stehen die sogenannten gemeinnützigen Bau

ge ellschaften, wie olche nach dem Vorbilde in Be r 1 in seit den 

50 er und 60 er J abren in einer Reihe deutscher Städte die Ver

bes erung der Wohnungszustände der arbeitenden Klassen anzu

bahnen ver ucht haben. 

3. Die gemeinnütr.igen Baugesellschaften haben un

gefähr einen gleich hoch beschriinkten Gewinn wie die Aktienunter

nehmungen, e wird daher die Zeichnung von Aktien solcher 

Gesellschaften immer als eine Art Wohlthätigkeitsakt angesehen. 

Die Geschichte der 1848 gegründeten, unter das Protektorat des Kron

prinzen von Preul'sen gestellten B c r I in c r Gesellschaft 1) zerfällt in 2 Perioden, 

deren erste mit dem Jahr 1881 abschliefst. In diesem Jahr trat ein revidiertes 

') Reichar,lt, a. a. 0. H. .io. 
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Statut in Kraft. Ursprünglich hatte clie Gesellschaft den Zweck, gesunde uml 

geräumige Wohnungen für sogenannte kleine Leute herzustellen, dieselben billigst 
zu vermieten und die bebauten Grundstücke den zugehörigen Mietern, welche zu 

einer 1\Iietgenossenschaft vereinigt wurden, nach 30 Jahren als freies Eigentum 

zu übergeben. 
Gemäfs dem Statut von 1848 kann Mitglied der Gesellschaft jeder werden 

durch die Übernahme von .Aktien oder durch die Verpflichtung zu einem jähr

lichen Beitrag von 8 Thlr. oder durch die Übernahme fördernder .Arbeiten. Die 
Aktien lauten auf 100 Thaler. Die jährlichen Beiträge der Gesellschaftsmitglieder 

und alle eingehenden Geschenke fliefsen in einen Reservefonds. Die Höhe der 
:Uieten ist so best.immt, dafs das Anlagekapital nach Abzug der Verwaltungs

kosten sich zu 6 °1
0 verzinst. 4 °lo werden als :r,J aximaldividende an die .Aktionäre 

gezahlt; 2% dienen zur Amortisation der Aktien . Die Summe der Beträge der 

in jedem Jahre amortisierten Aktien mufste dem Ge amtbetrage der in dem
selben Jahre den Mietgenossenschaften gutgeschriebenen Eigentumsanteilen gleich 

sein, welcher auf die ein7.elnen Genossen nach 1\Iassgabe der i\lieten verteilt 

wurde. Eine Steigerung der .l\Iieten wurde prinzipiell ausgeschlossen. l'm die 

1\Iieter nicht zu zwingen, die ganze Amortisationsperiode hindurch ein und die

selbe Wohnuug zu bewohnen oder cliese Periode abzuwarten, um zum Genusse 

ihres intellektuellen Anteils zu gelangen, war der Reservefoncls berechtigt, jedem 
1\Iieter auf Verlangen seinrn Anteil abzukaufen, wodurch jener an die Stelle 

dieses in der 111ietgenossenschaft trat. Indessen ~chon nach einigen J ahrcn hatte 
sich die Undurchführbarkeit dieser lcleen herausgestellt. Der stete Wechsel in 

den Personen der 111ietgenossen 0rwies sich als hesondei-s hinderlich. Im Jahre 
1862, bis ·wohin im ganzen 9 .l\Iietgenosscnschaften gebildet worden waren, fafste 

die Generalvorsammlung den Beschlufs, die Bildung neuer l\Iietgenossenschaften 

auszusetzen. Tm Jahre 1880, wo für den griifsten Teil der 11Iietgrnossen chaften 

die 30 Jahre abgelaufen waren, hatten von ursprünglich 1 1\lietcrn nur noch 

13 ihre ·wohnungen inne. Neben diesen 1\Iietgenossenschaftern, denen ein der 

Höhe des ~lietproises entsprechender Anteil an tlen Grull(lstückcn zustaml, parti

zipierten .Uieter, welchen erst später die Rechte von ;\lietgcnosscn verliehen waren 

und nicht 30 Jahre zur Amortisation beigetragen hatten. Bis zum Jahre 1881 

sind daher sämtlichen l\lietgrnossen ihre Ansprüche abgrkauft wortlcn. und „war 

mit der doppelten Summe, auf welche <lie einzelnen llliPtgrnosson nach den 
Büchern der Gesellschaft Anspruch hatten, weil nach einrr technischen Ab

schätzung die Grundstücke innerhalb <l0r 30 Jahre den doppelten Wert ihrer 

ursprünglichen Kosten erreicht hatten. ::-.ach dem neuen Statut ist die Eigen

tumserwerbung nur 1\Iietern von Einzrlhiiusern (Cottages) nntPr hesonderrn mit 

dem Vorstan<le in jedem einzelnen .!!'alle zu vercinharenden Bedingungen rre

stattet. An blofse l\Iieter werden vom ö. Jahre ab aus dem Reservefonds )[iet

prämien gleich 10 ° 0 der im Kontrakt festgesetzten Mieten gezahlt. die sich nach 

weiteren je 5 Jahren um 10 °1
0 clcs ]lietzinscs st •io:ern. 

Bis zum Jahr 1856 hatte die Gesellschaft 2 rn Wohnungen ;,:um durchschnitt

lichen .füetpreis von 197 1\Iark und 2fl "\Y crkstätten zu 200 .Mark hergestellt. 

Dieselben verteilen sich auf 24 Häuser, welche bis zu 19 "\Vohnungen uncl 7 W crk

stätten enthalten. Hierauf ist ihre Bauthätigkeit beschränkt geblieben. Im ganzen 

sind 1638 Aktien zu 300 .l\Iark ausgegcLen, 07 sincl wiecler amortisiert. Der Re

servefonds betrug 1881 circa ~83 000 1\Iark. 
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Wenn auch die Wirksamkeit der „Berliner gemeinnützigen Bau
gesefüchaft·' eine relativ geringe war, so ist doch ihr gemeinnütziger 
Zweck: ,,aLlS Nichtbesitzern Besitzer zu machen" erfüllt. Schon 
Ru b er hebt das Verdienst ihrer Gründer hervor, welches sie sich 
dadurch erworben hn,ben, dafs sie zum erstenmal das Prinzip der Be -
sitze r wer b u 11 g ausgesprochen und angewendet haben. 

Von anderen gemeinnützigen Aktienbaugesellschaften, welche 
meistens die Herstellung von Cottages sich zum Ziele setzten, nennen 
wir die .. Aktienbaugesellschaft Alexandrastiftung Berlin", die ge
meinn iitzigen Baugesellschaften in Frankfurt, Stuttgart, 
Hamburg. Pforzheim und anderen deutschen Städten, die 
„Aktien - Baugesellschaft" in K ö n i g s b er g, den N i.i r n berge r 
„Wohnungsverein". Eine gemeinni.itzige Gesellschaft in Darms ta <lt 
verlegt sich auf den Ankauf vorhandener schlechter Wohnhäuser 
von Vereinswegen, deren gründliche Repamtur und Verbesserung 
und deren ·wiedervermietung in besonders geordneter Weise, Diese 
Gesellschaft hat damit ein Vorbild zur Nacheiferung für viele Städte, 
inshesondere bezüglich der Besserung der Wohnungszustände in 

älteren tadtteilen gegeben. 
"Wir erwähnen endlich noch die Thätigkeit des „Bochumer 

Vereins", welcher nicht nur für Arbeiterfamilien durch Herstellung 
von fast 400 Familienwohnungen gesorgt, sondern auch noch im 
Jahre l 873 ein Kost- und Logierhau für 1500 unverheiratete Arbeiter 
errichtet hat, welche einerseits getrennte, gesunde und billige 
Schlaf tellen, sowie anderseits geräumige, gemeinsame und freund
liche Aufenthaltsorte während der Mahlzeit und Freistunden ge

währen oll. 

4. Aber nicht allein auf die Thätigkeit von Arbeitgebern. von 
spekulativen uncl gemeinnützigen Baugesellschaften beschränken sich 
die Be trebungen zur Lösung der A.--W.-F.. sondern auch die 
Arbeiter selbst setzten, wenigstens eine grofse Zahl derselben, 
ihre Ehre. ihren Stolz darein, c,elh tändig, wenn auch unter l\foh
salen nnd harter Prüfung, ihres Glückes Schmied zu sein. 

Es hat sich in. besondere Schulze - De 1 i t z s c h ein grofses 
Verdien t erworhen, indem er auf die Wirksamkeit der B u i 1 d in g 
' o c i et i es in England hingewiesen nnd nach ihrem :Muster Bau

genos. enschnJten 1) in Deutschln,ml errichtet 11at. 

') F. Sch11Pirlrr, )1i1 trilunrten iilJ,,r <1C'utsche Baugenossenschaften 1875. 
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Die Gründung der ersten genossenschaftlichen Unternehmungen, 
durch welche sich die arbeitenden Klassen bessere Wohnungen ver
schaffen und zugleich zu Hauseigentümern machen wollten, fällt in 
die Mitte der 60 er Jahre. In Hamburg vereinigten sich im 
Jahre 1864 eine Anzahl von Arbeitern und Handwerkern, um mit 
eignen Mitteln in dieser Richtung thätig zu sein. Von der 
„Harn burger Häuserbau- Genossenschaft" sind (mit Unterstützung 
wohlwollender Kapitalisten) 48 Häuser erbaut worden, welche teil
wei,e auch in das Eigentum der Mitglieder übergegangen sind. 

Auf die Thätigkeit der Baugenossenschaften wirkte der Umstand 
hemmend und lähmend ein, dafs ihnen die Rechte der juristischen 
Person fehlten; sie waren dadurch in einem Hauptpunkte ihrer 
Wirksamkeit, in dem Verkehre mit Grundeigentum, beschränkt. 
Diesem Mifsstand hat erst das Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli 
1868, welches durch das Gesetz vom 19. Mai 1871 ergänzt wird, 
abgeholfen. 

Der Erlafs des Genossenschaftsgesetzes und die enorme Höhe, 
welche die Mietpreise im Anfang der 70 er Jahre erreichten, trugen 
sehr zur Vermehrung der Genossenschaften bei. 

Die deutschen Baugenossenschaften haben sich in der Mehrzahl 
zu dem Zwecke zusammengesetzt, ihre Mitglieder zu Eigentümern 
der von ihnen erbauten W olmungen zu machen , und zwar unter 
ähnlichen Bedingungen. wie sie bei den „Aktien-Baugesellschaften" 
üblich sind. Doch ist auch vielfach die blofse Vermietung vor
genommen worden. 

Wie haben nun die Baugenossenschaften ihre Aufgabe erfüllt? 
Hierauf ist leider zu erwidern, daf. ihre Wirksamkeit auf die 

Wohnungszustände im allgemeinen bisher von keinem grofsen prak
ti chen Erfolge gewesen ist. Nur an wenigen Orten Deutschlands 
haben Baugenossenschaften eine ansehnliche Bauthätigkeit entfaltet. 

Die deutschen Baugenossenschaften sind meist unter ungünstigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen entstanden, was ihrer Entwickelung 
nicht förderlich war. Die Herstellungsko ten der erbauten Wohnungen 
sind sehr hohe gewesen. Besonders aber hat ihnen die wirtschaftliche 
Krisis in der Mitte der 70 er Jahre geschadet. Da die Miet- und 
Bodenpreise bedeutend sanken, gingen weder die zur Verzinsung der 
aufgewendeten Kapitalien erforderlichen Mietbeträge ein, noch konnten 
die Hauserwerber ihren Verpflichtungen hin ichtlich der Tilgung 
des Kaufpreises nachkommen und so haben damals viele deutsche 
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Baugenossenschaften ihre Bauthätigkeit vollständig eingestellt, und 
nur eine beschränkte Anzrthl haben sich erhalten. 

„Der Bauverein zu Inster b ur g," Eingetr. Gen., welcher nach seinem 
Statut den Zweck hat, ,.gesunde, womöglich mit Garten oder Acker versehene, 
zweckmäfsig eingerichtete Wohnungen zu mäfsigem Preise herzustel\en und, 
durch Verkauf oder Vermietung, zunächst an die Genossen zu nützen," hat bis 
zum Jahre 1877 mit einem Kostenaufwand von 385 830 Mark 100 Wohnungen in 
14 Häusern hergestellt. Die Höhe der Kosten ebenso wie die Zahl der Woh
nungen in jedem einzelnen Hause deutet darauf hin, dafs der Verein weniger 
durch Verkauf, als durch Vermietung die Häuser für die Mitglieder nutzbar 
machen wollte. Die Mehrzahl der ·wohnungen umfafst je 2 Zimmer, Küche, 
1 Dachkammer, manche auch noch Speisekammer, der Preis schwankt · von 
150-273 1\iark, einige Wohnungen haben 3, 5 resp. 6 Zimmer mit Nebengelafs 
und kosten 366-642 l\Iark jährlich. Hiernach wurde zwar vorzugsweise, aber 
doch nicht ausschliefslich für Arbeiter und unbemittelte kleine Gewerbetreibende 
gebaut, sondern auch für bemitteltere Mitglieder durch geräumigere Wohnungen 
gesorgt. 

Der 1871 gegründete „Hall esche Wohnungsverein", welcher in seinem 
Statut die Beschaffung von ·wohnungen durch Miete, Ankauf oder Bau von 
Häusern und die Überlassung derselben an die Mitglieder zu Miete oder zu Eigen
tum als Gegenstand des Unternehmens bezeichnet und den Erwerb von Grund
besitz erst für die Zeit vorbehalten hatte, ,,wenn die Kräfte des Vereins nach 
der Überzeugung der Generalversammlung dies gestatten," hatte bis Ende 1873 
schon 60 Häuser zu Kaufpreisen von 2775-12 600 Mark mit den entsprechen
den 1\1ietspreisen von 162-738 lllark selbst gebaut. Der Verein hat teils Zwei
und Dreifamilienhäuser für die arbeitenden Klassen , teils Einfamilienhäuser für 
wohlhabendere Gewerbetreibende, Handwerker u. s. w. hergestellt. Er hat sich, 
nachdem das von ihm erworbene Grundstück vollständig bebaut und die einzelnen 
Gebäude alle verkauft waren, vor einigen Jahren aufgelöst. 

Den oben beschriebenen Baugenossenschaften in Dänemark ist der im Jahre 
1878 in F 1 en s b ur g gegründete „Ar h c i t erbau ver ein" nachgebildet. Der
selbe hatte 1883 schon 517 Mitglieder. Das lllitgliederguthaben, welches durch 
wöchentliche Einlagen von 40 Pfennig angesammelt war, betrug 37 583 Mark. 
Der Verein hatte 10 Häuser mit 20 Familienwohnungen hergestellt; 10 andere 
Häuser sollten folgen. 

Der 1873 gegründete „Bremer Bauverein" hat 21 Häuser für je 
1 Familie aus dem Arbeiter- oder Handwerkerstande im Gesamtwert von 72 000 
}\Iark erbaut; 1874 hatten sämtliche Häuser Käufer gefunden. 

Die „Bau- und Spargenossenschaft Arb ei terh e im" in J\1 ünchen 
macht sich die Erbauung oder käufliche Erwerbung von Häusern, welche zu 
Arbeiterwohnungen vorzugsweise geeignet sind, zur Aufgabe, um diese Häuser 
oder einzelne Abteilungen derselben allmählich in das Eigentum der einzelnen 
.Mitglieder übergehen zu lassen. Sie baute 1872 und 1873 7 Wohnhäuser zu je 
3 Etagen mit zusammen 44 \Vohnungen, die teils 3 Zimmer, Kammer und Küche, 
teils 2 Zimmer und Kammer mit oder ohne Küche, teils nur Zimmer und Kammer 
enthielten. Zu jeder Wohnung gehört auch noch Keller. Die Herstellungskosten 
dieser 7 Häuser waren 120 225 ll1ark, die l\Iietspreise 42-212 Mark für die ein-
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zelnen Wohnungen. 30 \Vohnungen waren von Arbeitern, 12 von Gewerbe
treibenden, 2 von öffentlichen Bediensteten bewohnt. Es wird von jedem Mieter 
vorausgesetzt, dafs er sich einen eignen Besitz erwerben will, und deshalb von 
jedem 2 °lo des Wertes der benutzten Wohnung jährlich als Anzahlung auf ein 
später von ibm zu erwerbendes Grundstück erhoben. Kann sich das Mitglied 
durch solche Anzahlungen auch nicht das Eigentum an einem grofsen dreistöckigen 
Hause erwerben, so doch an einem Teile eines solchen Hauses oder, wenn die 
Genossenschaft später vielleicht Einfamilienhäuser baut, das Eigentum an einem 
solchen kleinen Einfamilienhause. Im April 1874 wurde schon wieder ein neues 
vierteiliges Haus mit 16 Wohnungen den Mitgliedern übergeben, während zwei 
andere von gleichem Umfang sogleich nachher in Angriff genommen werden 
sollten. 

Der schon oben (S. 135) genannte, im Jahre 1872 gegründete „Bauverein zu 
Ne v i g es" hatte beim Beginn seiner Thätigkeit mit grofsen Hindernissen betreffend 
die Terrainverhältnisse zu kämpfen. 1873 waren indes schon 9 Häuser fertig gebaut 
und weitere 19 Wohnhäuser in 6 Gruppen begonnen. Gemäfs §. 1 seines Statuts baut 
der Verein für seine Mitglieder nur Wohnungen zum Eigentumserwerb durch lang
fristige Terminzahlungen, jedoch nicht nur für Arbeiter, sondern auch für die 
wohlhabenderen Mitglieder, indem für die letztem die bessern und darum höher 
zu bezahlenden Lagen gewählt sind. Die Herstellungskosten aller 1873 gebauten 
'\Vohnhäuser und anderen Immobilien waren 185 085 Mark und der Verkaufspreis 
der 1873 verkauften Immobilien 47 718 1\lark. Die 28 Häuser sind teils als Ein
familien-, teils als Zwei-, Vier- und Sechsfamilienhäuser gebaut, jedoch so, dafs 
jede Familie den von ihr bewohnten Hausteil samt Eingang u. s. w. zur aus
sehliefsliehen Verfügung hat und an demselben auch ihr getrenntes Eigentums
recht erwirbt. 

,vie schon die genannten Genosseuscbaften nicht nur aus Ar
beitern, sondern auch aus selbständigen Gewerbetreibenden sich 
zusammensetzen, so gehen die nachfolgend beschriebenen Bau
genossenschaften über die Verhältnisse des Durchschnittsarbeiters 
hirnrns, verdienen aber dennoch Beachtung, Lla sie zur genos en
schaftlichen Bewegung auf dem Gebiet der „W olmungsfrage wesentlich 
beigetragen haben. 

Der im Jahre 1876 als Genossenschaft eingetragene .,Stuttgarter W oh n -
hausbauverein", welcher bei seiner Gründung nur 7 lllitgliederzählte, unter
nahm die Errichtung einer einfachen Hausreihe, wovon 7 Teile vom Y er
ein, 2 Teile im Anschlufs an das Programm des Vereins von einem Privaten 
erbaut wurden. Die Kosten des Baues für den Verein betrugen circa 182 000 
lllark; 89 000 :Hark brachten die Genossenschaften aus eignen ~Iitteln auf und 
ein Anlehen von 95 000 llfark wurde auf sie nach Verhältnis ihrer Schuldigkeiten 
zur Verzinsung und Tilgung repartiert. Die Erwartungen, welche an das Pnter
nehmen geknüpft wurden, haben sich vollständig erfüllt. 

Die „Gothaer Häuserbau-Gesellschaft", eingetr. Geno·senschaft, 
hat in den Jahren 1874-76 14 Häuser gebaut, welche zusammen auf 227 727 l\Iark 
(das teuerste auf 30 427 l\Iark, das billigstP auf 9l79 lllark) zu stehen kamen 
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und worauf von den Mitgliedern Ende 1876 52 228 lllark angezahlt waren. 
Später sind 2 Häuser durch Verkauf aus dem Besitz der Gesellschaft ausge
schieden, so dafs der letzteren noch 12 Häuser gehören, welche mit dem Her
stellungspreise von zusammen 180 652 lllark zu Buche stehen. Getilgt waren von 
dieser Summe am Schlusse des Jahres 1883 durch Abzahlungen der Genossen 
86 511 l\Iark. Bis Ende 1896 ist auch dieser Rest nach den Statuten abzutragen, 
worauf dann die Genossenschaft aufgelöst werden wird. 

·wie verhängnisvoll die Beteiligung an einer Baugenossenschaft 
mit gesetzlicher Solidarhaft der Mitglieder werden kann, wenn die 
Zeitverhältnisse ungünstige sin<l und zugleich die nötige Vorsicht 
bei der Verwaltung fehlt, zeigt das Beispiel der „Bau genossen -
schaft zu Pforzheim." 

Mit dem Zwecke, der zu Anfang der 70 er Jahre besonders fühlbaren 
'\Vohnungsnot entgegenzutreten , wurde im Jahre 1872 von circa 200 meist dem 
Arbeiterstande angehörigen Personen die „Baugenossenschaft zu Pforzheim" ge
gründet. Jedes Mitglied zahlte monatlich einen Beitrag von 3,40 l\Iark (2 fl). Es 
wurden ferner Kapitalien aufgenommen und von 1872-75 42 Wohnhäuser im 
Kaufwerte von 8800 bis zu 2-tOOO Mark erbaut. Der Gesamtaufwand betrug circa 
500 000 l\Iark. Die Häuser wurden fast zum Herstellungspreis abgegeben und sollten 
die Käufer ein Fünftel des Preises anzahlen. Als im Jahre 1875 in der Bijouterie
fabrikation eine Absatzstockung eintrat, von welcher ganz Pforzheim in Mit
leidenschaft gezogen wurde, begann der Verfall. Verschiedene Hausbesitzer 
konnten ihren VerpJ.lichtung~n nicht mehr nachkommen. Schon von 1876 an 
war es nicht mehr möglich, den l\Iitgliedern für jhr eingezahltes Guthaben, dessen 
llfaximalhöhe 600 lllark betrug, eine Dividende zu zahlen. In den nächstfolgenden 
Jahren mufste sogar zur Deckung der Zinsen der aufgenommenen Kapitalien 
eine Kopfsteuer im Betrage von 253 Mark erhoben werden. Der ·wert der 
Liegenschaften war auf weniger als die Hälfte des Ankaufspreises gesunken. 
1879 wurde der Bescblufs gefafst, die Häuser, welche inzwischen sämtlich an die 
Genossenschaft zurückgefallen waren, zu verkaufen. Um Schleuderpreise zu ver
meiden, bildete sich aus circa 100 lllitgliedern eine Aktiengesellschaft, welche 
die 42 Häuser um den Preis von 200 000 lllark übernahm. Da indessen der An
kauf 500 000 lllark betragen hatte und nur circa 125 000 Mark abgezahlt waren, 
so blieb ein Defizit von 175 000 Mark, zu dessen Deckung durch Umlage auf die 
einzelnen Genossenschafter 699 lllark pro Kopf erhoben wurden. Von dieser Um
lage gingen im Lanfe des Jahres 1881 circa 70 000 l\Iark ein. Von da ab stockten 
wieder die Zahlungen. Inzwischen hatten auch 137 Mitglieder ihren Austritt an
gezeigt, so dafs schliefslich nichts anderes übrig blieb, als entweder den Konkurs 

•zu erklären, um die Ilaftpflicht der Ausgetretenen zu unterbrechen, oder sämtliche 
Genossenschafter :rn einer freiwilligen Zahlung zu bewegen. Dieses letztere ge
lang einem neuen Vorstand in Verbindung mit einer Kommission. Um manchen 
Gesellschaftern die Zahlungen zu erleichtern, bat man ,v echsel gewährt, deren 
letzter mit Ablauf des Jahres 1884 fällig wurde. Der Gesamtverlust der Ge
no senschaft beliiuft sich auf circa 313 000 JI-Iark, ohne die Verluste, welche die 
einzelnen Hanskäufer durc.:h Einbufsc ihrer Anzahlungen erlitten haben, die sic11 
auf circa 45 000 Mark belaufen. Ein Mitglirrl, welches sich mit 500 Mark be-

555 



~ 156 

teiligt hatte, verlor im ganzen 2250 lHark, ohne Hausbesitzer zu sein. Der Ver
meidung des gerichtlichen Konkurses ist es zu dauken, dafs circa 130 Familien 
nicht vollständig ruiniert worden sind. (Reichardt a. a. 0. S. 65.) 

Mit Notwendigkeit drängt sich uns die Frage auf: Wie kommt 
es, dafs die Leistungen der Genossenschaften in Deutsch 1 an d so 
geringfügig sind gegenüber den grofsen Erfolgen, die in Eng 1 an d 
von den Building Societies erzielt wurden? 

Die Gründe dieser Erscheinung liegen einmal darin, dafs wie 
die Engländer überhaupt so auch die arbeitenden Klassen viel mehr 
von dem wirtschaftlichen spekulativen Sinn durchdrungen sind als 
die Arbeiterbevölkerung des Festlandes. In England ist das „Hilf 
dir selber" viel mehr entwickelt als z. B. in Deutschland und 
Frankreich; man kann sagen, dafs in England jeder dritte bis 
vierte Mann ver~ichert ist, während in Deutschland erst auf 17 , in 
Frankreich auf 27 ein Versicherter kommt. Dementsprechend ist 
auch das Genossenschaftswesen in England zu einer viel höheren 
Entfaltung und Blüte gelangt und die Versuche, durch genossen
schaftliche Vereinigungen die '\V ohnungsverhältnisse zu bessern, sind 
zahlreicher uud erfolgreicher gewesen als die Bestrebungen der gleichen 
Art in Deutschland. 

Sodann ist die Sitte, ein Haus allein zu bewohnen, dem Eng
Hinder fast angeboren. Die Erwerbung eine Grundbesitzes ist ihm 
gleichsam ein natürliches Bedürfnis, und es ist deshalb erklärlich, 
dafs ein solches Moment der Gründung der Genossenschaften nur 
förderlich sein konnte. Anders bei uns, die wir mehr an das 
·wohnen in Miethäusern gewöhnt sind. Ein Wohnen, wobei eine 
Familie ein schmales Haus vom Keller bis zum Dach allein bewohnt, 
läuft deutschen Gewohnheiten vielfach zu wider. 

Um die Lei tungen der deutschen Genos en chaften gerecht :.rn 

beurteilen, ist auch noch zu berücksichtigen, dafs ie ihre Sitze fast 
immer an Orten gehabt haben. wo sie zu grofser Entfaltung nicht 
hinreichende. Gelegenheit hatten. 

Aus der bisherigen Darstellung ergiebt ich, dafs mm1ches zur 
Besserung der "\Volmverhältnisse der arbeitenden Klassen geschehen 
i t, aber nur vereinzelt unrl überhaupt nicht i11 geni.i.gender '\Veise. 

Das Übel wurde oft nur einigermafsen gemildert und trat dann 
nicht mehr in so schroffer '\Veise zu Tage, das Übel hörte auf für 
clie grofse Zahl derjenigen, welche nicht daran beteiligt sind, einen 
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gefährlichen Charakter zu haben, und mehr und mehr drang dann 
wieder die Ansicht durch, dafs derartige Notstände unabänderlich 
mit dem wirtschaftlichen Leben verbunden und vorübergehender Natur 
seien. 

Neuerdings aber1 wo man angefangen bat eingehender mit den 
sozialen Zuständen sich zu beschäftigen, insbesondere den Lebens
verhältnissen der arbeitenden Klassen nachzuforschen, die Ursachen 
der gefundenen Übelstände zu ergründen und über die Mittel der 
Heilung nachzudenken, ist man immer fester zur Überzeugung ge
kommen, dafs auch in Zeiten wirtschaftlicher Ruhe fast überall und 
besonders in den gröfseren Städten eine '\V ohnungsnot der „kleinen 
Leute" besteht. Um dieser Wohnungsnot abzuhelfen, sind von den 
verschieden ten Seiten Vorschläge gemacht worden. 

IV. Die Reformvorschläge. 
Schon am; der Ver chiedenheit und Mannigfaltigkeit der Vor

schläge, welche zur Lösung der Arbeiterwohnungsfrage gemacht worden 
sind, geht hervor, dafs es ein Universalmittel zur Abhilfe der Wohnungs
not nicht geben kann. Die ·w olmungsfrage ist ein Teil der grofsen 
sozialen Frage. Die Besserung der W ohnungsverhältuisse ist wie 
jeder Teil des sozialen Fortschritts bedingt durch die allgemeine 
Hebung der Lage der unbemittelten Klassen und wirkt auf diese 
wieder zurück. 

·wie iu der fortschreitenden sozialen Entwickelung alle Teile, 
die von einer Frage direkt betroffenen und die nicht hetroffenen, 
der einzelne und die Gesamtheit, der Staat und die Kirche mitzu
wirken haben, so auch in der Arbeiterwohnungsfrage. An der Lösung 
die er vielleicht wichtigsten sozialen Frage mufs jeder an seinem 
T(• ile und nach der Befähigung, die ihm seine Mittel und Umstände 
gewähren, arbeiten. 

Vor allem darf auch der richtige Zeitpunkt des Eingreifens 
nicht versäumt werden, damit nicht die Krankheit eine unheilbare 
wird. ,,Eine wirklich unheilbare '\Vohnungsnot kann das ganze 
Volksleben vergiften; namentlich gehiirt sie zu den Hauptbrutstätten 
so1.ialistischer Irrtümer" (Rascher). ,,Auf keinem Gebiet ist es aber 
gefährlicher, den richtigen Zeitpunkt der Abhilfe zu vergessen, als 
auf dem der '\Vohnungsfragc; nirgendwo ist es schwieriger, einge-
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wurzelte schlechte Gewohnheiten zu überwinden, nirgendwo kost

spieliger, bestehenden Übelständen zu begegnen, als im Bauwesen und 

m der Benutzung der Wohnungen" (Miquel). 

Die wichtigste Frage ist zunächst die: Wer kann, wer soll helfen? 

1. Der Standpunkt der verschiedenen sozialpolitischen Richtungen 
zur Reform im allgemeinen. 

Die Vertreter der individualistischen Richtung fordern 

nur Selbsthilfe, die Verteidiger der sozialistischen Ideen 

nur Staatshi 1 f e und eine dritte vermittelnde Richtung, die so z i a 1-

r e forma t o r i s c h e, Staatshilfe, Kommunalhilfe und 

Selbsthilfe. 
Als im Anfang der 70 er Jahre die Wohnungsnot besonders 

heftig auftrat, namentlich in den gröfseren Städten wie Berlin u. a., 

stand sie fast ununterbrochen auf der Tagesordnung der Bezirks-. 

Orts- , Gewerk- uud sozialdemokratischen Vereine und V ersamm

lungen. In einer von der Berlin er Sozialdemo krn. ti e am 

24. September 1871 einberufenen Volksversamrnlung wurde folgende 

Resolution gefafst: 

„ Die Versammlung erklärt die Wohnungsnot und Steigerung der llrieten in 

grofsen Städten als Folge der heutigen sozialen Zustände, welche es den Grund

besitzern ermöglichen, durch die Bodenrente das arbeitende Volk auszubeuten 

und nicht der Bedürfnisse des Volkes, sondern schwindclhafte1· Spekulation halber 

den W olmungsbau zu betreiben. 
Die Versammlung erklärt daher, dafs nur durch den sozialdemokratischen 

Staat, wo aller Grund und Boden Gemeingut ist und den Bediirfnissen des 

Volkes gemäfs Arbeiter-Produktivgenossenschaften die \Vohnungen herstellen, 

aber nicht durch Palliativmittel der heutigen Wohnungsnot und den grofsartigen 

Krankheiten, welche sie im Gefolge hat, ein Ende gemacht werden kann. 

Im Hinblick auf die gegenwärtige Wohnungsnot in Berlin erklärt die Ver

sammlung es für eine Beleidigung des Volkes von Berlin, wenn sich die Behörden 

unterstehen sollten, den unverschuldet obdachlos werdenden Arbeiterfamilien 

statt einer menschenwürdigen provisorischen Unterkunft das Arbeitshaus anzu

weisen. - Die Versammlung tadelt sodann aufs schärfste die Fahrlässigkeit der 

städtischen Behörden und der Gesundheitspolizei. welche bisher noch nichts ge

than haben, um pfl.ichtgemäfs den ansteckenden Krankheiten dadurch vorzubeugen, 

dafs die Hausbesitzer angehalten werden, ihre oft Pesthöhlen gleichenden Räume 

in einen der Gesundheit zuträglichen Stand zu versetzen." 

In einer am 8. Juni 1872 abgehaltenen Volksversammlung in 

Berlin, in welcher die Mitglieder des a 11 gerne in e 11 deutsch c n 

Arbeitervereins clie Majorität bildrten unü ihr Pri.isident 

H a s e n clever den Vorsitz fi.ihrte, berichtete der Stadtverordnete 

May über eine beim Reichstage einzubringende Petition, in welcher 

folgende Anträge gestellt werden sollten: 

,, l. Jede Kommune ist im Wege der Gesetzgebung zu verpflichten, ihre An

gehörigen ausreichend mit \Vohnungen zu versorgen und zwar, wenn irgend mög

lich, nach dem System der Einzelwohnungen. 

2. Jede Kommune ist zu ermächtigen, die innerhalb ihres Territoriums be

legenen unbebauten Grundstücke - gleichviel ob kommunal oder fiskal oder im 

Privatbesitz befindlich - soweit dieselben für \Vohnungszwecke oder für öffent

liche Bauten als Schulhäuser etc. gebraucht werden, nach dem natürlichen und 

örtlichen Ertragswert zu expropriieren und das Expropriationsrecht zum Zweck 

der Anlegung neuer \Vohnhäuser oder sonstiger gemeinnütziger Bauten - je 

nach Bedürfnis - auch über die Grenzen ihres zeitigen Territoriums hinaus 

anzuwenden. 
3. Die hierzu nötigen Barmittel hat der Staat zu beschaffen, und zwar in 

.b'orm von Papiergeld nach Art der Darlehnskassenscheine, wie solche beim ost

preufsischen Notstande zur Anwendung kamen. 

4. Dieses Papiergeld ist auf die bezüglichen Grundstücke und Baulichkeiten 

zu fundieren. Jeder Kommune werden für die entsprechenden Bauzwecke hier

von die nötigen 1\littel überwiesen, und zwar in Form einer unverzinslichen An

leihe unter der Bedingung der ,Amortisation in einem Zeitraum, welcher die all

mähliche Rückzahlung möglichst leicht macht. 

5. Jede Kommune soll ermächtigt sein, fo lgende Bedingungen zu stellen: 

Wer auf eine Wohnung oder ein Wohnhaus nebst Zubehör Anspruch macht, hat: 

a) hierfür alljährlich eine entsprechende 1\lietsprämie zu zahlen; b) er mufs di<' 

betreffende Wohnung oder das Grundstück selbst bewohnen . 

6. Die Kommunen bleiben Besitzer der Baustellen und der Gebäude; sie 

dürfen jedoch niemand die Benutzung derselben entziehen oder auch nur ver

kümmern, wenn die an den Niefsbrauch geknüpften gesetzlichen Bedingungen 

erfüllt werden. 
Als Übergangsbestimmung bezeichnen wir: 

7. Jede Kommune ist verpflichtet, für ihre obdach losen Angehörigen bis 

zur schleunigsten Herstellung geeigneter Wohnräume ein provisorisches rr nter

kommen zu beschaffen." 

Die e Anträge, wie überhaupt die Absicht, an den Reichstag 

eine Petition zu richten, wurden in der Versammlung lebhaft be

kämpft. Die Anträge wurden abgelehnt und dagegen folgende 

Resolution gefafst: 

nDie Volksversammlung erklärt: Die von den Einberufern derselben unter

breiteten Vorschläge zur angeblichen Abhilfe der \Vohnungsnot sind reaktionär, 

denn sie bezwecken nicht nur das Volk von Berlin zu verleiten, sich an den 

Reichstag mit Bittschriften zu wenden, obschon dessen reaktionäre Zusammen

sclwng genügend bekannt ist, sondern es wird auch ein Almosen vom heutigen 

Staat und den aus dem Dreiklassen-Wahlsystem :rnsammengesetzten städtischen 

Behörden erbeten. Die V Cl'sammlung verwirft daher entschieden all dies reak-

5ö!l 
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tionäre Gebaren, was nur dazu führen würde, rlen Arbeitern neue Ochsenkopf

Lokale 1) zu öffnen. Dagegen fordert die Versammlung alle Arbeiter Berlins 

auf, dem allgemeinen deutschen Arbeiterverein beizutreten, damit durch diesen 

auf dem Wege der Freiheit die Arbeiterfrage und mit ihr selbstverständlich zu

gleich die Wohnungsfrage gelöst werde." 

Damit stellte sich diese Versammlnng auf den gleichen Stand

punkt wie die vorerwähnte vom Jahre 1871. 

vV esentlich anders lauten die Vorschläge der individualistischen 

Richtung. Der „volkswirtschaftliche Kongrefs", welcher 

von den Vertretern der deutschen Freihandelspartei gebildet wurde, 

hat sich wiederholt mit der Wohnungsfrage beschäftigt. Aus der 

vom VII. Kongrefs zum Studium des Problems eingesetzten Kommis

sion ging die schätzbare Schrift hervor „die ·wohn u n g s frage 

mit besonderer Rücksicht auf die arbeitenden Klassen, 

in Verbindung mit der ständigen Deputation des Kongresses deutscher 

Volkswirte herausgegeben vom Zentralverein in Preufsen för das 

Wohl der arbeitenden Klassen, Berlin 1865." Mitarbeiter waren 

V. A. Huber, H. Senftleben, Architekt R. Klette, die Bau

meister Ende und Bö c km an n, Redakteur Bräme r 1md Kreis

richter a. D. Ludolf Paris i u s. 

Auf Grund dieser Schrift kam die Wohnungsfrage namentlich 

der Arbeiter und „kleinen Leute" auf dem Kongrefs in Nürnberg 

im .Jahre 1865 zur Verhandlung. Besonders eingehend wnrdcn die 

Baugenossenschaften erörtert. J nteressant ist, dafs auf diesem Kon

gresse auch Ansichten sich kundgaben, welche durchaus nicht mit 

der Losung der Freihändler „laisser faire, laisser aller" harmonierten. 

So äufserte sich Architekt Klette: ,,Die W ohrnmgsnot ist nicht so 

sehr durch zu wenig zahlreiche Bauten. als vielmehr durch das ein

seitige Vorgehen und rücksichtslose Treiben der Spekulation henor

gerufen, der sich leider die Bautechnik um des Geldgewinnes willen 

angeschlossen hat. . . Das ,v olmbaus ist zu einer ,v are geworden, 

deren Eigentümer es nicht auf ruhigen Besitz, sondern auf möglich t 

schnellen und gewinnreichen Umsatz abgesehen bat. . . . Die Gewinn

sucht drängt dahin. auf recht niedrige Her tellungskosten zu sehen, 

und so sind jene JUifsgeburten von Mietshäusern in unsern grofsen 

Städten entstanden, mit ihren dünnen Wänden, die weder vor Hitze 

noch vor Kälte schützen. Die Spekulation, der es he. onders auf 

möglichst raschen Verkauf des gebauten Hauses ankam, schraubt, 

1) Ochsenkopf ist die Bezeichnung für das städtische Armenarbeitshaus in 

Berlin. 

5GO 

161 

um hohe Verkaufspreise zu erzielen, zugleich die Mietpreise unge

wöhnlich in die Höhe, so dafs bei aller Unbequemlichkeit und Un

gemütlichkeit auch nicht einmal billige Wohnungen zu haben sind." 

Freilich wurde diese im Sinne der Manchesterleute ketzerische 

Ansicht sehr bekämpft und die Selbsthilfe als einziges Mittel zur 

Besserung empfohlen. Die Resolutionen des Kongresses, wie sie 

aus den gestellten Anträgen hervorgingen, lauten folgenderma.fsen: 

» 1. Es ist dahin zu streben, dafs die dem Bau billiger Wohnungen in Deutsch

land noch entgegenstehenden Hindernisse durch vollständige Freigebung des Bau

gewrrbes und Rl'vision der baupolizeilichen Orclnnngen beseitig·t werden. 

2. Den \VohnungsvereinC'n uncl BaugPsellschaft.en ist zu C'mpfehlen, clafs sie 

sich auf rein geschäftlichen Betrieb beschränken, mithin \Vohlthätigkeit und 

Untl'rstützung zugleich ausschliC'fsen. 
3. Für die auf dem Prinzipe tfor Selbsthilfe beruhenrlen Baugenossenschaften 

empfiehlt es sich vor:rngswcise, kleiue Htiuser zu bauen nnd sie ihren 11itgliedern 

gegen terminwrise abzu!.rag<'n<l<'S Kauf'gdtl ½U ausschliefslichrm Eigentum zu 

überlassen. 
4. Die bostehrnde Kommission fiir <lie \Vohmrngsfrage setzt, ihre Thätigkeit 

bis zum nächsten Kongrefs fo1·t, uml zwar mit tlcr MafsgabC', dafs sie unter Lei

tung der stiincligen Deputation des Kougressrs vrrhleibt und sich durch Koopt.ierung 

namc>ntlich von Bautcclmikern orgänzt." 

Auf dem Kongrefs zu Hamburg im Jahre 1867 wurde folgende 

Resolution gefafst: 

,,Die Wohnungsfrage in den Stfülton kann nur gelöst werden, wenn es ge

liugt, die Herstellung drr Baulen, namentlich auch die kleineren urnl billigt'ren 

Wohnungen unter Berücksichtigung üer notwPmligcn, abseitcn des Staats festzu

stellemlen 8anitätsbP<linguugen, nach liafsgabP des BP,hirf'nisst•s, durch die Privat

spekulation zu beschaffen. Die einschlagPrnlPn Bestrnbuugen <ler PrivatPn, der 

Gesellschaften uud Behörden sollen dies Ziel im Auge haben urnl nur dm Über

gang thunlichst erleichtern." 

E haben zwar einige herrnrragende Mitglieder des Kongresses 

ihre Ansichten in Beziehung auf die Mittel zur Abhilfe der Wohnungs, 

not geändert, so ]?aucher; aber die Freihandelspartei an sich ver

langt die Reform der Arbeiterwohnungsverhältnisse immer noch von 

der Selbsthilfe. 
Es ist einleuchtend, clafs die Verwirkliclnmg der Ideen der ge

m~i.fsigten Sozialdemokratie, wonach der Staat die V crpfiichtung habe, 

seine Angehörigen ausreichend mit \Volmungeu zu versorgen nncl 

die hierzu nötigen Mittel durch Emission von Papiergeld zu he

schaffen. welches auf die Grundstücke 1111d Baulichkeiten zu funcliereu 

wäre, nur von solchen gefordert werden kann. welche einer konunu

nistischen Staatsanschauung hnl<ligen. 
Staatswiasenschaftl. Studien. II. 5Gl 
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Aber auch die Anhänger des „laisser faire und laisser aller" ge

raten mit sich selbst in Widerspruch, wenn sie einerseits jede Art 

von Monopolen bekämpfen und anderseits den Baustellen- und 

Häuserwucher, welcher doch die Folge des Baustellenmonopols ist, 

als einziges Mittel zur Abhilfe der ·w ohnungsnot verteidigen und als 

etwas sehr Zweckmäfsiges hinstellen. Gerade einer der radikalsten 

Freihändler, Fauche r, hat gleichfalls den monopolartigen Cha

rakter, insbesondere des städtischen Grund- und Gebäudeeigen

tums erkannt und aufs schärfste bekämpft. Er sagt: ,,Soll gegen

über clem 1\Ionopol des Bodenpreises auf dem Terrain grofser Städte, 

das alle Wertserhöhungen des Bodens durch Stadtaulagen u11d die 

ganze Kulturarbeit der Gemeinde genicfst, das den gröfsten Teil des 

Bauunternehmergewinns, einen ungebührlichen Teil des Einkommens 

der Steuerzahler ohne jegliche Gegenleistung verschlingt, soll diesem 

l'IIonopol gegenüber die Expropriation de Grund und Bodens nicht 

ebenso gerechtfertigt sein, wie die Expropriation beim Bergbau, bei 

allen Arten von Strafsenanlagen, die dem öffentlichen Nutzen wesent-

lich dienen ?" 
Hören wir noch eine Stimme aus der Mitte der Arbeiter, 

nämlich die von den d c u t s c h e n G e w er k ver ein n gemein chaft

lich mit dem Berliner Ortsverein in einer Versammlung am 26. Sep

tember 1871 gemachten Vorschläge resp. Forderungen, welche von 

Max Hirsch in folgender ·weise formuliert wurden: 

Es wird verlangt von den nrbeitcnden Klassen selbst: 

Schätzung einer gcsunc1Pn anständigen \Vohnung als eines der höcl1sten Gliter 

für sie uml Grlindung YOn BaugcnossenschaftC'n zur Erwl'rbung cigc-ner Biius<'r; 

von den A. r b <' i t g c b er n, insbesondere den grofsrn Fabrikbesitz('rn und AktiPn-

grsc llschaftcn : 
Einführung einer kürzeren A.rbcitszeit mit längerer llitlagspause, um das 

entf Prnte ·wohnen zu ermöglichen, 
Unterstützung dc·r Baugenossenschaften durch Darlehen auf lange Fristen 

und Beschaffung billiger Bnuplälze, 
cwntucll Errichtung von gcsurnl n Arbl'il<'rwohnungcn; 

von der Kommune und dem i::ltaat: 
die sorg amsten uU(l energischsten VorkPhrung<'n für die G •sm1<lhrit üer 

W ohnstättcn auch der ärmeren Klassen. Zu di\'sc•m Zweck Einst'tzung unpar

teiiseher Gl'SUU(lhcitskommissioncn mit Exc·kuti\·gc•walt, 

Beseitigung tkrjenigcn Baupolizeivor chrifteu, wl'lclw <lie l<Jrrichtung klt>iner 

Häuser erschweren uncl verteuern, und gtinzliche Reform dPs Ilypothekeuwes ns, 

wesentliche \' ermiU(lerung üc•r kolossalen Stemprlabgaben bei Übertragung 

von Immol.,ilien und progrcssiVl' Abstufung ckr .l\Iiets- und (+cbäuÜt'sl uer. 

Bl.'gü11stigung von HaugPnOSSt-'ttsehaften untl \·on l 'ntPrnPhmuugen wr Er-

163 

richtung mittlerer und kleiner Wohnungen clurch Erbverpachtung öffentlicher 

Ländereien uncl Gewährung von Hypothekarkredit. 

Es ist also die Staatshi I f e, die Kommun a 1 hilf e und die 

Selbsthilfe, deren Wirksamkeit gegen die Wohnungsnot wir zu

nächst zu betrachten haben. 

2. Die Staatshilfe. 

Der Staat kann in doppelter Weise zur Reform cler Arbeiter

wohnungsfrage beitragen, in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber und 

in seiner Stellung als Dienstherr und Arbeitgeber. 

l. Die Wohnungsgesetzgebung. 

Um eine allgemeine und durchgreifende Besserung in den 

\Vohnungszu ·tü.nden der arbeitenden Klassen herbeizuführen, ist eine 

Mitwirkung der Staatsgewalt absolut notwendig. Der Staat hat 

die Pflicht und ist allei n im stande, dafür zu sorgen, clafs nicht 

\Vohnungen benutzt werden, in denen die Gesundheit, das "Familien

leben und die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdet werden. Das zu 

verhindern genügen bau- und sanitätspolizeiliche Verorclnungen nicht, 

es bedarf einer besonderen Gesetzgebung. Eine rationelle Wolrnungs

gesetzgebung, ist noch eine Zukunftsaufgabe der Kulturstaaten. Es be

steht zwar eine \Vohnungsgesetzgebuug in England und Frankreich, es 

kann aber, wie wir oben ge ehen, weder die englische noch die 

franzö i ehe als eine genügende erachtet werden. So redlich auch 

ihre Absicht war, so scheiterten sie cloch an der Unthätigkeit der 

mit ihrer Au führung bctrnuten Organe. 

Eine rationelle Wohnung gesetzgelmng gehört zu den schwierigsten 

Aufgaben der Sozialpolitik. Di Durchführung einer solchen Schutz

gesetzgebung wircl wegen der kaum zu umgel1enden Einschränkung 

der bisherigen Bau- und V crmietu ngsfreiheit eine V erriugerung der 

Zahl der \Volmungcn (insbesondere der kleinen) zur Folge haben. 

Die Gesetzgebung wird daher nur mit grofser Vorsicht von Stufe 

zu Stufe , orgehcn dürfen, um auf cliese \V eise die bedeutenden 

Rinderni. se, welche sich ihr entgegen tellen, besser überwinden zu 

können. 
Was das Gesetz über das ungesunde ·wohnen im einzelnen be-

trifft, so folgen wir dem Programm, wie es Oberbürgermeister 
l l' 
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Dr. Mi q u e 1 und andere in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik 

(XXX. Band) aufgestellt haben. 1) 

Das Gesetz, nach seiner Ansicht am be ten ein Reicltsge etz, 

sollte dem Inhalte nach in zwei Hauptteile zerfallen: in einen öffent

lich-rechtlichen und in einen zivil-rechtlichen. 

1. Der öffentlich -r echtliche 'l.'eil der Wohnungsgesetzgebung. 

Im öffentlich-rechtlichen Teil soll das Gesetz vor allem den be

stimmten Grund atz an die Spitze stellen: 
1. dafs die einzelnen Gebäudeteile nur zu solchen Zwecken 

verwendet werden dLirfon, für welche nach clen betreffenden Bau

ordnungen dieselben baupolizei1ich genehmigt sind. Diese Vorschrift 

wiirde einem wesentlichen Mangel abhelfPn uncl wcnigRtens fiir alle 

Neu- und Umhauten eine bessere, den sanitären Anforderungen ge

nügende Benutzung sichern. Dafs Gebäude, welche durch ihre L~ge. 

ihre Bauart oder bauliche Beschaffenheit gesundheitsschädlich srnd, 

zu vVohnungszwecken verwendet werden, muf verboten werden können 

und ein gleiches Einschreiten bei einzelnen Lokalen oder Gebäude

teilen zulässig sein. Durch ein wohlgeordnetes V erfahren, wozu 

namentlich die Einsetzung von Sanitätskommissionen und 

V oh nun g s ins p e kt o r e n gehört, müf te für die energische Hand

habung solcher Vorschriften Garantie gegeben werden. Ausdriickli~h 

wurde dabei betont, dafs die Inspektionsorgane, insbesondere die 

höheren, nicht kommunale sein dürfen. Ein Anspruch auf Ent

schädigung wäre in den betreffenden Fällen dem Eigentümer wohl 

nicht zuzusprechen. 
2. Von der gröfsten praktischen Bedeutung aber sind Bestim

mungen gegenüber der Über f ü 11 u n g von ,v ohnnngen. Hier liegt 

der Kern der Übelstände und hier mufs das Gesetz besonder wirk

sam eingreifen. Recht und Pflicht des Staates. gegen solche J\Iifs

stände wie sie aus der Überfüllung der \V ohnungen resultieren, mit 

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln einzu chreiten, lassen sich 

dadurch begründen, dafs derartige Zustände nicht hlofs für die nächst 

Betroffenen entsittlichend und gesundheitswidrig, sondern auch wegen 

der l\löglichkeit der Erzeugu11g von Epidcmieen für das Gemeinwohl 

in höchstem Grade gefährlich sind. Die von mehreren (s. oben S. 115) 

preufsischen Regierungshezirken erlassenen und in ähnlicher \Vei e 

in England, Frankreich, Belgien bestehenden Vorschriften über den 

') l\lirp1el hat sein Progrnmm im Januar 18 8 auC'h dem 1-l.cichstagt' vorgelegt. 
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1 in im a 11 u f trau m, welcl1er jedem Bewoh11er einer Herberge oder 

eines gewerblichen Mietliam;es für Schläfer zukommen mufs, weisen 

den Weg, der hier zu verfolgen ist. Um zunächst nur die schlimmsten 

:Mifsstände zu beseitigen, soll im ersten Aulauf das Mafs nicht zu 

hoch gegriffen werden. Daneben wäre allerdings durch das Gesetz 

den Gemeinden, jcdenfa1ls clen gröfseren Städten, das Recht ein

zuräumen, durch Ortsstatut bis auf eine gewisse Grenze weiter zu 

gehen, sei es a1lgemein, sei es durch Aufstellung von Hausordnungen 

für gröfsere Miethäuser. Freilich kann die Durchführung solcher 

Mafsregeln nur nach und nach in den vom Gesetz gegebenen Fristen 

erfolgen. Als Mindestwolmraum für jeden Erwachsenen ist 10 cbm, für 

jedes Kincl 5 cbm Luftraum vorgeschlagen worden. Am dringlichsten 

i t die Festsetzung eines Mindestwohnraums natürlich für diejenigen 

Orte (Grofsstädte), in welchen die Zusammendrängung der Einwohner 

schon einen höhern Grad erreicht hat, und daselbst wiederum für 

diejenigen Gebäude, welche am tärksten belegt sind, z. B. für alle 

Wohnhäuser mit mehr als 2 Etagen, oder für jedes Wohngebäude, 

in welchem mehr als 20 Menschen wohnen, oder für alle ""\Vohnhäuser, 

welche mindestens 3 Familien zur W olmung dienen. Für jedes 

Grundstück, in welchem 3 oder mehr Familien wohnen, oder regel

mäf ·ig mehr als 5 nicht zu den Familiengenossen gehörige Personen 

(z. B. als Aftermieter, Dienstboten, Arbeiter) Wohnung oder Schlaf

stelle finden, sollten folgende Vorschriften Anwendung finden: 

In der einzelnen Wohnung mufs auf jeden Bewohner mindestens 

10 (resp. 5) cbm -Wohnraum jederzeit nachgewiesen werden könuen. 

Als ""\Vohnraum kommen hierbei nur Räume in Betracht, welche die 

bauordnungsmäfsige (ocler mindestens 2,5 m) lichte Höhe haben und 

durch Fen ter unmittelbar von aufsen beleuchtet werden. Küchen, 

Vor äle, Treppen, Keller- und Bodenräume, sowie Räume, welche 

vorwiegend als Arbeitswerkstätten für nicht mit in dem betreffenden 

Logis wohnende Personen benutzt werden, bleiben bei Bemessung 

des Mindestwohnraums aufser Betracht. 
Zur Durchführung der Vorschrift des Mindestwohnraums em

pfiehlt es sieb, eine Reihe von „ berwachungsbezirken zu bilden, inner

halb deren die ständige Aufsichtsführung den Wohnungs ins p e k

t o r en oder anclern amtlichen Organen (im letzteren Fall am besten 

wohl den Armenpflegern) aufgetragen würde. Aufserdem wären von 

Zeit zu Zeit durch die städti chen Berufsbeamten (Polizeibeamte, 

je nach Umständen unter Oberleitung der Stadtärzte, Bezirksärzte) 

besondere Kontrollvisitationen vorzunehmen, welchen sämtliche unter 
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die vorgeschlagenen Vorschriften fallende "\V ohnungen, natürlich 

ohne vorherige Ankündigung, etwa jährlich oder ~llle 2 Jahre. in 

Fällen besonderer Art lmch öfters :,m unterzieheu wären. Verwandte 

Einrichtungen bestehen j,t nicht blofs hinsichtlich der Feuersicherheit 

der Gebäude in vielen deutschen Ländern, sondern bereits speziell 

bezüglich des Gesundheitswesens in "\V ü r t t e m b er g, wo durch 

l\Iinisterialverfi.i.gung vom 20. Oktober 1875, die ärztlichen Visitationen 

der Gemeinden in Absicht auf die Gesundheit betreffend, alle 6 Jahre 

kommissarische Vü,itationen vorgesehen sind , welche sich auf alle 

Anlässe zur Gefährdung der Ge ·trndheit der Gemeindebewohner zu 

erstrecken haben. 
Natürlich müfste den Bestimmuugeu wegen des :Mindestwohn-

raums noch der erforderliche Nachdruck durch Audrobung vo11 Geld

und Haftstrafen für Zuwiderhancllungsfälle verliehen werclen. 

Um die Schwierigkeiten des Übergangs zeitlich zu verteilen und 

dadurch zu vermindern, wurde als zweckmäfsig vorgeschlagen, das 

Gesetz von einer bestimmten Frist von etwa 3 ,Jahren an auf alle 

frei werdenden und unvermieteten "\Volrnuugen in "Wirksamkeit zu 

setzen und erst beim Ablauf einer weiteren Frü,t von etwa 2 Jahren 

dasselbe zur vollen Durchfül1rung zu bringen. 

Sobald einmal .alle Wohnungen über das gesetzliche Mafs hinaus 

nicht mehr bewohnt sind, ist ein W eitereindringen in die bis zur 

gesetzlichen Grenze bewohnten Häuser oder "Wohnungen nicht mehr 

möglich. Die sich mehrende Bevölkerung wird Unterkunft in älteren 

noch nicht bis zur gesetzlichen Grenze bewohnten Lokalitäten ode;. 

in neu hergestellten ·w ohnhäusern suchen müssen. Es wird die 

stetig wachsende Nachfrage nach letzteren die Spekulation in der 

Herstellung kleiner Wohnungen erheblich erleichtern. Die Unmöglich

keit einer ungehörigen Ausnutzung der vorhandenen Wohnhäuser 

wird d~n Ba_u von neuen anregen und den Preis aller ermäfsigen, 

anderseits wird a,ber auch das massenhafte, plötzliche Eindringen 

von der einen Gemeinde in die andere, insbesondere vom platten 

Land in die Stadt er chwert werden. Indirekt würden auch die 

Arbeitgeber veranlafst, mehr als bisher für a,ngcmessene W ohnunaen 

ihrer Arbeiter zu sorgen. Das Vorhandensein des nötigen Aufsicl:ts

personals vorausgesetzt, scheint nach unserer Ansicht nur folgende 

Schwierigkeit zu bestehen: Wie soll es gehalten werden in den Fällen ' 
wenn eine Familie eine Wohnung mit der höchsten zulässigen Zahl 

von Köpfen belegt hat und nun die Familie durch Geburten oder 

durch Aufnahme beschäftigungsloser, krnnker oder aus sonstigen 
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Ursachen in die Heimat zurückkehrender Familie11glieder vermehrt 

wircl? Ist es möglich, diese Familien zu zwingen, nunmehr die viel

leicht seit ln.ngern bewohnten füiume zu vorlassen und mit grofsen 

Opfern (Umzugskosten, höherer Mietpreis) eine zwar dem Rauminhalt 

nach gröfsere, der Umgebung nach aber möglicherweise ungünstigere 

Wohnung aufzusuchen? 
Wir möchten auch noch das bemerken, dafs durch den geforderten 

"Mindestwohnraum yon 10 bezw. 5 cbm nur die gröbsten Auswüchse 

der jetztigen Zustände beseitigt würden. Selbst wenn man einen 

Raum von 10 cbm für Erwachsene, von 5 cbm für Kinder unter 

10 Jahren im Gesetz als Mindestluftraum verlangt, so ist das noch 

sehr wenig. Ein mittelgrofses Zimmer von 5 m Länge, 5 m Breite 

und 3 m Höhe hat schon 75 cbm. In diesem Zimmer könnte also 

nach dem Gesetz eine Fa.milie von 10-11 Personen wohnen, nämlich 

die beiden Eltern, 2 Kinder über 10 J abre, 6-7 Kinder unter 

10 Jahren. Gerade deshalb dünkt uns eine Bestimmung absolut 

notwendig, welche anordnet, dafs für Kinder von einem bestimmten 

Alter an ein von dem Schlafraum der Eltern geschiedener und für 

die Kinder verschiedenen Geschlechts verschiedener Schlafraum vor

handen sein mufs. Ferner sollten noch folgende ergänzende Bestim-

mungen hinzutreten: 
Aftervermietungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn für 

jede einzeln lebende Person ein heizbares Zimmer und für jede 

Familie, mag es die des Mieters oder Vermieters sein, ein heizbares 

Zimmer und ein Schlafzimmer oder eine Küche entfällt. Schlaf

stellen dürfen nur nach vorausgegangener Genehmigung der Orts

behörde vermietet werden und nur dann, wenn dieser der Nachweis 

erbracht wurde, dafs für jede erwachsene Person 10 cbm und für 

jedes Kind 5 cbm vVolm- und Schlafraum vorhanden ist. Hierbei 

ist die Genehmigung zur Aufnahme männlicher Schlafleute nur dann 

zu erteilen, wenn ein männlicher verheirateter Haushaltungsvorstand 

vorbanden ist. Die Aufnahme von Schlafleuten zweierlei Geschlechts 

ist untersagt. 
In allen Fällen der Übertretung der vorgeschlagenen Vorschriften 

müfsten namhafte Strafen sowohl den Vermieter als den Mieter 

treffen. 
3. Neben cler Feststellung eines Mindestwohnraums sollte für 

Grofsstädte, Fabrikstäqte und mndliche Fabrikdistrikte eine reichs

resp. landesgesetzliche Vorschrift etwa folgenden Inhaltes bestehen: 

„Durch Ortsstatut können Unternehmer, welche eine gröfsere 
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Apzahl von Arbeitern beschäftigen, Yerpflichtet werden, die erforder

liche Wohnungs g e 1 e gen h e i t für dieselben zu beschaffen.'' 
Es wurde an einer früheren Stelle gezeigt, dafs die Arbeitgeber 

vieles gethan haben, um die Wohnungsverhältnisse ihrer Arbeit

nehmer zu verbessern, dafs aber diese Fürsorge der Arbeiter auf 
die ländlichen Fabrikdistrikte und die eigentlichen Fabrikstädte 
beschränkt blieb, während in anderen Orten, insbesondere in den 
Grofsstädten, die Wohnungsfürsorge, wenn sie von keiner andern 
Seite in die Hand genommen wurde, zuletzt der Gemeindethätigkeit 
überlassen war. Nun kann ja eine Gemeinde a,us mancherlei Gründen, 
z. B. der Steuerkraft wegen, ein grofses Interesse haben, dafs in ihr 

die und die gewerbliche Unternehmung gegründet wird, und sie unter
zieht sich in diesem Fall vielleicht gerne der Untcrhringung der 
betreffenden Arbeiter. In sehr vielen Fällen werden aber jene 

Vorteile überwogen von den Nachteilen, welche der Gemeinde aus 
einer solchen Unternehmung entstehen, indem ihr, abgesehen von 
manchen nun notwendig werdender Einrichtungen im Fall der 
Arbeitslosigkeit, die zahlreichen Arbeiter und Arbeiterinnen zur 
Last fallen. Es ist dann das an die Gri.indung eines Fabrik
etablissements geknüpfte Gemeindeinteresse nicht grofs genug, um 
dafür eine wesentliche Verschlimmerung der W olmungsnot und eine 

Erhöhung der Gemeindelasten in Kauf zu nehmen. In diesem Falle 

wäre es ganz zweckmäfsig, obige Vorschrift Platz greifen zu lassen. 

Es stände eine solche Mafsregel nicht vereinzelt da, sondern hätte 
ihre Analogie auf mehreren andern Gebieten des öffentlichen Rechts. 
W'ir erinnern an die Erhebung des Schulgelds, an die Wege- und 
Brückengelder, an die Sporteln, Konzessionsgebühren u. a., wo überall 
das Prinzip waltet, dafs derjenige, welcher eine öffentliche Einrichtung 
benutzt, mindestens wegen eines Teils der Kosten der letzteren be
sonders mit einer Abgabe herangezogen werden mufs, und dafs erst 

der übrig bleibende Teil der Kosten von allen Angehörigen des 
betreffenden Gemeinwesens als allgemeine öffentliche Last aufgebracht 
werden mufs. 

Ob die vorgeschlagenen Vorschriften, Mindestwohnraum für 
Miethäuser und Wohnungsfürsorgepflicht der Arbeitgeber, neben
einander Platz zu greifen haben, oder ob nur eine von ihnen anzu
wenden ist, richtet sich ganz nach den örtlichen Verhältnissen. Ist 
die Wohnungsnot vorwiegend auf Zuzug von Arbeitern einer oder 
mehrerer Fabrikunternehmungen zurückzuführen und entsprechen die 

der Gemeinde durch die betreffenden Etablissements zufliefsenden 
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Vorteile nicht den durch dieselben herbeigeführten Lasten, so er
scheint es zweckmä[sig und billig, die Wohnungsfürsorgepflicht der 
Arbeitgeber eintreten :tu lassen. Ist dagegen die ,v ohnungsnot nicht 
speziell dadurch entstanden, dafs gewisse grofse Industrieunter

nehmungen eine Menge von arbeitsuchenden Personen herbeigezogen 
haben, oder ist es aus kommunalpolitischen Gründen bedenklich, die 

Arbeitgeber mit der Wolmungsfürsorgepflicht zu belasten, so würde 
die Forderung des Mindestwohnraums den Vorzug verdienen. Eine 

gleichzeitige Berücksichtigung beider Vorschläge wäre da geboten, 
wo es sich darum handelt, zunächst die äufserste Grenze zu ziehen, 
bis zu welcher die vorhandenen ,v ohnungen belegt werden dürfen, 
und für die dann noch wohnungslos bleibenden, dem Orte zuströmenden 

Arbeiter Wohnungsgelegenheit zu schaffen. 
In betreff der -w ohnungsfürsorgepflicht der Arbeitgeber würden 

folgende Hauptpunkte in Betracht kommen: 
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Wohnungsfürsorge für 

seine Arbeiter erstreckt sich auf alle von ihm beschäftigten Arbeiter 

und Arbeiterinnen. sofern nicht die Beschäftigung ihrer Natur nach 

vorübergehend od~r durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen 

ganz kurzen Zeitraum (etwa eine Woche) beschränkt ist. 
Die Wohnungsfürsorgepflicht gilt als erfüllt, wenn der Arbeit

geber der Ortsvenvaltungs- (Polizei-, Gemeinde-) Behörde gegenüber 
nachweist, dafs eine der Zahl seiner verheirateten Arbeiter ent
sprechende Anzahl von Arbeiterwohnungen und eine der Zahl seiner 
Arbeiterinnen und unverheirateten Arbeiter entsprechende Anzahl 

von Schlafstellen am Orte des Unternehmens und in einem gewissen 
Umkreis desselben von diesen Arbeitern bewohnt oder mietfrei ist. 

Beschränkt sich der Betrieb in dem Unternehmen auf einzelne 

Jahreszeiten, so erstreckt sich auch betreffs der verheirateten Arbeiter 
die ·w ohnungsfürsorgepfiicht nur auf den Nach weis von Schlafstellen

gelegenheit. 
Kommt der Unternehmer seiner W ohmlngsfürsorgepflicht trotz 

erhaltener Aufforderung nicht nach, so wäre er zur Erfüllung der
selben durch Geldstrafen anzuhalten, nötigenfalls aber das Erforder
liche auf seine Kosten durch die Gemeinde vorzukehren. Auch 
könnte der Gewerbebetrieb des säumigen Unternehmers zwangsweise 
bis zur Beschaffung der mangelnden ,v ohngelegenheit seitens desselben 

eingestellt wenlen. 
Eine solche Vorschrift will keinem einzelnen Arbeiter ein Recht 

gegen seinen Arbeitsherrn auf Be chaffung einer Wohnung geben, 
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sondern letzteren der Gemeinde gegenüber nur verpflichten, einen 

solchen Zustand des W olmungswesens, wie ihn das allgemeine Wohl 

erheischt, herzustellen und zu erhalten. 
4. Sodann ist nicht blofs von Sozialisten, sondern auch von her

vorragenden Nationalökonomen, sellrnt freihändlerischen, der Vor

schlag gemacht worden, es sollte den Gemeinden durch die Gesetz

gebung die Befugnis gegeben werden, im Enteignungs weg e für Be

seitigung schlechter W olmungen zu sorgen, womit nati.irlich immer die 

Fürsorge für Ersatz der wegfallenden W ohnungsgelegeuheit Yer

bunden sein müfste. \Vie oben erwähnt, ist hierin England voraus

gegangen, doch handelt es sich in allen den ]fällen, in welchen man 

in Grofshritannien auf derartige Weise eingeschritten ist, offen h,n

um schreiende öffentliche Mifsstände. Zu deren Beseitigung aber 

bietet nach deutschem Recht in den wichtigsten Staaten schon die 

bestehende Expropriationsgesetzgebung eine genügende Handhahe. 

Es gestattet das p r e u f s i s c h e Gesetz Yom 11. Juni 187 4 die Ent

ziehung oder Beschränkung des Grundeigentums gegen vollständige 

Entschädigung in allen Fällen, wenn dieselbe „aus Gründen des öffent

lichen Wohls" für ein Unternehmen nötig ist; es ist damit zweifellos die 

Enteignung „zu Vorkehrungen für wesentlich notwendige sanitätspoli

zeiliche Zwecke" zugelassen. Ebenso das h a y er i s c h e Expropria

tionsgesetz YOm 17. November 1837. Auch im Königreich Sachsen 

und W ü r t t e m b er g, wo die Verfassungsurkunde die alleinige 

allgemeine Norm für Zwangsabtretung bildet und letztere für Staats

zwecke auf Grund gesetzlicher Bestimmung oder im Falle dringender 

Not nach Bestimmung des Gesamtministeriums (Sachsen, Verfassungs

urkunde§ 31), beziehungsweise für allgemeine Staats- oder Korporations

zwecke nach Anerkennung der Notwendigkeit durch den Geheimen 

Rat (Württemberg, Verfassungsurkunde § 30) zugelassen ist, sowie 

in der Mehrzahl der übrigen deutschen Länder würde eine aus

reichende gesetzliche Unterlage vorhanden sein, um die Beseitigung 

gemeinschädlicher ungesunder Wohnungen gegen Entschädigung der 

betreffenden Grundeigentümer zu bewirken. Nur dürften, was die 

Entschädigung betrifft, nicht etwa die bisherigen Einnahmen aus den 

Mieten zu Grunde gelegt werden, sondern die Entschädigungssumme 

wäre nach dem Werte zu berechnen, den die W olmungen bei einem 

den sanitären und sonstigen Anforderungen entsprechenden Zustande 

hätten. Um die Gesetzgebung recht wirksam zu machen, mufs man, 

wie dies die Erfahrung in England gezeigt hat, den Gemeinden nicht 

nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur Expropriation auferlegen. 

670 

171 

2. Der zivilrechtliche Teil der ·wohnungsgesetzgebung. 

Der zivilrechtliche Teil des Reichsgesetzes wird sich mit dem 

Mietvertrag, namentlich mit den Rechten und Pfl.~chten __ des 

Vermieters und den Folgen der Nichterfüllung der beiderse1tige_n 

Verpflichtungen zu beschäftigen hahen. Mit der Am~ahm~, dafs die 

heiden Kontrahenten, der Vermieter und der Mieter, 1m Mietvertrage 

gleichgestellt sind, mufs gehrochen werden, wie ~ie b~re~ts für den 

ArheitsmietYertrag im Prinzip aufgegehen ist. ,V ie hei chesem Ver

trage der auf sich selbst angewiesene Arbeiter nicht in der La~e 

ist ausreichende Arl,eitshedingungen zu erlang<.'n, und deshalb fur 

ihr/ die Schutzgesetzgehung eintritt, so ist auch beim Wohnungs

mietvertrag der einzelne nicht im stande, sicl1 gegen unbillige For

derun"en und Bedingungen zu wahren. Dies mufs man zum Aus

gangs;unkt des Gesetzes nehmen, welches den einen hindert, zu harte 

Bedingungen zu stellen, un<l den andern hindert, darauf einzugehen. 

1. Der Vermieter mufs wissen, dafs er sich strafbar macht und 

dafs die Verträge nichtig und unklagbar sind, durch welche er sein ~aus 

in einer nicht nur die betreffenden Mieter, sondern auch das öffentliche 

Interesse verletzenden ·weise ausnützt. Der Mieter mufs wissen, dafs 

er sich strafbar macht wenn er den gemieteten Raum entgegen dem 

Inhalt des Mietvertrag; in anderer Weise als zum Wohnen, namentlich 

zu unerlaubter Aftermiete benutzt. Gegen diese Beschränkung der 

Vertragsfreiheit durch gesetzliche Bestimmungen kan_n ~icht ei~ge

wendet werden, clafs dadurch die angebliche Willensfreiheit der Mieter 

einge chränkt werde. Denn die Mieter nehmen die schlechten,. un

gesunden Wohnungen nicht weil sie etwa eine besonde1:e Vorliebe 

für dieselben haben, sondern weil sie andere bessere mcht finden 

und nicht bezahlen können, also sich mit den schlechten begnügen 

müssen. 
Wenn man auf diese Weise dem Mieter mehr Schutz und 

Garantie gewährt, so sollte man anderseits auch durch die Y or

schrift kürzerer Kündigungs - und ganz kurzer Verjährungsfristen 

auf pünktliche Zahlung der Mieten in kleinen Beträgen hinwirken. 

2. Weiter sollte das Retentionsrecht an den eingebrachten 

Mobilien aufgehoben werden, soweit dieselben der Exekution ent

zogen sind und also in ganz unentbehrlichen Haushaltungsgegen

ständen bestehen. Es ist dies eine Forderung der Humanität gegen

über dem Mieter, welcher durch das Retentionsrecht im Fall der 

Zahlungsunfähigkeit fast jede Möglichkeit verliert, auf Er_werb aus

zugehen, und der Armenpflege zur Last fällt, denn diese mufs 
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nach den Vorschriften des Unterstützungswohnsitzgesetzes für ihn 
sorgen, und wenn sie sich seiner entledigen will, mufs sie ihn wohl 
wieder in den Stand setzen, zu arbeiten, d. h. sie mufs ihm die not
wendige Haushaltungseinrichtung wieder auslösen. 

Anders liegt die Sache bei der Forderung einer völligen 
Aufhebung des Retentionsrechtes. Gegen eine solche sprechen 
schwerwiegende Gründe: einmal die gröfsere Kreditfähigkeit des 
Mieters, falls ein Retentionsrecht besteht. Je mehr Sicherheit vor
handen ist, desto reger wird die Baulust bleiben, um so eher wird 
die Bauspekulation sich auf die Herstellung von Häusern mit kleinen 
W ohnuugen werfen. Die weitere Folge ist, dafs, je geringer die 
Gefahr wird, einen Vermögensschaden zu erleiden, um so billiger 
die Wohnungen naturgemäfs sich stellen können, hat doch der 
Hausbesitzer nicht mehr nötig, bei Berechnung des eimelnen Miet
betrages sogleich die Beträge in Rücksicht zu ziehen, die ihm 
voraussichtlich durch die Zablungsunfäbigkeit einzelner Mieter ver
loren gehen. 

Aufgabe des Gesetzgebers ist es daher, im öffentlichen Interesse 
dem Hausbesitzer möglichst eine Bürgschaft für den Eingang der 
Mietbeträge zu gewähren, mit andren Worten die Kreditfähigkeit 
des Mieters zu erhöhen. Eine solche Mafsregel ist das Retentions
recht. Wenn man gegen dasselbe anführt, dafs es den Mieter in 
ein drückendes Abhängigkeitsverhältnis zum Vermieter setze, dafs 
durch dasselbe der Mieter Gefahr laufe, wirtschaftlich zu Grunde ge
richtet zu werden, so i ,t dem entgegenzuhalten, dafs die volle Auf
hebung des Retentionsrechtes die Lage des Mieters in nichts bessern 
würde, denn auch fernerhin könnte ja der Vermieter wegen des rück
ständigen Mietzinses klagweise vorgehen und dann, wenn auch freilich 
mit erhöhtem Kostenaufwand, die Zwangsvollstreckung eintreten 
lassen. Das Resultat dieser Mafsregel würde also dasselbe sein 
wie bei jener, nur ist das Mittel der Zwangsvollstreckung umständ
licher als das der Retention. 

Dem Mieter mufs ferner das Recht gegeben werden, im Fall 
einer durch das Verschulden des Eigentümers herbeigeführten Ver
wahrlosung der Wohnung mit schädlichen Folgen für die Gesundheit 
der Bewohner auf Grund des Ausspruchs der Gemeindeorgane die 
·w ohnung ohne weitere Entschädigung des Eigentümers und in be
sonderen Fällen gegen Rückgewähr des seit dem letzten Zahlungs
termin bezahlten Mietbetrages zu verlassen. 

3. Es ist auch schon vorgeschlagen worden, in ähnlicher Weise 
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wie gegen den Wucher, so auch gegen die Forderung zu hohen 
Mietzinses vorzugehen. 

Wir haben uns schon oben (S. 36) darüber ausgelassen, ob es 
berechtigt sei, von einein Vv ohnungswucher zu sprechen. Wir haben 
gefunden, dafs in sehr vielen Fällen nicht davon die Rede sein kann, 
wenn auch die thatsächlichen Mietpreise sehr hohe sind. Ein 
Wohnungswucher tritt regelrnäfsig nur dann ein, wenn der Haus
eigentümer sein Haus einein andern zum Vermieten überläfst und 
dieser den höchst möglichen Gewinn aus dem Geschäft zu ziehen 

sucht. 
Sind die Fälle von Wohnungswucher überhaupt beschränkt, so 

bietet ein Gesetz, welches in diesen Fällen gegen den Wohnungs
wucher einschreitet, erhebliche Schwierigkeiten. 

l\Ian hat auf die Analogie des ·wuchergesetzes und des 
Truckverbots hingewiesen, wodurch der Staat den wirtschaftlich 
Schwachen schütze. Aber bezüglich des Wuchergesetzes kommt in 
Betracht, dafs trotz cles Bestehens desselben die Gelder, welche der 
Verwendung harren, eine Verminderung nicht erleiden. Ebenso 
bleibt trotz des Verbots des Trucksystems das Bedürfnis der In
dustrie nach Arbeitskräften dasselbe. Es beschränkt das Gesetz in 
dem einen Fall den Goldausleiher, im anderen den Arbeitgeber nur 
in der ungebührlichen Ausbeutung des Kreditnehmers resp. des 
Arbeitnehmers; aber weder die Menge des Kapitals, noch die 
Gröf e des Bedürfnisses nach Arbeitskräften werden dadurch be
troffen, da sich diese beiden Erscheinungen auf die Dauer nach den 
allgemeinen Grundsätzen des Verhältnisses von Angebot und Nacl_1-
frage regeln. Anders ist dies bei der Bauspekulation, da hier em 
Einflufs des Weltmarktes ausgeschlossen ist. Würde ein dem Geld
wuchergesetz ähnliches "\V ohnungswucher~esetz erlassen, so würde 
dies nur die Folge haben, dafs die Spekulation sich nunmehr anderen, 
mit weniger Unannehmlichkeiten verbundenen Unternehmungen zu
wendete. Schon die Befürchtung, mit den Strafbehörden in un
angenehme Beri.ihrung zu kommen, würde manchen Kapitalisten da
von abhalten, seine Gelder in Häusern anzulegen. 

Beim Darlehnsvertrag liegen die Verhältnisse viel klarer als 
beim Mietvertrag: wer soll hier die Frage beantworten, dafs der 
l\lietzins ein unmäfsiger sei'? Der Richter besitzt wohl kaum das 
ni,Lige Sachver. tiindnis, um diese )i'rflge richtig entscheiden zu 
können. :Man müfste also SachversUi,ndige herbeiziol1en. Da nun 
die G-utachtrn drn;elhen jr nach drn iirtliclwn Verhältnissen ver-
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schieden lauten würden, so müfsten dementsprechend auch in den 

Urteilen der Gerichte die gröfsten Ungleichheiten eintreten. 

Mag man also noch sehr im Prinzip sich für das ·wohnungs

wuchergesetz erklären, so mufs man doch zugeben, dafs das Gesetz 

in der Ausführung mehr schaden als nützen könnte. Nimmt die 

Baulust, demzufolge auch das Angebot von Wohnungen ab, so 

werden die Preise derselben steigen, und es kann leicht der Fall 

eintreten, dafs Preise, welche früher als wucherisch bezeichnet werden 

konnten, später als durchaus angemessen augesehen werden müssen. 

Im Zivilrecht gibt es noch mehrere Gebiete, welche in ihrer 

mehr oder weniger zweckmäfsigen Normierung auch von Einfl.ufs 

auf die Wohnungsverhältnisse sein können. Hierher gehört namentlich 

das Immobiliarsachenrecht und die Gebäudebesteuerung. 

4. D i e I mm o b i 1 i a r - u n d H y p o t h e k e n g e s e t z g e b u n g 

kann hinter den Anforderungen der Zeit zurückbleiben, sei es in 

Bezug auf Sicherheit oder in Bezug auf Beweglichkeit, und infolge

dessen der Erwerb und V erkaut der Grundstücke erschwert werden. 

Freilich wird ein Mangel in der Immobiliar- und Hypotheken

gesetzgebung den Grundbesitz überhaupt treffen und nicht in un

mittelbarem Zusammenhange mit der ,v ohnungsnot stehen. Aber 

immerhin dürfte die Grunderwerbs- und Hypothekenreform für die 

LösunO' der Wohnungsfrage von Einfiufs ein. Wohlthätig wirken 
0 

. 

in dieser Richtung Institutionen wie die Br e misch c n Hand -

festen 1) und die preufsische Grundschuld. 

Das Hypothekenwesen Bremens hat sich in einer ganz eigentümlichen \Veise 

den Bedürfnissen einer Handelsstadt gemäfs entwickelt. Die bremischen gericht

lichen Hypotheken werden Handfesten genannt. Dieselben sind ein wesentliches 

. Förderungsmittel des inneren Verkehrs geworden, indem sie dem Grundstiicke 

gleichsam den Uharakter einer beweglichen Sache geben untl wie bewegliche 

\Verie von einer Hand in die antlere wandern. Ein Grundeigentiimer in Bremen 

macht sozusagen aus seinem Grundstück gleich bei dessen Erwerbung eine ge

wisse Anzahl beweglicher Werte, indem jeder derselben einen 1'eil am Grund

stück repräsentiert. Will er z. B. sein Haus für tlie Summe von 30000 lllark 

verpfänden, so wendet er sich an die Behörde, erklärt, dafs er auf dieses Haus 

30 000 ltlark Handfesten aufnehmen wolle (wobei der wirkliche Wert des Grund

stücks von der Behörde unberücksichtigt bleibt), uml uezeicLnet die einzelnen 

·w ertbeträge, in welche er das Hans mobilisieren lassen will, etwa in folgender 

Weise: 

') Siehe „Die \Vohnungsfrage u. s. w.", herausg. vom Zentralverein in Preufsen 

für das Wohl der arbeitenden Klassen , 8. 13r\. 
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2 Handfesten, jede zu 6000 Mark = 12000 Mark = Nr. 1 u. 2, 

5 Handfesten, ,, 3000 ,, = 15000 ,, = Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 

2 Handfesten, ,, ,, 1500 ,, - 3000 ,, = Nr. 8, 9. 

Die Behörde bringt diesfl Absicht des Eigentümers zur öffentlichen Kenntnis 

und erteilt ihm, nachdem er noch einige J!'örmlichkeiten beachtet, die erbetenen 

Handfesten. In jeder Handfeste ist stets angegeben, welche Summe ihr vorgeht 

oder ob sie die erste Handfeste ist, so z. B. steht auf der Handfeste Nr. 3: 

,,N. N. habe nach bereits bewilligten 12000 Mark noch weiter gewilligt 3000 Mark", 

weshalb diese letztere Handfeste immer den ersten beiden nachsteht, sie mag 

früher oder später als jene ersten beiden versetzt sein. Noch ehe eine wirkliche 

Schuld durch Verpfändung des Grundstücks entstanden ist, hat der Eigentümer 

Dokumente erworben, welche ihm die nämlichen Vorteile gewähren wie beweg

liche \Verte. Sobald er auf sein Haus Geld aufnehmen· will, braucht er nur einen 

Schuld- und Versatzschein auszustellen und ihn mit der Handfeste seinem Gläu

biger zn behändigen. Es ist insbesondere die grofse Beweglichkeit in Verbindung 

mit der Sicherheit und der geringen Kostspieligkeit der nur einmal erforderlichen 

Verhypothekierung, welche den Handfesten fast die gleiche Beliebtheit wie 

"\Vechsel verschafft und selbst die reichsten Kaufleute veranlafst hat, ihre Grund

stücke mit Handfesten zu beschweren; anstatt die Grundstücke oder Warenlager 

wie totes Kapital anzusehen, erzielen sie mit dem Gelde, gegen welches sie jene 

Wertpapiere umsetzen, hohe Gewinne. Die Handfesten können mittels eines ein

fachen Scheines versetzt werden; fast immer geschieht dies aber in einer vor 

otaren vollzogenen Generalhypothek (Obligation), die den Vorzug vor den ein

fachen Buchgläubigern garantiert und somit, wenn der Erlös des verpfändeten 

Grundstücks nicht sämtliche Handfestarien befriedigen sollte, eine gröfsere Sicher

heit gewährt. 
.A.uch die prcufsische Grundschnld ist der Beleihung städtischer Bauplätze 

mit Kapital sehr förderlich. \Vährend früher nach der Auffassung des römischen 

Rechtes der Bestand und die Eintragung einer Hypothek als eines Pfandver

sprechens erst erfolgen konnte, wenn eine Schuld entstanden war, für welche das 

Pfandrecht am Grundstücke bestellt wurde, erklärte das preufsiche Gesetz vom 

5. ltfai 1872 die Hypothek für eine Realobligation, welche auch ohne vorher

gehende Schuld- und Pfandbestellung lediglich durch die Eintragung entstehe . 

l!Js kann der Eigenthümer sein Grundstück in beliebiger Höhe und ohne Be

nennung eines andern Berechtigten als sich selbst mit solchen Realverbindlich

keiten in bestimmten Summen belasten, nur mufs die Reihenfolge derselben nach 

Höhe und Priorität durch die Art der Eintragung feststehen. Die Grund

scl, ulden, welche in Grundbuchauszügen bestehen, können nach dem Gesetz ohne 

ennung des Erwerbers cediert werden und erlangen dadurch, abgesehen von 

!ler zu heglaubigentlen Form der Uession, den Uharakter von Inhaberpapieren. 

5. Auch hohe öffentliche AbgalJen von den Wohnungen 

können yon nachteiligem Eiufiufs auf das ,v ohnen sein, wie dies in 

Ö s t erreich wirklich der Fall ist. 

ln Österreich wird als Staatssteuer eine Hauszins- und Hausklassensteuer 

erhoben. Die erstere, welche vorzug-sweise die gröfseren Städte betrifft, beträgt 

in tlie~en 22,67 11 
0 des Bruttozinsertrngrs. lJazu kommen aber noch Zuschläge; 
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einmal für Landeszwecke; die Zuschläge betragen in diesem Fall in den einzelnen 

Ländern 25 °lo (Niederösterreich) bis 68 °io (Bukowina) aller ordentlichen direkten 

Steuern; sodann für Bezirkszwecke, hier betragen sie z. B. in steirischen Bezirken 

40-49 o/ aller direkten StaatssLeuern; endlich für Gemeindezwecke, z. B. in Graz 
0 

. 

20 °lo, in Niederösterreich und l\Iähren 100-300 °lo, in Salzburg und Dalmatien 

mehrfach iiber 400 ° 0, in Tirol hier und da angeblich sogar 1000 ¾ von den Staats

steuern. In Uähren gibt es Orte, welche vom Bruttoertrage eines vermieteten 

Hauses 61,7 Ofo Staats-, Landes- und Gemeindeabgaben zahlen müssen, wozu noch 

aufserordentliche Umlagen der Kirchengemeinden für Bauten u. s. w. treten 

können. 

Eine so 11ohe Belastung der Häuser mit öffentlichen Abgaben 

mufs natürlich den Preis der Wohnungen sehr verteuem und die 

Gefahr einer ,vohnungsnot vergröfsern. Schon aus diesem Grunde 

ist eine derartig hohe Besteuerung der ,v oh nungen zu ,·erwerfen. 

Ebenso kann das Bestehen einer Thiir- un c1 Fenstersteuer, 

wie z. B. in Frankreich, nachteilig auf den gcsundheitsmäfsigen 

Zustand der ViT ohnungen einwirken. 
Fi·eilich dürfen in diesen und ähnlichen Punkten nicht allein 

die Normen der Gesundheits- oder Wohnungspolizei Anwendung 

finden, sondern es müssen hier andere Rücksichten, namentlich die 

finanziellen, mafsgebend sein . In den ohen besprochenen Fällen 

läfst sich der nachteilige Einflufs der öffentlichen Abgaben auf die 

·w ohnungsgelegenheit Yermindcrn oder ganz beseitigen, wenn die 

Abgaben in angemessener Höhe gehalten werden. 

,vir haben bisher darzulegen versucht, auf welche ,v eise der 

Staat als Gesetzgeber eine Besserung in den Wohnungsverhält

nissen herbeizuführen vermag. Ein weites Gebiet, auf dem er wirk

sam zur Abhilfe der ,v ohnungsnot eingreifen kann und soll, steht 

ihm noch in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber offen. 

2. Der Staat in seiner St e 11 u n g a 1 s Dienstherr und 

Arbeitgeber. 

Dem Staate in seiner Stellung als Dienstherr und Arbeitgeber 

würde die Aufgabe zufallen, für seine (niederen oder ubnltern-) 

Beamten zu sorgen durch die Anlage Yon Dienstwohnungen. 

In W ü r t t e m b er g besteht, wie schon oben (8. 127) bemerkt, 

diese Einrichtung für die Unterbediensteten bei den Verkehrsanstalten 

schon lan"e und hat sich auch gut bewährt. So sehr die Absicht 

des Staat~s seine niederen Beamten durch bare l\1ietzinsbeitriige, 
' . 

durch W ohnungseutschücJigungPn zu unterstützen, anzuprkennen 1st, 
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so wird der Wohnungsnot derselben damit doch nicht gesteuert. Es 

wird der ganze Betrag der W ohnungsentschä<ligung durch die ge

steigerten Mietpreise verschlungen und die Beamten müssen für that

sächlich mindere Bezahlung die nämlichen Dienste wie früher leisten. 

Es ist daher vorgeschlagen worden, der Staat solle das Kapital jener 

Jahresausgaben in die Hand nel,men und dafür im Lauf der Zeit 

so viel Häuser kaufen oder lmueu, als für die Naturalguartierleistung 

nötig sind. Der Staat würde dabei noch die Zinsen seines Bau

kapitals gewinnen. Dazu kiLme der bedeutende Vorteil des Wert

zu wachs es seiner Grundstücke, und endlich würde der Staat, wenn 

auf diese ,v eise in den Grofssfadten viele Tausende von Angestellten 

aus der Konkunenz der Wohnungssuchenden austräten, sehr wirksam 

zur Abhilfe der ,v ohnungs11ot beitragen, ganz abgesehen davon, dafs 

er seinen Beamten eine überaus grofse ,v ohlthat erweist, indem er 

ihnen die Annehmlichkeit eines dauernden behaglichen häuslichen 

Herdes gibt. Durch die Fiirsorge für seine Beamten tritt der Staat 

dem „Wohnungsfeudalismus·' wirksam entgegen . Als Besitzer eines 

grofäen, zu Baustellen geeigneten Areals hraucht er nicht mit in die 

Konkurrenz um solches einzutreten und verringert damit wenigstens 

einigermafsen die 1\Iacl,tsphärc de Banstellenmonopols. 

Zu cleu Vorteilen, welche aus der N aturalq uartierleistung des 

Staats an seine Beamten und Arbeitnehmer entspringen, tritt nach 

einer \'Oll der allergröfsteu Bedeutung: Es ist das Beispiel, welches 

der Staat hierdurch den Kommunen gibt, soweit auch sie Dienst-

1,erren ihrer Beamten sind, und welches er für die privaten Arbeit

geber aufstellt. 

3. Die Kommunalhilfe. 

1. Auch die Gemeinden sollten sich für ihre Beamten nach 

und nach in den Besitz von ,v olrngebiiudeu setzen und solche er

bauen, sie würden icher die gleich grnfseu Erfolge wie der Staat 

aus den analogen Mcifsregeln erzieleu. Es schiede ein zweiter be

triichtlicher •r eil dt>r Bevölkerung der Grofsstädte aus der Konkurrenz 

der 'Wohnungssuchenden und dcimit die ,v ohnungspreise Steigern

den aus. \Vas der Staat, was die Kommune in den gröfseren Städten 

thun, um ihre uiedercn Beamten und Arbeitnehmer vor dem Nach

teil ei1wr stetigen Verminderung ihres Diensteinkommens und der 

chä<ligung ihrer wirtscliaJlliche11 Lage durch fortwiihrende .Miets

sleig<'rungen zu schützen. dn!s kiiunen 8ic dann von den grofsen 

Staatswissenschnftl. Studien. II. 577 
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Erwerbsgesellschaften und Privatunternehmern fordern, wenn nicht 

das eigne Interesse letztere zu der ·w ohnungsfürsorge für ihre Arbeit

nebmer veranlafst. Das Forderungsrecl1t der Kommunen stiitzt sich 

auf ihr eigne Vorgehen in dieser Richtung. 

2. Im übrigen können auch die Gemeinden ebensowenig wie der 

Staat durch eignen Bau von "'\V ohnungen auf öffentliche Ko ten 

cler Wohnungsnot begegnen. Jeder Versuch eines solchen Ein

greifens in die Verhältnisse würde einerseit<; clie Ansprüche ins 

~lafslose steigern und anderseits mit einer Ungerechtigkeit denen 

gegenüber, welchen diese Vergünstigung nicht zu teil wird, ver

bunden sein. Die Errichtung von "\Vohnungen für die unteren 

Klassen veranlaf t für Staat oder Gemeinde eine Ausga he, zu derrn 

Deckung die Steuerschraube höher angezogen werden mufs; diese 

Steuererhöhung 1u, tet aber am schwersten und drückc,ndsten auf den 

iümeren Klassen. Die Intervention des Staates oder der Gemeinde 

ztu unentgeltlichen Lieferung von "\Volmuugen hat aufserdem noch 

den Übelstand im Gefolge, dafs die Unternehmungslust der Privat

bauthätigkeit geliihmt wird. "\Venn der Staat oder die Gemeinde 

Hiiuser rbauen. deren Mietpreis niedriger gestellt wird als der l\Iiet

preis anderer entsprechender Häuser a,n demsrlhen Orte, so hemmen 

sie den Bau von Häusern und erzielen gerade einen dem gehofft 'll 

El'folg entgegengesetzten. Endlich würde dadurch der Einzelne verleitet, 

sich von einer Sorge befreit zu glauben, welche doch eine der wirk

samsten Triebfedern für seine gedeihliche Entwicklung in wirtschaft

licher und sittlicher Beziehung ist. Nur in besonders kriti chen 

Zeiten wird die aus h i 1 f s w e i e Gewährung von Unterkommen 

seitens der Gemeinde al eine polizeiliche Fürsorge für vorüber

gehend Obdachlose sich niitig machen, wie dies denn auch in ver

schiedenen Städten bei l>eson<lers heftig auftretender "\Volmungsnot 

geschehen ist. 
Bei der Unterbringung ohdachlo er Familien würde dmm auch 

eine besondere Klassifü.iernng derselben r.u rechtfertigen sein. E 

kann Familien geben, welche durch Uugli.ick ·fülle oder durch zu

fällige Umstände in betreff ihrer \Vohuung in die allerbedri.ingte te 

Lage geraten und denen e' trotz der redlichsten Bemühungen nicht 

gcliugen will, ein angemessenes Unterkommen w finden, und wc,lche 

daher das Mitleid und das "\V ohl wollen ihrer l\Iitbi.irger und Behiirdcn 

im voll ten nfafse verdienen. , 'olche Frunilien wiirclen in seitens <lPr 

Gemeinde zu errichtenden \V ohmmgen gegen Barrnhlung eiuer an

gemessenrn Mietr unterzuhringl'll srin, !;O dafs sie lediglich in dem 
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Verhältnis eines Mieters zum Vermieter stehen uncl in keiner "\Veise 

durch Visitation u. s. w. besonders zn kontrollieren sein wiirden. 

Hingegen würden solche Familienväter . welche durch eignes Ver

schulden. durch Spiel, 'l'runk oder l\Iüfsigang derartig herunter

gekommen sind, chfs sie sich und ihre Angehörigen nicht mehr cr

lliibren und für sich und ihre Familien kein Unterkommen mehr he

schaffen können. in Arbeitsanstalten unterzubringen sein. In 

diesen Arbeitsanstalten mi.ifsten <lie 1\fanncr von ihren Frauen und 

die Eltern von den Kindrrn getrrnnt werclen, wodurch es allein 

möglich wird. die verwahrlosten Kindrr vor dem sittlichen Unter

gange zu retten
1 

dieselben zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen 

Gesellschaft w eniehen und die gewis1rnnlosen Eltrrn durch regel

mäfsige Arbeit zu einem orclC'ntlichen uncl gesilteten Leben zurück

zuführen. Die I tadt Dr es cl e n hat in dieser Beziehung eine wirkliche 

l\fusteranstalt errichtet. Es wird zwar durch derartige Einrichtungen 

der Gemeinde ein erhebliches Opfer auferlegt; dieses liifst sich aher 

ziemlich, ermindern, indem durch den Arbeitsverdienst der betreffenden 

Personen die Kosten des Unterhalts fiir die einzelnen Familien, wenn 

auch vielleicht nicht ganz gedeckt, so doch erheblich verringert 

werden wi.irclen. 
3. Das bestehende Steuersystem in den Gemeinden ist häufig 

noch geradezu ein Hindernis für die Vermehrung der kleinen \Voh

nunge11. Das p r e u f s i s c h e Gesetz vom 2. Juli 1875, sowie die darauf 

gebauten Ortsstatute regeln ehe Strafsen- und Kanalisationsbeiträge fast 

ausschliefslich nach der Frontliinge der H ii.user ohne Rücksicht auf 

den kubischen [nhalt des Gebäude. oder auf den Flächeninhalt des 

Gruntlstiicks. Hierdurch wird der Bau unYerh:Lltnismii.fsig hoher 

Hiiuser und die Her. tellung von H intergehäuden direkt befördert, 

während llas Gegenteil der Fall sein sollte. Kleinere, niedrige Wohn

geliiiude ohne bewohnlmre Hintergehäude werden verhältni nüi.fsig 

. türker helastei. In diesen und iihnlichen Dingen. z. B. Stellung 

prmäfsigter ßedingungen fiir titadtgegenclen und Strafsen mit clurch

giingig kleineren und billigeren Gebiiuclen und \Vohnungen, können 

die Gemeinden ohne erhebliche Opfer noch viel leisten. So könnte 

man fragen, oh es nicht gerechtfertigt sei, in der ii.he cler Städte 

gekgt'ncs. noch unbrbantes Larnl in stii rkerer "\V eise als hisher zur 

Steuer hernnzuziehen. Es wurde dieser Vorschlag z. B. von der 

Royal-Commissio11 in Engl:tnd ,ielfach erörtert und damit mofoiert, 

dal's der ~~igrnti.imer rnn unbebautem Lan,lr oft in einem sehr ge

ringen Umfange zu den Ausgaben für allgemeine Verbesserungen 

,')79 
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beitrage, während ihm diese Verbesserungen später, wenn er das 

Land zum Gberbauen verkaufe, in der hohen, durch die Verbesserung 

herbeigeführten "\Vertsteigerung der Grundstücke zu gute kommen. 

Gegen eine solche :Mafsregel wurden al.Jcr in der That schwer

wiegende Einwendungen gemacht: die erhöhte Besteuerung des un

bebauten Landes würde in sanitiirer Beziehung sehr uachteilige 

Folgen haben, indem aller freie Raum in den Städten verschwiinde, 

und würde weiterhin die Besteuerung leerstehender "\Volmungon mit 

sich führen und damit die Banthätigkeit, anstatt zu befördern, em

schränken. 
Diese Nachteile liefsen sich vielleicht dadurch vermeiden, dafs 

man den unbebauten Grund und Boden erst dann mit einer gröfseren 

Quote zur Steuer heranzöge, wenn <las betreffeude Terrain in eine 

neu eröffnete Strafsenlinie fällt, oder indem man. wie dies auch schon 

vorgeschlagen wurde, das Expropriationsrecht wie für Strafsen, so 

auch für Bauplätze einführte. Die letztere "Mafsregel wäre damit 

zu rechtfertigen, dafs, wenn Ländereien (Gärten, Wiesen, Äcker), 

die bisher nur einen landwirtschaftlichen Nutzen abgeworfen hatten, 

nun plötzlich in Bauplätze mit städtischem ,Verte verwandelt werden 

und zmtr infolge der clurch die Gemeinde vorgenommenen Yer

besserungen, die Gemeinde auch das Recht hat, das ungemessene 

Steigen des Preises solcher Bauplütze zu verhindern. 

Ratkowsky') hält einen solchen nackten „Eingriff in das fägentum" für 

schwer ausführbar, unwirtschaftlich und daher für ull7.weckmäfsig, weil dadurch 

nur entfernter Baugrunu wohlfeil erlangt würde, weil die ..b:nteignung ein kolos

sales und sich schlecht verzinsendes Kapital erforuere und der enteignete Bau

gruntl die ganze lange Zeit, während welcher er nicht zur Verbauung käme, 

schlecht bewirtschaftet würde. LTm alle Baustellen forlwäl1rend zu einem wohl

feilen Preise am lllarkte zu erhalten, verspricht sich Ratkowsky von einer Reform 

der Grundsteuer mehr Erfolg. Es soll die Gesetzgebung, anstatt wie bisher 

den ..b:rtrag von Grundstücken durch Kataster ermitteln zu lassen, bestimmen, 

tlafs die Grundbesitzer den Kapitalwert ihrer Grundstücke selbst feststellen; 

nach dieser Selbstschätzung soll die Steuer umgelegt werden. Damit der Be

sitzer jedes Gruntlstücks redlich einschätze, soll die Staats- resp. Gemeindebehörde 

berechtigt sein, jeues Grundstück gegen Ausbezahlung ues Selbstsehätzungspreises 

an den Eigentümer an sich xu nehmen, nach Analogie des Verfahrens Lei der 

-w ertvcrzollung, wo die Staatsbehörde ebenfalls das Recht hat, das zur Versteuerung 

angemeldete Gut um den Selb tschätzungspreis an sich zu ziehen. Die betreffende 

.lllafsregel soll von der Staatsuehörde ausgeführt werde11, weun ihr jemand für das 

betreffende Grundstück eine höhere Grundsteuer bietet. l!Js soll diese l!'orm der 

1
) Ratkowsky, Die zur Reform der Wohnungszustände in grofsen Htädten 

notwendigen l\Iafsregeln der GesetzgPlrnng und \'rrwaltung. \\'ien 1871. Seite 3J.. 
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Grundbesleuernng nicht nur den Landwirt anspornen , seine Kenntnisse und Fertig

keiten weiter auszubilden, um einen gleich hohen Ertrag wie seine Konkurrenten 

aus dem Grundstücke zu ziehen, sondern namentlich auch in den Städten in Ver

bindung mit der bedingten Steuerfreiheit der Neubauten bewirken, dafs alle Bau

stellen sich fortwährend auf dem M.arkte befinden, und zwar um niedrige und 

allgemein bekannte Preise. ,,Da nämlich," so führt Ratkowsky aus, ,,durch die be

dingte Steuerfreiheit der Preis aller Baustellen herabsinken mufs und die Bau

stellenbesitzer alle Hoffnung verlieren, dafs sie bald wieder im Preise steigen 

werden, so werden sie, um nicht hohe Steuern zahlen zu müssen, ihren Besitz 

seinem nunmehrigen geringeren Werte gemäfs niedriger einschätzen und so den 

Bau von Familienhäusern auch innerhalb der schon bebauten Flächen ermöglichen. 

Wer dann ein Haus bauen will, braucht blofs zu der Staats- oder Gemeinde

behörde sich zu begeben, welche zu niedrig eingeschätzte Grundstücke um den 

Selbstschätzungspreis einzuziehen hat, und für den gewünschten Baugrund die 

gesetzlichen Prozente mehr als diesen Preis zu bieten. Übernimmt er zugleich 

auch die Verpflichtung, den gesetzlichen Teil des Baugrundes binnen der gesetz

lichen Frist mit einem Wohnhause zu verbauen, so wird die Behörde das ge

wünschte Grundstück einziehen, dem Baulustigen um das höhere Angebot über

geben und den Eigentümer desselben mit dem Selbstschätzungspreis abfertigen." 

Auf diese Weise soll das erste Erfordernis für Errichtung von Arbeiterwohnungen, 

nämlich billiger Hausgrund, erreicht werden. 

4. Ferner sind Gemeinden, in deren Bezirk sich das Bedürfnis 

nach umfänglicherer Neubel.Jauung von Flurteilen herausstellt, bezw. 

die zuständigen Polizeibehörden als verpflichtet anzusehen, in solchem 

Falle durch Aufstellung entsprechender Belmuung. pläno rechtzeitig 

die Befugnis zum Bauheginne einzuräumen. In dieser Beziehung 

bestimmt das preufsische Strafsenfluchtgesetz vom 2.Juli 

1875: 

,,§ 1. Für die Anlegung und Veränderung von Strafsen und Plätzen in 

Stäuten und ländlicheu Ortschaften sincl die Slrafsen- und Baufluchtlinien vom 

Gemeindevorstand im Einverstäudnis mit der Gemeinde bezw. ueren Vertretung 

dem öffentlichen Bedürfnisse entsprechend unter Zustimmung der Ortspolizei

behörde festzusetzen. 
Die Ortspolizeibehörde kann die Festsetzung von Fluchtlinien verlangen, wenn 

die von ihr wahrzunehmenden polizeilichen Rücksichten die Festsetzung fordern. 

§ 2. Handelt es sich infolge von umfassenden Zerstörungen durch Branu 

oder andere Ereiguisse um die Wieuerbebauung ganzer Ortsteile, so ist die Ge

meinde verpflichtet, schleunigst darüber zu beschliefsen, ob und inwiefern für 

den betreffenden Ortsteil ein neuer Bebauungsplan aufzustellen ist, und ein

tretenden Falls die unverzügliche Feststellung des neuen Bebauungsplanes zu be

wirken." 

Ähnlich hestimmt Art. 4 Abs. 2 der w ü r t t. a 11 g. Bau -

o r d nun g vom 6. Oktober 1872, welche mehreren anderen deutschen 

Staaten ein Vorbild für neue Baupolizeigesetze gewesen ist: 
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„Die Feststellung neuer Ortsbaupläne hat namentlich zu geschehen, wenn 
und soweit für unbebaute Flächen eine ausgedehntere Überbaunng in Aussicht 
steht." 

Es bezeichnet das württ. Gesetz die Feststellung der Ortsbau
pläne nicht blofs als ein Recht, sondern auch als eine Verpflichtung 
der Behörden, zu deren rechtzeitiger Erfüllung die Gemeindebehörden 
im Versäumnisfalle von den Aufsichtsbehörden augehalten werden 
können. 

Vom Standpunkt der Beldi.mpfung der ·w olrnungsnot mufs es 
als durchaus iweckmäfsig erscheinen, Bestimmungen in diesem Sinne 
bei Aufstellung neuer Baupolizeinormen aufzunehmen und mit mög
lichster Schärfe zu formulieren. 

5. In der Verbesserung der sfadtischen Baupläne empfiehlt 
mau auch besonders die Leitung des Zuwachses mehr in die Breite 
als in die Höhe und Tiefe, namentlich auch durch Anlage weiter 
Strafsen und Plätze, am besten so, dafs die Stndt,.wie Roscher 
meint, nicht nach Art des Baumes wü,chst, durch Ansetzung von 
Ringen, sondern nach Art eines Bienenstocks, welcher Kolonien 
aussendet, um die sonst unvermeidliche Überfüllung der Mitte ,m 
verhindern. ,,Insbesondere", heifst es bei Arm in i u s, 1) ,,wird sich die 
Notwendigkeit geltend machen, clafs die freie F 1 ur vor den 
Thoren der G rofsstädte, insoweit es erforderlich i . t, 
dem Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung nicht ent
zogen werden darf und dafs die Einrichtung dieser Stätten clem 
wohler kannten Bedürfnisse - ullfl zwar nicht nur der unteren, sondern 
auch der höheren Stände - entsprechen und ihm entgegeulrnmmen 
müsse." Von dieser freien Flur-dem grünen Iiinge der Grofs
städte -, welche die kompakten Steinmassen dieser Städte und 
deren Ausläufer rings umgie bt, ist beiüglich ihrer Aus cl eh nun g 
zu verlangen, ,,dafs sie genüge, um die zureichenden Er
h o 1 u n g s stät t e n für a 11 e Schichten der Bevölkerung, an den 
geeignetsten Punkten g e 1 e gen, zu umfassen." 

6. Mehrseitig wird befürwortet, dafs zu strenge baupolizeiliche 
Anforderungen an die Festigkeit, Feuersicherheit und Zugängigkeit 
der Wohngebäude fallen gelassen werden möchten. Aber wenn man 
nicht andere Gefahren viel ernsterer Natur für Gesundheit und Ver
mögen der Bewohner heraufbeschwören will, darf man an den 
betreffenden Bestimmungen nichts ändern. Es ist auch nicht zu 

1
) Arminius, Die Grofsstädte in ihrer Wohnungsnot. 1874. Seite 141. 
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vergessen, clafs gerade die Solidität die Bauten auf die Dauer 
billiger macht. 

7. Zur Milderung der \V ohnungsnot können endlich die Ge
meinden (in Verbindung mit dem Staat) beitragen durch Herstellung 
billiger und bequemer Verkehrsmitte 1 zwischen den Grofsstädten 
und ihrer Umgebung und durch eine zweckmäfsige Verbindung de.r 
Verkehrsunternehmungen bei Konzessionierung derselben uncl bei 
Genehmignng ihrer Fahrpläne und Tarife. Man kann sich in der 
That die jetzige Zentralisation der Wohnungen um die Hauptver
kehrsplätze und IndustriesüLtten dann ganz wesentlich vermindert 
denken, wenn es gelingt, den „kleinen Leuten" billigste Lokomotiv
und Pfcrcleeisenbahnverbinclung von den Grofsstädten nach den Vor
orten zu verschaffen. ,,Ja wahrlich," sagt Arminius ,1) ,,sie sind 
g o 1 den e Brücken, welche dem bei weitem zahlreichsten Teil 
der im Innern der Hauptstädte eingerammten Bevölkerung, sowohl 
den weniger bemittelten höheren als auch den handarbeitenden 
Ständen, die Verbindung mit der blühenden Welt in Gärten, Feldern 
und 'Wäldern öffnen sollen, um hier die gedeihlichen Erholungs
stätten zu finden, clie ihnen freilich erst zugerichtet und mit den 
rechten Pflegern ausgestattet sein müssen, um den v o 11 e n Segen 
zu bringen. Mittels dieser Kommunikationen wird die Ausdehnung 
einer Hauptstadt bei weitem elastischer als bisher, und die ent
fernteren Punkte rücken nunmehr nicht für den bemittelten, sondern 
auch für den ärmeren Teil de Volkes näher zusammen. Dem Ar
beiter und seiner Familie, sowie überhaupt allen denen, deren Ein
künfte beschrünkt sind, wird alsdann das Beschwerliche der Ermüdung, 
sowie der übermäfsige Aufwand an Zeit erspart, die ihnen meisten
teils jetzt noch zur Last fallen, wenn sie an eine Feierabendstätte 
gelangen und aus ihr zurückkehren wollen." Von gröfster Be
deutung sind in dieser Beziehung Einrichtungen wie die Be r 1 in er 
St a c1 t bahn. Auch hat sich die Ausgabe von Fahrabonnements 
für Arbeiter, von mehreren deutschen Eisenbahnverwaltungen ein
geführt, sehr gut bewährt. Selbst wenn die baren Ausgaben des 
Arbeiters für clie Benutzung von Fahrgelegenheit die Ersparnis an 
Miete, wie sie gegeniiber dem Wohnen in einer Vorstadt oder einem 
anderen Orte resp. Dorf in der Umgebung erzielt wird, aufzehren 
sollten, wird doch ein wesentlicher Vorteil in Gestalt viel gesünderer 
Wohnung dem Arbeiter bleiben. Dieser Vorteil wird noch erhöht 

') A.rmiuius, a. a. 0. S. 43. 
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werden, wenn dem letzteren, sei es durch Fabrikunternehmer oder 
durch Vereine oder aus öffentlichen Mittel11, Gelegenheit gehoten 
würde, eine gute Mittagsmahlzeit am Arbeitsplatz oder in des en 
Nähe einzunehmen, ohne dafs er dabei genötigt ist, eine Schank
wirtschaft aufzusuchen. Eine aufserordentlich wohlthätige Ein
i:ichtung sind in dieser Beziehung die Volks- oder Garküchen. 

Die Auswanderung der Arbeiter aus den Grofsstädten in ihre 
Umgebung ist gewifs ein Moment von der allergröfsten Bedeutung. 
Anstatt nach heifser Arbeit in den engen ungesunden Wohnungen 
der Grofstadt und ihrem aufregendeu Treiben Erholung suchen ,m 

müssen, sollten die Arbeiter mit den Abendzügen in ihre trauten 
ländlichen Besitzungen zurückkehren, wo im Schofse der Familie 
ihnen reinere Freuden blühen. Es ist dies natürlich 11icht bei allen 
Arbeitern möglich, sondern nur bei einer beschränkten Zahl der
selben, da viele Arbeiter eben durchaus zum Wohnen in der Stadt 
gezwungen sind, z. B. weil die Frau auch aufser dem Hause ar
beitet, und aus manchen anderen Gründen. Aber schon wenn ein 
Teil der Arbeiter aus der Grofsstadt hinauszöge auf das Land, 
wäre dies von grofsem Vorteil, zunächst für diese selbst aus den 
oben genannten Gründen, und dann für ihre Genosseu, denn es 
schiede mit ihnen ein weiterer Bruchteil aus der Konkurrenz der 

Wohnungssuchenden aus„ das Angebot an Wohnungen würde gröfser, 
die Preise niedriger. 

Zweckmäfsige Verkehrsverbindungen würden auch die Erweiterung 
des Anbaugebiets und die Offenlegung von neueu Strafsenlinien 
sehr befördern. 

8. Eine zu grofse Ansammlung von Arbeitern in den iustädtischen 
W olmungen kann auch dadurch vermieden werden, dafs mau die 
Grofsindustrie den Grofsstädten möglichst fern hält. Das Prinzip 
der Gewerbefreiheit ist nicht wohl anzutasten, aber eine strenge 
Handhabung des Konzessionswesens durch die Kommunen vermöchte 
doch schon in dieser Richtung wohlthätig zu wirken. 

9. Daneben könnte auch eine Eiuschräukung des freien Zuzugs in 
der Weise erfolgen, dafs zuziehenden Personen der Aufenthalt an 
einem Orte erst dann gestattet werden sollte, wenn sie nachweisen, 
dafs sie für sich und ihre Familien eine allen sanitären Anforderungen 
(insbesondere Mindestluftraum) entsprechende Wolmung gefunden 
haben. Die höheren Anforderungen an eine „Wohnung" überhaupt 
würden hier Abhilfe schaffen. Das Freizi.igigkeitsgesetz vom 1. N ovemher 
1867 giebt in § 1 jedem Bundesangehörigen das Recht, innerhalb des 
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Bundesgebiets an jedem Ort sich aufzuhalten oder 11iederzulassen, 
wo er eine eigne W olmullg oder ein Unterkommen sich zu verschaffen 
im stande ist. Gegenwärtig liaben nun aber die meisten der Neu
auziehenden weder Lust, sich eine ausreichende Wohnung oder Unter
kommen zu verschaffen, noch wären sie dazu überhaupt im stande, 
wenn man nämlich den Begriff ,,,:Volrnung" bezw. ,, Unterkommen" 
dahin verstehen wollte, dafs es ein für die Zahl der neuen An
kömmlinge ausreichender, zu dauerndem Aufenthalt oder wenigstens 
zum Nachtqumtier (,,Unterkommen") geeigneter, entsprechend ein
gerichteter Raum wäre. In diesem Fall würde den mit dem Frei
ziigigkeitsgesetz in Widerspruch stehenden und für die sanitären 
uncl sozialen Verhältnisse der Gesamtheit gefährlichen Zuständen 

gesteuert. 
1 O. Durch direkte Mafsregeln, d. h. durch Herstellung von 

Wohnungen auf öffentliche Kosten gegen die Wohnungsnot ein
zuschreiten, ist, wie schon gesagt, auch den Gemeinden unmöglich. 
Sie vermögen es nicht, und selbst wenn sie es könnten, würden 
sie nie genug "'\Vohnungen hauen können, da ein solches Vorgehen 
den Zuzug der ärmeren Bevölkerung ·stark vermehren und die 

Wohnungsnot nur noch verschärfen müfste. Es ist dies von dem 
Be r 1 in er S t a d t m a g i s trat klar ausgesprochen worden. Im 
J u1i des Jahres 1872 1 als in Berlin die öffentliche Meinung über 

die ,Vohnungsnot eine sehr erregte war, sah sich der Magistrat 
veranlafst, der Stadtverordnetenversammlung zu Berliu eine Vorlage 
zu machen. in welcher die Überlassung und Nutzbarmachung eines 
stärltischen Areals vor den Thoren der Stadt zu Strafsenanlagen 
seitens der Kommune und zur Erbauung von Häusern und W oh
mmgen für „kleine Leute" seitens einer gemeinnützigen Baugesellschaft 
heantragt wurde. Der Magistrat, an dessen Spitze der Oberbürgermeister 
Hob recht stand, begründete diese Anträge in folgender Weise: 

,,Durch den eignen Bau von Wohnhäusern - die Herstellung von Woh
nungen auf öffentliche Koste11 - der Wohnungsnot zu begegnen, ist die Gemeinde 
aufser staude. Jeder Versuch eines solchen Eingreifens in die Verhältnisse würde 
sich schwer strafen. l!;r würde die Ansprüche ins Mafslose steigern, die Unter
nehmungslust der Bauemlen lähmen und den einzelnen verleiten, sich von einer 
wirtschaftlichen Sorge befreit zu glauben, die zugleich einer der wirksamsten 
Hebel für unsere siUliche Entwickelung ist. Die Hindernisse und Erschwerungen 
ahcr, welche einer lebhaften und genügenden Entwickelung der Baulust zur Zeit 
entgegenstehen, können vom Staate oder von cler Gemeinde nach mancher Rich
tung hin beseitigt oder doch vermindert werden, und um dieser Möglichkeit willen 
halten wir uus angesiehts der gegenwärtigen grofsen Übelstände für verpflichtet, 
mit diesen in il i r e kt e n Mitteln iler Abhilfe so energisch als möglich vorzugehen. 
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Wir haben bereits unsere Bemlllrn11gen auf erhebliche Erleichterung der bau

p o I i z e i 1 i eh en Vors eh rifte n iu Ansehung des Baues von Wohnungen gerichtet 

und sind versichert, dafs das Königliche Polizeipräsidium auf unsere Vorschläge wenig

stens teilweise eingehen werde. Was jedoch die rasche Ausdehnung der Bebauung 

in Berlin am meisten erschwert, ist der iibermäfsig gesteigerte Pro i s des Bau -

g rundes. Die Bauplätze des engeren Ringes, welcher sich unmittelbar an die 

schon bebaute Fläche schliefst, sind so teuer, dafs auch bei der billigsten Bauart 

uud den auf das "otwendigste beschränkten Anforderungen an ihre Brauchbarkeit 

'Wohnungen für den ärmeren Teil der Bevölkerung nicht mehr zu den Preisen 

hergestellt worden können, welche den sonstigen wirtschaftlichen Verhältnissen 

derselben entsprechen. Kann die Kommune diesem in der '.l'euerung des Bttu

gnmdes liegenden Hindernisse der Gründung neuer Ansiedlungen ontgogentrelon 

und kann sie, ohne die Grenzen der ihr im öffentlichen Rechte angewiesenen 

'.l'hätigkeit zu überschreiten, insbesondere also, ohne lähmend in die Privatspeku

lation einzugreifen oder sich selbst an einer Spekulation zu beteiligen, dal1 in 

wirken, dafs weitere F!iichen mit geringerem Kapitalaufwande für die Bebauung 

nutzbar werden, so wird sie hiermit am erfolgreichsten zu einer Bessernng der 

bestehenden Zustände beitragen. Ein sehr wirksames llfittel zu diesem Zwecke 

ist der Kommune in der Fiirsorge fiir die Verkehr straf s e n gegeben. llfanohe 

ungünstige Verhältnisse haben dazu beigetragen, dafs die Regulierung nnd 

Pflastenrng der Strafsen, besonders in den äufseren Vorstädten, hinter dem Be

dürfnisse ½Urliokblieben und dafs dadurch Jio Baulust in diesen beeinträchtigt 

wurde. Wir versuchen, wie die Stacltverordnetenversammlung aus einer Reihe 

ueuerer Vorlagen ersieht, auf diesem Gebiete, soweit sich die Kräfte unJ llfalo

rialiou irgend beschaffen lassen, energisch vorzugehen. ·w ohldersolbon worden 

auch in der nächsten Zeit noch weitere Anträge auf St.rafsonpflasterungen lmgehon. 

Die Möglichkeit einer noch direkteren ~'örderung des vorgedachton Zweckes ist 

aber der Stadt durch die geeignete Verwertung solchen s t ä d t i schon Grund

Lesitzos gegeben, welcher voraussichtlich auch in Zukunft zu einer Verwendung 

für kommunale Zwecke keine Gelegenheit bietet. In Jiesem Sinne haben wir 
zunächst unsere Anträge gestellt. 

Wie sehr dieses grofse Terrain, unmittelbar an dem schiffbaren Flusse t1U(l 

unweit der Verbindungsbahn gelogen, sich für die Bebauung eignet, brauchen 

wir nicht näher auszuführen, auch ist bereits aus dem ohofse der geehrten Ver

sammlung darauf hingewiesen worden. Diese Lage und die Bodonbeschaffonhoit 

allein reichen aber nicht aus, damit das '.l'errain sogleich als Bauland in gröfsorcru 

Umfange und zur Erreichung des vorgedachten Ziels einer Einwirkung auf die 

'\Vohnungsverhältnisse im ·Weichbilde der Stadt nutzbar gemacht werden könnte. 

Dafs es zu diesem Zwecke vielmehr vor allem erforderlich ist, für die Herstellung 

guter, bequemer und billiger Verbindungswege und ])fitte] für den Verkehr der 

neuen Ansiedelungen mit der Stadt zu sorgen, sowie die zum A.ufsohlusse von 

Bauplätzen notwendigen Querstrafsen innerhalb des Bauterrains selbst anzulegen 

und für dessen Entwässerung die erforderlichen Einrichtungen zu treffen, liegt 

auf der Hand. Die Anlage giebt ein vorläufiges Bild dessen, was in dieser Be

ziehung geschehen mufs. '\Vir haben uns sowohl mit der Direktion der Ver

bindungs- als auch der Görlitzor Bahn in Korrespondenz gesetzt und dürfen 

von beiden auf ein Entgegenkommen rechnen, sofern wir ihnen das zur Einrich

tung einer Haltestelle beziehungsweise einer A.nschlufskurve erforderliche Terrain 
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hergeben. Was die sofort 7.U pflas!eruclen, zu chaussierenden oder sonst zu be

festigenden '\Voge betrifft, so nehmen wir auf clio Beilage Bezug, die wenigstens 

einen ungefähren Auhalt gewährt, welcher für den Augenblick genügen diirfto. 

'\Vir wlirden aber förchten, den Zweck der vorgeschlagenen Aufwendungen zu 

verfohlen, wenn wir einen Vorkauf des Grund und Bodens, gleichviel oli in 

gröfsorou oder kleineren Parzellen, ob im Wege der Lizitation oder freihändig, 

nach eiuor 'l'axe in Aussicht nähmen. Wir würdou nicht zu hindern im stande 

sein, dafs auch diese Bauflächen in den Kreis derselben Spekulation hineingezogen 

würden. welche clio hohen Preise des Baugrundes in unmittelbarer Nähe der Stadt 

normie1:t. Wir wissen, dafs diese Spekulation nicht zu tadeln, dafs sie vielmehr 

nur der Ausdruck unabänderlicher wirtschaftlicher Gesetze ist. Aber wenn wir 

uns auch bei der Hirwabo der städtischen Grumlstiickc nicht verleiten lassen 

wollen, die Woge zu :erlassen, welche uns nach allgemeinen wirtschaftlichen 

Grundsätzen angewiesen sin<l, so glauhon wir clooh unter den zulässigen Wegen 

gerade den wählen uncl em1ifohleu :rn miissen, welcher den Druck der angonblick

lichen Spannuno· fi.ir die Obdachsuohenden am billigsten zu verteilen und die 

harteu Konsequ:nzen der job:igen Übergangszeit am meisten zu mildern verspricht. 

'\Vir glauben, dafs dies der Weg der Vor p a eh tu u g auf längere Zeit zum Zwecke 

uml unter der Bedingung sofortiger Bebauung ist, für welchen auch der Umstand 

sprich!, clafs er das Bauen erleichtert, insofern die Kapitalanlage für clen Grund 

und Boden erspart, wird. Dies letztere erscheint insbesondere wichtig im Hin

blick darauf, dafs sich Genossenschaften zur Beschaffung von '\Vohnhäusorn aus 

den gewerbetreibenden Kreisen bereits mehrfach gebildet haben, während andere 

in der Vorbereitun" bogriffOll sind und dafs für diese die Durchführung ihrer 

Zwecke mit möglichst geringen Ka;italanlagen ein wesentliches Moment gecloih

lichor Entwickelung ist. Wir verkennen nicht, dafs unser gegenwärtiger Vor

schlag nach mancher Richtung hin einer vollständigeren Durcharbeitung und Bc

grlindung bedarf unll dafs eine Reihe wichtiger Punkte behufs seiner wirklichen 

A.usfiihnmg noch reguliert worden mufs, woztl namentlich auch die Ordnung der 

ferneren geschäftlichen Behandlung der Angelegenheit gehören wird. Aber die 

'ot des Augenblicks xwingt zu raschem Handeln. Was wir vorgeschlagen haben, 

ist auf alle Fälle erforderlich uml nimmt so viel Zeit in Anspruch, dafs in?.wisohen 

eine Jflrörtorung unrl Festsetzung des Fehlenden erfolgen kann. Dagegen wiirdo 

jede weitere Thätigkeit unsererseits nutr.los sein, wenn die Stadtverordneten

vorsammlung, was wir indessen nicht glauben befürchten zu müssen, im Prinzipc 

sich gegen unsere Vorschläge erklären sollte, während das Bowufstsein, in dieser 

wichtigen Angelegenheit über das Ziel der Bestrebung uns mit Wohldorselhon im 

Binklang 7.ll befinden, unseren Arbeiten eine feste uncl sichere Grundlage bieten 

wird. Wir bitten daher schliefslich, diese Vorlage als eine dringliche zu be

handeln, damit womöglich zum 1. Oktober c. wenigstens eine teilweise Verpach

tung disponibler Grundstücke stattfinden könne." 

Leider ist die Ausführung dieses von dem Berliner Magistrat 

aufgestellten Programms zur Abhilfe der W olmungsnot an dem 

'\Viderstaud der Stadtverordnetenversammlung gescheitert. Es läfst 
sich indessen clie Vorlage geradezu als ein Vor b i 1 d aufstellen, 

auf welche Weise die Kommunalhilfe einzutreten hat, um die Nach-
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teile des Baustellenmonopols einzuscl1ränken und dadurch auf in -

direktem Wege eine Verbesserung der ,vohnungsverlüiltnisse der 

unteren Klassen herbeizuführen. 
Die direkte Einwirkung auf die Besserung der Wohnverhältnisse 

der arbeitenden Klassen lrnnn nur erfolgen einmal durch die Privat

thätigkeit teils auf dem ,v ege der Selbsthilfe, teils auf dem der 

Gesellschaftshilfe. 

4. Die Selbsthilfe. 

Wenn die Selbsthilfe 80 verstanden wird , als ob jeder einzelne 

sich durch eigne Kraft und eigne Mittel in eine bessere Lage be

züglich des Wohnens bringen soll, so ist sie für den allergröfsten 

Teil der von Wohnungsnot Heimgesuchten eine absolute Unmöglich

keit. Der einzelne kann sich nur im Verein mit anderen Schicksals

gefährten helfen. Wofern er nun seine Kräfte mit denen seiner 

Genossen vereint und sie alle gemeinschaftlich die Besserung ihrer 

Wohnverhältnisse anstreben, dann i t das immer noch Selbsthilfe, 

und zwar die grofse genossenschaftliche Selbsthilfe. Es 

ist zwar, wie wir gesehen, trotz Jahrzehnte langer und längerer 

,virksamkeit der Selbsthilfe die Wohnungsnot nicht nur nicht ge

ringer, sondern allenthalben viel intensiver geworden und hat immer 

weitere Kreise erfafst. Dessen ungeachtet wäre es thöricht, wollten 

die zunächst darunter Leidenden unthätig die Hände in den Schofs 

legen und nun das ganze Ungemach, wie es die Wohnungsnot im 

Gefolge hat, als etwas Unvermeidliches hinnel1men. Im Gegenteil, 

sie haben nur um so mehr Grnncl, im Hinblick auf die manchen Er

folge, welche auf genossenschaftlichem Wege erzielt wurden, mit 

den Mitteln, welche ihnen zu Gebote stehen, gegen die Wohnungs

not anzukämpfen. 
Der Kampf ist in erster Linie mit dem „Wohnungsfeudalismus" 

aufzunehmen, d. h. das gewerbsmäfsige Hausbesitzer- und Vermieter

turn ist thunlichst zu beseitigen. Grofs i t die Aufgabe, welche die 

Genossenschaften sich stellen und stellen müssen: ihre Mitglieder. 

welche bisher Mieter waren, dauernd zu Eigentümern von Häusern 

zu machen. Auf zwei Wegen ist dieses Ziel zu erreichen: entweder 

konstituieren sich die Genossenschaften zu dem Zweck, um ihren 

Mitgliedern das zum Ankauf oder zum Bau eines Hauses nötige 

Kapital zu beschaffen · die Ausführung des Baues wird hier durch

aus dem einzelnen.Mitgliede selbst überlassen - oder die Genossenscl1aft 
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baut selbst mit Hilfe der angesammelten Genossenschaftsbeiträge 

den Bedürfnissen der arbeitenden Klassen angemessene Wohnhäuser 

und überträgt sie an ihre Mitglieder. 
Keinem der beiden Wege wird von vornherein der Vorzug zu 

geben sein. Die Entscheidung für den einen oder den anderen hat 

sich rnlCh den '\Vünschen uml dem Charakter der Arheiterhevölkerung 

zu richten. Die Genossenschaft mit dem ersteren Prinzip hat den 

Vorzug einfacherer Geschäftsführung, clagegen ist den einzelnen Ge

nossen eine gröfsere Sorge auferlegt, sie wissen mit dem darge

botenen Gelde uicht richtig umzugehen und fallen oft unsoliden, un

redlichen Bauunternehmern in die Hiinde. Es dürfte sich deshalu 

der zweite "\V eg im Interesse der einzelnen Genossen mehr empfehlen, 

da zugleich mit dem Häuserbau im grofsen eiue Geldersparnis ver

buuden ist. 
Die Hauptschwierigkeit fiir die Baugenossenschaften liegt nach 

deutschen Verhältnissen in der Beschaffung eines geuügenden unkünd

baren Baukapitals. ,,Die Ansammlung hoher Geschäftsanteile," 

heifst es zu wicderl1olten Malen in den Sc h u 1 t z e - De 1 i t z s c h' sehen 

J ahresherichten, ,,genügt hierzu ebeusowenig, als sie bei Vorschufs

vereinen die GewiU1rung rnn Realkredit zu rechtfertigen vermng. 

Denn können diese Geschäftsanteile auch nicht während der Fort

dauer der :Mitgliedschaft herausgezogen werden, so müssen sie doch 

nach dem Gesetz hinnen 3 Monaten nach dem A.usRcheiden ausbe

zahlt werden, und clas Ausscheiden kann man den l\fitgliedern ge

setzlich we<ler überhaupt noch auf eine Reihe von Jahren verbieten." 

Die Bildullg von Genossenschaften ist daher nur möglich durch 

besser situierte Arbeiter, nicht durch die auf der untersten 

8tufe stehenden. Auch genügt nicht eine Gesellschaft; denn eine wäre 

wie ein Tropfen im l\Ieer; viele zusammen in einer Grofsstadt (und 

für diese kommen die Genossenschaften gam besonders in Betracht) 

würden sicher daiu beitragen, einem gröfseren oder geringeren Teil 

der Arbeiterbevölkerung die Annehmlichkeit eines eignen Heims zu 

bereiten. Es würde dadurch ein weiterer grofser Teil aus der Kon

kurrenz der Wohnungssuchenden austreten und einem anderen grofsen 

Teil der A.rbeiterl,evölkerung, und 7.wat· demjenigen, welcher nicht 

im staude ist, durch Teilnahme au den genossenschaftlichen Be

strebungen sich ein eignes Heim zu schaffen, Platz gemacht werden. 

Die Genossenschaften werden l>ei richtiger Organisation ganz 

sicher Erfolg hahe11, wie dies auch die Baugenossenscliaften in England 

uncl Dänemark gcieigt Jrnl,en. 
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Eine richtige Organisation bestände einmal in der Leitung des 

gamien Unternehmens durch einen patronisierenden Vorstand. in der 

Errichtung einer Bausparka. se der Genossen in Verbindung mit 

einem wohlthätigen Kreditinstitut und in einheitlicher Gestaltung 

solcher Unternehmungen durch das ganze Reich mittels eines 

Zentralvorstandes und Zentralkomites, welches die Auf

gabe hat, in allen gröfseren StiLdten die Sache anzuregen, Männer 

zu suchen, welche Zeit und Fähigkeiten haben, unentgeltlich clas 

Amt der Vorstandschaft über die Genossenschaft zu iibemehmen, 

welches ferner zu sorgen hat für die Bauleitung, welches endlich 

den Zusammenhang 1.wischen allen einzelnen Vorständen und Ge

no senschaften regelt und die Verleihung de Rechts einer juristischen 

Person an die Genossenschaften besorgt. 

\V as clie Organisation der Genossenschaften im ein z e 1 n e n 1
) be

trifft, so sind zwei Wege möglich, auf denen sie zu ihrem Ziele gelangen: 

die Genossenschaft wird gegri.indet entweder mit geschlossener 1Vlit

glieder1.ahl auf eine bestimmte Anzahl Jahre. oder mit nicht geschlossener 

Mitgliederzahl und demnach auch unbestimmter Dauer. Der erstere 

·weg hat den Nach teil, dafs die auf eine läugere Reihe von Jahren 

erforderlichen Kapitalien nicht allmählich, sondern fast gleichzeitig 

aufgenommen werden müssen. Die Genossenschaft kann einen solchen 

Kredit nicht von yornherein beanspruchen I sie erwirbt denselben 

nach und nach, indem sie durch ihre offen darzulegende Geschiifts

führnng Vertrauen erweckt. Es ist deshalb der zweite Weg dem 

ersteren vorzuziehen: Es tritt eine möglich t grofse Anzahl von 

Personen zusammen, sucht sich den erforderlichen Kredit w be

schaffen, erwirbt Grund und Boden und baut darauf jedes Jahr eine 

Anzahl Häuser, die nach gcwis er statutenmäfsig festgestellter Reihen

folge ausgeboten uncl verkauft werden. Zugleich bemüht sich die 

Genossenschaft, tets neue Mitglieder heranzuziehen. Es wird durch

aus zwecknüi.fsig sein, auch solche Personen als Mitglieder aufzu

nehmen, welche zwar keine W olurnng erwerben wollen, aber doch 

ein direktes oder indirektes Interesse an der Herstellung neuer guter 

,v ohnungen hahen, in erster Linie die Arbeitgeber, IJesouder · alJCr 

wohlwollende Menschenfreunde, welche durch ihren Beitritt das 

Unternehmen fördern wollen, vielleicht auch Leute, die in cl 'l' Be

teiligung an der Genossenschaft eine pa. sende und guLe Kapital-

') Wir folgen dahei dem .P.rogramm, wie es der Zent.ra!Yerein in .l:'reufscn 

f. d. W. d. A. K. in seini,r 8chrift „die Wohuungsfrage u. s. w." 8. 107 auf

gestellt hat. 
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anlage sehen. Da die Genossenschaft anfangs viel fremde Gelder 

auf lange Fristen nötig hat, so liegt es nahe, diese Gelder in Gestalt 

von hypothekarischen D,irlehen zu beschaffen. Indessen ist es doch 

bedenklich, den Grund und Boden mit den darauf erbauten oder 

noch zu erbauendeu Häusern solidarisch zu verpfänden, indem dann 

jedesmal, wenn ein Haus in das alleinige Eigentum eines Mitgliedes 

übergeht, eine Befreiung der Parzelle von den ungeteilt auf dem 

Gesamtkomplex haftenden Hypotheken durch Exnexuationserklärung 

und Vermerk im Hypothekenbuch stattfinden müfste, was kostspielig 

und zeitraubend ist. Soweit daher nicht mit eignem Vermögen ge

wirt chaftet werden kann, ist es vorzuziehen, das fremde Kapital 

unter persönlicher, solidarischer Haft der Mitglieder aufzunehmen 

und Hypothekenschulden, nur wenn schon Hüuser gebaut sind, unter 

getrennter Verpfändung der einzelnen Häuser zu kontrahieren. Die 

fremden Gelder sollte die Genossenschaft womöglich auf 1 an g e 

Zeit unkündbar bekommen, oder, da sich dies nur gegen 

hohe Zinsen erreichen läfst, wenigstens von solchen Gläubigern 

zu empfangen suchen, von denen sich erwarten läfst, dafs sie von 

der ihnen zu tehenden Kündigung bei pünktlicher Zinszahlung g::tr 

nid1t oder ersL nach einer Reihe von Jahren Gebrauch machen, 

z. B. von Korporationen, soliden Versicherm1gsgesellschaften, Hypo

thekenbanken, Hypothekenversicherungsgesellschaften. 

Vor allem wir<l es sich für die Genossenschaften darum handeln, 

einen grofsen e i g n e n .B' o n d s zu bilden. Den Hauptbestandteil des

selben macht das Guthaben der :Mitglieder aus, welches aus Voll

zal1lungen oder periodischen Beiträgen erwächst. Dazu kommen 

noch die Prozente vom Reingewinn und eventuell auch Eintritts

und Strafgelder. Es wird nicht zweckmMsig sein, den Geschäfts

anteil, den jedes Mitglied erwerben mufs. hoch zu normieren, denn 

alle diejenigen l\Iitglicder, welche ein Haus erwerbea wollen, - und 

diese bilden die l\fohnmhl - müssen sich schon genug anstrengen, 

um nur das Kaufgeld des Hauses abzutragen; sie können für den 

Fonds der Genossenschaft verhiiltnismäfsig wenig beisteuern. Da

gegen miifste von seiten aller übrigen Mitglieder der Genossenschaft 

möglich t starke Kapitalbeteiligung erfolgen. Um nun die wider-

trebenden Interessen derjenigen Mitglieder, welche ein Haus er

Wt'rhcn wollen, und derer, welcht' sich an der Genossenschaft nur mit 

ihrrm Kapitale' beteiligen, auszugleichen, wird es nötig sein, die 

Normalhöhe der GcschiifU;antc,ile niedrig (nur auf etwa :.30-GO Mark) 

festzusetzen. jedem 111:iLglic<le alJcr zu gestaUen, 111el1rere Anteile 
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(vielleicht bis zu 50) zu erwerben, jedoch so, dafs erst nach Voll
zahlung des ersten Anteils die Erwerbung des zweiten und so fort 
gestattet sein sollte. Wer mehr als einen Geschäftsanteil besitzt, 
darf die folgenden durch schriftliche Zession unter Eintragung in 
die Bücher der Genossenschaft an ein anderes l\Iitglied abtreten. So
lange die Genossenschaft fremdes Kapital nötig hat, ist dahin zu 
wirken, dafs die Geschäftsau teile sich mindestens zu 5 - 6 ¾ j~ihrlich 
verwerten, damit auch kleine Kapitnlbesitzer Lust bekommen, ihr 
Erspartes in den Geschäfsanteilen der Genossenschaft anzulegen. 

Nach einer Reihe von Jahren werden die meisten Baugenossen
schaften ihre 'l'hiitigkei t nach der Seite der Herstellung von "\V oh
nungen für ihre l\Iitglieder einstellen und nur noch die alten Ge
schäfte nach und nach abwickeln. Sobald die fremden Gelder ein
gezahlt sind, dürfen neue Geschäftsanteile nicht mehr gebildet werden, 
im Gegenteil wird die Genossenschaft alle diejenigen Geschäfts
anteile, welche zu mehr als einein von den einzelnen l\fitgliedern be
sessen werden, allmählich unter Auslosung heimzahlen. 

In betreff des Erwerbes des Grundeigentums und der Herstel
lung von "\V ohnhäusern wird sich die Genossenscltaf't natürlich vor 
allem nach dem Preise des Grund und Bodens richten nüisseu. "\Vill 
sie Häuser inuerhalb der Stadt errichten, so mufs sie sich bequemen, 
dieselben im Gemenge mit anderen gröfseren Häusern zu erbauen. 
Entscheidet sie sich für eine Arbeitervorstadt, so wird die Genossen
schaft gut thun, gleich nach ihrer Gründung eine ausgedehntere 
Fläche für eine vieljährige Birntlüitigkeit rn erwerben, indem mit 
jedem neu entstehenden Hause der Preis der daran augrenzenclen 
Äcker steigen wird infolge der Möglichkeit, dieselben als Baustellen 
zu verwerten. "\Vo der Grund und Boden noch zu dem gewöhn
lichen Ackerpreise erworben werden kann, wird sich, sofern Bau
stellen im Yoraus für die Bauthätigkeit mehrerer Jahre angekauft 
werden, das darin angelegte Kapitell inzwischen durch Verpachtung 
in kleinen Parzellen l1inrcicltencl verzinsen. Den einzelnen Häus
chen sollte stets noch eiu kleines Stück Gartenland beigegeben sein• 
Ob die Herstellung der Häuser im g,wzen an Bauunternehmer oder 
nach den einzelnen Arbeiten an die ver chiedencn Bauhandwerker 
zu übertragen ist, ob die Gesellschaft selbst zu bauen oder die 
.Materialien einzukaufen hat, wird sich ganz nach den örtlichcu V cr
hältnissen und den Kräften, über welche die Genossenschaft zu vrr
fügen hat, richten. Doch dürfte die Verdingung des ganzen Baues 
dfr einzelnen Häuser oder Häusergruppen <las Zweckmiifsigere sein. 

193 -

Sodann mufs die Übergabe der Häuser an die einzelnen Mit
glieder zur Benutzung behufs Eigentumserwerbes bezw. zu Eigentum 
besonders geregelt sein. Da Llie Genossenschaft nicht gleichzeitig 
allen Mitglieclern H1iuser beschaffen kann, so mufs eine gewisse 
Reihenfolge dabei stattfinden. Die Mitglieder wären nach Jahres
odcr Halbjahrs- oder auch Quartalsklassen zu unterscheiden, so dafs 
die :Mitglieder der älteren Klasse ein Vorzugsrecht vor denen der 
jüngeren Klasse haben; unter den Gleichberechtigten hätte das Los 
zu entscheiden, oder man könnte in diesem Falle auch nach dem 
Muster der englischen building societies das Prämienverfahren ein
treten lassen. Aus diesen Prämien würden die Verwaltun"skosten 

b 

bestritten. Der genau bis in die Einzelheiten ausgearbeitete Ver-
tmg, welcher mit dem einzelnen "\Volrnungsnutzniefser ahzuschliefsen 
ist, mnfs vor allem folgende Bedingung enthalten: Derjenige, welcher 
ein Haus zu Eigentum erwerben will, mufs einmal eine gewisse 
Probezeit (ein bis drei Jahre) in dem Hause gewohnt und zweitens 
einen bestimmten Te i 1 des festgesetzten Kaufpreises bez a h 1 t 
haben. Die Bedingung einer Probezeit ist besonders deshalb am 
Platze, weil sonst Personen aus reiner Gewinnsucht unter dem Vor
gehen, das Haus selbst bewohnen zu wollen es erwerben um es so-

' ' fort an andere, vielleicht schlechte Subjekte zu verkaufen, oder weil 
die W ohnungsrüumc in einer ungebührlichen Weise ausgenutzt werden 
könnten. In beiden Fiillen würde dem Zwecke der Genossenschaft 
entgegen gehandelt. 

Der Kaufpreis des Hauses ist Yor der Übergabe desselben zu 
stipulieren. Derselbe mufs natlirlich höher als der Kostenpreis sein 
und wird sich zwiRchen diesem· und dem durch Taxatoren zu be
stimmenden lokalen Verlrnufswerte bewegen müssen. Der Erwerber 
des Hau es hat nun zunächst einen angemessenen Mietzius zu zahlen. 
Derselbe mufs so hoch bemessen werden, dafs der Verkaufspreis 
mindestens gleich hoch wie die erborgtcn Kapitalien verzinst wird 
und noch 1 ½-2½ °lo zur Tilgung der Geschiiftsunkosten, Gründung 
einrr Reserve und Erzielung eines Gewinnes übrigbleibt. Es wären 
also im g:u1zcn 5 ½-6 1, 2 °,0 des Verkn.ufspreisrs von dem Erwerber 
,m zahlen. Aufserdcm mufs derselbe auch die Unterhaltungskosten, 
die Grundahgabrn einschlicfälich der F'euerversicherungsprämien 
tragen und in Monatsraten j id1rl ich mindestens 3 ¾ des V crkaufs
preisrs tilgen, welche Summe in den Amortisationsfonds der Ge
nossrnschaft flicfst. L,t der Yt>rkauf preis etwa 2000-2500 l\iark, 
so hetriigt die ,iiihrliche l\Jiete 120-150 Mark; das ganze Kaufgeld 

i:!taatswissenschaftl. Studi,•n. II. 
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würde bei einer Amortisationsquote von 3 °10 in 18 - 20 Jahren, bei 
höherer Amortisationsquote entsprechend früher getilgt sein. Da 
indessen <lie Eigentumsübertragung schon erfolgen könnte, wenn 2

/ 6 

der Kaufsumme abgetragen sind, so würde der definitive Verkauf in 
ungefähr 9-11 Jahren stattfinden. In clem Verkaufskontrakt sind 
auch die Bedingungen wegen Zahlung de mit 5 °1o Zinsen hypo
thelrn.risch einzutragenden Kaufgelderre tes zu bestimmen; voraus
gesetzt dafs der W ohnungsenverber Mitglied der Genossenschn.ft 
bleibt und <las Haus nicht weiter veräufsert, müssen die Bedingungen 
für ihn günstiger sein, als wenn er erst die Ansammlung des ganzen 
Kaufgeldes abwartete. 

Aufser der Probewohnzeit ist dem Erwerber auch noch die Be
schränkung und zwar im Wege <ler hypothekarischen Eintragung auf
zuerlegen, dafs er das Haus nur mit Bewilligung der Genossenschaft 
verkaufen darf oder dafs wenigstens die Genossenschaft ein Y or
kaufsrecht hat. In clom Mietsvertrage mit clem "\Volmungserwerber 
ist ferner festzustellen, wann und mit welchen Folgen der Erwerber 
einerseits und die Genossenschaft an<lerseits vom Vertrage zurück
treten kann. Eine besondere Berücksichtigung hat in den Fällen 
stattzufinden, wenn cler Erwerber stirbt, wenn er clie im Kontrakte 
übernommenen oder im Statute anerkannten Verpflichtungen verletzt, 
oder sich durch Verbrechen der Geno senscha.ft unwürdig erweist, 
wenn das Haus durch Feuer zerstört wird, oder encllich, wenn die 
Genossenschaft sich auflöst. Es wird dabei der Grundsatz mafs
gcbend sein müssen, dafs, wenn der Vertrag durch die Sc h u 1 d des 
"\V oh nun g s erwerbe r s gelöst wird, bevor das Eigentum über
tragen ist, nur die bar eingezahlten Beiträge zum Amortisationsfonds, 
andernfalls auch die zugeschriebenen Zinsen und Dividenden ausbe
zal.ilt werden. 

Aftervermietung darf selbstverständlich nur mit Genehmigung 
der Genossenschaft erfolgen, und Reparaturen können nur gemacht 
werden, wenn eine von der Genossenschaft eingesetzte Baukommission 
dieselben genehmigt oder angeordnet hat. \V ean ein "\Vohnungs
erwerber auf seine Kosten Verbesserungen anbringen will, so ist ihm 
dies zu gestatten, sofern die Baukommission damit einverstanden ist; 
die Genossenschaft mufs indessen an diese Erlaubnis <lie Bedingung 
knüpfen, dafs von ihr keine Vergütung für clie Kosten der Ver
besserung gewährt wird, wenn die Eigentumsübertragung nicht zu
stande kommen sollte. 

Was die Verteilung des Ge w i u n es betrifft. so ist zu beri.ick-
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sichtigen, dafs das fremde Kapital nur dann in Geschäftsanteilen 
an dem genossenschaftlichen Unternehmen sich beteiligen wird, wenn 
ihm eine angemessene Dividende in Aussicht steht. Anderseits 
wäre es aber denjenigen Mitgliedern, welche ein Haus erwerben 
wollen, unmöglich, hohe Geschäftsanteile zu erlangen 1 und würde 
ihnen dementsprechend auch der Gewinn am wenigsten zu gute kommen. 
Man könnte nun, um dem abzuhelfen, den Amortisationsfoncls gleicher
mafsen wie die Geschäftsanteile für dividendenberechtigt erkHiren. 
Dies würde aber zur Folge haben, dafs die Amortisationsersparnisse 
gleichmäfsig das Risiko zu tragen hätten, dafs, wenn die Geschäfte 
schlecht gehen, der Amortisationsfonds nicht blofs unverzinst oder 
diviclendenlos bliebe, sondern auch angegriffen und vermindert werden 
könnte. Im Interesse der "\Volmungserwerber darf man die Amorti
sationsersparnisse einer derartigen Gefahr nicht n,ussetzen; sie müssen 
wissen, mit welchem Zeitpunkt bei Erfüllung der vertragsmäfsigen 
Pflichten sie das Haus ihr eigen nennen können. Als ein geeigneter 
Mittelweg wurde in cler obengenannten Schrift des Zentrn1vereins in 
Preufsen für das Wohl der arbeitenden Klassen folgendes vorge
schlagen: ,,Normiert man den Fufs, nach welchem der Amortisations
fonds durch Zins auf Zins gesteigert wird, nicht hoch, etwa auf 
31

/3 ¾, so kann man denselben beim Jahresschlusse in zweiter Linie 
und bis zu einer bestimmten Grenze an dem Gewinn teilnehmen 
lassen. Es wiiren dann von dem nn.ch Ahzug aller V erwaJtungs
kosten ( die Gehälter mit eingescl1lossen), der Zinsen der aufge
nommenen Darlehen, der Reserveu zu 4 °/0 und des Amortisations
fonds zu 31

/3 °1o sich ergebenden Reingewinne erstens 10 °lo an clen 
Reservefonds zu zahlen und zweitens der Überrest zu einer der Höhe 
nach von der Generalversammlung zu beRtimmenden Dividende für 
die Geschäftsanteile zn verwenden, jedoch so, dafs eine Dividende 
von mehr als 5 °lo bis einschliefslich 6 °;0 eine zus~Ltzliche Verzinsung 
des Amortisationsfonds mit 2/3 °lo - also zusammen mit 4 °/0 - und 
eine Dividende von mehr als 6 °lo eine zusätzliche Verzinsung des 
Amortisationsfonds mit 1 213 °!o - also zusn,mmei1 mit 5 ¾ - he
dingt." 

Die Orclnung und V envaltung der Angelegenheiten der Ge
nossenschaft geschieht einmn.l cl 11rch die GeneralYersammlung, in 
welcher nlle Mitglieder gleiches Stimmrecht unbeschiidet der Zahl 
und Höhe ihrer Geschäftsanteile l,ahen, und sodann durch clen Vor
stand und den Aufsichtsrat. Der Vorstand mufs mindestens aus 
zwei Personell, einem ,T orsilzenden oder Direktor und einem Kassierer, 
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bestehen, welche die Genossenschaft nach aufsen vertreten. Der 
Aufsichtsrat, aus sechs oder mehr Mitgliedern bestehend, hat jeden 
Monat orde~tliche Sitzungen zu halten. Die am besten vom Auf
sichtsrat zu wählende, aus 3-5 Personen bestehende Baukommis ion 
hat alle Vorarbeiten für die Bauten der Genos enschaft zu besorgen, 
den alljährlichen Bebauungsplan mit den Kostenanschlägen dem Auf
sichtsrat zur Prüfung vorzulegen, die Verträge mit Bauunternehmern 
und Bauhandwerkern zu eutwerfen, den Bau zu beaufsichtigen, auch 
zu kontrollieren, ob die \Volmungserwcrber <lie Baulichkeiten ordent
lich im Stande halten. und wäre für ihre Dienstleistungen am passend
sten nach Tantiemen vom Reingewinn unter Feststellung eines Mini

mal- und Maximalbetrages zu entschädigen. 
Die Auflösung der Baugenossenschaft kann nur stattfinden, wenn 

sie von einer einfachen oder Zweidrittelmehrheit bescl1lossen wird. 
Das Liquidationsverfahren im einzelnen ist im Statut vorzusehen. 

Dies wären die wesentlichsten Grundzüge, in welcher \V eise die 
Baugenossenschaften zu organisieren sein würden. Natürlich müfste 
den örtlichen Verhältnissen noch besonders Rechnung getragen 
werden; namentlich hätte die Genossenschaft, wenn sie eine ganze 
Arbeitervorstadt oder Arbeiterkolonie errichtet, für eine Reihe g e -
meinschaftlicher Einrichtungen (Wasch- und Badehäuser, 

Schulen u. a.) Fürsorge ,m treffen, nach dem Vorbilde der Mül
hausener Gesellschaft. Wir kommen darauf an einer späteren Stelle 

noch zu sprechen. 
Ein sehr beachtenswerter Versuch von seiten der Arbeiter zur 

Verbesserung ihrer W olmverbältnisse ist vor kurzer Zeit in Frank -
f ur t a/M. gemacht worden. Es hat sieb dort eine Hausgenossen
schaft von 10 Arbeitern gebildet, welche ein grofses, 4 Stock hohes 
Haus erbauten. Jede der 10 ·w ohnungen besteht aus 2 Zimmern, 
Alkoven, Küche und Speicheranteil. Das Ganze kostete 43 000 Mark. 
Eine Hypothekenbank hat die Baukosten Yon 33 000 Mark vorgestreckt 
und läfst, nachdem jeder Teilnehmer 1000 Mark eingezal1lt hat, das 
mit 4 ¾ zu verziusende Kapital innerhalb der Tilgullgsfri t unkünd
bar stehen. Die Mietpreise sind verschieden, sie betragen im Durch
schnitt 250 Mark jährlich. Alle l\Ionate werden die Angelegenheiten 
der Genossenschaft beraten und durch l\lehrbeitsbeschlufs entschieden. 
Um die Eintracht zu erhalten, was bisher gelungen ist, sind strenge 
Statuten aufgestellt. Der gute Erfolg des Unternehmens hat noch 
drei andere Hausgenosse11schaften mit dem gleichmi Zwecke ent
stehen lassen. Gelingt auch dieser \' ersuch. so würde <lies einen Weg 
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weisen, auf welchem namentlich die Arbeiter der Grofsstädte durch 
eigne Kraft und Mittel sich bessere Wohnungen zu beschaffen ver
mögeu. 

·wir erwähnen noch die Vorschläge, die gemacht wurden, um 
die Schwierigkeit der Kapitalbeschaffung zu beseitigen: Schulze -
De 1 i tz s c h, der Anwalt der deutschen Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften, schlug die Verbindung der Genossenschaft mit 
einer Aktiengesellschaft vor. 

„Nur grofsartige Unternehmungen," so äufscrte er sich in einer im Juni 
des Jahres 1872 stattgchahtcu Vcr~ammlung des Verbandes der Berliner 
0 r t s v c r e i 11 c, ,,können hier iu Berlin die Abhilfe der Wohnungsnot bringen, 
solche aber miisscn im Beginn mit grofsartigen Mitteln in Angriff genommen 
werden. Mit Kapitalansammlung in 10 oiler 12 Jahren kann hier die Wohnungs
uot nicht beseitigt werden, wir müssen sofort grofse Kapitalien zur Verfügung 
haben, wenn wir zu einem gewünschten Resultate gelangen wollen. Es hanilclt 
sich ferner um eine gröfscre Spekulatiou. Es mufs in der nächsten Umgebung 
Berlins ein gröfserer Länderkomplex angekauft werden, dabei spricht die Spekulation 
mit, denn es ist Jies nicht ein Feld, auf dem die Arbeiter zu Hause sind. Wir 
müssen also das Kapital in grofsen Massen heranzuziehen suchen, und zwar in 
einer Form, dafs es das Unternehmerrisiko zu übernehmen hat. Es kann und 

darf nicht das Risiko den Arbeitern aufgebürdet werden, das wäre ganz ent
schieden gegen den Geist des Genossenschaftswesens. Das Untemehmerrisiko mufs 
das Kapital übernehmen; nur wenn später der Arbeiter selbst ein Gebäude als 

Eigentiimer überuimmt, dann mufs er natürlich auch das Risiko selbst übernehmen. 
·w cnn man die Kapitalisten im grofsen und ganzen aber für diese Bauunter
nehmungen gewinnen will, so mufs man ihnen auch diejenigen Bedingungen zu
gestehen, unter welchen überhaupt ein Kapitalist seine Mittel zu einem solchen 
Unternehmen hergiebt. Hierbei ist da.ran festzuhalten, da.fs ein Kapitalist sich 
nur mit einer gewissen Summe an einem Unternehmen beteiligen wird, weiter 
will er aber nicht da.bei beteiligt sein, jedenfalls niemals mit seinem ganzen Ver
mögen. Ferner ist bei Bildung von Genossenschaften darauf zu sehen, dafs ihre 
Selbständigkeit gegenüber den Unternehmern aufrecht erhalten bleibt; sie müssen 
sich selbst regieren und dürfen nach keiner Seite hin beeinflufst werden. Sie müssen 
frei ihre Interessen wahrnehmen können, ohne Einspruch seitens der Kapitalisten. 
Es müssen daher beide Sachen streng geschieden werden, die Kapital genossen -
s c h a f t als Unternehmer und die Personalgenossenschaft als Kunde. Beide 
Genossenschaften aber müssen sich, nachdem sie sich unabhängig vonein
ander und jede in ihrer .Art selbständig organisiert haben, die Hände reichen, 
dann werden sie Jie grofse Frage, die gegenwärtig alle Gemüter bewegt, in der 
einfachsten Weise zur Lösung bringen. Die Aufgaben der beiden Genossenschaften 
haben ihre ganz bestimmten Grenzen. Während der Kapitalgenossenschaft das 
Feld der Spekulation einr.uräumen ist, die möglichst r.weckmäfsige Erwerbung 
grofser Baukomplexe, hat die Personalgenossenschaft die .Aufgabe, die Sammlung 
von Kapitalien unter ihren lllitgliedcrn zu organisieren, dann aber als Genossen
schaft mit der Kapitalgenossenschaft in ein freies Kontra.ktsverhältnis zu treten 
über den Bau von .Arbeiterwohnungen resp. über die Erwerbung derselben. Es 
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leuchtet ein, dafs es tlen Besitzern grofser Bauterrains angenehmer sein mufs, mit 

einer Genossenschaft r.u kontrahieren, deren sämtliche 1\Iit.glieder nicht blofs 

mit einer bestimmten Summe, sondern mit ihrem ganzen Vermögen für die ein

gegangenen Verpflichtungen haften, als mit einzelnen Personen. Beide Genossen

schaften stehen einander selbständig gegenüber und werden nur durch das gemein

schaftliche Interesse vereinigt. Eine Arbeitergenossenschaft ist nicht clazu geeignet, 

sich in grofse Unternehmungen einzulassen und ein Risiko zu übernehmen. Da

gegen kann auf der andern Seite der Unternehmer sich nicht mit cler Ein

sammlung von kleinen Kapitalien abgeben, welche am besten von der Arbeiter

genossenschaft in monatlichen oder wöchentlichen Beiträgen angesammelt werden 

können. Wenn an der gegenwärtigen Selbständigkeit beiucr Genossenschaft.en 

und an der "Wirksamkeit einer jeden innerhalb der ihr zugewiesenen Sphäre fest

gehalten wird, so wird es gelingen, der ·wohnungsnot Herr zu werden. 

Es fragt sich ferner, welches von den beiden gegenwärtig nebeneinander 

hcrlaufoncleu Systemen den Vorzug verdient: die Herstellung kleiner Arbeiter

Familienhäuser (das sogenannte Cottagesystem) oder die .Herstellung grofser 1\Iict

wohuungen, in welchen eine grofse Auzahl Arbeiter eine gesunde Unterkunft. 

finden kann. Ich meinerseits gebe selbstverständlich dem Bau kleiner Häuser, die 

allmählich in das Eigentum der Familie übergehen, den Vorzug. Indes wird bei 

den riesigen Preisen der Gmndstücke innerhalb der Stadt und ihrer nächsten Um

gebung hier in Berlin dieses System allein nicht befolgt wertlen können. Aber 

auch bei dem anderen System der grofsen llfiethäuser wird die Genossenschaft 

auf die Herstellung bequemer und zwockmäfsig eingerichteter vVohnungen grofsen 

Einflufs üben. 
Wenn endlich die Frage aufgeworfen wird, ob denn auch die Kapitalisten 

so freundlich sein werden. uns entgegenzukommen, so dafs an eine praldische 
Durchführung meiner Vorschläge zu denken wäre, so antworte ich darauf: gehen 

Sie ungesäumt und ohne R(icksicht auf das Bntgegenkommcn des Kapitals mit 

der Bildung Ihrer Personalgenosseuschaft vor. \V c1m man das Kapital heran

ziehen will, dann darf mau nicht warten, bis es uns entgegenkommt, mau mufs 

selbst etwas schaffen und zur Not auch ohne Kapital etwas schalTen können, 

wenn es dann auch etwas länger dauert. Ich habe selbst aus eigner Erfahrung 

als Anwalt der Genossenschaften mich überzeugt, dafs schliefslich das :M:ifstrauen 

der Kapitalisten und ihre Bedenken auf diese \V eise immer überwunden werden. 

Die Kapitalisten kommen zuletzt allein. So steht jetzt den deutschen Genossen

schaften, die anfangs mit denselben grofsen Schwierigkeiten zu kämpfen halten, 

ein fremdes Kapital in Höhe von 50 J\Iilliouen Thalern zur Verfiigung. Organi

sieren Sie nur und dokumentieren Sie dadurch den ehrenhaften Geist der Selbst

hilfe, der in der deutschen Arbeiterwelt herrscht. Damit werden Sie alle Schwierig

keiten besiegen. vVenn Sie im U-eföhl der eignen Kraft und Würde so an die Lösung 

der Fmge herantretcu und Ihre ganze Energie darauf verwenden, uann worden 

Sie nicht blofs sich selbst, sontleru der ganzen Gesellschaft, die nie gesund ist, 

wenn ein einzelnes Glied leidet, einen grofsen Dienst geleistet haben. Das Kapital 

wird Ihnen zuströmen, nicht auf Grund humaner Sympat.hien, sondern weil die 

gesunde volkswirtschaftliche Anlage dasselbe anlocken wird." 

Bis jetzt ist noch von keiner Genossenschaft dieses Projekt von 

Schulze-Delitzsch in Angriff genommen worden. Dr. Enge 1 äufsert 
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sich in seiner Schrift „ Die moderne '\Vohnungsnot 1873" über den 

Vorschlag cles bewährten genossenschaftlichen Anwalts folgender

mafsen: ,, ·wir wissen uns clas juristische uncl dauernde Verhältnis 

zwischen einer Unternehmer- oder Kapitalgenossenschaft (die also 

Hausbesitzerin und Vermieterin sein würde) und einer Personal

genossenschaft (die Mieterin sein würde) nicht recht zu denken. 

Noch weniger vermögen wir - ohne weitere Aufklärung - einzu

sehen, wie durch die Verwandlung der Hauseigentümer oder Ver

mieter und der Mieter in je eine Genossenschaft die aus einem 

Monopolbesitz der ersteren entspringende begünstigte Situation zu 

Gunsten der letzteren verändert werden sollte. Das praktische Leben 

und die tägliche Erfahrung lehren etwas anderes. Wer gut, gesund 

und ungestört wohnen will, der kauft ein Haus und bewohnt es, je 

nach seinen Mitteln und nach seinem Bedarf, allein oder er ver

mietet das ihm Überflüssige; er wird Eigentümer und Wohnungs

inhaber oder sagen wir auch Vermieter und Mieter in einer Person. 

Keine dritte Person als gewerbsmäfsiger Hauseigentümer und Woh

nungsvermieter steht oder drängt sich ferner zwischen ihn und sein 

Wohnungsbedürfnis. Von dieser täglichen Erfahrung ist auszugehen." 

Dr. St o 1 p hat in seiner schon erwähnten Schrift: ,,Die W oh

nungsfrage und ihre praktische Lösung" (Berliner Städtisches Jahr

buch für Volkswirtschaft und Statistik, IV. Jahrgang 1870) ein 

Statut entworfen für eine „Berliner Wolmungs-Aktien-Genossensehaft", 

deren Wesen darin bestehen sollte, ,,dafs sie für ihre Mitglieder 

Wohnungshäuser und Grundstücke erwirbt oder einrichtet, in welcher 

der Gesamtheit derselben das dingliche Recht der Veräufserung, 

VerschuldLrng und Verlehnung oder Vermietung verbleibt, dagegen 

jedem ein z e 1 n e n Mitgliede das persönliche Recht des ausschliefs

lichen und dauernden freien Gebrauchs (gegen eine verhältnismäfsige 

Entschädigung oder Miete), wie im Interesse der Familien auch der 

unbeschwerten Übertragung auf deren nächste Angehörige zusteht." 

Es sollen die Mitglieder der G enossensclrnft des herrschenden l\iifs

standes der fortgesetzten, willkürlichen, unberechenbaren und un

berechtigten Steigerung der Mieten gänzlich enthoben sein, weil die 

Genossenschaft bei der Normierung ihrer Gesamtmietpreise von 

vornherein darauf bedacht sein würde, durch dieselben nach und 

nach sowohl die Verzinsung und Tilgung ihres Schuldkapitales herbei

zuführen, als auch die jährlichen Verwaltungs-, Unterhaltungs- und 

schliefsliehen Erneuerungskosten ihrer Gehii.ude in ausreichender 

Weise sicherzustellen. Die Gesellschaft werde demnach nicht nur 
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die Mieten nicht zu steigern nötig haben, sondern mit der fort

schreitenden Tilgung ihres Sclmldkapitals vielmehr dieselben all

mählich herabzusetzen im staude 1:Jein. 
Dr. Stolp hat seine Ansichten und Vorschli:ige noch genauer 

formuliert in einer kürzlich von ihm herausgegebenen Broschüre: 

,,Die Lösung der Wohnungsfrage unter Beseitigung des Hauslterren

tums und der Mietsunterthänigkeit oder die neue gesetzliche Regelung 

des städtischen und ·w ohnstätten-Grundbesitzes auf genossenschaft

lichem Wege und im Geiste der Sozialreform." Er gcl1t in dieser 

Schrift ebenfalls davon aus, clafs die Ursachen der grofscn und 

allgemeinen Mifsstände unseres heutigen \Yohnungswcsens in den 

unhaltbaren und verderblichen Verhältnissen liegen, in dene11 sich 

heutzutage einerseits die Hausbesitzer ihren Pfandgläubigern, ander

seits die .Mietsunterth:rncn den Hausbesitzl'm, wie letztere jenen 

gegenüber befinden. ,,Um die schmähliche Verkettung von Besitzes

Spekulantentum, Pfandgläubigerwesen, Hausherrentum, Mietsunter

thanenwesen und Mietsnebenbuhlertum vollstäudig zu zerstören und 

für die Dauer überhaupt unmöglich zu machen," sei es erforderlich, 

von dem gegenwärtigen römisch-rechtlichen Begriff des Haus- und 

W ohuungseigentums, wonach dieses kein wirkliches Eigentum, son

dern „in der Hauptsache ein dingliches Vorcnthaltungs- und Besitzes

Ausbeutungsrecht des eignen Thuns und Gebrauches anderer oder 

wesentlich ein Fremd turn ist, gerade den thatsächlichen uucl 

dauernden Inhabern, also den naturgemäfs und in erster Linie hierzu 

berechtigten dinglichen Besitzern und persönlichen Gebrauchorn der 

Sache den Eigentumserwerb der letzteren vorenthi.Llt", zu den G rnnd

lagen des deutschen Privat- und Eigentumsrechts zurückzukehren, 

,, welches die Verfügung über den dinglichen Be itz des :B"Jigentums

gegenstandes oder das Besitzes-Herrschaftsrecht über denselhen der 

Gemeinschaft oder Genossenschaft überläfst, dagegen dem Ein

zelnen nur das persönliche Gebrauchsrecht und clie selbsteigouo Be

nutzung für sich und seine Familie gewährt." In diesem Sinne 

hat Dr. Stolp in der genannten Schrift den Entwurf zu einem „Ge etze 

betreffend die Errichtung von Haus- und Wohnungsbesitzgenossen

schaften oder Gehäuserschafton" ausgearbeitet. Die wesentlichsten 

Grundzüge desselben sind folgende: 
Es vereinigen sich mindestens 10 in einer Ortsgemeinde oder 

auch in ihren Nachbargemeinden ansässige ,v ohngrundstücksbesitier 

in gutem baulichen Zustande befindlicher Wohnhäuser untereinander 

und mit den bisherigen Mietern der letzteren zu einer Wohngrund-
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stiicksbesitz-Genossensclmft oder Gehäuse r s c h a f t, welche letztere 

den Wohngrnudsti.ickshositzern il1re bisherigen Grundstücke zu einem 

vorher vereinlmrton Preise abkauft. Die Gelüi11serschaft, welche die 

Rechte einer Korporation erl1ält, ist aucl1 zur Erwerbung von ,v ohn

grunclstücken solcher Besitzer herochtigt, welche ihr nicht als Mit

glieder hei_troten. Sie erlangt ferner im Falle cles durch die vor

lrnndenon \Volml1äuscr der Gehäuserschaft nicht zu befriedigenden 

Bedarfs an ,v uhnuugeu das Recht auf die Enteignung im Gemeinde

hezirk ihres Sitzet:1 belogener unhehautor oder neu zu bebauender 

Grnndsti.icke zum zeitigen gewerblichen Gohmuchs- oder landwirt

schaftlichen Fruchtnutzungswerte clorsolben. Die früheren oder 

späteren Besitzer der von der Golüiusorsclrnft a11gelmuften '\Vohn

grnndstücke behalten oder orlmlteu, gleich den bisherigen Mietern 

der ,v ohugrundstücke, an den vou ihnen innegehabten oder ihnen 

anderweitig überwiesenen vVohndumeu dauernd d,ts volle und familien

erbliche U ob rauch s - und Be 11 u t zu n g s recht übertragen, w~i,h

rend das Recht der Veri.iufserung, Verpfändung und Über

tragung der gesamten gehäusersclia.ftlichon '\Vohngrundstücke ( das 

Schutzeigentum) nur von der Gesamtheit aller Mitglieder der Ge

häuserschaft oder von der letzteren selbst ausgeübt werden darf. 

Das clon einzelnen Gohäuserschaften an ihren Besitztümern über

tragene Gebrauchs- und Benutzungsrecht (Nutzeigentum) ist zwar ein 

dauemcles, jeclocl1 min persönliches und darf, die teilweise und vor

übergehende Abtretung selbsteigner ,v ohnräumo an alleinstehende 

und unselbständige oder an ortsfremde Personen während der 

Dauer clos eignen Nutzungsrechtes ausgenommen, weder ganz noch 

zum Teil an fremde Personen vermietet oder verpachtet, weder ver

kauft noch verschuldet, sondern nur im Falle des Tocles mit den 

gleichen Rechten und Pflichten, wie es alsdann besessen wurde, auf 

eins der Kinder oder Kindeskinder vererbt worden, bei deren Weg

fall das bezügliche Besitztum jedes Gehäuserschafters an die Ge

h1iusorschaft unentgeltlich zurückfällt. Der Kaufpreis der von der 

Gohäu erschaft gekauften Grundstücke wird den Verkäufern der

sclhon dadurch erstattet, dafs ihnen, abzüglich etwaiger bereits ein

getragener Hypothekenforderungen, in Höhe dieses Kaufpreises eine 

Grundschuld darauf eingetragen wird, für deren Sicherheit an Kapi

tal und Zinsen sodann das verkaufte Grundstück besonders und 

ausschliefslich haftet. Gegen Aushändigung der auf die gekauften 

Grundstücke eingetragenen Grnnclschuldurkunde werden auf Höhe 

des Betrages derselben den bezüglichen Verkäufern auf jeden Inhaber 
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durch blofse Übergabe übertragbare Grundschuldbriefe ausgehändigt, 

welche Pfandbriefe heifsen, sofern für sie die erste Wertshälfte der 

Grundstücke haftet, auf welche sie eingetragen sind. Die Grund

schuldbriefe werden mindestens mit ½ °lo ihres Betrages getilgt und 

aufserdem mit 3 ½ bis 5 °lo jährlich verzinst und sind mit Zins

scheinen versehen, welche halbjährlich von der Gehäuserschaftskasse 

eingelöst werden. 
Für die dauernde und familienerbliche Belassung oder Über

tragung eines gehäuserschaftlichen Besitztums hat jeder Nutzeigen

tümer desselben, neben einem Beitrage für die allgemeine Verwaltung 

der Gehäuserschaft, nur ein Nutzungs g e 1 d zu entrichten, wodurch 

lediglich die entstehenden Kosten für die ordnungsmäfsige Unter

haltung und schliefsliche ·wiederherstellung der zu seinem Besitztum 

gehörigen volltändigen oder verhältnismäfsigen Baulichkeiten, ein

schliefslich der Feuerversicherungsgelder, sichergestellt, sowie die 

Zinsen und Tilgungsbeträge für die auf dasselbe eingetragenen 

Grundschulden oder ausgegebenen Grundschuldbriefe gedeckt werden. 

Sind die auf dasselbe ausgefertigten Pfaud- und Grundschuldbriefe 

vollständig getilgt, so fällt jede fernere Kapitals- und Zinsen

zahlung bei der Entrichtung des Nutzungsgeldes für die jeweiligen 

Besitzer und deren Familiennachfolger in Zukunft fort, das be

treffende ganze oder teilweise Besitztum wird und bleibt für immer 

schuldenfrei, und für das Gebrauchs- und Nutzungsrecht desselben 

sind hinfort nur noch die Beiträge zu den allgemeinen Verwaltungs

kosten der Gehäuserschaft sowie die Unterhaltungs- und Erneuerungs

kosten für deren Baulichkeiten zu bezahlen. Zur Sicherung ihrer 

Nutzungsgelder steht den Gehäuserschaften ein Pfandrecht auf das 

in die Besitztümer der Gehäuserschafter eingebrachte bewegliche 

Vermögen derselben zu. Die Vorteile, welche den Gehäuserschaften 

dadurch erwachsen, dafs ihnen die v o 11 e n Nutzungsgelder von 

wiederholt zu vergebenden Gehäusersclmftsgrundstücken oder W oh

nungen zufallen, welche sie von kinderlos verstorbenen oder, wegen 

Nichtzahlung der erforderlichen Leistungen, aus der Gehäuser chaft 

ausgeschlossenen Mitgliedern ganz oder zum Teil schuldenfrei zurück

erhalten oder welche sie infolge billigen Erwerbes bei der Über

lassung neu erworbener oder neu erbauter Wohngrundstücke und 

Häuser zu verhältnismäfsig höherem Nutzungsgelde erstmalig aus

zugeben vermochten, fallen im Interesse der Gesamtheit der Ge

häuserschaftskasse zu und werden, unter gleichzeitiger Bildung einer 

Rücklage von 10 %, für allgemeine bauliche Aufbesserungen, für die 
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Beseitigung und Ersetzung etwaiger gesundheitsschädlicher und zweck

widriger Baulichkeiten, sowie für die Beschaffung g e 111 eins c h a f t -

1 ich er wohnlicher, gesellschaftlicher, hauswirtschaftlicher und ge

sundheitlicher Ein r ich tun gen (Wasserversorgung, Heizanlagen, 

Bade- und ,v aschanstalten, Turn- und Spielplätze, Versammlungs

und Gesellschaftsräume etc.) verwendet: event. auch für Versorgungs

zwecke erkrankter, siecher und altersschwacher Mitglieder und Be

amten der Gehäuserschaften und deren Hinterbliebenen zur Verfügung 

gestellt. 
Die Gehi.Luserschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst und er

wählt sich zu diesen Zwecke einen Vorstand, wie auch zur Entscheidung 

von Streitigkeiten ihrer Mitglieder ein Gehäuserschaftsgericht. Die 

besonderen Angelegenheiten C'incs Hauses werden der Regel nach 

von einein zum Hauswart bestellten Hausbewohner, dagegen die 

gleichartigen Angelegenheiten mehrerer oder aller Häuser von zu 

diesem Behufe bestellten Beamten verwaltet. 

Die Aufsicht über die Gehäuserschaft führt die Staatsregierung, 

welche darüber zu wachen hat, dafs die Gehäuserschaften ordnungs

mäfsig verwaltet werden und die Gehäuserschaftsordnung nicht über

treten oder gesetzwidrig gehandhabt wird. Die dauernde Vereinigung 

mehrerer Gehäuserschaften sowohl zur Anstellung gemeinschaftlicher 

Beamten fiir einzelue Teile ihrer Geschäftsführu11g als auch zur 

Begründung gemeinschaftlicher zweckdienlicher Einrichtungen und 

Anstalten ist vorgesehen. 
Näher auf den Vorschlag von Dr. Stolp einzugehen, müssen wir 

uns versagen und verweisen den Leser behufs genaueren Studiums 

des bis ins einzelne geht:nden Gesetzentwurfes auf die genannte 

Schrift. 
Was die Durchführung der vorgeschlagenen Reform betrifft, 

so soll dieselbe nicht im Wege. der Zwangsgesetzgebung erfolgen. 

„Solchen althergehrachten Zuständen gegenüber können vielmehr 

sich durchgreifende soziale Reformen der Gegenwart für die Zukunft 

nur in gleicher Vv eise ohne jegliche äufsere Gewalt von Person zu 

.Person, von Fall zu Fall und von Ort zu Ort wirksam und sicher 

vollziehen, wie sich durchgreifende soziale Umwandlungen der Ver

gangenheit für die Gegenwart allmählich und fast unbeachtet elien

falls ohne i.Lufseren Zwang vollzogen haben." Freiwillig müsse 

die erstrebte Besserung erfolgen, nachdem sowohl die aufgeklärte 

öffentliche Meinung als auch die äufsere und wirtschaftliche Unhalt

barkeit und der immer stärker sich vollziehende Zersetzungsprozefs 
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der bestehenden Zustände selbst der Reform in immer weiteren 

Kreisen die Wege geebnet l1ütten. Aufgabe der Staatscrewalt 

sei und müsse es sein, dafür zu sorgen, dafs ein gesetzlicher Rahmen 

geschaffen, d. h. dem Vorschlage von Dr. Stolp gemäfs ein Wo h -

nungsbesitzgenossenschafts-Gesetz erlassen werde das 

f 
' " 

a~ d~m Wege der Freiwilligkeit allmählich die Umwandlung der 

b1s~engen. \Vohnungsz_ustände in bessere und andere derartig herbei

zufuhren 1m stande 1st, dafs jeder im allgemeinen wirtschaftlich 

leistungsfähige Statitsbürger eine eigne , unangreifbare, schulden

freie, wie von der ·willkür und Selbstsucht der N ebcnmeuschen un

abhängige Wohnung erlangen kann". 
Zu dem Vorschlage von Dr. Stolp', wie er ihn in der erst

genannten Schrift formuliert hat, bemerkt Dr. Eng c 1: ,,Der Ver

fasser„ geht über den_ Kernpunkt, wie da Kapital zur Erwerbung 

der Hauser angeschafft werden soll, viel zu leicht hinweg. Sollte er 

glauben, sie mit Aktien der neuen Genossenschaft kaufen iu können 

so würde das beweisen, dafs er von dem Geschäftsleben eine seh;. 

falsche Vorstellung hat. Das kann zufällig mit ein oder zwei Häusern 

gelingen, mit vielen 11irnrnermehr. Und es bedarf vieler Häuser 

viel~r \Vohnungen, tun die bemittelten Mieter der Grofsstädte jene:. 

schlimmsten Phase der Wohnungsnot, der Unsicherheit im Verbleib 
der ,v ohnungen, zu entreifsen. Soll ein derartiges Unternehmen 

Anklang auf dem grofsen Geldmarkt, d. h. auf den Börsen finden 

(deren Hilfe man sicher nicht entbehren kann), so mufs es auch für 

die Börsei~ schmackhaft gemacht werden. Man erwäge nur, welche 

Summen eme Reform erfordert, die darauf hinausläuft selbst nur 

einen klein n Teil der Mieter einer Stadt wie Berlin zu Eicrentümern 

tler Häuser zu machen, in welchen sie wohnen, damit ihnen hier

clurch die W ohlthat gesicherter, unkündbarer Wohnungen und Ge

schäftslokalitäten zu teil werde. Es belief sich nach einer Statistik 

vom Ostertermin rles J abres 1872 der l\Iietswert der 173 003 ·w oh

uu~gen. der ~tadt auf 29 619 261 Thlr., was bei 20 facher Kapitali

sation emem 111 den Gebäuden angelegten Kapital von 592 385 220 Thlr. 

gleichkommt. Hiernach wären, um nur etwa dem dreifsicrstcn Teil 

der Mieter jene \Vohlthat zugänglich zu machen, für circa 20° Millionen 

Thlr. Häuser erforderlich. Sicher wird nicht das ganze Gebäude

kapital gebraucht; denn solide Aktiengesellschaften werden ebensogut 

Hypothekengläubiger fincleu als die Privaten, die ja im Durchschnitt 

1rnr zu 1/5 Eigentümer ihres Besitzes sind. Allein ohne mindestens 

10 bis 15 ¾ Anzahlung ist doch kein Haus zu erwerben . Selb t 
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diese äufserst mäfsige Anzahlung erfordert schon selu grofse Mittel, 

wenn das Unternehmen darauf Anspruch machen will, eine Abhilfe 

der ·w ohnungsnot zu sein. Das Stolpsche oder jedes andere gleich

lautende Projekt eignet sich überhaupt nicht zur gen c r e 11 e n Aus

fi.ihrung, sondern nur zur p a r t ie 11 e n und auch hier nur mit den 

allerwesentlichsten Modifikationen, so dafs von dem sehr löblichen 

und edlen Grundgedanken nicht viel übrig bleibt." 
Im engen Auschlufs an die Kreditorganisation der englischen 

permanent building societies ist von E 11 g e 1 (Zeitschr. des Königl. 

preufs. statist. Bureaus 1867) der Vorschlag gemacht worden, neben 

Sparkassen von Gemeinden oder Korporationen besondere Ein

richtungen für den Hypothekarkredit zu treffen. Nach dem von ihm 

entworfenen Statut soll die Beteiligung an einem solchen Institut 

durch die Zeichnung eines oder mehrerer Beteiligungsscheine zum 

Nominalwerte von 100 'rhlr. stattfinden. Der Nominalbetrag ist 

erfüllt nach 16 Jahren, wenn monatlich 10 Sgr., nach 10 Jahren, 

wenn monatlich 20 Sgr., nach 7 Jahren, wenn monatlich 30 Sgr. 

eingezahlt werden. Die Einlagen werden vom 1. des auf sie folgen

den Monats an mit 5 °lo verzinst. Sobald der Nominalbetrag erfüllt 

ist, kann er erhoben werden. Nach Ablauf des 1. Jahres der Mit

glicdsclrnft haben die Mitglieder Anspruch auf ein Hypothekardar

lehen. welches aber niemals gröfser sein darf, als der Nominalwert 

der Beteiligungsscheine des Mitglieds. Der Zinsfufs der Darlehen 

betrügt 6 °fo. Die Zinsen sind mit den Tilgungsraten in Annuitäten 

vereint zu entrichten. Die letzteren belaufen sich, je nachdem die 

Amortisation in 12, 14, 16, 18, 20, 22 oder 24 etc. Jahren erfolgt, 

auf circa 12, 11, 10, 9 ½, 9, 8 ½, 8 °lo des Darlehens. 
Um auf den Sclrnlze-Delitzschen Gedanken zurückzukommen, 

so ist derselbe an sich durchaus nicht unfruchtkar. 
Es könnte, so meint Reich a r d t, 1

) die Aktieugesellschaft ihre 

Aufgabe darin erblicken, der Genossenschaft ein ausreichendes Ka

pital zu mäfsigem Zinsfufse und ihrem Kreditbedürfnis ensprechen

den Amortisationsbedingungen zu verschaffen. Gar nicht berührt 

hiervon würde die Bildung eines eignen Kapitals der Genossenschaft. 

Die Aktiengesellschaft ·ollte z. B. Obligationen iu 4 °lo ausgeben 

und das gesn,mte Aktienkapital, dessen Einzahlung nach Bedürfnis 

vor sich gii.nge, an die Genossenschaft verleihCll. Diese zahlt an 

die Akticngrsellschaft jiihdich 5-6 °10 , von denen 4 °lo zur Ver-

1) Reich3rdt a. a. 0. S. 7l. 
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teilung an die Aktionäre, 1-2 °lo zur Amortisation des Darlehens 

und Bestreitung der durch die Emission der Aktien verursachten 

Kosten benutzt würden. Nach Möglichkeit sollte jährlich die Aus

losung einer Anzahl von Aktien erfolgen. Die Tilgung des Dar

lehens geschähe bei 1 °lo Amortisationsquote in 42 Jahren, bei 

1½ °lo in 34 Jahren. Den Aktionären wäre in der Solidarhaft der 

Genossenschafter hinreichende Sicherheit geboten. 

Auf die Frage: Wer soll mit einem so bescheidenen Zins

gewinn, wie er den Aktionären zugedacht i t, sich begnügen? ist zu 

antworten: diejenigen Kreise der Gesellschaft, welche an der Ver

besserung der Arbeiterwohnungszustände teils ein materielles, teils 

ein ethisches Interesse haben: Arbeitgeber und wohlthätige Menschen-

freunde. 

5. Die Gesellschaftshilfe. 
' 

Wir haben schon oben gezeigt, dafs Aktiengesellschaften, in 

welchen Arbeitgeber als Aktionäre beteiligt sind 1 als geschäft-

1 ich e zu bezeichnen sind, wenn auch die Dividende nur eine mäf. ige 

ist. Die Aktiengesellschaften vom geschäftlichen Standpunkt rentieren, 

wie die Erfahrung gezeigt hat, meist ganz gut. 

Es ist indessen eine merkwiirdige Erscheinung, dafs, wH.hrend in 

den festländischen Staaten diese Aktienhauge, ellschaften in der Er

werbung der von ihnen gebauten Hii.user durch die Arbeiter ihre 

eigentliche Aufgabe erblickt hahrn, in England, wo die Sitte des 

Einzelwohnens mehr al irgend wo herrschend ist, die Aktienunter

nehmungen zur Herstellung von ,v olmungen für die arbeitenden 

Klassen sich fast immer nur mit der Vermietung befafst haben. 

Die blofse Vermietung von Wohnungen ist in der That 

ein so mechanisches Geschäft, dafs ich die Form der Aktienge, ell

schaft ganz besonders dafür eignet. Wenn diese Unternehmungen 

bei der Herstellung und der Einrichtung von Arbeiterwohnungen 

sorgsam und zweckmäfsig zu -werke gehen, werden sie bei voller Be

friedigung der Interessen der Kapitalisten segensreich in die Reform 

der Wohnungszustände einzugreifen vermögen. 

-Was die Orgn.nisation solcher Micter-A ktienge. ellschaften anbe

langt, lassen wir hier wieder Dr. Engel sprechen. Dem Prinzip 

der Teilung der Arbeit getreu, begrenzt er die A hhilfebestrehungen 

und richtet sie zunächst nur gegen den Wohnungsfeudalismus. Als 

erreichbares Ziel steht ihm vor Augen: 
1. die mehr oder weniger lmuittelten Mieter in den Genufs von 
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unkündbaren Wohnungen zu setzen, deren Preis in den nächsten 

10 Jahren nur mäfsigen Aufschlägen unterworfen ist, um dadurch 

die Mittel zur Entlastung der Grundstücke bis wenigstens zu 70 °1o 

ihres Wertes zu gewinnen ; 
2. den Mietern von dem 10. Jahre ihres Wohnens ab die W oh-

nungen auch unsteigerbar zu überlassen; 

3. die Mieter sämtlicher Wohnungen zu den Eigentümern der 

Häuser zu machen, worin sie wohnen; 
4. ihnen die wachsende Hausrente schon beim Beginn des 

,v ohnens zuzuwenden. 
Engel führt des näheren aus: Die betreffende Gesellschaft ( es 

können auch mehrere sein) mufs eine Aktiengesellschaft mit ansehn

lichen Mitteln sein. Diese sind durch Aktienemi„sion zu gewinnen und 

dienen zum Ankauf, d. h. zur Zahlung des Kaufgeldes der benötigten 

Häuser. Es mufs aber auch sofort auf die weitere Entlastung der 

Häuser von Schulden Bedacht genommen werden. Mehr als 60-66 
2

/ 3 °1o 
sollte Jie Belastung nicht betragen, damit auch bei einein obgleich 

nicht wahrscheinlichen, doch immerhin möglichen Sinken der Häuser

preise die Gesellschaft immer solvent bleibe. Sollen nun die Mieter 

die Besitzer sein oder werden, so müssen sie auch einen Teil der 

Aktien erwerben und in der Hand behalten. Diese Anforderung 

läfst sich wiederum nicht an unbemittelte, sonrlern nur an bemittelte 

Mieter stellen, rw Mieter also, die über 100 Thlr. Miete zahlen. 

Engel nimmt das Aktienkapital zu 1000 000 Thlr. an, hierfür werden 

100 Hiiuser je mit 10 Wohnungen a 300 Thlr. Durchschnittsmiet

wert zum Gesamtpreis von 5 Millionen Thlr. erworben und diese 

Wohnungen an die Aktionäre unkündbar vermietet. Letztere werden 

in „Mieteraktionäre" und „freie Aktionäre" unterschieden. Die 

ersteren sind die, welche bereits in den Genufs der unkündbaren 

Wohnungen getreten sind, die letzteren die, welche es noch nicht 

sind, aber solange sie es nicht sind, einen Vorzug von 5¾ Divi

dende auf ihre Aktien geniefsen. Erfüllen ich die gemachten Vor

aussetzungen, so können den freien Aktionären nach dem 2. J_ahre 

schon Dividenden Yon 6 °lo, nach dem 4. von 7 °!o, nach dem 6. von 

8 °!o, nach dem 8. von 9 °lo und nach dem 10. von 10 °lo gezahlt 

werden, auf welcher Höhe sie sich erhalten. Der ,v ert der Aktien 

ist in 10 Jahren - so schii.tzt Eugel - durch die Abschreibungen, die 

au fgcsammelten Reserve- und Tilgu11gsfo11ds von 100 auf 177 :5 Thlr. 

gestiegen. Da auch nach dem 10. Jahre die _Entlastung der Grund

stücke von Hypothekenschulden noch keineswegs aufhört, im Gegen-
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teil trotz der Unsteigerbarkeit der ,v ohnungen sehr intensiY fort

schreitet, o erhöht sich der Wert der Aktien hierdurch regelmäfsig, 

er ist nach dem 15. Jahr schon auf dfls Doppelte angewachsen, 1so 

dafs der Mieteraktionär, der bei seinem Eintritt in die Gesellschaft 

eine Wohnung von 300 Thlrn. mietet, hierzu aber im Besitz von 

600 Thlrn. Aktien der Gesellschaft sein mufste, die e Aktien nach 

15 Jahren um das Doppelte erhöht sieht, er hat also nicht blofs un

kündbar und seit dem 10. Jahr unsteigerbar gewohnt. sondern auch 

noch ein Kapital von 600 Thlrn. angesammelt. das, wenn er es auf 

die 15 Jahre seines bisherigen Wohnens verteilt, ihm zeigt, dafs er 

fast von Anfang nn unsteigerbar gewohnt hat. ,,Mit solchen ühancen," 

schliefst Engrl, ,,kann die Aufnahme einer l\lieter-Aktiengesellschnft 

rher auf freundliche A 1rnahme unter den l\lietern und thatkräftige 

Untr.rstützung 1 selbst auf Nachahmung und Verbreitung bei den 

Börsen rechnen. Die Mieteraktiengesellschaften der kontinentnJen 

Grofsstädte würden hinsichtlich der Lage ihrer Häuser ebensowenig 

an bestimmte Stadtteile oder Strafsen gebunden sein, sondern Rie 

würden sich mit ihren "r olmungen nach ihrer Mietkundschaft richten 

und deren Bedürfnis beim Kauf der Häuser in erster Linie ins Auge 

fassen." 
Ein weites Gebiet zur Abhilfe der ,v ohnungRmifsstiincle, iirnhe

sondere der unteren Arbeiterklassen, bleibt endlich noch der freien 

Hilfsthätigkeit offen, mag diese nun in gemeinnützigen Aktien

gesellschaften oder wohlthätigen Stiftungen bestehen. 

Die erste Bedingung :weh der gemeinnützigen Aktien

g es e 11 s c h a f t wird die sein, dafs sie möglichst wenig von den 

Prinzipien der "Wirtschaftlichkeit ahweicht. Gemeinnützigkeit und 

Mildlhätigkeit können, aber dürfen nicht ihre wesentlichen Stützen 

bilden. 
Von den Stiftungen wäre zn wünschen. chfs sie sich mehr 

als bi her dem Gebiete der Arbeiterwohnungen zuwcncleicn. ,v elch 

srgensreiche Thätigkeit ein wahrer ,v ohlthäter seiner Mitmr1rnchen 

hier .entfalten könnte, davon hahen wir das schönste Beispiel in der 

Peaho<lystiftung in London. 

6. Das Cottage- und das Kasernensystem. 

Bei den l\fafsrcgeln, welche YOn , elbst- uncl Grsellschaftshilfe 

zur Abhilfe der ,v ohnung1suot getroffen werden mfürnen, habeu wir 

bisher nur die ökonomische Seite berücksichtigt, welche darin be-
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stebt. dafs die finanziellen Kräfte zur Erreichung der für zweckmäfsig 

erkannten Ziele ermittelt und in Wirksamkeit gesetzt werden. Der 

ökonomischen Seite steht gegenüber die t e c h n i s c h e, wobei es sich 

um die Mittel und Wege handelt, auf welchen Arbeiterwohnungen 

am zweckmäfsigsten, gesündesten und wohlfeilsten hergestellt werden. 

,vir h[then schon mehrmals liervorgehoben, dafs alle Vorschläge 

uncl praktiRchen Versuche von dem Grundgedanken geleitet sein 

müssen, ,vohnungen zu einem möglichst hilligen Preis herzustellen. 

Man wird immer davon ausgehen müssen, clafs mit den dargebotenen 

"r ohnungen den arbeitenden Klassen nicht Opfer auferlegt werden, 

welche in einem zu grofsen Mifsverhältnis stehen zu dem Aufwand, 

welchen sie früher für ihre Wohnungen gemacht hatten. Erst wenn 

(lcr Arbeiter die Vorteile der bessern Wohnung wirklich geniefst, 

wird er zur Einsicht gelangen, dafs man für eine gute Wohnung 

gröfsere Opfer bringen könne als für eine schlechte. Anderseits 

chrf jedoch bei dem Bau von W olmungen auch nicht gespart werden 

auf Kosten der Gesundheit und der wenn auch einfachen, so doch 

behaglichen Einrichtung. welche dem Arbeiter sein Heim lieb und 

wert zu machen im stande ist. 

Dies mufs Beachtung finden bei der trchnischen Frage: 

Sind Arbeiterwohnungen herzustellen nach dem Kasernen- oder 

nach dem Oottagesystem? 
ER ist nicht zu leugnen, dafR das CottflgeRystem Yor dem Kaserneu

syRtem viclrs vorrrns lrnL, dm: Einfamilienhaus wird mit Recht das 

„IdenJ" einer ,v olrnung genannt. Der Arbeiter waltet und schaltet 

frei in Reinem „Heim", das Gefühl des „Zuhmrnescins" kommt ihm 

in wohlthuell(lster Weise zum ßewufstsein, Gesundheit und Sittlich

keit sind vor fremden sclütdlichen Einflüssen gesichert. Selbst

hewufst kann er über seine Thiir wie der Engländer: My house is 

my castle 80 „mein Hn,us meine Burg" Rchreiben. Es wird sich das 

Familienleben unch der Seite cler Zusammengehörigkeit und Unzer

trrnnlichkeit viel reicher entfaltrn. In dem Häuschen, das er sein 

eigrn nennen kann, hinterliifst er einst den Seinigen eine sichere 

Heimstättr. Mit Lust uml Liebe geht er ,mr Arbeit, der Sinn für 

Sparnamkeit erfüllen ihn und die Seinigen, da er darauf bedacht 

ist, sein Haus sobald als möglich abzuzahlen. 

Der Vorteil des Einzelwoh1wns wird noch erhöht, wenn den 

Uottage1s ein Gärtchen beigegeben ist. Erst durch die eigne Scholle 

gewinnt der eigne Herd seinen vollrn ·wert, weniger wegen des 

materiellen f:Drtrngs, als wegen des unberechenbar gröfseren ideellen 

Staatswissenschaft!. Studicu. II. GIIU 14 
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Gewinns: der eigne Herd reicht nicht allein aus, die Männer des 

Abends vom Wirtshaus fern zu halten, hier übt die eigne Scholle 

den gröfseren Einfiufs aus. Der Arbeiter, statt einen grofsen Teil 

seines Einkommes dem Branntwein uncl ·wirtshausleben zum Opfer 

zu bringen, sucht des Abends seine Erholung und Freude in d~r 

Pfiege seines Gärtchens. Die Frau, am;tatt auch in der Fahnk 

Arbeit suchen, ihre Hausl1altung vernachliissigen, ihre Kirnler 

Fremclen zur Erziehung überlas -en zu miiss~_n, findet einen genügenden 

Neben verdienst in der Bestellung ihres Ackerchens und kann sich 

ihren Kindern, ihrer Haushaltung widmen. 

Ein schönes Bild der Häuslichkeit des Arbeiters, wie sie sein 

könnte! Und warum sollte sie nicht so sein? ·wohl mufs man sich 

der Schwierigkeiten, welche der Verwirklichung dieses Icleals ent

gegenstehen, bewufst sein: es ist vor allem der Kost r 1'. Pu n ~ t, 

welcher schwer ins Gewicht fällt. Einzelnfamilienhiiuser smd rncht 

billig herzustellen und nur der besser situierte Teil drr Arbeiter 

wird es sein welcher sich durch allmähliche Abzahlung in den Besitz 
' eines solchen Hauses zu bringen ,·crmag. 

Ist es denn aber durchaus notwe11dig, fragen \\'ir, Einzelnfamilien

lüiuser herzustellen r ·weist uns nicht die (J ewolmheit und Sitte 

des deutschen Volkes selbst auf etwas anderes hin r Der Deuts<'he 

wohnt nicht gern in Mietkasernen, aber doch :wch nicht gern allein. 

Warum also nicht Häuser für zwei, drei odrr vier Familien her

stellen? 
Es würde dies nicht nur viel billiger zu stehen kommen als die 

Errichtung von Einzelnfamilienhäusern, sondern auch dem \Vunsche, 

der Gewohnheit vieler mehr entsprechen, und nur auf rliesern Wege 

wird es möglich sein, demjenigen Teile der Arbeiter. welche die l\IitLel 

zum Erwerb eines eignen Häuschens nicht erschwingen können, den

noch ein freundliches, behagliches Dahrim zu verschaffen, indem sie 

bei billigem Mietzinse Mieter in den Drei- und Vierfamilicnhäusrrn 

werclen . 
Die zweite Schwierigkeit liegt darin, dafs solche Ein- n'sp . 

Zwei- und Dreifamilienhäuser im Innern der grofscn Städte, wo 

billiges Bauterrain nicht zu haben ist, kaum möglich Rind. Es gicbt 

nun aber immer einen 'reil der grofsstiültischen Arbriterbcvölkcn111g, 

welcher aus irgendwelchen Gründen zum \Vohnrn in der Niihe der 

Arbeitsstätte gezwungen ist, oder welcher. weil der alleriirmsteu 

Schichte angehörend, nur wenig for die Befriedigung des \Vohnungs

bedürfnisses aufzubringen vermag. Um diesem 'reile der Arbeiter 
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billigere und bessere Wohnungen zu beschaffen, als sie bisher inne 

hatten, sind Mietkasernen das einzige Mittel. Die Vereinigung 

vieler Familien unter einem Dach mag zwar manche Nachteile mit 

sich bringen. Diese würden aber zum gröfsten Teile verschwinden 

bei einer guLen Hausordnung. wie dirs in England und I!'rankreich 

(z. B. d,,s genannte F.nnilistorn zu Guise) die Erfahrung gezeigt 

hat. Alle Berichte aus London ii.ber die Mietkasernen sind (ver

gleiche oben S. 85) einstimmig i11 dem Lob über die Sauberkeit, 

Reinlichkeit und Gesunclheitsmiifsigkeit, welche allenthalben in den 

grofsen zur Aufnahme der arbeitenden Klassen im Innern Londons 

errichteten M iethäuscrn dank ihrer guten Verwaltung herrscht. 

Auch bei uns wiirdrn sichrr clie niitnlicheu Erfolge erzielt, wenn 

im Innern unserer Grofstiiclte Hiluser errichtet würden mit 3 oder 4 

Stockwerken zn je G 8 vVohnungon, und vereinigt zu sogenannten 

Häusergruppen oder Blocks, wenn Wohnungen errichtet würden, 

nicht nur mit 2 Zimlllern, sondern auch solche mit 3 bezw. 4 Zimmern, 

damit nicht allein die Arbeiter mit geringstem Einkommen, sondern 

auch diejenigen mit etwas hesserem Verdienst in solchen Hä~sern 

wohnen können, wenn solche auch nicht in grofser Anzahl an einer 

Stelle erb,rnt, so11dern üher f-llle Teile der Stadt je nach vorhandenem 

Bedürfnisse verLeilL würden, wenn endlich eine rationelle Raus-

or<lnnng für die gute Verwaltung des Hauses sorgte. . 

AufsPrdem sind in dru Grofsstädten wie auch in den ] abnk

stfülten und läncllichen Fabrikdistrikten für die alleinstehenden und 

u11 r rheirateten Arbeiter Schlafhäuser zu errichten, um dem 

venlerlilichcn Schlafstellenwesen entgegenzuwirken. In solchen den 

sa.niLiircn Anforderungen entsprechenden Schlafhiiusern llllissen die 

Bewohner an eine strenge Hausordnung gebunden sein, damit nicht 

der wohllhiitige Zweck dirser Eimichtung durch die Unordcnilichkeit 

einzl'lncr illusoriHch genmcht wird und das böse Beispiel derselben 

nicht :wf clie :wderrn Hn,usgcnossen venlcrhlicl1 wirkt. ,Vie wir bei 

Besprrchung der englischen \Vohnungsrcform gezeigt haben, ist man 

rntmPntlich in Lonclou mit der Enichtung solcher Schlafhäuser 

energisch \'Orgcgangen und hat auch schöne Erfolge erzielt, so dafs 

die dortigen V ersuche als :M ustcr dienL'll kiinnen. 

DiP l\Iietkas,rne ist in 1lP11 gro/"sen Stilclten eine Notweuclig

k e i t, alJrr sie ii-,t sicher nicht das ] den 1 einer Lösung der Arbeiter

wolrnungsfrage. 
Das l de a 1 c in er Lösung der Arbeiterwohnung s -

frage erblicken wir darin, dttfs aufserhalb der Grofsstädte 
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sogenannte Arbeiterkolonien errichtet werden, welche m 

guter V er k ehr s ver b i 11 dun g mit der S t ad t stehen. Eine 

solche Arl.,eiterkolonie wäre teils nach dem Cottages y s t e m, wo

bei die Bewohner einer Cottagewolmung sich durch allmähliche Ab

zahlung in den Besitz derselben setzen, teils nach dem .Miet wo h -

nun g s s y s t e m anzulegen, bei welch letzterem Häuser mit mehre

ren (etwa 4) \Volmungen errichtet werden, damit auch den weniger 

Bemittelten die Möglichkeit gegeben ist, sich eine gesunde, freund

liche und billige W oh11ung zu beschaffen. J cdem B ause ist etwas 

Garten 1 an d beizugeben. Von der Errichtung gröfserer zusammen

hängender Fabrikarbeitervorstädte wäre abzusehen und sollten die Ar

beiter womöglich mit anderen Bevölkerungsklassen ver

mischt in den Arbeiterkolonien angesiedelt werden, indem auch 

Handwerkern und anderen „kleinen Leuten·' die Gelegenheit, sich in 

der Arbeiterkolonie eine gesicherte und beh,1,gliche "\Vohnstä.tte zu 

erwerben, geboten wird. Für die alleriirmsten Schichten der 

grofs tädtischen Arbeiterbevölkerung müfsten Kasernen wohn u n -

gen innerhalb der 8tadt errichtet werden. 

Leichter und einfacher ist die Beschaffung von guten \Vohnungen 

für die Arbeiter in den Fabrik - u n d Industrie s t ii d t e n , so

wie in den 1 ä n d 1 ich e n l!' ab r i k d ist r i kt e n. 

Auch hier sind gleichfalls nach der vorbeschriebenen Art und 

Weise Arbeiterkolonien zu errichten, in den bndlichen J•'abrik

distrikten eine Arbeiterkolonie in der N äbe der .Fabrik, in den 

Fabrikstädten je nach .Bedürfnis eine Arbeiterkolouie oder m e lt r er e 

an verschiedeneu Punkten der Stadt oder aufserhalb derselben bis 

auf eine gewisse Entfernung (etwa eine Viertelstunde) von derselben. 

Die ~1 rage, in welcher \V eise die Arbeiterwohnungen einzu

richten sind, ist eine rein t e c h n i s c h e Prag e, welche nach den 

.Bedürfnissen, Sitten und Gewohnheiten des Arbeiters, nach den ört

lichen und klimatischen Verhältnissen verschieden gelöst werden 

mufs. Nur drei Anforderullgen sind es, welche Jer tlozialökonom an 

den Baumeister stellt: das Arbeiteihaus muf:; gesund, b i 11 i g und 

b e q u e m sein. 
Es mufs die "\Volmung trocken, warm und mit wirksamer Ein

richtung zur Luftventilation versehen sein, es darf kein Raum durch 

die Lage der Thüren und .Fenster einem schiidlichen Lufümge ,tus

gesetzt sein, es mufs für gutes \Vasser und für verschiedene trndcre 

Einrichtungen (Küche, Heizung, .Licht, Auort) in ausreichendem 

.Maf„e gesorgt sein. Die einzelnen Rüume, insbesondere die 8chlaf-
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rii.ume, müssen den ohen geforderten MinirnalmaCsen entsprechen. 

Den Anforderungen der Sittlichkeit Rechnung tragend, mufs man 

die Schlafriiumc der Kinder von denen cler Eltern trennen und für 

die erwachsenell Kinder selbst getrennte Stuben für Mädchen und 

K1rnben einrichten. Es ergehen sich somit als Minimalerfordernis 

fiir eine Familie 3 Schlafräume, und zwar eine gröfsere Schlafstube 

für die Eltern und zwei Schlaflrnmrnern für die Kinder. Die Schlaf

stube der Eltern kann zugleich als Wohnstube gelten; fügt man da

her zu den 3 \V olmungsbestandteilen noch eine bescheidene Küche, 

sowie den Ahort. so lrnt man damit das Minimalmafs einer Ar

heiterwohnung. Wenn man damit auch dem deutschen Arbeiter eine 

\Volmung bieten will, welche er heute nur in den seltensten !fällen 

schon besitzt, so soll jedoch keineswegs die vielleicht oft mögliche 

Rinzufügung eines weiteren \Voh nraumes ausgeschlossen werden. 

Braucht die Arbeiterfamilie diesen Wohnraum nicht, so wird sie 

il1n leicht an einen ledigen Arbeiter vermieten können, welcher dann 

die grofse W ohlthat, an einer geordneten Häuslichkeit teilnehmen zu 

clürfen, geniefst. ZweckmiLfsig wäre es, die für Mädchen und Knaben 

abgesonderten Schlafriiu me so nebeneinander anzuorclnen, dafs sie 

zusammen eine gröfsere Stube bilrlen, die durch eine Holzwand in 

zwei Kammern abgeteilt ist. Dadurch würde nicht nur eine Erspar

nis an Baukosten erzielt, sondern auch der Arbeiterfamilie, im Falle 

kein Bedürfnis zur Treunung der Schlafkammern vorliegt, die Mög

lichkeit geboten, über eine zweite gröfsere Stube zu verfügen. 

Endlich mufs das Arbeiterhaus auch billig sein. Der Techniker 

nennt von seinem Standpunkt aus ein Arbeiterhaus nur dann gut, 

wenn bei entsprechender Solidität des Baues die gröfstmögliche 

8parsamkeit in den Baukosten erreicht wird. 

„Was den Preis betrifft, zu welchem Arbeiterwohnungen hergestellt werden 

können, so ist derselbe verhältnismäfsig niedrig. Es ergiebt sich dies z. B. aus einer 

Submission, 1) welche die Hamburger gemeinnützige Baugesellschaft bei ihrer 

Gründung im Jahre 1878 ausgeschrieben hatte. Diese Gesellschaft erbaut nach 

dem JHülhausener Vorbild Einfamilienhäuser für die weniger bemittelten Ge

sellschaftsklassen, in deren Eigentum die Häuser später übergehen. Zunächst 

hatte die Gesellschaft eine Konkurrenz über l'läne, ohne bindende Kostenan

schläge, ausgeschrieben auf Grund eines Programms, das 6 Prämien a 150 Mark 

und 2 Prämien a 100 J\Iark aussetr.te, wogegen die 8 prämiierten Entwürfe das 

freie Eigcntbum der Gesellschaft wurden. Darauf hatte die Gesellschaft eine 

Submission über den Bau von 100 Häusern ausgeschrieben (d. h. nach je einem 

Entwurf ca. 12 Häuser), wobei 55 Bauübernehmer konkurrierten. Die 5 billigsten 

1) ,,Arbeiterfreund", Jahrgang 1879. 
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Offerten für ein Doppelhaus lauteten: 3975 l\Iark, 4190 l\Iark, 4464 l\Iark, 4560 1\1ark 

und 4600 Mark. Diese Billigkeit wurde nicht etwa auf Kosten der Qualität cler 

Häuser erzielt, da die Solidität der Bauten durch genaue Kontraktsbestimmuugen 

und durch die Kontrolle des Architekten der Gesellschaft durchaus gesichert ist. 

Es sind die Häuser gröfser und geschmackvoller, als ma11 unter einem kleinsten 

Arbeiterhäuschen gewöl111lich zu verstehen pflegt. Jedes Haus enthält nämlich: 

1 Stube von mindestens 12,30 qm. 3 Kammern, jede mindestens 6,60 qm, 1 Küche, 

mindestens 6,60 qm, Flur mit 'l'reppenaufgang, letzterer mit Geländer versehen, 

1 Kellerloch von circa 2,30 qm, sodann Bodenraum und ein Abort im Garten. 

Die J!'lur ist eventuell mit der Küche vereint und die lct;1,terc danu e11tsprechcntl 

gröfser. Die Mauern sind massiv 1 Stein stark mit eveni. Eckverstärkungen. 

Ein solches Haus läfst sich also zu einem Preis von unter 2000 lllark herstellen, 

und wenn jede Verteuerung wegen Rücksichten auf architektonische Ausschmückung 

vermieden wird, wenn statt 1 Stube und 3 Kammern nur l Stube und 1-2 Kam

mern eingerichtet, wenn endlich statt der Doppelhäuser Reihe11 vo11 etwa 20 Häusern 

oder auch Gruppen von 4 Häusern in Karrceform hergestelli werden, so dürften 

sich wohl die Baukosten uicht höher als auf 1800 Jl1ark belaufen. 

Ziemlich höher stellen sich die Baukosten nach Sc h m öl c k c, ') welcher in

dessen auch gröfsere Räume zu Grunde legt. Als das zulässig kleinste Einzel

wohnhaus nimmt er folgendes an: im Erclgeschofs 1 Wohnzimmer mit 16 qm 

Bodenfläche, 1 Schlafzimmer mit 12 qm, Küche mit 8 qm, im Halbgeschofs 

1 Schlafzimmer mit 12 qm und 2 Kammern jede mit 8 qm, und aufscrdern Boden

raum. Die Höhe des Erdgeschosses beträgt 3 m, die des Halbgeschosses etwas 

weniger (2,80 rn). Nur der Flur ist unterkellert. Das im Dachraum befindliche 

Schlafzimmer ist fiir ältere Kinder bestimmt. Die Herstellungskosten dieses 

Hauses belaufen sich auf 3200 Mark. Am niedrigsten stellten sich clic Kosten 

bei Errichtung von Doppelhäusern, nämlich auf 2700 Mark für die Hälfte eines 

Doppelhauses. Im Erdgeschofs befindet sich 1 Wohnzimmer (17 qm) uuu Küche 

(8 qm) nebst Speisekammer. Flur uncl 'Wohnzimmer sind unterkellert; tlas 

immerhin noch recht wohnliche Halbgeschofs enthält aufscr dem mit horiwnlaler 

Decke versehenen Giebefaimmer (über 12 qm) iwei unter dem Dache licgemle 

Kammern (11 und 8 qm). Die Decken dieser Räume bestehen aus Windclhodcn 

und werden hierdurch auch die Dachkammern bewohnbar gemacht. Der Zugaug 

zu dem über der Kehlbalkenlage befindlichen Dachboden ist nur mittels einer 

Leiter möglich und nicht sehr bequem. Für nicht allzu zahlreiche Familien 

werden das Giebelzimmer und die gröfsere Dachkammer als Schlafräume aus

reichen, so dafs die kleinere Dachkammer als 'l'rockenbodcn benutzt werdeu kann, 

wodurch der Dachboden überflüssig wird. Die Höhe des Erdgeschosses beträgt 

3,1 m, die des Halbgeschosses 2,80 m, die des Dachbodens l,90 m. 

Die Frage, in welcher Weise jene Arheiterkoloni<'n in den 

Grofsstädten, resp. diejenigen in den Industrie- und ~'abrikstiidten 

sowie in den ländlichen Fabrikdistrikten anzulegen seien, insbe

sondere ob die Cottages für sich oder mit anderen in ein

fachen oder doppelten Hausreihen oder in Doppelhäusern oder 

1
) J. Schmölcke, Das Wohnhaus des Arbeiters (Preisschrift). Bonn 1883. 
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Häuservierecken verbunden erriclitet werden sollen, ist wiederum 

eine technische Frage, welche nach clen Bedürfnissen und „Wünschen 

der Arbeiter, sowie nach örtlichen Verhältnissen verschieden zu be

antworten ist. Die Häuser mit mehreren Wohnungen, welche an 

<lie Arbeiter vermietet werden, wären jedenfalls isoliert, von allen 

Seiten mit einem Gärtchen umgeben, zu errichten, wenn es die Höhe 

des Bodenpreises 1mr irgend wie gestattet. Sofern die Häuser mit 

nur einer W ohuung (Cottages) isoliert erstellt werden, ermöglicht 

die völlig freie Lage von allen Seiten den ungehinderten Zutritt von 

Luft und Licht zu allen Räumlichkeiten, wodurch derartige Vv oh

nungen in sanitärer Bezielnrng das Beste bieten. Da das Haus voll

ständig frei, inmitten eines Hausgärtchens liegt, schafft man damit 

dem Arbeiter das Ideal einer Häuslichkeit, und schon aus diesem 

Grunde verdient diese Art von Anlage bei dem Bau von Arbeiter

quartieren Beachtung. Durch die freie Lage wird das Haus freilich 

auch der Ungunst der Witterung mehr ausgesetzt und preisgegeben, 

weshalb eine verhältnismäfsig stärkere Konstruktion der Wände so

wie eine gröfsere Dichtigkeit des Baumaterials notwendig wird, wenn 

die Wohnungen trocken bleiben sollen. Auch sind solche frei

stehende Häuser im allgemeinen schlechter zu heizen als solche, dfo 

mit anderen iu einer Hausgruppe vereinigt sind. Unter Umständen 

werden deshalb Jen Einzelcottages die sogenannten Doppelbäuse1· 

vorzuziehen sein, bei welchen nur zwei in ihrer inneren und äufseren 

Anordnung vollkommen gleiche Cottages entweder ,Vand an Wand 

oder Rücken an Rücken zu einem einzigen Hause so vereinigt werden, 

dafs jede Hiilfte für sich selbständig besteht und, vollkommen ge

trennt von der andern nur eine Familienwohnung enthält. ·wenn 

auch hei dieser einfachsten Hausgruppe jedes einzelne Haus nur von 

drei Seiten Luft und Licht erhält, so bat dieses System gegenüber 

dem Einzelcottage-System doch die grofsen Vorteile, dafs die Her

stellung kosten des Baues reduziert werden, dafs das Gebäude selbst 

durch die gröfsere Basis eine erhöhte Stabilität erhält, dafs auch 

der ungünstige Einfiufs der iiufseren Temperatur ziemlich ab

geschwächt wird und solche Wohnungen, namentlich die anein

anderstehenden Stuben billiger zu heizen und leichter trocken 

zu lrnlten sind, als dies bei isoliert stehenden Häusern möglich 

ist. Diese V urteile des Gruppenbaues haben zu verschiedenen Ver

suche11 geführt, in welcher Form tlerselbe am zweckmäfsigsten zu 

bewerkstelligen sei. Die gebräuchlichsten Formen des Gruppen

baues sind: 
ti15 
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1. die Doppelhäuser, d. h. zwei Häu er, welche Rücken an 

Rücken oder Wand an Wand an cinandergehaut sind; 

2. die Häuserreiheu, hei welchen eine beliebige Anzahl von 

Häusern ·wand an Wand aneinander stofsen; 

3. die Doppelreihen, bei wekhen zwei einfache Htiuserreiheu 

mit den Rückseiten aneinauder stofsen, jedes Haus also nur von 

einer Seite Luft und Licht erhält; 

4. die Häuservierecke, bei welchen 4. gleiche Häuser mit zwei 

"\Vänden zusammenstofsen, an den anderen eine Ecke bildell(1en Seiten 

aber frei stehen. 

Die beste Form der Ifausgruppen bildet das Doppe 1 lt aus, 

weil er:; sich in seinen Vorzügen dem Einzelcottage-Syst.em nähert, 

vor diesem aber deu Vorteil gröfserer Ersparnis an Baukosten und 

Bauterrain voraushat. 

Die Anordnung der Uottages in einfachen Haw;reiheu ist, wenn 

auch die Häuser nur von zwei freien Seiten Licl1t und Luft er

halten, dennoch eine im allgemeinen beliebte u11<1 empfehlenswerte 

Form von Hausgruppen. Dadurch, dafs die Stirnmauern von je 

zwei Häu ern immer gemeinschaftlich sind, wird an Baukosten ziem

lich gespart; dazu kommt noch, dafa durch die Vercinigullg mehrerer 

kleinerer Bauten zu eiuCin einzigen Bau dieser selbst mehr Sta

bilität erhält und dafs durch diese Anordnung die Koustruktions

stärken der Einzelhäuser sehr vermindert wcrdeu können. 

Nicht empfehlenswert und auch wenig angewendet sind die 

Doppelreihen, da dem keineswegs bedeutenden Vorteil einer Hernb

minderung cler Baukosten der grof::;c Nachteil gegenüber stel1t, dafs 

die Häuser bei diesem System Licht uud Luft nur von einer Seite 

erhalten. 
Die Anlage von Cottages i11 Hausvierecken hat den Hauptvoriug 

des Cottagebaues, nämlich grofse A bgeschlo senheit jeder der W oli

nungen, besonders wenn auf jeder Seite je ein ausschlieClich für 

eine "\Volmung bestimmter Ei11gang angebracht wird. Doch soll 

dieses System teurer zu steheu kommen als die Anlage von Doppel

häusern. 
Die Heimat des Einzelcottage-Systemes ist E 11 g 1 an d, wo sich 

schon früh (Siehe S. 84) Gesellschaften gebildet haben, um grofse, wenn 

auch dem allgemeinen Verkehrszentrum entfernter gelegene Liindereien 

anzukaufen und darauf Wolrnhäuser für die Arbeiter nach dem 

Prinzip gröfster Sparsamkeit, möglichster Solidität un<l weitester 

Bequemlichkeit für clie Arbeiter zu erbauen. 
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Doppe 1 h ä u s er hat 7,_ ß. die Gesellschaft, zur Herstellung von Häusern für 

Bero-arbeiter zu Blanzy (Frankreich, Dep. Saonc et Loire), die Winclsor-Royal-

8ocicty und die Bcrliuer gemeinnii(zigc Baug-cscllschaft errichtcl; c in J'ac h e 

Ra 11 s r e i h c u llic \Vin<lsor-Royal-Soeicty, <lic Belgische Arbeiterhaus-Baugesell

schaft iu Vervicrs, die J11iillmuscncr uu<l Ucbwcilcr Ucsellsehai'L, die gemein

nü(;,,igc Baugcscllsehafl in Pfor:d1cim; Hausvierecke die llliilhauseuer Uuter

uehmunrr t1ll(l nach ihrc111 Jlfusler das ßlablisscmcut vo11 8lauh & Co. in Kuchcu. 

Auf dic:rm .8tablisscmc11t Jimlcn wir ucbst den vcrschicdcnartigslen Anordnungen 

der zahlreichen Arbeilcrwohnuugcn als J<;iuzclhäuser, Urnppeu, Ilausreihcn und 

Kasernen auch Bausvierecke, welehc jenen Müll1auscus sehr fürnlieh sind. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, nii,her auf die technische 

Seite der Arbcitenvohnuugsfrnge eiuzugel1e11. \Vir empf'cl1len dem

jenigen. welcher Rich für diese technii;chen Fragen interessie1:t, die 

schon genannte Schrift von Sc 11 m ö 1 c k c, sodann Mit n e g a, d1_e An

lage vo 11 Arbeiterwohnungen, ferner eine in Zürich 1881-i ersch10ne1'.e 

'cltrift .. K] ein a her Mein" voll Schindler-Escher und „Die 

Arhriterhii,user aul' der PariRer \Velhwsstellung von 1867"', erschienen 

in Wien J 8<-i8 vun Fr. Bö m c h e 8, welche i-ämtlicli cle111 Leser ver

mittels hiibscl;er Zeiclrnungen ein am;chauliches Bild von den bis

her zur Besclrnffuug vou ""\Volllluugen für die Arbeiter gemachten 

Versuchen gebeu. 
Nur auf einen Punkt möchten wir noch himveisen. welcl1er für 

die rhciterkolonien von gröfster Wichtigkeit i.·t: ein weites Feld 

sea('nsreicl1er \Virksamkeit für clas \V 0111 der Arbeiter bietet sich 

da~·in, dafs in den Arlrniterkolonien g e m e i 11 s am o Ein r ich tun gen 

für die Befriedigung leiblicher und geistiger Bedürfnisse der Be

wohner getroffen werden. Sax 1 ) sagt hierüher in seiner schon mehr

mals erwähnten Schrift folgendes: 

Die Kolo11isation erleichtert und verbilligt vor allem andercu aufäerordenllich 

die 1/:irsorg-e für gewisse häusliche Bediirfnissc der einzelnen Teilnehmer durch 

A 11 \agc vou allrn gemeinsamen ßimichtu11gen, als Wasserleitung, Gasbeleuchtung, 

Lu fl- oder \V arm wasserhcizung, W asehkiichcu, Trockeustu ben, Boden kam111ern 

und dergl. Die grofseu iikouomischcn Vorteile solcher V:orkchrungen _ge~iigcn 

fiir sich allein, de11 \Vorl derartiger Anlagen zu kennze1clmen. In 1sohcrtcn 

W ohnuugen miisscn sie gam: oder zum gröfsten '.l.'eilc entfallen. Sie leit~n jedoch 

zu eLwas Hiihcrern über. Die Kolonasilion ermöglicht es jedermann, .Ja legt es 

jedermann nahe, die gesamte \Virt.schaft der '.l.'cilnehmcr auf Assoziation Zll.~a

sicrcn. Die Assoziation, sagt Hub c r, wird den 'l'eilnchmem tlw !'cbcns_bcclurf

J1issc aller Art wohlfeiler Ull(l in besserer Qualilät liefern, als die vcrernzcltcn 

Kräfte sie zu beschaffen vcrmöehlcu. . . . \Vir vereinigen also eine angemessene 

Anzahl von Arhciterh(ittcn in angemessener Entfernung und Form um ein Zen~ral• 

gehäucle, vou wo aus cleu einzelnen Hiitten warmes uncl kaltes Wasser, Gashcht, 

1) Sax a. a. 0. 8. 98. 
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eventuell erwärmte LufL oder Dampf zuströmt. Das hier konzentrierte Feuer 

wird zugleich ein gemeinsames Backhaus, clas ,vasscr ein Badehaus versehen, 

allenfalls auch ein Waschhaus. Warum nicht auch ein gemeinsames Kochhaus, 

welches gewil's auch bedeutend bessere und wohlfeilere Speisen zu liefern ver

möchte? • . . Aber jenes Zentralgebäude müfste noch andere Bedürfnisse befrie

~ligen. Der Vorteil der Assoziation erstreckt sich auf alle sogenannten ersten 

Lebensbedürfnisse, und ebenso werden auch die geistigen Bedürfnisse der Asso

ziation nicht vernachlässigt werden dürfen, und da läfst sich denn auf gar mancherlei 

,v eise die Einrichtung von Räumen denken, welche als Kleinkinderbewahranstalt,, 

Schule, Lesezimmer und Bibliothek dienen können. Und warum soll nicht auch 

eine Wein- oder BiersLube, ein Tanz- und ein :Musiksaal in allen Ehren Raum 

finden. Und damit wiirdc eigentlich scho11 jeder Grund uncl Vorwand zur Oppo

siLiou wegfall en, wenn wir auch eines Hospitales, einer Apotheke erwähnen .. . . " 

Solche gemeinnützige Anstalten. wie sie in den vorhergehenden 

Zeilen beschrieben sind. finden sicl1 jetzt schon in den meisten 

Arbeiterkolonien. Insbesondere sind es in unserem engeren Vater

lande W ü r t t e m b er g die gemeinnützigen Anstalten des schon er

wähnten Staubsehen Etablissements in Kuchen (SieheS.128), 

welche geradezu als Vorbild für ähuliche Einrichtungen dienen können. 

Behufs Beschreibung dieser Anstalten lassen wir zunächst Herrn 

Staub selbst sprechen. Er sagt: 1) 

nDic Aufgabe, welche wir uns gestellt haben, unsere Arbeiter auf eine 

möglichst hohe Stufe materiellen, siUlichen und geistigen Wohles zu hoben er

scheint auf den ersten Blick für solche, welche in dergleichen Bestrcbunrren :web 

keine Erfahrungen gemacht haben, viel leichter, als sie in der Wirklichkeit ist,; 

wer sich einer solchen Mis ion in der Hoffnung unterzieht, in Bälde grofse J!Jr

folge zu erreichen, wird sich bald getäuscht sehen; er wird entweder in seinen 

Bestrebungen ermüden ocler sich mit der Wahrnehmuno- vertraut machen müssen 

dafs viel Gedulcl und achsicht erforderlich ist; denn statt sich clarin, wie er an~ 

fänglich dachte, durch Beweise der Anerkennung und Dankbarkeit ermutigt zu 

sehen, wird er im Gegenteil bald die peinliche Erfahrung- machen, dafs man ihm 

Llafür keinen Dank weifs, wenn er nicht gar sein Wirken von der Mehrzahl ver

schmäht sehen mufs. Er darf sieb in der That glücklich preisen, wenn er bei 

einer kleinen Anzahl der Einsichtigeren einen Erfolg erzielt und wenn er später 

nach und nach diese Anzahl sich vergröfsern sieht. Statt der Anerkennung, tlie 

er erwartete, glaubt er nun seinerseits jenen erkenntlich sein zu müssen welche 

sich seine gemeinnützigen Bestrebungen zu nutze ziehen wollen. ' 

Indessen wäre es unbillig, von :Uenschen einer so niedrigen Bildungsstufe 

anderes zu erwarten, denn dieser Mifsstand ist nicht ihre eigne Schuld, sondern 

einzig und allein die Folge derjenigen Erziehung, wie sie ihucn 

durch die Verhältnisse gegeben wurde. Man kann sie deshalb nur bemitlci<len. 

Doch in jeder menschlichen Seele liegt der göttliche Funke des '.l'riebes zum 

1
) ,,Beschreibung des Arbeiterquartieres und der damit zusammenhängenden 

Institutionen von A. Staub & Co. in Kuchen. Stuttgart 1868." 
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Guten, und man clarf sich glücklich schätzen, wenn es uuscrer Gedulcl und ~ach

sicht gelm1gcn ist, ihn zum hcllcrcn Glühen gebracht w haben. 

Um tlics 1.u erreichen, glaubLcn wir, es genüge nicht allein, AnsLaltcn zu 

griinden und H.eglements zu entwerfe1,, welche ohne andere Unterstülzung nur 

l-lefahr laufen würden, den Geist des Widerspruches wach zu rufen, der iu 

stärkerem otlor gcriugercm Grade wohl jedem llfonschen innewohnt,; wir haben 

claher auch Belohnungen für diejenigen, die sich unsere Absichten für sie zur 

lUchtschnur nehmen, eingeführt, uncl wir scheuen ferner keine lliühc, durch Er

muntcrnng, Loh und Tadel in einer Weise bessernd einzuwirken, tlafs Lladurcb 

jedem die volle Überzeugung werden mul's, dafs wir nur sein cignes Interesse 

J'ördcm wollen. 
Nachdem wir unsere Ansichten iu bcLrcff der Arbeiterwohnungen und deren 

.EinrichLungen verwirklicht hatten, gl:tublen wir in zweiter Linie clurch die Pflege 

der Musik uml des Gesanges zur lllildcrung der Sitten nnd geistigen Hebung 

unserer Arbeiter wie zur ]!'örclernug ihrer humanen Bildung ein weiLcres bei

tragen zu sollen. Der Beachtung wert ist dabei, <lafs, während wir uns sLcts 

veraulafst seheu, zum Besuche des Lesezimmers anzuspornen und aufaumuntern, 

sieh ein wahrer Wetteifer zeigte, in die Musik- uud Gesangsvereine einzutreten. 

Dies war auch für uns ein Beweis, dafs wir ein weiteres richtiges Beclürfnis 

zur Verwirklichung unserer Aufgabe aufgefunden hatten. Der erste dieser Ver

eine ist bereits im Jahr<' 1864 gegründet, worden und spielt jetzt mit so viel 

l!'crLigkcit, uml V crständnis, dafs es für den l\Iusikfreuucl ein Genufs ist, ihn an

zuhören. Ähnliches kann vom Gesangverein erwähnt werden, dessen Leistungen 

alle Anerkennung verdienen." 
Die auf Kosten 1lcr Fabrikeigentüme1· gegründete Bi b l i o t h e k i t tlcr freien 

Benulzung der Arbeiter beiderlei Geschlechtes überlassen, während das LeRc-

1.immcr bloJ's für Männer zugänglich ist. Dasselbe ist, jeden Abend bis 10 Uhr 

mit Gas beleuchtet und den gauzen Winter über geheizt. Bei der Wahl der 

Bücher sieht, man teils auf solche ,v erke, welche iu populärer Weise Llic vcr

schicclcnen Zweige der "Wissenschaft behandeln, teils auf Unterbaltungsschriflen 

mit, moralischer Tendenz. 
Aufser den schon genanut.en Einrichtungen besteht noch eine Bade - und 

\V a s c h a 11 s t alt, ein zweistöckiges Gebäude, dessen oberes Stockwerk eine An

zahl getrennter Badekabinen enthält,. Im Erdgeschofs befindet sich ein grofscs 

Schwimmbassin. Das ,vasser des letzteren wird Jortwährencl sowohl durch warmen 

als kalleu Zuflufs erneuert,. Das kalte Wasser kommt voll! Fabrikkanal, das 

warme ist Kondcusationswasser der Dampfmaschinen und wird auch zum Waschen 

benutzt. Die Benutzung beicler Anstalten ist den ArbeiLern 7.U möglichst billigem 

Preise übergeben. Ferner sind vorhanden: 

Eine Arbeiterrest,auratiou, bestehencl aus einem Saal für die Arbeiter 

und einem zweiten Saal und Billardzinnner für die Bürcauangestellt,on uml 

Aufseher; die Kostgcberei ist in Pacht gegeben und steht unter Aufsicht der 

.!!'rau des Fabrikchefs. 
!!:in Versa mm 1 u n g s zimmer als freundliche ZunucbtsstäUc für unver

heiratete Fabrikarbeiterinnen. 
Eine Kleinkinderbewahranstalt. Die Aufnahme in dieselbe ist un

entgeltlich. Ihre Aufgabe besteht darin, die kleinen Kinder der Arbeiter zu über

wachen, ihnen spiclencl uic Anfangsgründe des Unterrichts beizubringen, ihren 
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Geist zu wecken und sie frühzeitig an Ordnung, Reinlichkeit und gutes Betragen 

zu gewöhnen. 

Eine Sc h u l e. Der Schulbesuch ist für alle Kinder der Arbeiter von 6 bis 

l0Jahreu unentgelUich; Gehalt und Wohuung der Lehrer wcrdcu von der Fabrik 

bestritten, dagegen wird jedem Killllc von der Zeit sciues Eintrittes zur Fabrik

arbeit an jedem Zah!Lag (alle 14 '1'agc) das Schulgckl abgemgen, uud z.war 

einem lljährigen Kinde im 1. Schuljahr 15 kr .. per Jahr 6 fl. 30 kr. 

" 
12 n " " 

l:l. 
" 

20 n " " 
8 

" 
40 

" 
" 

13 
" n " 

3. 
" 

25 
" n " 10 „ 60 

" 
" 

14 
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4. 
" 

30 
" " " 

13 
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Diese Abzüge (39 fl. in 4 Jahren) werden dem Kinde gut.geschrieben. 

Wenn es nach beendigter Schub:eit ohne Unlcrhrcclnrng 5 Jahre lang hiuter

einander in der Fabrik gearbeilct hat, IJckummt es dcu doppelten Betrag heraus

bezahlt, welcher ibm während der Schulzeit ,ibgcwgcn wuedc. StirLt ein Kind, 

das die Schule besucht hat und das in der Fabrik in Arbeit steht., vor Ablauf 

der 5 Jahre, so wird das abgezogene Schulgeld deu Eltern heimbc;mhlt. Die 

Schule, welche weit über 100 Kinder zählt, ist in 4 Klassen eingeteilt, von denen 

die beiden ersteren, aus älteren Knaben bestehend, täglich 3 Stunden Unterricht 

erhalten und während 6 - 7 Stunden iu der .l<'abrik beschäftigt sind. Aufser Lescu, 

Schreiben, Rechnen, Ge ·ang, l{eligion siml Geschiehte, Geographie, N ,d urgesehichto 

und etwas Physik die Unterrichtsgegenstände. Der Religionsunterricht wird von 

einem protestantischen und einem katholischen Geistlichen erteilt. Die Schule er

freut sich eines sehr giinstigen Zeugnisses seitens der vorgcsetzf,cn Behörden. 

Wir erwähnen noch die von den Arbeitern zum Schutze des Fabrikctablissc

meuts und der Arbeiterhäuser gegen Feuersgefahr gegründete Fe u erwehr, die 

Krankenkasse, obligatorisch für jeden Arbeiter und unter gemeinschaftlicher 

V crwaltung der Fabrikdirektion und eines freigewählten Arbeiterkomitcs, die 

Sparkasse, deren V crwaltung durch clie Fabrikdirektion unentgeltlich besorgt 

wird und durch die Satzungen ihrer Statuten die 'l.'eilnehmer zur Sparsamkeit 

besonders anspornt, und endlich die Pensionskasse, welche, im Jahr 1865 ge

gründet, ein Kapitalvermögen von 25 000 fl. hat. 

Behufs Durchführung guter Ordnung in dem Arbeiten1uartierc, verträglichen 

Benehmens untl ehrenhafter Haltung der Arbeiter, sodann zur Besprechung ge

meinsamer Interessen und Angelegenheiten und um Ordnungswidrigkeiten und 

Intriguen unter den Angestellten und Arbeitern vorzubeugen, besteht ein aus 

der Reihe der Angestellten und solchen Arbeitern, die sich clnrch Intelligenz 

und gutes Betragen auszeichnen, gewähltes Komite von 18 Mitgliedern, welches 

bei seinen Beratungen von dem Fabrikherrn oder in dessen Abwesenheit vuu 

dem ersten Angestellten präsidiert wird. 

Sofern die besprochenen Kolonien von den Arbeitern auf g e -

n o s s e n s c h a f t 1 ich e m Wege errichtet werden, wurde denselben 

zuerst durch den Altmeister der ,v olmungsfrage, Huber, eine 

neue Perspektive eröffnet, indem er in der schon mehrmals ge

nannten Schrift des Zentralvereins für das Wohl der arbeitenden 
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Klassen 1
) bei Erörterung der Vorzüge dieser Ansiedelm~gen auf die 

Kombination derselben mit dem genossenschaftlichen Ge

s c h ä f t s IJ et rieb hin weist. ,,Die Möglichkeit, bei einer freieren 

Ansiedelung 11eben oder inmitten der W ohnl1äuser auch die zu ge

nossensclrnftlichen Geschäftsbetrieben und Bildungsanstalten erforder

lichen Gebäude zu beschaffen, ist für jeden einzelnen Fall eine ganz 

konkrete Frage, deren Beantwortung davon ahhängt, oL die ga1~ze 

Unternehmung auf geschMtlich richtigen Grundsätzen und Ern

richtungen beruht und auch die sittlichen und geistigen Bedingungen 

de Gedeihcns in sich trägt." 
Einen ähnlicheu G eclanken finden wir bei Sax, 2

) indem er die 

Aufmerksmnkeit des Lesers auf die durch die Kolonisation gebotene 

Möglichkeit hinlenkt, den Maschinenbetrieb mit der ~au~

iu<lustrie zu vereinen und die gewerbliche Produktion m 

gewissem Umfange aus den Fabriken in die h ä u s 1 ich e Werk -

s t ii, t t e zurückzuverlegen. Er sagt: 

„Die erforderliche Gruppierung der Wohnungen vorausgesetzt, macht es 

technisch gar keine Schwierigkeit, in einem geeigneten Punkte, allenfalls dem 

Zentrum des von jenen umschlossenen Raumes, eine Q.uelle motorischer Kraft an

zuuriugen otler eine in der Nähe (z. B. einem Fabrikg·ebäudc, einem vorliber

strömendcn Flusse) bereits vorhandene zu benutzen und von da aus dnrch die 

einzelnen Wohnungen zu verteilen. 1\Ian bringt also l,ings clcn Häusern eine B:
triebsrolle an, die mittels der notwendigen '.I.'ransmissiouen •on dem l\Iotor m 

Beweo-uno· gesetzt wircl und ihrerseits wieder rlie Maschine in cler \Verkstätte 

jedes "eiu:elucn in Umtrieb bringt, der zu diesem Zwecke einfach die an seiner 

Ia~ehinc befindliche l{iemscheibe mit der ihm dienstbereiten Riemscheibe auf 

<lc•r Betriebsrolle w verbinden braucht. Für II an d werk er und k I eine Ge -

wcrbetreibcndc ist dies das beste, vielleicht einzige Mittel, sich 

die 13etriebskr~ft und namentlich die Dampfkraft um denselben 

Preis, wie tler (:/-roJsbetrieb dies im stande ist, zu verschaffen. 

J)enn die ilcstrelrnnge11, dem Uewerbe Kraftmaschinen von geringer Arbeitsstärke 

un1I billiger Betriebsfähigkeit zu koustruiereu, haben bis heute noch nicht ~u dem 

erwünschten Erfolge geführt und dürften voraussichtlich auch kaum Je m dem 

erl'nrdcrlichen 1\lafse reiissieren. Die sinnreichen kalorischen uncl elektromagne

tischen 1\lotorcn, mit denen mau den genannten Zweck zu erreichen hoflte, 

liefern die Kral't nicht nur bedeutend teurer als die Dampfmaschinen, sondern 

sind auch wegen 1lcr Höho der AnschaffougskosLeu dem einzelnen nicht sehr be

miLlolteu Gewerbsmeister unzuo-änglieh. Auf dem augegebeuen Wege dagegen 

kann jedem der Teilnehmer dic° Kraftmenge, die er benötigt, '/2 , ',a Pferdekraft, 

um einen crewifs sehr niedri<ren Preis zur Verfügung gestellt werden. 

\Vei<·l1e Pt>rspektive Rich damit auch der Produktiv-Assoziation eröffnet., 

1
) Die \Vohnungsfrage u. s. w., a. a. 0. S. lö. 

') Sax, a. a. 0. !:i. 100. 
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springt in die Augen. Aber auch abgesehen davon ist der oben angedeutete Ge

sichtspunkt einer Wiederbelebung und eines ungeahnten Aufschwunges der Haus

industrie, die deren Befruchtung rlurch die ·wunderkran der l\Iaschine nach sieh 

ziehen müfste, und der nunmehr in das Bereich der lllöglichkeit getretenen Aus

söhnung der zwei grimmigen Feinde Falnikbetrieb und Familie genügend, 

für die verdiente \Viirdigung einer Llerartigen Einrichtung clcn Anhaltspunkt zu 

geben. Es läfst sich aller<lings nicht YC'rkrnnen, <lafs viele Prodnkt.ionszweige 

dir Verlegung· der Arbeit. nnd der l\Iaschine ans dem Fabriksaale in <lie lüiusliche 

Werkstätte nicht zulassen, bei anderen erscheint dies aber ohne weiteres durch

führbar, während g·leichzeitig manche Gewerbe dadurch erst aus dem 8tadium 

des Handwerkes zu jenem des maschinenmäfsigen Betriebes übergehen könnten, 

was bisher wrg.-n der flir ,len Einzelnen zu grofsrn Kosten des l\[otors unmög

lich war." 

Um den deutschen Fabrilrnrbeitern die Annehmlichkeit 

eines eignen Herdes auf eigncr 8cholle - das T deal der Hiiuslich

keit des Arbeiters - zu ver chaffe11, ist am 28. April 1885 in der 

industriereichen 8tadt Bielefeld durch Herrn Pastor v. Bode 1-

s c h w in g h in Bethel in V crbindung mit einer Reihe gemeinnütziger 

Männer aus den verschiedensten Berufskreisen ein „Verein zur 

Beschaffung eigner Wohnungen mit Urundbesitz für 

die deutschen Pabrikarbeiter (Arueiterheim)'' gegründet 

worden. In uem von ihm ausgegangenen Aufruf 1) bezeichnet er 

folgendes als sein Ziel: 

Der Verein hat die A hsirh1., nicht etwa gegen die Sozialrlemokra(ie zu kämpfen 

und ihre Forrlerungen v.u unterdrlicken, sondrrn mit aller EntschlossPnheit den 

wirklichen Bediirfnisscn cler Arheiterbe,,ölkenmg entgeg.-uzukommen. Ei· will 

aber nicht zu gleicher Zeit alles, was bi er nötig ist, unternehmen, sornleru sich 

zunächst auf einen ganz bestimmten Punkt beschränken. Dieser Punkt ist die 

Wiederherstellung und Aufricht.ung des zcrl"allenen häuslichen 

HP r des unter <lcn Fabrikarbeitern. 
Das Ziel cles Vereins is1 dieses: .lllan gewähr<' drm J◄'aln·ikarhrit cr als H:r

satz und als GPgengil"t, für spin dnrch clie lllas<·hinPnarhPit niedergPhruglPs Lebeu 

die Freude eines eignen .Herdes auf der rignPn 8cholle, uncl z:war nicht 

als Geschenk, sondern als Frucht dc•r 11eifäigen Arbeit, clrr Sparsamkeit und des 

11i.ichternen Lebens. Dir Liebe zur rignen Scholle ist von uuspru 

Vätern her u11scrm ganzen Volke angeerbt unil auch bri tlem T•'al,rilrnrhritrr 

noch nicht. erloschen . Das <leutsche Vatrrlarnl hat J,ancl genng, und selbst. in <lrr 

)\ähe der grüfstcn Städte ist, rs durrh ,lie Eisc11bah11Pn lricht genug z:u Prrriclwn, 

daJ's jedem arm n Arbeiter clic FrctHle am eignen H crdr gewährt, wenlrn ka.nn; 

die .ßisenbalmrn brauchen lange nicht so,iel Zeit, um rlieselhrn von ih1·e11 länd

lichen Besitzungen den Zcutrpn der Arbeit zuzuführen, als jetzt, srhr viPle Ar

beiter Zeit gebrauchen, zn .Fufs von ihren Wohnungen aus die .Fabt·iken zu er-

1) ,,Arbeiterfreund", Jahrgang 1885, 8. 129. 
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reichen. Gesunde Wohnungen lassen sich inkl. Garten auf ländlichem Grund und 

Boden zu weit billigeren Preisen herstellen, als dieselben jetzt im Innern der 

grofsen Städte gemietet werden müssen. Die Vorteile, welche aus der Gewährung 

dieser nicht zu teuer erkauften W ohl.that für den Fabrikarbeiter entspringen, 

liegen klar vor Augen. Die ganze Anschauung des Familienvaters und seiner 

FamilienglieLler wird eine andere; er hat die Hoffoung, ein freundliches Daheim, 

ein lüibsches Gärtchen aul' Erden sein eigen nennen zu dürfen; unter den Bäumen, 

die er pflanzt, hofft er einmal am Abend seines T„ebens im Schatten ausruhen zu 

können; die freie Zeit, gehört jetzt der Verbesserung dieses seines Eigentums und 

er geht hierin den Seinen mit treuem :Flcifse voran; die Kinder sind, wenn kaum 

aus den Schulen entlassen, nicht gezwungen, aus Mangel anderweitig Unter

kommen zt1 suchen, sondern, nachdem sie bisher von den Bltern erhallen, helfen 

sie ihnen nun das kleine Eigentum, dessen Erbe sie selbst sein werden, bezahlen 

und verschönern. So werden ungezählte Snmmen, welche jet:r.t in Völlerei und 

elendeu Vergnügungen durchgebracht werden, als sicherer Sparpfennig dem kleinen 

Eigentum :r.ugewendet.. Nun läfst sich auch mit, ganz anderer Freude den Arbeit.

geliern gegenüber auf Abkürzung der Arbeits z ci t drängen, weil man weifs, 

wie niitzlich jetzt die freie Zeit zugebracht wird; der Arbeiter wird jetzt wahr

schein lich in 10 stiincliger Arbeit mehr leisten, als sonst in ll- l2 stiin<lige1·, und 

diese frciP Sturnle wird 111111 wirklieh dem Aufbau <les Familienlebens zu gute 

kommen; die Väter werden dieselbe im Kreise der Ihrigen zubringen, Zufrieden

heit und lüiusliches Glück wird an die 8telle der Verbitterung und Hoffnungs

losigkeit trctcu. 
Auf dt>rselhcn Gru!l(llagc eines geordnetrn Familienlebens lass.-n sich zugleich 

Yiele wohlt.hätige Einrichtungen treffen. Es wcrrlen nun Mittel und Zeit übrig 

bleiben, die heranwachse11rle männliche .Tug<'nd in Abendschulen weiter zu bilden, 

so dafs die8elbe auch im l•'f1briklJrtrichc fiir hiihere Stellungen sich yorbereiten 

kann. Es wird möglich sein, für die lllfülchen Bandarbeitsunterricht einzurichten, 

damit die 7.uk iiuft.ige Hausfrau doch nicht ohne alle Kenntnis der Haushaltung 

in ihren Beruf .-intritt; fi.ir die noch nieht schulpflichtigen Kinder werden Kinder

gärten aufhliihcn. Konsumvereine zur Beschaffung billiger Lehensmil.tel können 

von den Arbeitern selbst in die Hand genommen werden UJHl Arbeiterkasinos 

(:l-elegcnheit für gesittete Erholung bieten; auch Bibliotheken und Lesezimmer 

kiiunen entstehen. Kurz, der Fabrikarbeiter soll nicht mehr die .H:mpfindung 

l1aben, Llafs er in der menschlichen Gesellschaft eine niedrigere Kaste bildet, 

sondem es sol l ihm fiir sein entsagungsvolles Lehen, welches er dem Wohle sriner 

.ll[itmensrhcn willmet, in liebreicher Weise ein ErRat.7. geboten werden, so <lafs er 

Rein Los nicht als ein ungliicklichercs anzusehen braucht, als daR anderer Lrute. 

Auf solchen Grundlagen clcs wicderaufgcrichtetcn eignen Herdes will der 

Verein ni<·ht lllll' feste Stiit.zen für unsern Königsthron suchen, welchPr 

als ein Hort unter allen Vülkem dasteht gegen alle }fachte des Umstmzes, son

clcrn aueh <lcn 8cgnungcn <lor Religion wieclerum einen offenen Eingang 

in diP Familien schaffen, welcher dcnscllH'n jctY.t vielfach ganz vcrscb lossen ist.. 

~'rcilich wäre es eine Lüge und ein schweres Unrecht, wenn man dem Ar

hriter vorspiegeln wolllc, dal"s es möglich sei, diese Vorteile ohne Flcifs, 8parsam

krit und N iichternheit :r.u eneichcn. Und grrade hierin liegt ja der eigentlicbe 

Wert der Sache! Bin mil Pigncr 'l'ücht igke it allmählich erworbeues 

Eigentum bringt ,·iel mehr Fren<lr und SegPn, als ein mühelos durch irgend einen 
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Glücksfall in clen Schofs gefallenes. Uncl üoch wird ohne liebreiche Hanüreichung 

es auch dem Aeifsigen Arbeiter selten möglich sein, clie~ Ziel zu erreiclrnn. 

Der Verein ,.Arbeiterheim'' will nicht direkt die Errichtung von 

Arbeiterwohnungen in die Hand nehmen, sonuern in g:tnz Deutsch

la,nd Lokal- resp. Distriktsvereine in Form von Aktienge, ellschnften 

w gründen suchen, welche die dem Yerein zu Grunde lirgencle Itlee 

prnktisch znr Ausführung bringen sollen. Mit g 1 i e d des Hn,upt

vereinr. wird jeder, der ein einmaliges Geschenk von mindestens 

50 :Mark oder einen jährlichen Beitrag von mindestens 5 Mark zeichnet. 

An der Spitze des Hrwptvereins steht ein Vorstand, der die Ge

schiifte führt und noch folgende besondere Aufgtthen zu lösen hat: 

er sammelt und henutzt zunächst die auf dem Gebiete der "Wohnungs

frage bereits gemachten Erfahrungen und begründ t eine Zeitschrift 

,,Arbeiterheim", um cliese Erfahrungen überall rliensthar zu machen; 

er sucht die Fabrikbesitzer zn thatkräftiger Unterstützung der Zwecke 

des Vereins heranzuziehen, auch dieselben zu selbsfancligem Vorgehen 

:111f diesem Gebiete zu ermuntern; er ersucht die Staatsregierung. 

fiir n,lle verheirateten Hi.i.tten-, Fabrik-. Eisenbahn- und Bergarheiter. 

welche in ihren Diensten stehen, ebenfalls clie WohHhat eines eignen 

Herdes n,uf eigner Scholle anzustreben. und er sncht endlich n,uf die 

Gesctzg bung in der Richtung einzuwirken, claJs bei der Anlnge 

neuer F:-thriken die Forderung gestellt werde, die El'l'ichtung ,on 

,v ohnungen für die Arbeiter ins Auge zu fassen, damit fernerhin 

nicht in den grof en SW,dkn die Arbeit0rm:1ssei1 sich :m,uunmeln, 

sondern dir FahrikPn selbst. soweit es die' V erliiiltnissl' zulrtssrn, 

mehr und mehr in fandliche r+egenden ,erlegt werden. 

Der Hauptverrin grlinclet wl'ilcrhin ein F :ich b ü r e au, "ekl1rs 

nach allen Scitl'n hin AufsdiliiRse giebt, Bauzcichunngen und Kostcn

anschliige liefert. wo½u n,uch dir ½eilschril't ,,Arbeit ,rheim„ hPuul7.t 

wrrden . oll. Gnnz liesontlers n,her liegt ihm clic Bildung, on l ok a 1-

r es p. Distriktsvereinen ob. welche in dl'r Form von Aktien

gesell chaftrn in den verschicdenl'n Lanclesteilen sdlH,tünclig _lllit 

getrennten Kassen wirtsch:tftcn und auf Gruncl tler allgrniernen 

Prinzipien besondere Statuten aufstellen. Fliefsrn dem HanptvPrrine 

mehr Mittel zu, als er :t,U den genanntL'J\ ½wecken heclarf. so unter

stützt er daraus einzelne Lokahercine. welche der Unterstiil7,ung 

besonders bedürfrn. :Für die Lokal- resp. Distriktsvereine sind 

folgende Gesichtspunkte mafsgehcrnl: 

Es werclen zuniichst Fnhrikgrgrnden rniL einer gröfseren An7.,thl 

von Fabrikbetrieben aufgesu<'hl. damit die Arbeiter nicht an eine 
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einzige Fabrik gebunden sind. Es wird an verschiedenen Stellen 

mit dem Bau einer beschdi.nkten Zahl von Häusern begonnen werden, 

die womöglich zerstreut zwischen anderen Besitzungen liegen; zu 

jedem Hause soll mindestens ein halber Morgen Gartenland gehören. 

Zunächst werden kleine Doppelhäuser gebaut, jedes Haus mit seinem 

besonderen Eingang uncl für eine füimilie, jedoch wi.irde der Knie

stock eine eigne Wohnung 7,u bilden haben, welche für clen Anfang 

einer zweiten Familie :üs Untermieter überlas en werden dürfte. 

Spiiter. wenn es die 1\1itte1 erlauben oder die Kinder heranwachsen, 

wünle die gn,nze Hii1fte cles Hauses von dem Hauptmieter i.i.bernommen. 

Je nach dem Bedürfnis der l!'amilie werden bald gröfsere bald 

kleinere Hii.user gebiwt. auch könnte ein Haus mit einem anderen 

vertauscht wc,rclen. je rn.chclem es die V erlüiltnisse und Mittel mit 

si<"h bringen, cloch immer nur mit Einwilligung des Vorstandes. Die 

Hiiuser werden zuniichst durch Vermietung vergeben, und zwar nur 

au Arbeiterfamilien, welche nach allen Seiten hin einen geordneten, 

nüchternen und fieifsigen Leb nswn,ndel führen. Trunkenheit und 

unordentliches Leben führen sofortige Kündigung herbei. Die Er

werbung cles Grunclstücks soll in der Weise geschehen. <lafs der 

Arbeiter aufser der 1\[iete (4 11/
0

) noch eine jiihrliche Amortisations

quote zu bezahlen lrnt, welche ihm verzinslich gutgeschrieben wird. 

Der Arbeiter lrnuu indessen auch eine gröfsere Summe jiihrlich ::tb

zahlen. Sobald die Hälfte des Anln.gekapitals gedeckt i. t, wird er 

Eigentümer des Hauses, doch hat er auch dann noch mit der bis

herigen Amortisation bis zur 'l1ilgung des Kaufpreises fort7,ufahren. 

Betli no-ung für die V ermietuno- eines Hn.uses ist, dafs der Mieter für 

0 
0 

Haus und Garten <'ine gan½e J,ihn'srniete im vornus he7.,t1ilen mufs. 

Doch wiru ihm diese g,rn½e Summe sofort zinsbax angelegt und er erhält 

dieselbe als Prämie unYerkürzt geschenkt und als Kapitabthlung 

angerechnet, falls er Jas Hn.us bis zum 'rermin der selbsfandigen 

Erwerbung behiilt. Zieht er früher aus oder mufs ihm aus irgend 

einem Grunde geklindigt wenll'Il, so erhii.lt er blofs so viel an Kapital 

und Zinsen zurück, als ihm nach Berichtigung seiner Miete und nach 

Kürzung einer bl'stimmt vereiulmrten Abnutzungsquote zu gute kommt. 

Die :Miete wircl postnumerando bezahlt und es kann bei jeder Monats

½tthluug u.uch eiue gröi'::,ero Summe, ,.ls kontrn.ktlich erforderlich i~t, 

als Bareinlage eingl'z,thlt werden. Sohaltl ein Arbeiter über ern 

httlhes ,fahr die l\liete ocler Zinsen schuldig bleibt, mufs ihm ge

ki.iudigt werden. ½u erwiihnen ist noch. dal's in den Statuten ues 

Vereins auch c1it' J),trlehensge\\·ährung (zu Jlit'derern Zinsl'u[se) vor-
15 
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gesehen ist, durch welche sich der Arbeiser selbst sein Haus baut: 
falls er sich ein Grundstück erworben hat oder anderweitig ge
nügende Sicherhe:üt für das Darlehen bietet. 

Das erforderliche Ge 1 d k a pi t a 1 sucht der Verein zunächst 
dadurch zu gewinnen, dafs die Mitgliedschaft zu einem Lokal- oder 
Distriktsverein dmch Zeichnen einer Aktie von 100 Mark zu 'J¼ °lo 
erworben werden kann. Auf:;erdem hofft er, dafs einem so wohl
thätigen Unternehmen nicht nurStiftungen und Schenkungen, 
sondern auch Kapitalien zu geringerem Zinsfufse als 3 1

/ 2 °:0 

zufliefsen werden. Aus diesem Grunde wendet sich der Verein „an 

alle Freunde des Volkes ohne Unters chi e d des S t an des, d c r 
K o 11 f es s i o n und der p o 1 i t i s c h e n S t e 11 u n g, welche da,s 
Glück des Familienlebens am eiguen Herde zu sclüLtzen wissen, 
und bittet dringend um baldige fröhliche Hilfe, damit er auch bald 
frisch an sein Werk gehen kann, an dem Gott und alle edlen 
Menschen sicherlich Freude haben werden··. 

In der Tltat mufs die Gründung des Vereins „Arbeiterheim'' 
von jedem Deutschen, der davon Ke11ntnis erhäJt, mit einem freudigen 
„ Willkommen" begrüfst werden. Der Verein hat den rechten Weg 
eingeschlagen, um denen, welche ein warmes Herz für <las \Vohl 
der Arbeiter haben, Gelegenheit zu geben, ihre wohlwollende rnensclte11-

freundliche Gesinnung zu betlüitigen. Auch die Org:1nisation 1
) des 

1) Dr. A. Emming haus findet die Organisation des Vereins nicht klar 
genug für die weiten Kreise, auf die er berechnet, uncl für die Gröfse der Auf
gabe, die zu lösen ist, er vermifst dabei die für ein so grofses Unternehmen 
durchaus erforderliche Zentralisation der Kr a f' t. Er schlägt (,,Arbeiterfreund", 

Jahrgang 1885, S. 288) folgende Organisation vor: 
Es sollte über ganz Deutschland ein Verein gegründet werden, dessen 

Vorstand aus einem Präsidenten, einem Stellvertreter und einem besoldeteu 
Generalsekretär besteht und dem ein Beirat zur Seite steht, clessen 1\litglieder 
die Vor teher von Lokal-, Distrikts- oder Bezirksvereinen zu bilden hätten. Der 
Verein müfste eine grofse Akliengesellschaft gründen und verwalten, welche 
die Jllittel zur praktischen Durchführung der ·wohnungsrcform beschafft. fänming
haus motiviert diesen Vorschlag damit, dafs bei der heutigen Gestaltung des Ge
sellschaftsrechtes kaum so viele Aktiengesellschaften ins Leben treten werden, 
als wohnungsreformbedürftige Distrikle sich finden, dafs clazu clie lokalen Kapital
und die nötigen Verwalt~_ngskräfte, namentlich solche Leulc, welche die Fähig
keit und den Jilut zur Ubcrnahmc der heutzutage recht verant worlungsvollrn 
Stellen von Aufsichtsräten haben, fehlen und ilafs durch die ]<}rrichtnng C'inrr 
Anzahl von Lokal- oder Distriktsvereinen in der Form von Aktiengesellschaften in 
den verschiedenen 'l'eilen Denlschlands viel zu viel Verwaltungskraft und viel zu 
viel besser Yerwertbare l\lillel verbraucht würtleu. Deshalb sollte, um an <leu 
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Ven,ins im allgemeinen scheint u. E. richtig gewählt zu sei11: die 

Lösung der Arbeitenvoh11nngsf'rngc ist eiue so umfassende n a t i o -
n a 1 e Au fgalJc. dai's, wie der eine Hauptteil der Reform, nämlich 
clie Verbesserung der Arbciterwolmnngen auf gesetzlichem 
\V ege, am besten von Reichs wegen ge ·chieht, es auch zweckrnäfsig 
erscheint, den anclern Hauptteil, nämlich die Vermehrung der 
\Vohnungen, von einem Zentralpunkt ausgehen zu lassen. ,Veun 
der Verein seine Thätigkcit nicht nur auf die ,.Fabrikarbeiter" be
;;chriinken, sondern auf die ,.]deinen Leute" überhaupt, welche der 
Hilfe in clieser Richtung dringend bedürfen, ausdehnen, wenn er 
neben der Erbauung von Einfomilienhiiusem behufs späterer Er
werbung tlcrnelben durch die Arbeiter auch Häuser mit mehreren 
(3-4) W olmungen, in welche diejenigen Arbeiter, die die Mittel 

zum Hau ·erwerb nicht aufbringen können, als Mieter einziel1en, 
errichten und für die allerännsten Schichten in den Grofsstädten 

sogenannte Kasemen aufführen wollte, dann wird er wirklich durch
greifend auf die Wohnungsverhältnisse der „Arbeiter;' und „kleinen 
Leute" einzuwirken vermögen und sich den Dank von Millionen 
erwerben. Möge der Verein die Hoffnungen, die an seine Wirksam

keit geknüpft werden, in reichstem Mafse erfüllen! 

Schon an früherer Stelle haben wir auf den für die Lösung der 

Arheitcrwohnungsfrage so wichtigen Punkt hingewiesen: die Bes s e -
rung der Wohnungsverhältnisse der Arbeiter ist be
dingt durch den gleichzeitigen Fortschritt derselben 
ii b er hau p t, wie sie ihrerseits wieder auf diesen riickwirkt, So 
genügt es auch, clamit dem Arbeiter dauernd die ,v ohlthat einer 
behaglichen Häuslichkeit zu teil werde, nicht immer, ihm eine ge
sunde W olmung zu verschaffen, denn einem grofsen Teil der Arbeiter
bevölkerung fehlt vielfach aller Sinn für ein behagliches Daheim und 
nur zu leicht werden die guten W olmungen durch ihre Insassen 
wieder in schlechte gekehrt. Deshalb ist bei der Arbeiterbevölkerung 
auf ein besseres Verständnis hinsichtlich der Hygiene der Wohnungen 

Kosten zu sparen, nur eine Aktiengesellschaft bestehen. Die Lokal- oder Be
zirksvereine hätten dafür zu sorgen, dafs aus ihren Kreisen die Aktienzeichnungen 
reichlich flicfsen; es müfstc dann bestimmt werden, dafs in jedem Bezirke, aus 
<lern mindestens ein Aktienanteil von der und der Höhe stammt, an die Lösung 
der dort drängenden Wohnungsreform herangetreten werden müsse. Technische 
Beamte der einen grofsen Aktiengesellschaft würden zusammen mit orts- und 
geschäftskundigen Mitgliedern cler Bezirksvereine die Ausführung in die Hand 

nehmen. 
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hinzuzielen. Es kann und mufs in dieser Richtung namentlich die 
Sc h u 1 e wirken, indem sie beim Unterricht auch auf die Hygiene 
Wert legt; die Schule mufs das weibliche Geschlecht zu ihrem zu
künftigen Berufe als Hausfrau vorbereiten und erziehen. Schwerer 
ist es, auf die Erwtwhsenen einzuwirken, sie müssen belehrt werden 
teils durch Vorträge, teils durch Schriften, in denen in populärer 
und anschaulicher '\V eise die Vorteile einer den gesundheitlichen 
Anforderungen entsprechenden "\Volmuug geschildert wrr<len. 

Hier ist vielleicht der Ort, der Bestrebungen von Mirs O c ta
v i a Hi 11 in L o u d o n zu gedenken. l\Iifs Octavia Hill, 1

) eine selten 

begabte und arbeitstiichtige Frau, urspriinglich Lehrerin, widmet 
jetzt ihre ganze energische und umfassende Tbätigkeit wohlthätigen 
Bestrebungen und sucht namentlich auf die "\Vohmmgsverhältnis e 
der allerärmsten Klassen durch ihren persönlichen Rat bessernd 
einzuwirken. Octavia Hill ist keine reiche Frau, sie arbeitet mit 
einem Kapital, das zum gröfsten Teil geliehen ist. Ihr Werk be
gann im Jahre 1864 mit dem Bau ei11iger kleinc11 Htiuser; heute 
beträgt das Kapital, das ihr zur Verfügung steht. heziehungsweise 
in Häusern angelegt ist, ungefi.ihr 1 200 000 l\Iark und sie hat eine 
ganze Reihe von alten und neuen Hiiusern und ., Blocks" in den 
ärmsten Distrikten der Stadt unter ihrer Verwaltung, wobei sie von 

einem ganzen Stabe von Holforinnen, jungen und älteren, verheirateten 
und unverheirateten Damen unterstützt wird. Ihr leitrndcr Grund
satz ist, die Armen mit guten, gesnn<leu nnd billigen Woh
nungen zu versorgen, ohne doch ihnen das Bewufstsein zu rauhen, 

dafs sie durch eigne Kraft sich in eiue bessere Lage gebrncht 
haben. Octavia Hill uuternimmt weniger <lie Eniclttung neuer ,tlR 
vielmehr den Ankauf alter, in schlechtem Zustande befindlicher 
Häuser, um dieselbeu nach vorgenommener Verbesserung und In
standsetzuug an Arbeiter zu vermieten, auf welche sie in ihrer Eigen
schaft als Vermieterin einen wol1lthätigen Ei11Hufs auszuüLen sucht. 
Bei Gelegenheit der Einsammlung der Mieten bemüht sie sich, durch 

ein Eingehen auf die Verhältnisse der Leute und. bereitwillige Er
teilung von Rat und Hilfe denselben näher zu treten und auf die
selben bessernd einzuwirken. Sie veranla( t die Eltern, ihre Kinder 

regelmäfsig in die Schule zu schicken, Ersparnisse zu machen, sie 
ermahnt zur Nüchternheit und zum Anstande, sie sucht ArLeit zu 
sclrnffen in Zeiten der Arbeitslosigkeit und dergl. mehr, sie sorgt 

1) Aschrott a. a. 0. S. 139. Ruprecht a. a. 0. S. 109. 
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für gesunde Vergnügungen (l\Iusik, Lektüre u. s. w.) sowohl in 
grofsen, eige11s dazu bestimmten, in den gröfseren Häusern befind
lichen Räumen, als im Freien besonders für die Kinder, mit einem 

'\V orte, si<' ist die beratende, tröstende, helfende und erziehende 
Freundin der Ärmsten unter den Arbeitern. ,Venn Octavia Hill ein 
Haus erworben l1at, so geht sie unerschrocken in die schlimmste 
Uasse, unter die rohesten Leute, kündigt ihnen an, dafs sie weiter 
in dem Hause wohnen können, falls sie sich allmiihlich reinlicher 
l1altc•n, onlentlicl1er Sitten beHeifsigen wollen uud die Miete pünktlich 
zahlen. Die "\Virku11ge11 il1res Systems sind ge r adezu er
st an n l ich e: obwohl die bisl1erigen Bewohuer der unter Mifs Octavia 
Hills Leitung stehenden, fost durchweg iu den scl 1leclitesten Stadt
teilen belegenen Hiiuser zu den rohesten gehörten, fallen jetzt in 
diei-en Hiiusern uur höchst selten mutwillige Beschädigungen vor, im 
Gegenteil, die Mieter gel1 en mit ein er ungewöhnlichen Vorsicht mit 

allen Sachen um, uud bei den behufs Einziehung der Miete gemachten 
wöchentlicl1e11 Besuchen hat es sich gezeigt, dafs viele Mieter, ins
besondere der weibliche 'r ei l derselben, das ganze J alir hindurch 
clariiher nachsiunen, iu welcher "\Veise die am Sclilusse des Jahres 

sich herausstellenden Ersparnisse am besten verwendet werden könnten. 
Uutl was das Erstaunlichste bei allem ist, Octavi,L Hill hat auch 

gute f i 11 a 11 z i e 11 e Resultate erzielt. Obwohl sie persönlich kein 
irgendwie nenucnswertes Vermögen besitzt, konnte sie cloch bei ihrer 
Vernehmung vor der Royal-Commission mit Stolz erkliiren, clafs es 
ihr in ihrer ganzen iiber 20 jährigen 'rliiitigkeit nicht ei nen Augen
hlick an den Mitteln gefehlt habe, tun so viel Hiiuser anzukaufen, 
als sie für geeiguet uud Hützlich hielt. Von allen möglicl1en Seiten 
wi.irden ihr Gelder zur Verwendung für ihre Zwecke angeboten, sie 
kaufe jedoch prinzipiell um· solche Hüuser, welche der Verbesserung 
1,e<liirftig und zugleich wert erschieuen und ferner eine Verzinsung 
des hineingesteckten Kapitals vou wenigstens 4 °!o erwarten liefsen. 
Es liige ihr nichts ferner, als ihren Mietern ein pekuniäres Geschenk 
zu machen, durch welches dieselben pauperisiert werden müfsten. 
"\Vas ie ihren Mietern schenke, sei ausscl11iefslich ihr persönlicher 

Rat. Und in der That, obwohl Octavia Hill Hiiuser auf Grund 
unc1 Boden errichtet hat, welcher teurer war als der, auf dem irgend 
eine der Gesellschaften Hiiuser cnichtet hat, obwohl sie an die ärmste 
Klasse, welche nur geringe Mieten zahlen kann uud vou denen 
andere Hauswirte die Zahlung der Miete überhaupt nicht oder doch 

nur unregelmi.ifsig erreichen zu können bel1aupten, vermietet hat, 
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bringen sämtliche Häu. er eine gute Verzinsung ein, em1ge unter 

5 ¾, die meisten mehr als 5 Ofo. Mifs Octavia Hill zal1lt den Leuten, 

welche ihr d:-ts Geld zum Anlmufc gehen, nie mehr als 5 %- Der sich 

ergebende 11icl1t unbedeutende Gewinn wird zum Besten der Mieter, ins

besondere zur Veranstaltung der V ergni.igungen, zur Einrichtung von 

Vorlesungen und Bibliotheken verwendet. Octavia Hill fiihrt clns gute 

finanzielle Ergebnis auf zwei Gründe zurück: clie Abwese1Jl1eit 

von Mitte 1 spe r so n e n und p ii n kt 1 ich e Zahlung der Miet

zinsen. "\Väbrend in Lonclou infolge der Verteilung des Grund

eigentums und des Bestehem; des Verpa,chttmgssystems (lease-system), 

wovon wir oben S. 11 gesprochen, jedes persönliche und freu11d

sclrnftlicl1e V erhiiltnis zwischen Mieter und Vermieter fortgefallen 

ist und der Vermieter ganz von der Mittelsperson (houHefarmer), 

welche regelmäfsig ein "\Vucl1erer cler schlimmsten Sorte ist, abhängt, 

sucht Octavia Hill dies Verhältnis der gegenseitigen Ausbeutung 

und Benachteiligung zu beseitigen, indem sie an Stelle des Haus

farmers tritt, bei ihren Mietern ein Interesse an den von ihnen be

wohnten Räumen zu erwecken sucht und auf alle kleinen Angelegen

heiten ihrer Mieter eingeht. Dafür fordert sie aber auch pünktliche 

Mietzinszahlung. Grofse Strenge hierin, sagt sie, sei das beste Er

ziehungsmittel. Sie gestattet nie einen gröfsercn Rückstanc1 als den 

Betrag einer Woche, die blofse Drohung mit der Kündigung oder 

diese selbst führt fast in allen Füllen zur Zahlung des Ziuscs, worauf 

sie dann dem Mieter gestattet, wohnen zu bleiben. Der 11iedrigste 

Mietpreis in ihren Häusern ist für die Woche l ,25 Mark bis 

2,75 Mark für eine einräumige \Volmung (während der übliche 

Mindestbetrag für meist bedeutend schlechtere ·w ohnungcn 2,50 bis 

3 Mark ist). 

Um die Mieter zu veranlassen, mehrere Räume, wenn es ihnen 

irgend möglich ist, zu bewohnen, giebt sie einen zweiten und dritten 

Raum erheblich billiger als ein einzelnes Zimmer. Für jedes Haus 

wird jährlich eine bestimmte Summe für Ausbesserungen festgesetzt. 

·wird diese Summe nicht verbraucht, so wird der Rest zu V er

bcsserungen der Wohnungen nach den Wünschen rl er Mieter ver

wandt. 
Die Thätigkeit der Mifs Octavia Hill wird in London sehr hoch 

geschützt, ihre Bedeutung liegt nicht nur in dem, was sie persönlich 

für die Armen gethan, sondern auch darin, dafs sie andere Frauen 

zur Nachahmung angeregt hat. 

Das schöne Vorbild uneigennütziger und selbstloser Thätigkeit 
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für das Wohl der ärmeren Klassen, wie wir es in der edlen Octavia 

Hill erblicken, l1at auch scl1on auf deutschem Boden, nämlich in 

Leipzig, durch Herrn de Liagre Nael1ahmung gefunden, 

und es ist nur zu wünschen, dafs solche Bestrebungen hesonders 

unter unserer wohlthiitigen Frauenwelt Beachtung und Verbreitung 

finden möchten. 

\Vic traurig sieht es vielfach mit der Hauswirtschaft unserer 

arbeitenden Klassen aus, nnmentlich in denjenigen Industriegegenden, 

wo auch die Frau auf Erwerb aufserhalb des Hauses ausgel,en mufs ! 

f:lelb t cla, wo die Fmu dem häuslichen Herde nicht durch die 

Fabrikarbeit entzogen wird, fehlt ihr häufig jede Kenntnis u11d Er

fahruug, um die Haushaltung geordnet führen zu können, da sie 

seit dem \' erlassen der Sclmle in der Fabrik gearbeitet und von 

der Leitung eines Hauswesens wenig gelernt hat. Oft gebricht es 

auch der Arbeiterfamilie an den allernotwendigsten Haushaltungs

gegenstiindcn. "\V elch weiLes Feld steht da noch der thätigcn 

Menschenliebe offen l Weich schöne und lohnen<le Aufgabe wäre 

es für unsere rdle Frnuenwelt, im Wege dm· Vereinsthätigkeit mit 

Rat und That die Frauen der ärmeren Klassen in der Leitung 

ihres Ransweseus zu unterstützen, indem sie dieselben nicht nur ü bAr 

die Ha,ushaltung uncl Kindererziehung belelirt und deu Sin11 fiir 

Ordnung. Sauberkeit und S1 nrsamkeit weckt, sondern ihnen auch 

hei der Anschaffung der notwendigen Haushaltungsgegcnsfändc be

hilflich ist und sie auf diese Weise für das Glück eines traulichen 

Familienlebens empfänglich macht! 

S c h l u f s w o r t. 

Wir haben unfl bemüht, mit mögliclrnter Vollständigkeit die Vor

schläge, welche zur Abhilfe der W olmungsnot der arbeiten<len Klassen 

gernacht worden siJ1d, zu ammenzustellen. 

Erst seit verhältnismiifsig kurzer Zeit isL die Arbeiterwohnungs

frage angeregt worden, und PS werden voraussichtlich noch manche .J ahrc 

dariibl'l' hinweg gehen, bis eine umfassende Reform der Arbeiter

wohnungsfrage eingetreten ist, ja bis Liberhaupt nur eine Kliinrng hia

siehtlieh der vorgesehlugenen Mittel zur hcfriedigcnden Lösung dieser 

fiir cfü, Arbeiter so wichtigen .Frage sich Bahn gebrochen hat. 

Es wird sich die eine Art \'Oll UnternPhrnungen mehr empfehlen 

als eine a11<lerP, es wird die einl' mcl1r für liintlliche Fabrikdistrikte 

Göl 
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und für die eigentlichen Industriestädte, <lie anJere mehr für Grofs

städte sich eignen. 
Man mufs ehen ,,versuclien". Jedenfalls wird durch die neben 

jenen Versuchen einhergel1ende Fürsorge der Arbeitgeber für passt>nde 

Wohnungsgelegenheit ihrer Arbeitnehmer, durch die Thätigkeit ge

meinnütziger oder spekulativer Gesellschaften und einzelner. Menschen

freunrle, durch rlie genossenschaftlichen Bestrebungen der Arbeiter 

selbst Erfolgreiches geleistet und werden zugleich Erfahrungen gemacht 

werden, welche für die Beurteilung der ganzen Wohnungsfrage von 

grof,;em Werte sein müssen. Schon aus diesem Gruuclc ist es ge

boten. dafs sowohl Staat als Kommune dernrtige Bestrebungen soweit 

als möglich unterstützen. Auch die unermüdlichste Tliiitigkcit der 

Selbst- uncl Gesellschaftshilfe wird nicht der Mitwirkung des Staates 

entbehren können. Die Wohnungen der Gesellschaften werden. so

lange nicht das Vermieten durch eine Wohnu ngsgesetzgcbung geregelt 

wird, immer der Gefahr ausgesetzt sein, unbewohnt leer zu stehen. 

weil die von Privatleuten dargebotenen verwahrlosten schlPchteu 

"\V olrnungcn immer billiger gegeben werden können als gute, und 

die kleinen Leute an der 'N ohnung immer zuerst sparen. 

Nur durch ein dauerndes festes Zusammenwirken aller Faktor<'n, 

der Einzelnen, der Gemeinden und des Staates, wird eine zwar la11g

sam, aber doch stetig fortschreitende Verbesserung auf <l.ern G cbict 

der Arbeiterwohnungsfrage erzielt werden. 
\Vir möchten auch am Schlusse noch auRtlrLicklich darauf hin

weisen, welch wichtige Rolle in Sachen der \Volu1m1gsfra.ge die 

Statistik spielt. Nur a,uf der Grundlage Yoller Klarlegung der 

thatsächlichen Wohnungszustände ist eine Abhilfe möglich. Daher 

sollte dieses Gebiet seitens der statistischen Büreaus mehr als bi::iher 

gepflegt werden. 
Vor allem tlrnt es not, das öffentliche Interesse an der 

Arhciterwolmungsfragc anzuregen und wach zu halten, denn die 

öffentliche Meinung vermag es ganz lJcsonders, sowohl auf die Ein

zelnen als auch auf die Behörden in nachhaltiger "\Veise einen wohl

thätirren Druck auszuüben. Es dn,rf dieses allgemeine folercsse an 
b 

den \V olmungszustiinden der unteren Klas~en kein vortibergehcndes 

sein, das vielleicht nur aufflackert hei Gefahr des Ausbruchs einer 

Epidemie und dann, wenn die Gefahr vortiber ist, wieder erlischt, 

während die W ohnungszustänck nach wie vor die gleich schlimmen 

sind. Die öffentliche Aufmerksamkeit auf tlie \Vohuungsfrage rege 

zu erhalten und inshesondcre clie vermögenden KhtssPn an die sozialen 
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Pflichten, welche sie zu erfüllen haben. zu erinnern, ist die hohe 

Aufgabe, welche den Männern der Wissenschaft und edlen Menschen

freunden gestellt ist. 
Als leuchtendes Vorbild mufs hier der Verein für Sozi a 1-

p o 1 i t i k dienen, welcher sich zur Aufgabe gesetzt hat, die allge

meine Aufmerksamkeit der denkenden Kreise, der Volkswirte und 

der Verwaltungsbeamten, ja der öffentlichen Meinung überhaupt der 

\Vohnungsfrage zuzulenken und das Nachdenken über Mittel und 

Wege zur Lösung der Frage lebendig anzuregen. 

)föchte, mit diesem Wunsche schliefsen wir, die Arbeiter

wolmungsfrage recht bald von allen Seiten wirksam in Angriff ge

nommen werden! 
Eine gesunde uncl angemessene ·w ohnung ist der Ausgangspunkt 

aller sittlichen und materiellen Wohlfahrt. Der Geist der Unzu

friedenheit und des Umsturzes, welcher gegenwärtig unsere Arbeiter 

beherrscht, wird genährt durch den Xfangel an einer wahren Häuslich

keit. Verschaffen wir den Arbeitern eine gesunde Wohnung, eine 

schöne Häuslichkeit, so gelangen sie zur Einsicht, dafs es einen 

friedlichen Weg gibt, welcher sie zu einer besseren Lebensstellung 

hinführt und aus früheren Sozialdemokraten werden Verteidiger des 
' Eigentums und der Ordnung. Der Grundstein des ganzen sozialen 

Gebäudes ist die Familie, auf ihr hauen sich der Staat und jedes 

Gemeinwesen auf. Nur wenn sie gesund ist, wird auch der Einzelne 

und das Ganze sich kräftig entwickeln. Ein gesundes und schönes 

Familienleben ist aber nur möglich auf der Grundlage einer gesunden 

und behaglichen Wohnung. 
,,Die Wohnung birgt die Zivi 1 i s a t i o n in sich; aus 

ihr gehen alle jene Einflüsse hervor, welche der Ge

sellschaft eine bestimmende Richtung zum Guten oder 

Schlimmen geben, welche veredelnd oder zerstörend 

auf i e einwirken. Ein l\l e 11 s c h, w e 1 c her f ü h lt, da f s 

s ein e Wo h 11 u n g ,, ,, ein Heim, ein s ü f s es Heim" " ist, ist 

stolz auf das Gemeinwesen, in dessen Mitte er lebt, 

aber ein }Iensch, welcher fühlt, dafs sein Haus ein 

Abgrund des Elends und Verbrechens ist, greift die 

Gesellschaft an, deren ungerechtes Opfer er zu sein 

glaubt." 
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